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Zusammenfassung 9

ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen der Genehmigungsplanung zum Planfeststellungsabschnitt Stid-1 des Netz-
ausbauvorhaben Vorhaben 19 von Philippsburg bis Karlsruhe-Daxlanden wurde eine ar-
tenschutzrechtliche Prifung durchgefuhrt. Im Zuge der hierfir nétigen Untersuchungen
fir den Trassenkorridor wurden zahlreiche bewertungsrelevante Arten nachgewiesen.
Bei den bewertungsrelevanten Arten bzw. Artengruppen handelt es sich um Rast- und
Brutvogel, Saugetiere (Biber, Wildkatze, Fledermause), Reptilien, Amphibien, Libellen
(Gruine Flussjungfer), Schmetterlinge (Grof3er Feuerfalter) und xylobionte Ké&fer.

Die Realisierung des Vorhabens ist mit Auswirkungen auf diese nachgewiesenen euro-
parechtlich geschiitzten Arten verbunden. Zur Vermeidung von Verbotstatbestadnden im
Sinne des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) missen umfangreiche
MalRnahmen durchgefiihrt werden. Diese gliedern sich in Ma3nahmen zur Vermeidung
und Malinhahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich.

Um das Auslésen von Verbotstatbestdnden nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu ver-
meiden, mussen artspezifische Bauzeitenbeschréankungen fiir die Baufeldfreimachung
Eingriffe in Gehdlze, Hochstaudensdaume oder Verlandungszonen beriicksichtigt wer-
den. Daruber hinaus sind artspezifische Einschrankungen bei den Bauzeiten aufgrund
von Hauptaktivitdts- und/oder Wanderzeiten gegenstandlich. Generell ist eine Schadi-
gung von Arten durch eine angepasste Bauausfihrung und/oder Absicherung von Vor-
habenbereichen, z.B. durch Zaunstellung notwendig. Daruber hinaus kann es erforder-
lich werden Individuen aus Vorhabenbereichen zu bergen und eine Neu- und Wiederbe-
siedlung von Habitaten wéhren der Bauzeit zu verhindern. Fir kollisionsgefahrdete Vo-
gelarten sind zudem Vogelmarker in konflikttrachtigen Abschnitten der Leitungstrasse
anzubringen.

Um das Auslésen von Verbotstatbestdnden nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu ver-
meiden, missen artspezifische Bauzeitenbeschrankungen im Umfeld stérungssensibler
Artvorkommen (Vogel, Fledermause, Heldbock) beriicksichtigt werden, die sowohl jah-
reszeitliche wie auch tageszeitliche Aspekte umfassen kénnen. Zudem sind Vorgaben
im Zusammenhang mit Vogelbruten auf den Leitungsmasten zu beachten.

Um das Auslosen von Verbotstatbestdanden nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu ver-
meiden und standortliche Lebensstattenfunktionen auch wéahrend der Bauzeit zu wah-
ren, wird eine Umlagerung von essenziellen Habitatrequisiten erforderlich.

Fur die in Gebiet nachgewiesenen Zaun- und Mauereidechsen wird in meheren Berei-
chen der Leitungstrasse fir eine Konfliktbewéltigung ein vorgezogener Funktionsaus-
gleich erfoderlich, wobei diese MalBhahmen eine (temoprare) Aufwertung von Habitat-
flachen der standoértlich betroffenen Lebensstatten vorsehen.

Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden; Register 12 - Fachbeitrag zum Artenschutz Juni 2024

Gruppe fir 6kologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart GOG



10

Zusammenfassung

Juni 2024

Aufgrund der Auslosung des 8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG werden artenschutz-
rechtliche Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG fir Zaun- und Mauereidechse bean-
tragt sowie fir die Umsiedlung eine Ausnahme von den Verboten des 8 4 Abs. 1 Nr. 1
BArtSchV gemal 8 4 Abs. 3 Nr. 2 BArtSchV beantragt.

Fur die gesamte Realisierungsphase des Vorhabens ist eine Umweltbaubegleitung
(UBB) zu benennen, welche die notwendigen MaRnahmen und deren Umsetzung fach-
lich kontrolliert und begleitet.

Vorhaben 19 Abschnitt Siid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz

GOG

Gruppe fiir 6kologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart



1. Einfuhrung 11

11

1.2

Einfihrung

Rahmenbedingungen

Im Rahmen des Netzausbaus fir die Energiewende ist geplant, die Ubertragungskapa-
zitat in der durch hohe Lasten gepragten Region zwischen Frankfurt und Karlsruhe von
220-kV auf 380-kV (Wechselstrom) zu erhéhen. Das Vorhaben, das in der Anlage zum
Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) als Vorhaben Nr. 19 gefiihrt wird, soll dabei als eine
Netzverstarkung auf der Strecke zwischen Urberach, sidlich von Frankfurt am Main
(Hessen) und Karlsruhe-Daxlanden (Baden-Wiurttemberg) erfolgen.

Bei Vorhaben 19 handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Ubertragungs-
netzbetreiber Amprion GmbH und TransnetBW GmbH. Fur das Genehmigungsverfahren
wurde das Vorhaben bereits in der Bundesfachplanung in einen nérdlichen und einen
sudlichen Abschnitt untergliedert. Wahrend im Abschnitt Nord (Urberach-Pfungstadt-
Weinheim) die Netzverstarkung von Amprion durchgefiihrt wird, ist die Vorhabentragerin
TransnetBW fir den Abschnitt Stid (Weinheim - G380 - AltluBheim - Karlsruhe-Daxlan-
den) verantwortlich. Der Abschnitt Sid wurde gemaf dem Antrag auf Planfeststellung in
drei Planfeststellungsabschnitte unterteilt.

Der vorliegende Antrag umfasst den Planfeststellungsabschnitt Vorhaben 19 Sid - 1,
welcher von Philippsburg bis Karlsruhe-Daxlanden verlauft und eine Streckenldnge von
31 km aufweist. Hierbei ist auch der Besondere Artenschutz nach § 44 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) abzuarbeiten. Die Naturschutzgesetzgebung verbietet Beein-
trachtigungen europarechtlich geschiitzter Arten bzw. ihrer Lebensstatten. Aus diesem
Sachverhalt kénnen sich planerische und verfahrenstechnische Konsequenzen erge-
ben, die sich aus den 88 44 und 45 BNatSchG ableiten.

Ziele und Aufgaben

Gegenstand dieser Aufgabenstellung ist es, zu erwartende artenschutzrechtliche Kon-
flikte durch das geplante Vorhaben zu ermitteln und zu beschreiben. Der Untersuchungs-
ansatz fokussiert dabei auf die europaischen Vogelarten nach Artikel 1 der EU-
Vogelschutzrichtlinie und die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschitzten Arten. Nur
national geschitzte Arten sind nicht Gegenstand der artenschutzrechtlichen Prifung im
Sinne des § 44 BNatSchG.

Auf der Grundlage von Artkartierungen und Datenabfragen werden die durch das ge-
plante Vorhaben zu erwartenden Auswirkungen beschrieben, um anschliel3end sich da-
raus ergebende Rechtsfolgen bzw. Verbotstatbestande des 8§ 44 BNatSchG bewerten
sowie ihre planerischen und genehmigungsrelevanten Konsequenzen darstellen und

Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz Juni 2024

Gruppe flr 6kologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart GOG
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1.3

Juni 2024

kommentieren zu konnen. AulRerdem werden Mdoglichkeiten zur Vermeidung von Ver-
botstatbestanden bzw. die Voraussetzungen einer Ausnahmegenehmigung skizziert und
fachbehordlich erortert.

Rechtliche Grundlagen

Zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeintrdchtigungen durch den
Menschen sind auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche Vor-
schriften erlassen worden. Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und
16 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume so-
wie der wild lebenden Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992 - FFH-Richtlinie - (ABI. EG
Nr. L 206/7) sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 2009/147/EG des Rates
Uber die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten vom 30. November 2009 - Vogelschutz-
richtlinie - (Reihe L 20: 7-25) verankert.

Im nationalen deutschen Naturschutzrecht Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom
29. Juli 2009 [BGBI. IA. 2542], seit 01. Marz 2010 in Kraft, zuletzt geandert durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 [BGBI. 1 Nr. 153] ist der Artenschutz in den Best-
immungen der 88 44 und 45 BNatSchG verankert. Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 5
BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 BNatSchG zulassi-
gen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbu-
ches zulassigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur fur die in
Anhang IV der FFH-RL aufgeflihrten Tier- und Pflanzenarten sowie fiir die Européischen
Vogelarten (europarechtlich geschiitzte Arten).

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prifung wird fir diese relevanten Arten zunéchst
untersucht, ob nachfolgende Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfillt sind:

1. wild lebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu tdéten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoéren,

2. wild lebende Tiere der streng geschutzten Arten und der européischen Vogelarten
wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch
die Stdrung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschéadigen oder zu zerstoren.

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre Entwicklungsfor-
men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder
Zu zerstoren.

Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz

GOG
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1. Einfuhrung 13

Die Prufung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestéande erfolgt unter Bertcksichti-
gung ggf. erforderlicher Malinahmen zur Vermeidung bzw. zum vorgezogenen Funkti-
onsausgleich (CEF-MalRnahmen), wobei nach § 44 Abs. 5 BNatSchG fur zulassige Ein-
griffe spezielle Regelungen zu berticksichtigen sind. So wird das prifgegenstandliche
Artenspektrum auf die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie auf die européi-
schen Vogelarten eingeschrankt. Des Weiteren gilt fir das Tétungs- und Verletzungs-
verbot nach Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG eine Signifikanzschwelle. Auch ist ein Verstol3 ge-
gen das artenschutzrechtliche Beschadigungsverbot nach Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu
verneinen, soweit die 0kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffe-
nen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten — ggf. unter Hinzuziehung vorgezogener Aus-
gleichsmalRnahmen — im raumlichen Zusammenhang weiterhin erfullt wird. Bei Vorliegen
von Verbotstatbestanden im Sinne von § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG konnen die
artenschutzrechtlichen Verbote im Wege einer Ausnahmegenehmigung nach § 45
Abs. 7 BNatSchG uberwunden werden, wenn

. der Nachweis erbracht werden kann, dass es zum Vorhaben keine zumutbare Al-
ternative gibt, was technische wie standortliche Alternativen umfasst und

. zwingende Griinde des Uberwiegenden &ffentlichen Interesses vorliegen und

. bei europaischen Vogelarten sich der Erhaltungszustand der Population auf bio-
geographischer Ebene nicht verschlechtert bzw. Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie in einem gunstigen Erhaltungszustand verbleiben.

Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz Juni 2024

Gruppe flr 6kologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart GOG
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2. Vorgehensweise

2.1

Juni 2024

Vorgehensweise

Mit der Bundesfachplanungsentscheidung vom 30.11.2022 wurde die Bundesfachpla-
nung fur V19 Sud abgeschlossen, der beantragte Trassenkorridor verbindlich fur das
anschliel3ende Planfeststellungsverfahren festgelegt. Im Januar 2023 wurde von Trans-
netBW der Antrag auf Planfeststellung nach 819 NABEG bei der Bundesnetzagentur
(BNetzA) gestellt. Daraufhin legte die Bundesnetzagentur im Mai 2023 den Untersu-
chungsrahmen fir die Planfeststellung fest.

Diesem liegt ein Kartierkonzept zugrunde, das im Rahmen der Unterlagen zum 8§ 19
NABEG (Anlage lll der Antragsunterlagen auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19
NABEG) entwickelt und umgesetzt wurde. Entsprechend ergaben sich umfangreiche na-
tur- und artenschutzfachliche Kartierleistungen der Fauna, Flora und Lebensraume, die
im Kartierbericht (Register 19) dokumentiert sind. Daneben enthalt dieser die Ergebnisse
der differenzierten Datenrecherche bei einschlagigen Fachstellen. Die im Kartierbericht
dargestellten Artdaten bilden die Grundlage fir die nachfolgende Priifung des Vorha-
bens hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbotstatbesténde des § 44 Abs. 1
BNatSchG.

Die Bearbeitung des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags orientiert sich an der Richtlinie
fur die landschaftspflegerische Begleitplanung im StralRenbau (RLBP; BMVBS 2011).

Verwendete Grundlagen und Leitfaden

o Kartierkonzept (Anlage Il der Antragsunterlagen auf Planfeststellungsbeschluss
nach § 19 NABEG)

o Kartierbericht (Register 19)

o GASSNER et al. (2010)
Bewertung anthropogener Stérungen unter Anwendung der Fluchtdistanzen

e BERNOTAT & DIERSCHKE (2021a)
Bewertung des Beeintrachtigungsgrades von (freileitungssensiblen) Brut- und/o-
der Rastvogelarten durch Freileitungsvorhaben

o LIESENJOHANN et al. (2019)
Fachkonventionsvorschlag zur Einstufung der Minderungswirkung durch Vogel-
schutzmarker

Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz

GOG
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2.2

221

Methoden zur Bewertung des Kollisionsrisikos

Methodik BERNOTAT & DIERSCHKE (2021a)

Fur die Bewertung des Kollisionsrisikos von (freileitungssensiblen) Brut- und/oder Rast-
vogelarten durch Freileitungsvorhaben kommt in der vorliegenden Unterlage die Me-
thode von BERNOTAT & DIERSCHKE (2021a) zur Anwendung.

Die Autoren definieren zundchst anhand von populationsbiologischen Kriterien (Popula-
tionsbiologischer Sensitivitatsindex) und von naturschutzfachlichen Kriterien (Natur-
schutzfachlicher Wert-Index) einen Mortalitats-Gefahrdungs-Index (MGI), der die allge-
meine Mortalitdtsgefahrdung einer Art darstellt. Da bei naturschutzrechtlichen Genehmi-
gungen insbesondere die vorhabenspezifischen Kollisionsrisiken von (Vogelarten zu be-
ricksichtigen sind, erfolgt durch BERNOTAT & DIERSCHKE (2021a) in einem weiteren
Schritt eine 5-stufige Einteilung des vorhabentypspezifischen Toétungsrisikos der Arten.
Dieses vorhabentypspezifische Totungsrisiko wird anschlieBend mit der allgemeinen
Mortalitatsgefahrdung der Art (MGI) zu einem vorhabentypspezifischen Mortalitats-Ge-
fahrdungs-Index (vMGI) aggregiert (getrennt nach Brut- und Rastvogeln), welcher die
Vogelarten von einer sehr hohen Gefahrdung (Klasse A) bis einer sehr geringen Gefahr-
dung (Klasse E) einteilt.

Kernelement der Bewertung der signifikanten Erhéhung des Kollisionsrisikos einer Art
bildet die Ermittlung des konstellationsspezifischen Risikos (KSR). Dies setzt sich aus
den folgenden drei (bzw. bei Flugwegen zwei) Parametern zusammen:

o Konfliktintensitét des Vorhabens
Die Konfliktintensitat eines Vorhabens ist abhangig vom Vorhabentyp. BERNOTAT
& DIERSCHKE (2021a) unterscheiden zwischen den drei grundsatzlichen Freilei-
tungsvorhabentypen Nutzung der Bestandsleitung, Ersatzneubau oder Neubau.
Abhangig von der weiteren Ausgestaltung des Vorhabens (z.B. Reduktion der
Leiterseile, Masterh6hungen, zuséatzliche Leiterseilebene etc.) ist der Beeintrach-
tigungsgrad zwischen sehr gering (Stufe 0) bis hoch (Stufe 3).

Je nach Vorhaben kann die Konfliktintensitat der Freileitung abschnittsweise
wechseln, so dass mehrere unterschiedliche Freileitungsvorhabentypen inner-
halb eines Vorhabens auftreten.

e Betroffene Arten und Gebiete

Im Rahmen des zweiten Parameters werden verschiedene Gebietskategorien
und Ansammlungen von Arten mit einer mindestens mittleren Mortalitatsgefahr-
dung (VvMGI-Klasse C) berticksichtigt. Dabei ist eine Unterscheidung nach der
GrolRRe des jeweiligen Gebietes (Brutgebiet, Rastgebiet, Brutkolonie bzw. Schlaf-
platzansammlung) vorzunehmen. Grol3e Gebiete weisen dabei eine nationale
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bzw. landesweite Bedeutung auf und besitzen entsprechend ein hohes Konflikt-
potenzial (Stufe 3), kleine Gebiete sind hingegen nur von regionaler bzw. lokaler
Bedeutung und besitzen ein mittleres Konfliktpotenzial (Stufe 2). Bei Brutvogel-
arten mit einer mindestens hohen vorhabenspezifischen Mortalitatsgefahrdung
(vMGI-Klasse A und B) sind neben den Brutkolonien auch einzelne Brutplatze
relevant.

Bei der Bewertung von Flugwegen ist das Konfliktpotenzial abhangig von der
Frequentierung. Eine geringe, regelméalige Frequentierung ist gleichbedeutend
mit einem geringen Konfliktpotenzial (Stufe 1), wobei eine mittlere Frequentie-
rung einem mittleren Konfliktpotenzial (Stufe 2) und Flugwege hoher Frequentie-
rung einem hohen Konfliktpotenzial (Stufe 3) entsprechen. Der nachfolgende Pa-
rameter spielt fir die Beurteilung der Flugwege keine Rolle, so dass das KSR nur
Uber die Betrachtung der Flugwege und die Konfliktintensitéat des Vorhabens er-
mittelt wird.

Entfernung zum Vorhaben

Den dritten Parameter stellt die rAumliche Entfernung des Vorhabens zu den be-
troffenen Arten sowie ihrer Lebensraume und Aktionsraume dar. BERNOTAT &
DIERSCHKE (2021a) unterteilen folgende drei Distanzen nach inmitten bzw. un-
mittelbar angrenzend (hohes Konfliktpotenzial), im zentralen Aktionsraum (mitt-
leres Konfliktpotenzial) und im weiteren Aktionsraum (geringes Konfliktpotenzial).

Die Ermittlung des konstellationsspezifischen Risikos erfolgt anhand der in Tabelle 1
dargestellten Bewertungs-Matrix.

Tabelle 1: Ermittlung des konstellationsspezifischen Risikos nach BERNOTAT & DIERSCHKE

(2021a) in Stufen

Betroffenheit von Arten und Gebieten

GroRes Brut- | Kleines Brut-
bzw. Rastge- | bzw. Rastge- Einzelnes

Konflikt- Entfernung des biet biet Brutpaar (Art
intensitat Vorhabens (Art mind. (Art mind. mind. vVMGI-

VMGI-Klasse | vMGI-Klasse Klasse B)
C) C)

Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1

hoch (Stufe 3) zentraler Aktionsraum

Querung / unmittelbar
angrenzend (Stufe 3)

hoch
(6)
mittel

®)

(Stufe 2)

weiterer Aktionsraum
(Stufe 1)

mittel (Stufe 2)

hoch
(6)

Querung / unmittelbar
angrenzend (Stufe 3)
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Betroffenheit von Arten und Gebieten

GroRes Brut- | Kleines Brut-
bzw. Rastge- | bzw. Rastge- Einzelnes
Konflikt- Entfernung des biet biet Brutpaar (Art
intensitat Vorhabens (Art mind. (Art mind. mind. VMGI-
VMGI-Klasse | VMGI-Klasse Klasse B)
C) C)
Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1
zentraler Aktionsraum hoch mittel
(Stufe 2) (6) (5)
weiterer Aktionsraum mittel gering
(Stufe 1) (5) 4
Querung / unmittelbar hoch mittel
angrenzend (Stufe 3) (6) (5)
gering (Stufe 1) | zentraler Aktionsraum hoch mittel gering
(Stufe 2) (6) (5) (4)
weiterer Aktionsraum mittel gering
(Stufe 1) (5) (4)
Querung / unmittelbar hoch mittel gering
angrenzend (Stufe 3) (6) (5) (4)
sehr gering zentraler Aktionsraum mittel gering
(Stufe 0) (Stufe 2) (5) (4)
weiterer Aktionsraum gering
(Stufe 1) (4)

Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz

In einem abschlieBenden Bewertungsschritt wird das KSR mit den vMGI-Klassen der
betroffenen Vogelarten in einer Matrix zusammengefihrt, woraus sich die Bewertung der
Signifikanz des erhdhten Totungsrisikos ergibt. Dabei gelten die in Tabelle 2 dargestell-
ten Grundsatze, wonach fiur Arten der vMGI-Klasse A bereits ein geringes KSR zur Ein-
stufung eines signifikant erhdhten Toétungsrisikos fuhrt, wahrend diese fur Arten der
VMGI-Klasse B erst bei einem mittleren KSR eintritt.

Tabelle 2: Bewertung des Beeintrachtigungsgrades anhand von vMGl-Klasse und KSR
vMGI
Stufe KSR A - sehr hoch B - hoch C - mittel Beeintrachtigung
Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1

signifikant

extrem(6)

hoch (4)
mittel (3)
gering (2)

Juni 2024
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2.2.2
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Eine Vermeidung bzw. eine Reduktion des Kollisionsrisikos kann durch die Umsetzung
von Vermeidungsmafl3nahmen erreicht werden. Neben der Mdglichkeit besonders kon-
flikttrachtige Bereiche durch eine geanderte Trassenfuhrung zu meiden, besteht die
Mdglichkeit eine Reduktion des konstellationsspezifischen Risikos durch die Anbringung
von Vogelschutzmarkierungen zu erreichen und somit unter die Schwelle einer signifi-
kanten Erh6hung des Kollisionsrisikos zu kommen und damit den artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestand nach 8§44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG zu vermeiden. BERNOTAT &
DIERSCHKE (2021a) verweisen in diesem Zusammenhang explizit auf die Methode von
LIESENJOHANN et al. (2019).

Methodik LIESENJOHANN et al. (2019)

LIESENJOHANN et al. (2019) haben einen Fachkonventionsvorschlag zur Einstufung der
Minderungswirkung durch Vogelschutzmarker erarbeitet. In Anlehnung an BERNOTAT &
DIERSCHKE (2016) (respektive BERNOTAT et al. (2018) bzw. BERNOTAT & DIERSCHKE
(2021a)) erfolgt die Bewertung der artspezifischen Reduktionswirkung in Stufen des
KSR. Die maximale Reduktionswirkung durch Vogelmarker betréagt 3 Stufen, wobei
LIESENJOHANN et al. (2019) Vogelmarkern eine generelle Grundwirksamkeit (Reduktion
um 1 Stufe) attestieren. Grundsétzlich sollten dabei die nach dem aktuellen Stand der
Technik wirksamsten Marker zur Anwendung kommen.
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3 Vorhaben

3.1 Vorhabenbeschreibung

Die nachfolgend dargestellte technische Beschreibung des Vorhabens wurde weitestge-
hend nachrichtlich aus der technischen Planung (Erlauterungsbericht, Register 1) tiber-
nommen. Der Fokus lag dabei auf den fur die naturschutzfachlichen Fragestellungen
relevanten technischen Sachverhalten. Weitere ausfihrliche Angaben sind Register 1
zu entnehmen.

Abschnitt Darstellung Trassenverlauf Beschreibung

Philippsburg bis Eggenstein-Leopoldshafen

Anlage 7520 = Zubeseilung von zwei 380-kV-Stromkreisen auf der bestehenden 380-kV

Mast 002A bis 055b Freileitung (von Mast 002A bis 055B) mit vereinzelten Masterhdhungen um 5
m (Masten 014, 018, 019, 028, 029, 031 und 032). Dafiir sind Maststahl- und
teilweise auch Fundamentverstarkungen notwendig. Zubeseilung erfolgt auf
den vorhandenen Traversen, wobei die bisher freie untere Traversenebene
neu belegt wird.

= Ersatzneubau von Mast 050A als Verdrillungsmast (5 m hoéher als im Be-
stand) und Austausch der beiden bestehenden 380-kV-Stromkreise im neuen
Abspannabschnitt zwischen Mast 040 und 050A.

= Rickbau der siedlungsnaheren 220-kV Bestandsanlage 5100 von Mast 090
bis Mast 038A - Dadurch verringert sich die Anzahl der Leitungsanlagen und
Maststandorte im Trassenband.

Bestand
TransnetBw
AnL 7520
Hast 028
80 1) Bestand
Masterhdhung 75207028 «5m Netze BW
LA 1300
Mot 25
110 k¥
= ; -
|
i
" ™ —
..-"'..... i ‘-‘--""1-
|
Bt !
| il [ e
| i
|
| |
0 I
AN I
I LOm I5m |
Blickrichtung Stiden
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Querung Eggeenstein-Leopoldshafen

Anlage 7520
Mast 056A bis Mast
057A

Anlage 1060
Mast 029A bis 030A
(FolgemalRnahme 1)

Juni 2024

Ersatzneubau: Fir die Querung des sogenannten Blrgerparks ist geplant,
die bestehenden Anlagen 7520 (380-kV-Leitung mit zwei Stromkreisen) und
5100 (220-/110-kV-Gemeinschaftsleitung mit vier Stromkreisen) durch eine
neue Freileitung (Anlage 7520) mit vier 380-kV Stromkreisen zu ersetzen.
Die Maste 056A und 057A werden ca. 20-25 m hoher als im Bestand.
Ruckbau der siedlungsnahe Anlage 5100 im Bereich Eggenstein-Leopolds-
hafen — damit Reduzierungen des Trassenbandes von zwei auf eine Anlage.
Hierzu missen die beiden derzeit auf Anl. 5100 vorhandenen 110-kV-Strom-
kreise verkabelt werden (vgl. FolgemalRnahme 1).

Im Zuge des Umbaus missen Teile des Birgerparks als temporare Baufla-
chen und Stellflachen fiir Schutzgeriiste genutzt werden.
Wiederherstellung der vorhandenen Wendeplatte zwischen Mast
1060/030A und Mast 7520/057A an gleicher Stelle bzw. im naheliegenden
Umfeld.

Blickrichtung Westen

TransnetBwW
AnlL 7520

Standortgleicher Ersatzneubau von Mast 1060/029 als Kabelabflihrungs-
mast 1060/029A (Schnittstelle zwischen Freileitung und Erdverkabelung) so-
wie Neubau des Masten 1060/030A ebenfalls als Kabelabfllhrungsmast.
Ubernahme der beiden bestehenden 110-kV-Stromkreise, welche von Mast
1060/031 bzw. Mast 1060/028 als Freileitung ankommen, auf die neuen
Maste.

Erdverkabelung von zwei 110-kV-Stromkreisen zwischen Mast 1060/029A und

Mast 1060/030A. Die beiden 110-kV Kabelsysteme missen einen Mindestab-
stand von 2 m zueinander einhalten, um einen redundanten Betrieb sicherzu-
stellen. Sie werden parallel zueinander verlegt werden, wobei sie ab Mast
029A am Waldrand entlang Richtung Stiden und im Birgerpark parallel zum
Pfinz-Entlastungskanal bis zu Mast 030A geplant sind.
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Eggenstein-Leopoldshafen bis kleiner Bodensee

Anlage 7520 .
Mast 058 bis Mast

069A

Bzw. .
Anlage 7100

Mast 23A

Anlage 7520 D
Maste 069A bis 1070
(FolgemalBnahme 2)

Zubeseilung von Anlage 7520 Mast 058 bis 069A von zwei 380-kV-Strom-
kreisen auf der bestehenden 380-kV Freileitung. Die bisher freie untere Tra-
versenebene wird damit neu belegt.

Ersatzneubau von Mast 7520/069 als Mast 069A, da ab Mast 1070 der An-
lage 7520 die beiden 110-kV-Stromkreise der Anlage 1060 (NetzeBW) auf
Anlage 7520 mitgefuhrt werden. Das macht eine Ruckverschwenkung der
beiden Stromkreise von Vorhaben 19 auf die Trasse der Anlage 5100 (spéater
7100) von Mast 7520/069A zu 7100/023A erforderlich.

Rickbau der siedlungsnahen Bestandsanlage 5100 (220-kV) von Mast 035
bis Mast 024, dadurch Reduzierung des Trassenbandes von drei auf zwei
Anlagen

Zudem ist eine Maststahlsanierung ist fur Mast 7520/1070 geplant

Neubeseilung der zwei 380-kV-Bestandsstromkreise zwischen Mast
7520/069A und 7520/1070.

Querung Kleiner Bodensee

Anlage 7100 .
Mast 023A bis Mast
021A

Ersatzneubau der bestehenden 220-kV Leitungsanlage 5100 als 380-kV-
Leitung 7100 mit zwei 380-kV Stromkreisen. Hierfir missen die entsprechen-
den Maste der Anlage 5100 (Mast 023, 022 und 021) als Anlage 7100 (Mast
023A, 022A und 021A) ersatzneugebaut werden.

Rickbau der Bestandsanlage 5100: Die bestehenden 220-kV-Maste 023,
022 und 021 zuruickgebaut, um ausreichend Platz fir den Neubau von Anlage
7100 zu schaffen. Des Weiteren werden die Mast 5100/1006 und 5100/1005
zuriickgebaut, weil die héheren Neubaumaste der Anlage 7100 grofl3ere
Spannfeldlangen ermdglichen, sodass diese beiden Standorte nicht mehr be-
nétigt werden.

Blickrichtung Westen

Neubau Bestand
TransnetBW TransnetBW / Netze BW

AnL 7100 AnL 7520 / LA 1060
Mast 1071

y (380 kY / 190 kV)
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Durch die langeren Spannfeldlangen wird der technische Schutzstreifen brei-
ter als im Bestand, weshalb die bestehende Waldschneise teilweise verbrei-
tert werden muss.

Im Zuge des Umbaus miissen Teile der Schutzgebiete fiir Zuwegung und als
temporare Bauflachen genutzt werden. Bei den gewassernahen Standorten
(bspw. Mast 7100/022A) werden die Zuwegungen, sofern erforderlich, ge-
spundet und geschottert, um die erforderliche Stabilitat zu erreichen.

Des Weiteren muss der Hochwasserdamm 6stlich des Kleinen Bodensees
befestigt werden, um die Zufahrt zu den Maststandorten 5100/1006 und
7520/1070 ermdglichen.

Kleiner Bodensee bis Knielingen / Maxau

Anlage 7100
Mast 020A bis 013A

Ersatzneubau der bestehenden 220-kV Anlage 5100 als 380-kV-Anlage
7100 mit zwei 380-kV Stromkreisen in bestehender Trasse von Mast 020A
bis Mast 013A. Hierbei kommt es zu Masterh6hungen um bis zu 10m, die
eine Sychronisation mit der Parallelleitung ermdglichen.

Riuckbau der Bestandsanlage 5100 Mast 020 bis Mast 013

Des Weiteren wird an Mast 7520/1081 eine Maststahlsanierung vorgenom-
men.

Knielingen/ Maxau bis Querung Rheinhafen

Anlage 7100
Mast 012A bis 004A

Anlage 3030
Mast 001 bis 005
(FolgemaRnahme 3)

Juni 2024

Ersatzneubau der bestehenden 220-kV/ 110-kV Leitung (Anlage 5100) als
380-kV-Leitung (Anlage 7100) mit zwei 380-kV Stromkreisen von Mast 012A
bis 004A.

Weitestgehende Nutzung des bestehenden Trassenraums, wobei die Tras-
senachse bis zum Mast 008A leicht versetzt wird, um technische Einschrén-
kungen in der Baubarkeit zu reduzieren.

Im Gegensatz zum Bestand soll die Anzahl der Traversenebenen von drei auf
zwei reduziert werden, indem der bislang dort mitgefiihrte 110-kV Stromkreis
auf Anlage 7520 verlegt wird (vgl. FolgemafRnahme 3). Die Masten werden
um ca. 10 m erhoht.

Bei der Querung der Schutzgebiete FFH-Gebiet Rheinniederung zwischen
Wintersdorf und Karlsruhe, VSG Rheinniederung Elchesheim - Karlsruhe und
dem NSG Burgau soll die vorhandene Waldschneise weitestgehend genutzt
werden.

Rickbau der Bestandsanlage 5100 von Mast 012 bis Mast 004

standortverschobener Ersatzneubau von Mast 1060/044 als Mast 3030/001

standortverschobener Ersatzneubau von Mast 3030/002 als Mast
3030/002A sowie Neubau von zwei weiteren 110-kV-Strommasten
(3030/004 und 3030/005) zur Umverlegung der beiden 110-kV-Stromkreise
von Mast 7520/1081.

Seilzug der 110-kV-Stromkreise von Mast 7520/1081 auf den neu errichteten
Mast 3030/001

Rickbau des bestehenden 110-kV-Stromkreises zwischen Mast 7520/1081,
7520/1082 und Mast 3030/005 sowie Ubernahme des bestehenden 110-kV-
Stromkreises an Mast 3030/005 aus Richtung Mast 7520/1083.

Verlegung des im Mastschaft vorhandenen Luftkabels zwischen Mast
7520/1081 und 7520/1086 an die Mastspitze als Erdseilluftkabel (ESLK).

Seilzug der 110-kV-Stromkreise von Mast 3030/001 Uber 3030/002A,
3030/004 bis Mast 3030/005
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GOG

Gruppe fiir 6kologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart



3. Vorhaben

23

Anlage 7520
Mast 1083 bis 091
(FolgemaBnahme 4)

Querung Rheinhafen

Anlage 7100
Mast 004A bis Mast
1001

Anlage 7520

Mast 091und 092
(Fortsetzung Folge-
malnahme 4)

Zubeseilung eines 110-kV-Stromkreises auf der bestehenden 380-kV/ 110-
kV Freileitung von Mast 3030/005 lber Mast 7520/1083 bis Mast 7520/091
und von dort zu Mast 5100/1001.

Die Anlage 7100 ist im Bereich Knielingen bis zum UW Daxlanden mit zwei
Traversenebenen geplant (s.0.). Dadurch soll die Kollisionsgefahr fiir Vogel
im Bereich der Schutzgebiete reduziert werden. Um den Ersatzneubau der
7100 mit zwei Traversenebenen zu realisieren, ist es erforderlich, den im Be-
stand auf der Anlage 5100 verlaufenden 110-kV-Stromkreis auf die Anlage
7520 und somit an den Rand der Schutzgebiete zu verlegen. Auf Anlage 7520
ist auf der unteren Traversenebene noch ein Gestangeplatz frei, der genutzt
werden soll. Eine neue Traversenebene wird dabei nicht belegt, da auf der
anderen Seite bereits ein 110-kV-Stromkreis aufgelegt ist.

Umbeseilung der zwei von Norden kommenden 380-kV Stromkreise von
Vorhaben 19 Siud auf Anlage 5100 (spéater als 7100 bezeichnet) am Rhein-
hafen

Querung des Rheinhafens lUber die bestehenden Maste 1002 und 1001 (Aus-
tausch der Beseilung, Leiterseilauflage, Rlickbau der 110-kV-Leiterseile)

anschlieBend ins UW Daxlanden

Fortsetzung der Zubeseilung eines 110-kV-Stromkreises auf der bestehen-
den 380-kV/ 110-kV Freileitung von Mast 7520/091 bis Mast 7520/092.

Einfuhrung UW Daxlanden

Anlage 7100

Mast 1001 und Mast
Y bis Portal UW Dax-
landen

Anlage 7520

Mast 092 und 093
bzw.

Anlage 7100

Mast 1001
(Fortsetzung Folge-
malRnahme 4)

3.2

Zubeseilung von zwei 380-kV-Stromkreisen und zwei 110-kV-Stromkreisen auf
der bestehenden 380-kV Freileitung (Mast 1001),

Neubau Mast Y - Zwischen dem bestehenden Mast 1001 und dem Portal des UW
Daxlanden soll auf dem Geléande des Umspannwerkes der Mast Y von Anlage
7100 neu gebaut werden, Uber welchen die Stromkreise geflihrt werden

Fortsetzung der Zubeseilung: Die beiden 110-kV-Stromkreise, die gemein-
sam mit den beiden bestehenden 380-kV- Stromkreisen auf Anlage 7520 auf-
liegen, werden von Mast 092 der Anlage 7520 auf Mast 1001 der Anlage 5100
bzw. 7100 gefuhrt. Dafir wird an Mast 092 der Anlage 7520 eine Traverse
installiert.

Von Mast 1001 gelangen die beiden 110-kV-Stromkreise in das Umspann-
werk Daxlanden.

Aufgrund von statischen Anforderungen kénnen ggf. Verstarkungsmafinah-
men an Mast 092 der Anlage 7520 und an Mast 1001 der Anlage 5100 (spater
als 7100 bezeichnet) erforderlich werden.

Vorhabenwirkungen

Als Wirkfaktoren werden Ursachen definiert, in deren Folge Auswirkungen auf die Um-

welt ausgeldst werden konnen. Sie sind auf bestimmte Projektmerkmale zurtickzufihren
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bzw. hdngen mit diesen zusammen. Zwischen der Ursache (Wirkfaktor) und ihrer Aus-
wirkung (positiv und negativ) steht ein Prozess (Wirkprozess), der dazu fuhrt, dass ein-
zelne Schutzgiter bestimmte Funktionen in Natur und Umwelt nicht mehr, nur noch ein-
geschrankt oder, im positiven Fall, kinftig besser erflillen kénnen.

Qualitat und Ausmal} eines Wirkprozesses und insbesondere die Einflussmadglichkeiten
zur umweltgerechten Optimierung eines Vorhabens unterscheiden sich im Laufe eines
Projektzyklus' nach der Bauphase, der Phase des dauerhaften Bestandes einer An-
lage/eines Baukdrpers und dem Betrieb der Anlage.

Im Zuge von Vorhaben 19 Abschnitt Stid-1 sind neben dem eigentlichen Vorhaben Fol-
gemalnahmen erforderlich, welche ebenfalls Bestandteil des Genehmigungsantrags
sind. Hierbei handelt es sich Uberwiegend ebenfalls um Freileitungen. Lediglich im Be-
reich des Burgerparks Eggenstein-Leopoldshafen ist die Erdverkabelung zweier 110 kV-
Stromkreise geplant.

Nachfolgend wird im Hinblick auf die Wirkfaktoren daher zwischen Freileitungen und
Erdkabel unterschieden.

Im Zuge des Baus der Anlagen sind zudem Provisorien notwendig. In einem Fall wird im
Bereich Maxau das notwendige Baueinsatzkabel zwischen Mast 3030/002A und
3030/004 temporar unterhalb der RaffineriestraRe bzw. dem Kreisverkehr unterirdisch
verlegt werden (Erdverkabelung). Fur dieses sind die Wirkfaktoren zum Erdkabel eben-
falls betrachtungsrelevant.

Wirkphasen im Projektzyklus:

Bauphase
Die Wirkprozesse der Bauphase sind i. d. R. zeitlich begrenzt. Die Reichweite der Aus-

wirkungen erstreckt sich meist auf die direkt in Anspruch genommene Flache und das
das unmittelbare Umfeld. Artbezogen sind teilweise gré3ere Wirkungsraume zu beach-
ten. Grundsatzlich wird von einer sachgerechten Bauausfiihrung unter Einhaltung gel-
tender Normen (z. B. DIN 19639) und Vorschriften (z. B. AVV Bauldrm) ausgegangen.

Anlagenphase
Die anlagebedingten Wirkprozesse resultieren bei elektrischen Freileitungen aus den

dauerhaft vorhandenen Bestandteilen wie Maste, Seilsysteme und Fundamente. Mogli-
che Umweltauswirkungen sind langfristig. Bei der Erdverkabelung sind keine anlagebe-
dingte Wirkungen zu erwarten.

Betriebsphase
Der Betrieb der Anlage (Stromfluss, Unterhaltung, Pflege) ist dauerhaft angelegt. Die mit

ihm in Verbindung stehenden Wirkfaktoren und mdglichen Umweltauswirkungen sind als
langfristig einzustufen. Eine Erderwarmung bzw. Bodenaustrocknung durch Erdkabel ist
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3.2.2

3.2.21

im Abschnitt Sud-1 nicht prufrelevant, da die Verlegung tiberwiegend im Bereich vorhan-
dener Wege bzw. Strukturen mit geringer Habitateignung flr europarechtlich geschiitzte
Arten (Grunland) erfolgen wird.

Wie in Kapitel 3.1 dargestellt umfasst das Vorhaben auch Riuckbauabschnitte. Mit dem
Rickbau der Bestandstrassen werden die Maste und die Leitung zurtickgebaut, die
Maststandorte rekultiviert oder renaturiert und alle Beschréankungen im Schutzstreifen
der bestehenden Leitungen aufgehoben. Mit Aul3erbetriebnahme und Riickbau der Be-
standstrassen entfallen die von dieser Trasse ausgehenden anlage- und betriebsbeding-
ten Wirkungen vollstandig, so dass es in den betroffenen Wirkrdumen zu Entlastungen
kommt. Die baubedingten Wirkfaktoren sind fir den Riickbau die gleichen wie flr den
Neubau und werden daher nachfolgend gemeinsam betrachtet.

Wirkfaktoren

Berucksichtiguung freileitungsspezifischer Wirkfaktoren

Leitungsanflug von Vogeln und Fledermausen

Nach RUR & SAILER (2017) stellt der Leitungsanflug bzw. Leitungsschlag eine wesentli-
che Geféahrdung bei Freileitungen dar. Ein erhthtes Kollisionsrisiko besteht danach vor
allem an Leitungsseilen, vornehmlich bei den diinnen und einzeln hdngenden Erdseilen,
wogegen Masten optisch gut wahrnehmbar sind. Betroffen sind insbesondere grof3e und
schwere Vogel mit schlechtem raumlichen Sehvermdgen und geringer Manévrier-fahig-
keit, nachtaktive GroRR3vdgel, Zug- und Jungvogel. Fur Greifvogel besteht ein erhohtes
Risiko im Regelfall nur bei grof3en Arten im unmittelbaren Horstumfeld oder bei gréf3eren
traditionellen Schlafplatzansammlungen (FFH-VP-Info, BFN 0. J.a). Bei schlechten Wet-
ter- und Lichtverhéltnissen oder - besonders in Niederungen - Nebel steigt das Risiko
zusatzlich.

Die geplante Leitungstrasse verlauft in einer reich strukturierten mitteleuropéischen Kul-
turlandschaft mit besonderer Attraktivitat flr grof3e Vogelansammlungen. Es befinden
sich zahlreiche Gebiete mit hoher avifaunistischer Bedeutung im Umfeld. In so einem
Fall ist das Vogelschlagrisiko vergleichsweise hoch anzusetzen (FFH-VP-Info, BFN o.
J.a), zumal sich die Leitungstrasse in einem Gebiet mit vermehrter Nebelbildung befin-
det.

Die nachgewiesenen Durchzigler und Nahrungsgaste ohne festgestellte Brutvorkom-
men im Untersuchungskorridor treten im Trassenbereich sporadisch bzw. raumlich dif-
fus auf. Eine Leitungskollision ist bei diesen Arten daher im hohen Mal} zufallsbestimmit.
Das Risiko kollisionsbedingter Verluste von Einzelexemplaren verbleibt dabei in einem
Risikobereich, der mit einer Stromleitung im Naturraum immer verbunden ist. Eine ver-
botstatbestandliche Betroffenheit ist flr diese Arten somit auszuschlie3en.
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Generell nicht relevant stufen Rur & SAILER (2017) die Gefdhrdung von Flederméausen
an Stromleitungen ein, da diese von ihnen problemlos geortet und umflogen werden
koénnen.

Stromschlag

Die Gefahr eines Stromschlags besteht fast ausschlie3lich an Nieder- und Mittelspan-
nungsleitungen (RUr & SAILER 2017). Damit im Einklang stehen ein Urteil des OVG
Munster (Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 21.06.2013,
Az.: 11 D 8/10.AK) und die Einschatzung der Relevanz projektbezogener Wirkfaktoren
geméal FFH-VP-Info (BFN 0. J.a), die eine Tétungsgefahr fir Végel durch Stromschlag
an Hochspannungsfreileitungen verneinen. Ein erkennbares Totungsrisiko durch Strom-
schlag und mithin eine Prifrelevanz des betriebsbedingten Wirkfaktors bestehen somit
vorhabensbezogen nicht.

Verbrennungen an Hochtemperatur-Leiterseilen

Durch die Verwendung von Hochtemperatur-Leiterseilen in Bereichen der Zubeseilung
der Anlage 7520 und 5100 (spater 7100) kdnnte es zu Verbrennungen bei auf den Lei-
terseilen ruhenden oder rastenden Vdgeln kommen. Nach einer Untersuchung von
BERNSHAUSEN et al. (2018) erscheint das individuenbezogene To6tungsrisiko durch den
Betrieb von Hochtemperatur-Leiterseilen fir die Avifauna allerdings nicht signifikant ge-
genuber dem nattrlichen Mortalitétsrisiko erhéht. So kommen Ansitzversuche auf Lei-
terseilen, bedingt durch elektromagnetische Felder, nur selten vor bzw. beschranken
sich auf wenige Sekunden und wenige Arten (Greifvégel, Tauben, Rabenvidgel, Stare,
Meisen). Demgegeniiber haben die Uberschreitungen der Maximaltemperatur von Stan-
dardleiterseilen (80°C) im Jahresdurchschnitt bei Hochtemperatur-Leiterseilen nur eine
geringe Gesamtdauer. Die Konstellation aus einem Landeversuch auf den Leiterseilen
und hoheren Temperaturen ist somit sehr unwahrscheinlich. Entsprechend sind Verbots-
tatbestdnde im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG i.d.R. auszuschlie3en. Eine wei-
tere vertiefende Betrachtung des Wirkfaktors ist daher nicht erforderlich.

Wasserhaltung (Wirkfaktoren 3-3 und 3-4)

Eine Entwertung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten im Zusammenhang mit der Was-
serhaltung kénnen verneint werden, da projektimmanent bereits ausreichende Mal3nah-
men seitens der Vorhabentragerin ergriffen werden, die Auswirkungen durch die Was-
serhaltung wirksam vermeiden. So wird im Wasserhaltungskonzept die Einleitmenge an
die hydraulische Leistungsféhigkeit des jeweiligen Gewassers angepasst und durch die
Wasseraufbereitung gewabhrleistet, dass keine Sedimente und Schadstoffe in die Vorflu-
ter eingetragen werden (vgl. Register 1, Kapitel 6.4).
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3.2.2.2

WartungsmafRnahmen

Zur Aufrechterhaltung des Betriebs der Leitungsanlage sind regelmaf3ige Wartungsmaf3-
nahmen wie z. B. Korrosionsschutz und Freischnitt von Zuwegungen notwendig. Diese
Wartungsarbeiten werden bereits im bestehenden Trassenband der Zubeseilungs- und
Ersatzneubauanlagen durchgefiihrt und stellen keinen neuen projektimmanenten Wirk-
faktor dar.

Im Zusammenhang mit den regelmafigen meist jahrlichen Kontrollen der Trasse (Bege-
hungen, teilweise auch Befliegungen) finden keine lang andauernden und um-fangrei-
chen Arbeiten statt. Dies gilt ebenfalls fur einen ggf. notwendig werdenden Tausch ein-
zelner Isolatoren. Fur ggf. erforderliche zusétzliche und teils umfangreiche Instandset-
zungsarbeiten entlang eines Trassenabschnittes wéahrend der Be-triebsphase werden
zum Zeitpunkt des Erfordernisses ad-hoc-Abstimmungen mit den zustandigen Behdrden
durchgefuhrt und, soweit erforderlich, entsprechende Genehmigungen eingeholt. Da Art,
Umfang und Zeitpunkt dieser Arbeiten im Rahmen der Genehmigungsplanung nicht ab-
sehbar sind, sind sie nicht Bestandteil des Genehmigungsantrags und werden nicht im
Rahmen des Fachbeitrag zum Artenschutz beriicksichtigt.

Ableitung der Wirkfaktoren

Die Ableitung der relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens und seiner FolgemalRnahmen
erfolgte auf Grundlage des Fachinformationssystems des BfN zur FFH-
Vertraglichkeitspriifung (kurz: FFH-VP-Info) (BFN o. J.a). Die i. V. m. dem Forschungs-
vorhaben zur Ermittlung von erheblichen Beeintrdchtigungen im Rahmen der FFH-
Vertraglichkeitsuntersuchung (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007) eingerichtete und regel-
malRig aktualisierte Datenbank FFH-VP-Info stellt systematische Informationen und Da-
ten zur Bearbeitung von Natura 2000-Vertraglichkeitsprifungen zur Verfligung, u. a. zu
Wirkfaktoren inkl. einer projektspezifischen Relevanzeinstufung (nach Projekttyp) dieser
Wirkfaktoren. Hierbei sind jene Wirkfaktoren, die gegebenenfalls relevant sein kbénnen,
mit einer ,1“ und jene die regelmalig relevant sind mit einer ,2“, gekennzeichnet. Nach-
folgende ist in Tabelle 3 die Zusammenstellung der Wirkfaktoren gemaf dem Fachinfor-
mationssystem FFH-VP-Info fur diesen Vorhabentyp nachrichtlich dargestellt. Im An-
schluss daran werden analog zu den anderen Prufinstrumenten (UVP, LBP, Artenschutz
etc.) die zu erwartenden Wirkfaktoren des konkreten Vorhabens, abgeleitet aus den An-
gaben in Kapitel 2, in Tabelle 5 zusammengestellt. Die Wirkfaktoren des BfN wurden
speziell fur Vertraglichkeitsprifungen im Rahmen des Gebietsschutzes entwickelt und
berticksichtigen damit u.a. nicht alle Schutzgiter des UVPG. Vor dem Hintergrund, dass
die Wirkfaktoren gemaf3 der Datenbank FFH-VP-Info teilweise bereits die Auswirkungen
benennen (z.B. Mortalitat) und nicht die tatséchlich auslésenden Wirkfaktoren sowie vor
dem Hintergrund, dass eine Synchronisation mit anderen Fachbeitrdgen im Hinblick auf
die Bezeichnung der Wirkfaktoren angestrebt wird, wurde folgendes Vorgehen gewahlt:
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— Es wurde versucht, eine Einteilung der Wirkfaktoren zu entwickeln, die alle rele-
vanten Wirkungen fir alle zu betrachtenden Schutzguter beinhaltet.

— Die Wirkfaktoren wurden anhand des auslosenden Vorhabenbestandteils/-merk-
mals abgeleitet.

Um den Bezug zu den Wirkfaktoren des BfN herzustellen bzw. beizubehalten, sind je-
weils bei den potenziellen Umweltauswirkungen die Nummern der Wirkfaktoren gemar
der Nummerierung des BfN (vgl. Tabelle 3) ergénzt. So auch nachfolgend in Tabelle 5
fur die gebietsschutzrechtlichen Prifungen.
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Tabelle 3: Wirkfaktoren des Projekttyps Energiefreileitungen (Hoch- und Héchstspannung) geman
FFH-VP-Info (BFN o. J.a)

Wirkfaktoren Relevanz

1 Direkter Flachenentzug

1-1 Uberbauung/ Versiegelung 2
2 Veranderung der Habitatstruktur / Nutzung

2-1 Direkte Veranderung von Vegetations- / Biotopstrukturen

2-2 Verlust / Anderung charakteristischer Dynamik

2-3 Intensivierung der land-, forst- oder fischereiwirtschaftlichen Nutzung
2-4 Kurzzeitige Aufgabe habitatprdgender Nutzung / Pflege

2-5 (Langer) andauernde Aufgabe habitatpragender Nutzung / Pflege

3 Veranderung abiotischer Standortfaktoren

O O r P DN

3-1 Veranderung des Bodens bzw. Untergrundes

3-2 Veranderung der morphologischen Verhéltnisse

3-3 Veranderung der hydrologischen / hydrodynamischen Verhaltnisse
3-4 Veranderung der hydrochemischen Verhéltnisse (Beschaffenheit)
3-5 Veranderung der Temperaturverhaltnisse

3-6 Veranderung anderer standort-, vor allem klimarelevanter Faktoren
4 Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust

P R O R OoON

N

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalitét
4-2 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalitat 2

4-3 Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalitét 0
5 Nichtstoffliche Einwirkungen

5-1 Akustische Reize (Schall) 1
5-2 Optische Reizausldser / Bewegung (ohne Licht) 2
5-3 Licht 1
5-4 Erschitterungen / Vibrationen 1
5-5 Mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 2
6 Stoffliche Einwirkungen

6-1 Stickstoff- u. Phosphatverbindungen / Nahrstoffeintrag 0
6-2 Organische Verbindungen 0
6-3 Schwermetalle 0
6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe 0
6-5 Salz 0
6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedimente) 0
6-7 Olfaktorische Reize (Duftstoffe, auch: Anlockung) 0
6-8 Endokrin wirkende Stoffe 0
6-9 Sonstige Stoffe 0
7 Strahlung

7-1 Nichtionisierende Strahlung / Elektromagnetische Felder

7-2 lonisierende / Radioaktive Strahlung

8 Gezielte Beeinflussung von Arten und Organismen

8-1 Management gebietsheimischer Arten 1
8-2 Forderung / Ausbreitung gebietsfremder Arten 1
8-3 Bekampfung von Organismen (Pestizide u.a.) 0
8-4 Freisetzung gentechnisch neuer bzw. veranderter Organismen 0
9 Sonstiges

9-1 Sonstiges 0
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Erlauterungen
Relevanz des Wirkfaktors:

0 = (i.d.R.) nicht relevant
1 = gegebenenfalls relevant
2 = regelméRig relevant
Tabelle 4: Wirkfaktoren des Projekttyps Hochstspannungs-Erdkabel gemanR FFH-VP-Info BFN o. J.a

Wirkfaktoren Relevanz

Offene | Geschlossene
Bauweise Bauweise

1 Direkter Flachenentzug
1-1 Uberbauung / Versiegelung 2 1
2 Veranderung der Habitatstruktur / Nutzung

2-1 Direkte Veranderung von Vegetations- / Biotopstrukturen 2 1
2-2 Verlust / Anderung charakteristischer Dynamik 1 0
2-3 Intensivierung der land-, forst- oder fischereiwirtschaftlichen Nutzung 0 0
2-4 Kurzzeitige Aufgabe habitatpragender Nutzung / Pflege 0 0
2-5 (Langer) andauernde Aufgabe habitatpragender Nutzung / Pflege 0 0
3 Veranderung abiotischer Standortfaktoren
3-1 Veranderung des Bodens bzw. Untergrundes 2 1
3-2 Veranderung der morphologischen Verhaltnisse 0 0
3-3 Veranderung der hydrologischen / hydrodynamischen Verhaltnisse 1 1
3-4 Veranderung der hydrochemischen Verhéltnisse (Beschaffenheit) 0 0
3-5 Veréanderung der Temperaturverhéltnissel 1 1
3-6 Veranderung anderer standort-, vor allem klimarelevanter Faktoren 1 0
4 Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust
4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalitat 2 2
4-2 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalitat 0 0
4-3 Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalitat 0 0
5 Nichtstoffliche Einwirkungen
5-1 Akustische Reize (Schall) 2 2
5-2 Optische Reizausldser / Bewegung (ohne Licht) 2 2
5-3 Licht 1 1
5-4 Erschitterungen / Vibrationen 1 1
5-5 Mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 0 0
6 Stoffliche Einwirkungen
6-1 Stickstoff- u. Phosphatverbindungen / Néhrstoffeintrag 0 0
6-2 Organische Verbindungen 0 0
6-3 Schwermetalle 0 0
6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe 0 0
6-5 Salz 0 0
6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedimente) 1 1
6-7 Olfaktorische Reize (Duftstoffe, auch: Anlockung) 0 0
6-8 Endokrin wirkende Stoffe 0 0
6-9 Sonstige Stoffe 0 0
7 Strahlung
7-1 Nichtionisierende Strahlung / Elektromagnetische Felder 1 1
1 Im Abschnitt Siid-1 nicht relevant, da Verlegung iiberwiegend im Bereich vorhandener Wege
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7-2 lonisierende / Radioaktive Strahlung 0 0
8 Gezielte Beeinflussung von Arten und Organismen

8-1 Management gebietsheimischer Arten

8-2 Forderung / Ausbreitung gebietsfremder Arten

8-3 Bekampfung von Organismen (Pestizide u.a.)

8-4 Freisetzung gentechnisch neuer bzw. veranderter Organismen
9 Sonstiges

9-1 Sonstiges 0 1
Erlauterungen

Relevanz des Wirkfaktors:

0 (i. d. R.) nicht relevant

1 gegebenenfalls relevant

2 regelmanig relevant

O O Bk
o O o o

Tabelle 5: Wirkfaktoren und potenzielle Umweltauswirkungen von Freileitungen (Vorhaben und Fol-
gemafinahmen) auf europarechtlich geschitzte Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie
und Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie

Wirkfaktoren Potenzielle Auswirkungen

Art der
Wirkung

(Temporare) Flacheninanspruchnahme durch

Baufeldfreimachung |- (temporérer) Verlust von Lebensstatten (2-1)
(Beseitigung Vegeta- |- (temporérer) Verlust von Lebensraumtypen sowie Pflanzenstandorten (2-1)

tion) und Anlage von |- |ndividuenverlust bzw. Verlust von Entwicklungsstadien (4-1)
Schutzstreifen  (erst-

malig)

Abschieben des |- Veranderung / Beeintrachtigung angrenzender Vegetation durch Grundwasserab-
Oberbodens und Er- senkung (insbesondere bei feuchteabhéngiger Vegetation) (3-3)

stellen von Baugru-|— Beeintrachtigung der Habitatbedingung durch Einleitungen in Oberflachengewasser
ben (Mastgrindung) (Schwebstofffracht; Veranderung der hydrochemischen Verhéltnisse) (3-4; 6-6)

— Individuenverlust durch Fallenwirkung der Baugrube (4-1)

Nichtstoffliche Einwirkungen durch

Bautatigkeit und |- Individuenverluste durch Kollision/Uberfahren mit/durch Baufahrzeugen (4-1); An-

Mastrammung  (Er- merkung: Fur Vogel aufgrund ihrer Mobilitat, des geringen baustelleninduzierten

schutterung) Verkehrsautfkommens (max. 8 LKW pro Tag) und geringer Fahrgeschwindigkeiten
im konkreten Fall vernachlassigbar

— Beeintrachtigung von Vegetationsstrukturen durch Baufahrzeugen (5-5)

— Stdrung von Individuen in ihren Fortpflanzungs- und Ruhestéatten sowie bei der Nah-
rungssuche sowie Meidung wahrend der Bauzeit (5-1; 5-2, 5-3; 5-4)

(Temporare) Rauminanspruchnahme durch

Provisorien und |- Direktverluste durch Kollision (4-2)
Schutzgeriste — Kulissenwirkung insbesondere fiir bestimmte Vogelarten des Offenlandes, dadurch
Meidung und Lebensraumverlusten (4-2)

(Dauerhafte) Flacheninanspruchnahme durch

Versiegelung (Mast- |- Dauerhafter Verlust von Biotop- und Habitatstrukturen durch direkte Flacheninan-
fundamente) und Nut- spruchnahme (1-1; 2-1)

zungsanderung
(Mastgeviert)

Ruckbau der Masten |- Schaffung neuer Habitate und Schaffung neuer Biotopstrukturen

(Dauerhafte) Rauminanspruchnahme durch
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Wirkfaktoren Potenzielle Auswirkungen

Art der
Wirkung

Masten und Erd-/Lei- |- Direktverluste durch Kollision (4-2)
terseile — Kulissenwirkung insbesondere fir bestimmte Vogelarten des Offenlandes, dadurch
Meidung und Lebensraumverluste (4-2)

(Dauerhafte) Flacheninanspruchnahme durch

PflegemafRnahmen im | - Veranderung der Lebensraumtyp- und Habitatstruktur; Verschiebung zu anderen
Schutzstreifen Lebensraum- bzw. Biotoptypen (2-1; 2-3; 8-1)

Verlust / Anderung charakteristischer Dynamik (2-2)

— ggf. Férderung des Einwanderns gebietsfremder Arten (8-2)

Dauerhafter Habitatverlust (z.B. fir H6hlenbriter, Holzkéafer) (2-1)
Individuenverluste (4-3)

Stérung von Individuen in ihren Fortpflanzungs- und Ruhestatten sowie bei der Nah-
rungssuche (5-1; 5-2)

Nichtstoffliche Einwirkungen durch

Regelmallige  War- |- temporare Beeintrachtigung von Habitatflichen (Fortpflanzungs- und Ruhestatten
tungs- und Instand- sowie Nahrungshabitate) und Vegetationsstrukturen

setzungsmalnahmen |- Stérung in den Habitaten sowie Meidereaktion aufgrund von Larm und optischen
Reizen/Bewegung (5-1; 5-2; 5-3; 5-5)

Tabelle 6: Wirkfaktoren und potenzielle Umweltauswirkungen von Erdkabeltrassen (Folgemalinahme
1 und Provisorium Maxau) auf die maf3geblichen Bestandteile der Erhaltungsziele der be-
troffenen Natura 2000-Gebiete

Wirkfaktoren Potenzielle Auswirkungen

(Temporare) Flacheninanspruchnahme durch

Baufeldfreimachung (Beseiti- |- (temporarer) Verlust von Lebensstéatten (2-1)
gung Vegetation) — (temporarer) Verlust von Lebensraumtypen sowie Pflanzenstandorten (2-1)
— Individuenverlust bzw. Verlust von Entwicklungsstadien (4-1)

Abschieben des Oberbodens |- Veranderung / Beeintrachtigung angrenzender Vegetation durch Grundwas-

und Erstellen von Baugruben serabsenkung (insbesondere bei feuchteabhangiger Vegetation) (3-3)

(Graben bei offener Bau-|- Beeintrachtigung der Habitatbedingung durch Einleitungen in Oberflachen-

weise) gewasser (Schwebstofffracht; Verdnderung der hydrochemischen Verhalt-
nisse) (3-4; 6-6)

— Individuenverlust durch Fallenwirkung der Baugrube (Graben) (4-1)

Nichtstoffliche Einwirkungen durch

Bautatigkeit — Individuenverluste durch Kollision/Uberfahren mit/durch Baufahrzeugen (4-1)

— Beeintrachtigung von Vegetationsstrukturen durch Baufahrzeugen (5-5)

— Stodrung von Individuen in ihren Fortpflanzungs- und Ruhestétten sowie bei
der Nahrungssuche sowie Meidung wéahrend der Bauzeit (5-1; 5-2, 5-3; 5-4)
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3.2.3

Tabelle 7:

Freileitungsvorhabentyp

Ermittlung der Parameter des konstellationsspezifischen Risikos hinsicht-
lich Leitungskollision von Végeln

Um ein signifikant erhdhten Totungsrisiko durch Leitungsanflug gemafld BERNOTAT &
DIERSCHKE (2021a) bewerten zu kdnnen, ist wie in Kapitel 1.4.3.1 erlautert eine Einstu-
fung der Parameter Konfliktintensitat des Vorhabens, Betroffenheit der Gebiete sowie
die Entfernung des Vorhabens notwendig.

Konfliktintensitat (KI)

Die Bewertung der Konfliktintensitat des Vorhabens gemal der Tabelle 7 dargestellten
Methode von BERNOTAT & DIERSCHKE (2021a) erfolgt abschnittsweise.

Nachfolgend sind in Tabelle 8 und Abbildung 1 die Konfliktintensitaten fur den Abschnitt
Sid-1 zusammengestellt. In der Anlage zur Ermittlung des konstellationsspezifischen
Risikos der freileitungssebsiblen Brut- und Rastvogel-Arten (Register 12 C) wurden be-
nachbarte Freileitungsabschnitte mit gleicher KI zusammengefasst.

Freileitungsvorhabentyp und die Konfliktintensitat (KI) hinsichtlich Leitungskollision von
BERNOTAT & DIERSCHKE (2021a)

Konfliktintensitéat

(K1)

Begrindung

Nutzung Bestandsleitung mit
geringfiigigen Anpassungen

i.d.R. nicht rele-

Nutzung Bestandsleitung, keine zusatzlichen Leiter-
vant (-)

seile, keine zusatzliche Leiterseilebene, kein oder

(Umbeseilung ohne Mastneu-
bau, ohne zuséatzliche Seile)

max. vereinzelt Mastneubau und / oder Masterho-
hung bzw. Verbreiterung der Traverse

Nutzung Bestandsleitung mit
Zubeseilung, aber ohne Mast-

neulgau, mit neuer Ebene oder
mit Uberspannung)

sehr gering (0%)

Nutzung Bestandsleitung, kein Mastneubau, zusatz-
liche Leiterseile und zusétzliche Leiterseilebene o-
der Uberspannung von Gewassern oder vglb. Habi-
taten mit haufigem Auffliegen / Landen

Nutzung Bestandsleitung mit
punktuellen Umbauten (z. B.

Neubau einzelner Masten, ggf.
zuséatzliche Leiterseile, teil-
weise Masterhthungen)

sehr gering (0%)
bis gering (1)

Nutzung Bestandsleitung, vereinzelter Mastneubau
und ggf. geringe Masterh6hung und/oder geringe
Zubeseilung; bei mehreren neu zu bauenden Mas-
ten und/oder deutlichen Masterhéhungen und/oder
deutlicher Zubeseilung ist im Einzelfall auch von ei-
ner geringen Kl (1) auszugehen

Ersatzneubau mit deutlicher
Masterh6hung und/oder zu-
satzlichen Leiterseilen
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gering (1) bis mit-
tel (2)

Neubau der Leitung,

mit geringen oder punktuell deutlichen Masterho-
hungen und/oder geringer Zubeseilung;

bei deutlichen, gro3raumigen Masterhéhungen und
mehreren zusatzlichen Leiterseilen bis zu einer zu-
satzlichen Leiterseilebene ist von einer mittleren KI
(2) auszugehen
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Tabelle 8: Konfliktintensitat der Leitungsabschnitte im Planfeststellungsabschnitt Stid-1
Teilabschnitt Zusammengefasste Darstellung des Trassenver- | Einstufung Kon-|Begrindung

laufs

fliktintensitat
(K1)

Philippsburg bis Eggenstein-Leopoldshafen

Anlage 7520 Mast
002A bis 055b

Zubeseilung von zwei 380-kV-Stromkreisen
auf der bestehenden 380-kV Freileitung (von
Mast 002A bis 055B) mit vereinzelten Master-
héhungen um 5 m (Masten 014, 018, 019, 028,
029, 031 und 032).

Zubeseilung, weil hier noch Platze an den vor-
handenen Traversen frei sind. Dabei wird die
bisher freie untere Traversenebene neu belegt

Ersatzneubau von Mast 050A
Riuckbau der siedlungsnaheren Bestandsan-
lage 5100 von Mast 090 bis Mast 038A — Ver-

ringerung der Anzahl der Leitungsanlagen und
Maststandorte im Trassenband.

zusatzliche Leiterseil-
eben, keine Masterho-
hung, Rickbau hier
nicht parallel, zu weit
weg, wirkt daher nicht
mindernd

Querung Eggenstein-Leopoldshafen

einzelne Masterhéhun-
gen und zuséatzl. Leiter-
seilebene, aber paralle-
ler Rickbau einer An-
lage

Anlage 7520 Mast
056A bis Mast
057A

Ersatzneubau der bestehenden 380-kV-Lei-
tung (Anlage 7520) mit vier 380-kV Stromkrei-
sen

Masterhéhung: Maste 056A und 057A werden
ca. 20-25 m hoher als im Bestand

Rickbau aller bestehenden Anlagen im sog.
Burgerpark —Reduzierung des Trassenbandes
von zwei auf eine Anlage

Anlage 1060 Mast
029A bis 030A
(FolgemaRRnahme
1

Ersatzneubau der Masten 1060/029A und
1060/030A als Kabelendmast (Schnittstelle zwi-
schen Freileitung und Erdverkabelung)

Erdverkabelung von zwei 110-kV-Stromkreisen
zwischen Mast 1060/029A und Mast 1060/030A.

zwar deutliche Master-
héhung einzelner
Maste aber Leitungs-
mitnahme

nicht relevant (-)

Erdverkabelung hat

keine Relevanz

Eggenstein-Leopol

dshafen bis kleiner Bodensee

Anlage 7520 Mast

Zubeseilung von Anlage 7520 Mast 058 bis

nicht signifikant

da kein Umbau bzw.

058 bis Mast 069A von zwei 380-kV-Stromkreisen auf der be- | (-) keine  Masterh6hung
069A stehenden Anlage - die bisher freie untere Tra- notwendig; zwar neue
versenebene wird neu belegt Leiterseilebene  aber
* Rickbau der siedlungsnahen Bestandsanlage auch Leitungsmit-
5100 (220-kV) von Mast 035 bis Mast 024 nahme und  Rickbau
einer Anlage
= Neubeseilung der zwei 380-kV-Bestandsstrom-
kreise zwischen Mast 7520/069A und 7520/1070
(FolgemaRnahme 2)
Querung Kleiner Bodensee
Anlage 7100 Mast | = Ersatzneubau von Mast 7520/069 als Mast Ersatzneubau, Maste

069A bis Mast
021A

069A

Ersatzneubau der bestehenden 220-kV Lei-
tungsanlage 5100 als 380-kV-Leitung 7100 mit
zwei 380-kV Stromkreisen

Kleiner Bodensee bis Knielingen / Maxau

Juni 2024

021 bis 069 ca. 10-30 m
hoher, keine neue Lei-
terseilebene, Leiterseil-
ebenen  angeglichen
(Synchronisation  mit
der verbleibenden An-
lage 7520)
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Teilabschnitt

Zusammengefasste Darstellung des Trassenver-
laufs

Anlage 7100 Mast
020A bis 013A

Ersatzneubau der bestehenden 220-kV Anlage
5100 als 380-kV-Anlage 7100 mit zwei 380-kV
Stromkreisen in bestehender Trasse von Mast
020A bis Mast 013A

Knielingen/ Maxau

bis Querung Rheinhafen

Anlage 7100 Mast
012A bis 004A

Ersatzneubau der Anlage 5100 als Anlage 7100
mit zwei 380-kV Stromkreisen von Mast 012A bis
004A. Weitestgehende Nutzung des bestehen-
den Trassenraums, Trassenachse bis zum Mast
008A leicht versetzt, um technische Einschran-
kungen in der Baubarkeit zu reduzieren.

Anzahl der Traversenebenen wird von drei auf
zwei reduziert werden, indem der bislang dort
mitgefiihrte 110-kV Stromkreis auf Anlage 7520
verlegt wird (vgl. FolgemafRnahme).

Anlage 3030 Mast
001 bis 005
(FolgemaRnahme
3)

Anlage 7520 Mast
1083 bis 090
(FolgemaRRnahme
4)

Ersatzneubau einer 110-kV-Verbindung (Maste
3030/001, 3030/002A, 3030/004 und 3030/005)
zur Herstellung der Weiterfihrung auf Anlage
7520.

Ruckbau der Bestandsanlagen 1060 bzw. 3030.

Im weiteren Verlauf Richtung Sitiden wird der
110-kV Stromkreis von Mast 3030/005 Uiber Mast
1083 bis zum Mast 092 der Anlage 7520 hin zu
Mast 5100/1001 (spater als 7100/1001 bezeich-
net) zubeseilt.

Zubeseilung eines 110-kV-Stromkreises auf der
bestehenden 380-kV/ 110-kV Freileitung (Anlage
7520).

Auf Anlage 7520 ist auf der unteren Traversen-
ebene noch ein Gesténgeplatz frei, der genutzt
werden soll. Eine neue Traversenebene wird da-
bei nicht belegt, da auf der anderen Seite bereits
ein 110-kV-Stromkreis aufgelegt ist.

Querung Rheinhafen und Einfilhrung UW Daxlanden

Anlage 7100
Mast 004A bis bis
Portal UW Dax-
landen

Umbeseilung: Von Norden kommen die zwei
380-kV Stromkreise von Vorhaben 19 Sid auf
Anlage 5100 (spater 7100) am Rheinhafen an
und queren diesen Uber die bestehenden Maste
1002 und 1001 (Austausch der Beseilung, Leiter-
seilauflage, Riickbau der 110-kV-Leiterseile), um
anschlieBend ins UW Daxlanden eingefiihrt zu
werden.

Zubeseilung von zwei 380-kV-Stromkreisen und
zwei 110-kV-Stromkreisen auf der bestehenden
Anlage (Mast 1001),

Neubau Mast Y auf dem Gelande des UW Dax-
landen

Anlage 7520
Mast 090 und 093
(Fortsetzung

FolgemalRnahme: Fortsetzung der Zubeseilung
eines 110-kV-Stromkreises auf der bestehenden
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Einstufung Kon-|Begrindung
fliktintensitat
(K1)

trassengleicher Ersatz-
neubau, Masterhéhun-
gen um bis zu 10 m
aber Synchronisation
mit Parallelleitung,
keine neue Leiterseil-
ebene

Ersatzneubau im be-
stehenden Trassen-
band (Trassenachse
tw. leicht versetzt);
Masterhdhung um ca.
10 m; Reduzierung um
eine Traversenebene
von 3 auf 2)

punktuell  Ersatzneu-
bau: Mast 3030/002A
mit 3 Leiterseilebenen,
alle anderen als
Einebenenmaste  ge-
plant, Mast 005 sogar
ohne Erdseilspitze, da
dieser unter der beste-
henden Leitung liegt;

Zubeseilung auf beste-
hende Anlage, auf un-
terer Traversenebene,
die bisher nur einseitig
belegt ist, daher keine
neu Leiterseilebene,
kein Umbau und keine
Masterhhéhung  not-
wendig aber Uberspan-
nung von Gewassern

Zu- und Umbeseilung
vorgesehen, fiur die
keine zusatzlichen Lei-
terseile, insbesondere
keine neuen Leiterseil-
ebenen bendtigt wer-

den, Neubau eines
Masts im UW-
Daxlanden

Zubeseilung auf beste-
hende Anlage, auf un-
terer Traversenebene,
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Teilabschnitt

Zusammengefasste Darstellung des Trassenver- | Einstufung Kon-|Begrindung
laufs fliktintensitat
(K1)

Juni 2024

380-kV/ 110-kV Freileitung (Maste 090-093)

die bisher nur einseitig
(s.0.).

belegt ist, daher keine
neu Leiterseilebene,
kein Umbau und keine
Masterhhéhung  not-
wendig aber Uberspan-
nung von Gewassern
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Konfliktintensitét der Leitung im
Abschnitt Stid-1
=== sehr gering
nicht signifikant }N\
0 1,25 2,5 5
km

Abbildung 1:  Darstellung der Konfliktintensitat im Trassenverlauf von Vorhaben 19 Sid-1 (inkl.
Folgemafl3nahmen)
Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz Juni 2024
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Juni 2024

Betroffenheit von Arten, Gebieten, Ansammlungen und Flugwegen

Fur die Vorkommen der freileitungssensiblen Arten wurden im Kartierbericht (Register
19) innerhalb des Untersuchungsraums fur den Abschnitt Sud-1 Brutgebiete, Rastge-
biete, Schlafplatze und Flugwege abgegrenzt, auf die sich in der vorliegenden Unterlage
bezogen wird. In die Bewertung des konstellationsspezifischen Risikos werden fir die
dort vorkommenden freileitungssensiblen Vogelarten innerhalb dieser Gebietskatego-
rien zusatzlich die artspezifischen Habitatpraferenzen mit bertcksichtigt.

Fur einzelne Brutplatze, die sich innerhalb z.B. eines Wasservogel- und Limikolenbrut-
gebiets befinden, sind gemaf BERNOTAT & DIERSCHKE (2021a) die Gebietsbewertungen
vorrangig zu bericksichtigen, da diese als héherwertige Kategorie zum strengeren Be-
wertungsergebnis flihren und eine vorsorgeorientierte Bewertung ermoglicht. Der glei-
che Ansatz wird entsprechend flir Rastgebiete ibernommen. Abweichend hiervon wurde
fir unstetige Brutvogelarten ohne aktuellen Brutnachweis wie den Graureiher, Lach-
mowe und die Flussseeschwalbe die Kategorien Brutkolonie bzw. Einzelbrutpaare ver-
geben, da andernfalls eine Uberbewertung der Bedeutung fiir das jeweilige Brut- oder
Rastgebiet erfolgen wirde.

Bei den Flugwegen werden nur die im Untersuchungsraum befindlichen, durch das Vor-
haben betroffenen Flugrouten aufgefuhrt. Nach BERNOTAT & DIERSCHKE (2021a) sind
nur regelmaRig genutzte Verbindungsachsen betrachtungsrelevant und Flugrouten mit
lediglich vereinzelten oder sporadischen Flugaktivitdten planerisch nicht zu bertcksich-
tigen..

Entfernung des Vorhabens

Zur Ermittlung der Entfernung des Vorhabens werden die Angabe fir die zentralen und
weiteren Aktionsraume aus BERNOTAT & DIERSCHKE (2021a) tbernommen (Tabelle 9).
Bei den Werten ist zu beriicksichtigen, dass sie bei Brut- oder Rastgebieten an deren
AulRengrenzen ansetzen, wahrend bei Brutpaaren am Brutplatz ansetzen. Fir die Brut-
vogel gibt BERNOTAT & DIERSCHKE (2021a) (Anhang 10-4) artspezifische Aktionsrdume
an. Fir Rastvogeln liegen diese nicht vor. BERNOTAT & DIERSCHKE (2021a) schlagen vor,
sich hierfiir naherungsweise an den Aktionsraumen der Brutvodgel zu orientieren.
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Tabelle 9: Aktionsraumangaben fiir Gebiete und Ansammlungen (BERNOTAT & DIERSCHKE 2021a).

Gebiete/Ansammlungen Zentraler Aktions- Weiterer Aktions-
raum (in m) raum (in m)

Wasservogel-Brutgebiete (z.B. von Enten, 500 1.000

Gansen, Schwéanen, Rallen, Tauchern)

Limikolen-Brutgebiete 500 1.500

Brutkolonien (kleinere / grof3e) von: 1.000 mind. 3.000

Reihern, Méwen, Seeschwalben

Wasservogel-Rastgebiete (z.B. von Enten, 500 1.000

Tauchern, Rallen)

Rastgebiete von Gansen und Schwénen 500 1.500

Limikolen-Rastgebiete 500 1.500

RegelmaRige Schlafplatzansammlungen 1.000 3.000

(kleinere / grol3e) von:
Géansen und Schwanen, Greifvogeln
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4. Untersuchungsgebiet

4.1

4.2

Juni 2024

Untersuchungsgebiet

Lage im Raum

Der Planfeststellungsabschnitt Vorhaben 19 Sid — 1 umfasst die Trassenabschnitte zwi-
schen Philippsburg und Karlsruhe-Daxlanden. Die Antragstrasse verlauft durch die
Grol3landschaft Nordliches Oberrhein-Tiefland und flhrt hier durch die Naturrdume
Nordliche Oberrhein-Niederung und Hardtebenen.

Abgrenzung des Untersuchungsgebiets

Der Untersuchungsraum wurde anhand der Eingriffsbereiche des Vorhabens festgelegt
und umfasst die hier gegenstandlichen Zu- und Neubeseilungs-, Neubau-, Ersatzneu-
bau- und Rickmaflnahmen einschlieRlich der hierflr benétigten Zuwegungen, Lager-,
Arbeits- und Einrichtungsflachen sowie der Provisorien und Folgemaf3nahmen.

In Hinblick auf die Wirkreichweiten sind flir das Kartierkonzept zuséatzlich die potenziellen
Lebensraume kollisionssensibler Brut- und Rastvogel im Radius von bis zu 10 km um
die Trassenachse zu berticksichtigen.

Der Wirkraum ist der Raum, in dem vorhabenbedingte Wirkprozesse Beeintrachtigun-
gen der europarechtlich geschiitzte Arten nach Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie
und nach Anhang IV der FFH-Richtlinie auslésen kdnnen. Die durch das geplante Vor-
haben 19 verursachten Wirkfaktoren und deren potenziellen Auswirkungen haben unter-
schiedliche Wirkreichweiten. Im Hinblick auf die Festlegung der Wirkraume und damit
des Untersuchungsgebiets wird zwischen:

e Eingriffsbereiche,

o  Wirkraum I: bis 300 m um die Eingriffsflachen und unbefestigte Zuwegungen,
100 m um ausgebaute Zuwegungen

o  Wirkraum II: bis 3.000 m um die Trassenachse der Anlagen 7100 und 7520

unterschieden.

Unter den Eingriffsbereichen sind die Baustelleneinrichtungsflachen bzw. Bau- und Seil-
zugflachen, Lagerflachen, Zufahrten und Stellflachen fir Schutzgeriste und Provisorien
zusammengefasst. Sie sind mit direkten Wirkungen auf die Arten und ihre Lebensstatten
verbunden.

Der Wirkraum | umfasst die maximale Wirkweite bau-, anlage und betriebsbedingter
Wirkfaktoren, die durch akustische und optische Reize sowie Licht zu Stérungen bzw.
Meidereaktionen der betreffenden Arten fiihren kdnnen. Hierbei kann es zu indirekte Be-
eintrachtigungen auf angrenzende Habitate kommen. Die maximale Wirkweite wird ent-
sprechend der hdchsten Empfindlichkeit moglicherweise betroffener Arten mit 300 m
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festgesetzt. Dieser Wert orientiert sich an den Fluchtdistanzen der empfindlichsten Vo-
gelarten nach gemafR GASSNER et al. (2010) im Untersuchungsgebiet. Fir die teilweise
sensibleren Géanse wird dieser Wirkraum auf 400 m ausgeweitet.

Kommen kollisionsgefahrdete Vogelarten der Kategorie A, B oder C (der vMGI-Klassen
nach BERNOTAT & DIERSCHKE (2021a) im Untersuchungsgebiet vor, so erfolgt je nach zu
betrachtender Art eine Erweiterung des Wirkraums. Dieser Wirkraum Il bemisst sich an
dem weitesten Aktionsraum der potenziell betroffenen Vogelarten und kann fur die ein-
zelnen Arten und Gebiete variieren (vgl. Kapitel 2.2.1).

Im Abschnitt Stid-1 sind aufgrund der vorkommenden Arten die nachfolgenden Gebiete
und Ansammlungen betrachtungsrelevant. Bei den nachfolgend genannten Orientie-
rungswerten handelt es sich um die artengruppenbezogenen Gbergeordneten Werte ge-
malfd BERNOTAT & DIERSCHKE (2021a), welche zur Herleitung des erweiterten Wirkraums
herangezogen werden.

Brut- und Rastgebiete von Wasservigeln — 1.000 m
Brut- und Rastgebiete von Limikolen, Schwéanen, Ganse (nur Rast) — 1.500 m
Regelmélige Schlafplatzansammlungen von Greifvégeln und Gansen —3.000 m
Brutkolonie von Reihern, Méwen und Seeschwalben — mind. 3.000 m

Daraus ergibt sich fiir das Vorhaben ein maximaler Wirkraum Il von 3.000 m. Hinweise
auf einen dartber hinaus gehenden Wirkraum fur die im Abshcnitt Stid-1 nachgewiese-
nen Brutkolonien ergaben sich aus der Raumnutzungsanalyse nicht (siehe Kartierbe-
richt, Register 19).
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5. Vorprifung — Bestand und Abschichtung

5.1

Juni 2024

Vorprifung — Bestand und Abschichtung

Artbestand

Auf Basis des vorhandenen Habitatpotenzials wurden Primardatenerfassungen zu Vor-
kommen europaischer Vogelarten nach Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie und nach
Anhang IV der FFH-Richtlinie geschltzter Arten durchgefuhrt. Die folgende Bestands-
beschreibung gibt einen Uberblick Gber die Ergebnisse der Erfassungen prufrelevanter
Arten bzw. Artengruppen. Differenzierte Darstellungen sind dem Kartierbericht (Register
19) zu entnehmen.

Die jeweils artspezifisch gewahlte Erfassungsmethodik sowie eventuelle standortspezi-
fische Anpassungen werden detailliert in Register 19 (Kartierbericht, Fauna und Flora,
Arten bzw. LRT der Anhénge Il und IV FFH-RL und charakteristische Arten flr den Tras-
senkorridor) erlautert.

Die angewandten Erfassungsmethoden entsprechen den aktuellen Standards zu natur-
und artenschutzrechtlichen Untersuchungen (v.a. ALBRECHT et al. 2014, LUBW 2016,
MKULNV NRW 2017, SUDBECK et al. 2005). Die artspezifischen Untersuchungsraume
wurden unter Berlcksichtigung der Einschatzung des Raumanspruches der zu erwar-
tenden Arten und der potenziellen Vorhabenwirkungen gewahlt. Aufgrund der Wirkweise
und der GrofRenordnung des Gesamtvorhabens wurden die Methoden ggf. weiterentwi-
ckelt bzw. modifiziert.

Avifauna

Im Rahmen der 2022 und 2023 durchgefiihrten Brutvogelkartierungen und Datenabfra-
gen konnten im Untersuchungsraum insgesamt 121 Vogelarten nhachgewiesen werden.
Fur 96 Arten lagen dabei ausreichende Hinweise auf Brutvorkommen vor. Zwei Arten
nutzten den Untersuchungsraum ausschlieZlich zur Nahrungssuche. Neben weit ver-
breiteten Allerweltsarten briten zahlreiche stark gefahrdete oder vom Aussterben be-
drohte Arten im Wirkraum des Leitungsvorhabens, vor allem in den zahlreichen Vogel-
schutzgebieten. Im Rahmen der Horstkartierung konnten zahlreiche besetzte Horste von
Baumfalke, Habicht, Mausebussard, Rot- und Schwarzmilan sowie Turm- und Wander-
falke im Abschnitt Stid-1 ermittelt werden. Dariiber hinaus ergaben sich aus den Daten-
abfragen Hinweise auf weitere, nicht alljghrlich im Untersuchungsraum britende Arten
wie z. B. die Krickente und die Rohrweihe, die z. T. auch Bestandteile der Erhaltungs-
ziele der hier gemeldeten Vogelschutzgebiete sind.

Des Weiteren wurden in finf potenziellen Rastgebieten 57 Rastvogelarten festgestellt.
GroRe Ansammlungen mit mehr als 500 Individuen konnten dabei nicht beobachtet wer-
den. Das Rastvogelautfkommen ist den untersuchten Flachen insgesamt als durch-
schnittlich zu betrachten. Innerhalb des Untersuchungsraums waren keine Konzentrati-
onen von Vogelansammlungen in bestimmten Gebieten zu beobachten, die unabhéngig
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von der jeweiligen Lebensraumausstattung auf eine rdumliche Verdichtung des Rastge-
schehens hinweisen wirden. Insgesamt bilden die Ergebnisse ein auf breiter Front ab-
spielendes Zug- bzw. Rastgeschehen ab. Aus den Ergebnissen ergeben sich keine Hin-
weise auf ein regelmafiges Auftreten oder regelméaiige gréRere Ansammlungen weite-
rer relevanter Rastvogelarten.

Saugetiere

Wildkatze

Gemal den Grundlagendaten sind Wildkatzenvorkommen zwischen Karlsruhe und Phi-
lippsburg moglich. Die Hauptvorkommensbereiche liegen in den rheinbegleitenden
Waldbestéanden und somit abseits des Trassenkorridors. Die hochsten Vorkommens-
wahrscheinlichkeiten im Trassenkorridor bestehen in den Waldbereichen Knielinger
See, Kleiner Bodensee und Philippsburg sowie dem Wildtierkorridor zwischen Eggen-
stein-Leopoldshafen und Linkenheim. Aus den Flachen nordlich von Philippsburg liegen
bislang keine dokumentierten Nachweise vor.

Biber

Bei den Kartierungen wurde ein vereinzeltes Auftreten des Bibers im Untersuchungs-
raum festgestellt. Die Nachweise des Bibers erfolgten in Form von Fral3spuren an ge-
wasserbegleitenden Gehdlzen. Ein direkter Sichtnachweis von Individuen erfolgte nicht.
Lokale Nachweise wurden am Philippsburger Altrhein, an der Alb und am Neuen Feder-
bach in der Nahe des Karlsruher Rheinhafens erbracht.

Haselmaus
Die flachig durchgefiihrten Kartierungen blieben ohne Befund. Ein Vorkommen der Ha-
selmaus im Untersuchungsraum ist demnach auszuschlieRen.

Fledermause

Im Verlauf der Untersuchungen 2022 und 2023 konnten, verteilt auf alle Untersuchungs-
standorte, 13 Fledermausarten in lokal unterschiedlicher Zusammensetzung nachgewie-
sen werden. Die in der Gesamtartenliste zusatzlich erscheinenden Artkomplexe ergeben
sich aus den Schwierigkeiten der Uberlappenden Rufcharakteristik mancher Arten, so-
dass diese teilweise nur bis auf das Gattungsniveau zu bestimmen sind. Die Zuordnung
und Erklarung der in den entsprechenden Féllen ist der Tabelle 30 des Kartierberichtes
(Register 19) zu entnehmen.

Unter den haufiger erfassten Fledermausarten mit Quartierbindung an Waldstrukturen
sind die Arten GroRRen Bartfledermaus, Wasserfledermaus, Kleinabendsegler und Brau-
nes Langohr zur Reproduktion mit Wochenstubenquartieren in Gebieten entlang der
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Rheinebene basierend auf den Rechercheergebnissen zu erwarten. Im Verlauf der Un-
tersuchungen wurden keine Belege flr eine Quartiernutzung im artenschutzrechtlich re-
levanten Umfang im Erfassungsbereich der Aufnahmegeréate erbracht.

Reptilien

Im Rahmen der 2022 und 2023 durchgefiihrten Reptilienkartierungen wurden mit Zau-
neidechse (Lacerta agilis), Mauereidechse (Podarcis muralis) und Schlingnatter
(Coronella austriaca) drei Arten des Anhangs IV der FFH Richtlinie nachgewiesen.

Die Mauereidechse war dabei die am haufigsten nachgewiesene Reptilienart. Auch die
Zauneidechse wurde regelmafiig im Untersuchungsraum beobachtet, wenngleich i. d.
R. in geringeren standértlichen Dichten. Die Schlingnatter hingegen wurde nur vereinzelt
in den Untersuchungsflachen vorgefunden.

Die Zauneidechse wurde nahezu flachendeckend festgestellt. Kleinere Verbreitungslu-
cken bzw. Abschnitte mit nur wenigen Nachweisen oder nur vereinzelt vorkommenden
Individuen lagen in den Uberwiegend landwirtschaftlich gepragten Offenlandbereichen
zwischen Eggenstein-Leopoldshafen bis Dettenheim/Philippsburg.

Die Mauereidechse zeigt grof3ere Verbreitungsliicken. Der Vorkommensschwerpunkt
der Art im Abschnitt Sid—1 liegt im Bereich des Hauptsammelkanals/MiRO-Raffinerie
bis zum Rheinhafen Karlsruhe. Auch in Eggenstein-Leopoldshafen sowie Philippsburg
wurden Mauereidechsenvorkommen beobachtet, wenngleich in nicht so hohen Dichten
und geringerer raumlicher Ausdehnung.

Die Schlingnatter wurde punktuell zwischen Rheinhafen Karlsruhe und Hauptsammel-
kanal/MiRO-Raffinerie sowie im Bereich Philippsburg entlang von Gehd6lzsaumstruktu-
ren nachgewiesen.

Amphibien

Im Rahmen der 2022 und 2023 durchgefiihrten Amphibienkartierungen wurden mit
Springfrosch (Rana dalmatina), Europaischem Laubfrosch (Hyla arborea), Kleinem Was-
serfrosch (Pelophylax lessonae), Knoblauchkréte (Pelobates fuscus) und Kammmolch
(Triturus cristatus) finf Arten des Anhangs IV der FFH Richtlinie innerhalb des Abschnitt
Siud-1 nachgewiesen. Aufgrund hinreichend aktueller Nachweise aus ausgewerteten
Daten, werden zudem Vorkommen von Kreuzkrote (Epidalea calamita), Wechselkrote
(Bufotes viridis) und Gelbbauchunke (Bombina viridis) unterstellt.

Der Kammmolch und die Knoblauchkréte waren mit einem Nachweisort bzw. nur einem
rufenden Einzelexemplar die am seltensten festgestellten Arten. Auch der Kleine Was-
serfrosch, wurde nur gelegentlich verortet. Sichtungen gelangen in drei Gebieten bei
Philippsburg, am Kleinen Bodensee sowie im Bereich ndrdlich des Rheinhafens Karls-
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ruhe. Vom Springfrosch wurden Individuen oder arttypische Laichballen zwischen Rhein-
schanzinsel/Philippsburg und Knielinger See in Karlsruhe an geeigneten Gewéssern und
Landlebensraumen (Philippsburg, Eggenstein-Leopoldshafen, Kleiner Bodensee, Be-
reich ndrdlich des Rheinhafens Karlsruhe) nachgewiesen. Der Laubfrosch konnte an
mehreren Gewassern beim Verhodren und den Reusen-Kontrollen erfasst werden. Die
Nachweisbereiche konzentrieren sich auf die Bereiche Philippsburg sowie Kleiner Bo-
densee und Rheinhafen Karlsruhe. Aus einer im Jahr 2018 durchgefuhrten Kartierung
sind daruber hinaus Nachweise des Laubfrosches aus dem Bereich des Gradnausbruch
bei Dettenheim dokumentiert. Die Kreuzkréte wurde bei den Kartierungen fiir den Ab-
schnitt Std-1 nicht nachgewiesen. Aufgrund hinreichend aktueller Nachweise der Kreuz-
krote im Rahmen anderer Genehmigungsverfahren wird gleichwohl ein Vorkommen der
Art zwischen Hauptsammelkanal und B 10-Sidtangente unterstellt. Die Knoblauchkréte
wurde bei den Kartierungen nur einmalig bei Eggenstein-Leopoldshafen mittels Ruf-
nachweis bei einer Tagbegehung nachgewiesen. Aus einer im Jahr 2018 durchgefiihrten
Kartierung sind dariiber hinaus Nachweise aus dem Bereich des Gradnausbruch bei
Dettenheim dokumentiert, ebenso wie im Bereich der Alb und des 6stlich angrenzenden
Halboffenlandes. Der Nachweis des Kammmolches stammt aus einem kleinen Stillge-
wasser sldlich der Rheinschanzinsel bei Philippsburg. Aufgrund hinreichend aktueller
Nachweise des Kammmolchs im Rahmen anderer Genehmigungsverfahren wird zudem
ein Vorkommen der Art zwischen der Alb und der B 10-Sldtangente unterstellt.

Fur Wechselkrote und Gelbbauchunke liegen die einzigen fur den Untersuchungsraum
dokumentierten Nachweise in den Offenland- und Waldbereichen zwischen B 10-
Sudtangente, Essostral3e/Raffineriestralle und Hauptsammelkanal. Bei den Kartierun-
gen 2022 und 2023 wurden die Arten nicht beobachtet.

Insekten

Schmetterlinge

Auf den Kartierflachen im Untersuchungsraum des Abschnitts Siid-1 wurden im Rahmen
der 2022 und 2023 durchgefiihrten Arterfassungen keine Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie nachgewiesen.

Hinweise aus den Datenabfragen zu Vorkommen des Dunklen Wiesenkopf-Ameisen-
blaulings (Maculinea nausithous) konnten nicht bestatigt werden. So wiesen die abge-
grenzten Lebensstatten im FFH-Gebiet 6816-341 Rheinniederung von Karlsruhe bis Phi-
lippsburg in den Untersuchungsjahren mangels Vorkommen der Raupenfutterpflanze
Sanguisorba officinalis keine Eignung fir die Art auf. Auch an der Alb stdlich der MiRO
konnten im Rahmen der Kartierungen weder die Art noch die Futterpflanze nachgewie-
sen werden. Die Funde aus den 2016 durchgefuhrten Untersuchungen zur zweiten
Rheinbriicke lagen zudem abseits der Eingriffsflachen der gegensténdlichen Leitungs-
anlagen.
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Auch der Grol3e Feuerfalter (Lycaena dispar) konnte 2022 und 2023 auf den abgegrenz-
ten Lebensstatten im FFH-Gebiet 7015-341 Rheinniederung zwischen Wintersdorf und
Karlsruhe am Knielinger See im Umfeld der geplanten Eingriffe nicht festgestellt werden.
Hier war das Angebot der Raupenfutterpflanzen (Rumex spec.) ebenfalls suboptimal.
Die Lebensstatten im FFH-Gebiet 6816-341 Rheinniederung von Karlsruhe bis Philipps-
burg im Bereich der Oberbruchwiesen liegen auf3erhalb des maRgeblichen Wirkraums.
Aktuelle Artnachweise ergaben die Datenabfragen hingegen an der Alb sudlich der
MIRO. Hier existiert eine mehrjahrigen Population entlang vom Alb-Deich.

Libellen

Im Rahmen der 2023 durchgefiihrten Libellenkartierung wurde die Grine Flussjungfer
(Ophiogomphus cecilia) einmalig im Untersuchungsraum, an einer Uberfahrt tiber den
Federbach in der Nahe des Knielinger Sees und des Rheinhafens Karlsruhe beobachtet.
Der Querungsabschnitt des Federbachs ist als Jagdhabitat der Griinen Flussjungfer ein-
zustufen. Geeignete Fortpflanzungsstatten fir die Art sind in dem Bereich nicht vorhan-
den.

Xylobionte Kéfer

Auf Grundlage der Strukturkartierung fur totholz- und mulmbewohnende Kaferarten so-
wie der darauf durchgefuihrten Kartierungen in den Jahren 2022 und 2023 sind die bei-
den Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie Heldbock (Cerambyx cerdo) und Schar-
lach-Plattkafer (Cucujus cinnaberinus) nachgewiesen bzw. zu unterstellen. Vom Held-
bock wurden zahlreiche Brutbaume im Unterwald am Kleinen Bodensee in der dort ab-
gegrenzten Lebensstatte aufgenommen. Auch fir den Scharlach-Plattkafer sind hier
gunstige Habitatbedingungen gegeben. Weitere Vorkommen sind in den Gehdlzberei-
chen am Knielinger See zu unterstellen. Fur den Scharlach-Plattk&fer sind zudem in den
Auwaldflachen der Rheinschanzinsel glinstige Habitatbedingungen vorhanden, die
gleichwohl auf3erhalb der Vorhabenflachen liegen.

Weitere Artvorkommen

Eine nach § 44 Abs. 1 BNatSchG verbotsrelevante Betroffenheit weiterer Arten wurde
aufgrund fehlender Habitateignung oder der Verbreitung ausgeschlossen (vgl. Ab-
schichtung;Tabelle 10 und Tabelle 11).

Abschichtung

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prifung sind alle Arten des Anhang IV der FFH-
Richtlinie sowie alle europaischen Vogelarten bewertungsrelevant. Zur Ermittlung des
Untersuchungsumfanges und eines vertiefenden Priiferfordernisses fur die einzelnen Ar-
ten kann im Vorfeld eine Abschichtung anhand der Verbreitung der Arten und der vor-
handenen Habitatausstattung erfolgen. Die Abschichtung beschrénkt sich hierbei auf die
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in Baden-Wirttemberg vorkommenden Arten. Zur Abschichtung werden auch die fir den
Planungsraum bekannten und verfigbaren Grundlagendaten herangezogen, wobei da-
von auszugehen ist, dass Daten die alter als finf Jahre sind Uber keine hinreichende
Aktualitat verfiigen, so dass keine Aussagekraft bezliglich der aktuellen Planung gege-
ben ist. In die Bewertung flie3en damit Daten aus dem Zeitraum 2018 bis 2023 ein. Die
ausgewerteten Grundlagen und verwendeten Datenquellen sind im Kartierbericht (Re-
gister 19) differenziert dargestellt.

Nahrungshabitate unterliegen nicht den Bestimmungen des § 44 BNatSchG, vorausge-
setzt sie stellen keinen essentiellen Habitatbestandteil dar. Dies bedeutet, dass nicht
essenzielle Nahrungshabitate in der artenschutzrechtlichen Prifung nicht berticksichtigt
werden. Gleiches gilt fir auf dem Durchzug genutzte Flachen, welche tber keine beson-
dere Bedeutung als Rasthabitat verfugen.

Um im Falle der Artengruppe der Vogel den Anforderungen der artenschutzrechtlichen
Prifung zu genligen, aber gleichzeitig unnétige Doppelungen zu vermeiden, werden im
Folgenden haufige und anspruchsarme Vogelarten mit &hnlichen 6kologischen Anspri-
chen und somit ahnlichen Empfindlichkeiten gegeniiber Eingriffen in neststandortbezo-
gene Gilden zusammengefasst. Die Gilden werden wie folgt definiert:

— Bodenbriter (Nest am Boden oder dicht dartiber)

— Gebaudebriter (Nest tberwiegend in oder an Gebauden und Bauwerken)
— Halbhgohlen- und Nischenbriiter (Nest in Nischen oder Halbhéhlen)

— Hohlenbriiter (Nest in Baumhohlen)

— Rohricht-/Staudenbriter (Nest in Réhrichten und Hochstauden)

— Zweigbriter (Nest in Geholzen deutlich tiber dem Boden)

Eine Zuordnung der einzelnen Vogelarten zu den Gilden ist der folgenden Abschich-
tungstabelle (Tabelle 10) zu entnehmen. Arten mit hervorgehobener naturschutzfachli-
cher Bedeutung werden keiner Gilde zugeordnet, sondern einzeln abgehandelt. Fol-
gende Kriterien fihren zu einer Einstufung als Vogelart mit hervorgehobener natur-
schutzfachlicher Bedeutung:

— landesweit gefahrdete Art

— eng an das Habitat gebundene Art

— streng geschuitzte Art

— seltene Art

— in Kolonien brutende Art

— Art nach Anhang | bzw. Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie

Arten der landesweiten Vorwarnliste verfigen i.d.R. nicht Uber eine hervorgehobene na-
turschutzfachliche Bedeutung, jedoch wird ihnen im Rahmen der saP auf Grund ihres
negativen Bestandstrends eine besondere Gewichtung zuerkannt. Sie werden im Fol-
genden als Charakterarten der Gilden bertcksichtigt.
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Bewertung des Erhaltungszustandes

Européaische Vogelarten

Das MLR (2009) empfiehlt ,... auf die Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der
Brutvogelarten in Baden-Wiurttemberg (LUBW) zurtickzugreifen, wobei bei einer Einstu-
fung in einer Gefahrdungskategorie zwischen 0 und 3 sowie bei Arten der Vorwarnliste
von einem ungunstigen Erhaltungszustand auszugehen ist. Sonstige Vogelarten sind bis
zum Vorliegen gegenteiliger Erkenntnisse als ,gunstig‘ einzustufen." Dieser Empfehlung
wird gefolgt.

Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie

Die Informationen Uber die aktuellen Erhaltungszustéande von FFH Anhang IV Arten in
Baden-Wirttemberg sind der Homepage der LUBW entnommen.
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Tabelle 10: Ubersicht zur Abschichtung und zur Erfassung der Vogel (in Anlehnung an BMVBS 2011).
- Empfindlichkeit .
Artname Gilde Status R [Hisits Trend Nachweis Que'l® VSR SB::% Vorhabenwirkung gg;gﬁ?lﬁie
B.W. | BRD FD* VMG 9
Nein, nur einmaliger Nach-
u OGBW (2021/22); GNOR ) weis am Ruf3heimer Altrhein
Alpenstrandiaufer R () (2022) b 250 m-R © und in den Mechtersheimer
Tongruben
GOG (2022/23), Stadt Karls- G: zw
* *
Amsel zw B +1 ruhe (2020/21) b 10 m
Auerhuhn* 1 1 -3 | S Nein, kein Nachweis
Bachstelze h/n B * * -2 GOG (2022) b 10 m G: h/n
Baumfalke* B \ 3 +1 GOG (2022) Z S 200 m C* A
Nein, Vorkommen Hardtwald
. - auBBerhalb Wirkraum |
Baumpieper* B 2 \% -3 GOG (2022) b 20m (>300m Arbeitsflichen An-
lage 7520)
Nein, nur einmaliger Nachweis
- . im NSG Oberbruchwiesen und
Bekassine R (u) 88&3/(128)2-2()3’N%%B(V2V021) z b 50 m am Kiessee Krieger sowie
' zwei Nachweise in den
Mechtersheimer Tongruben
Nein, unregelméRiger Rastvo-
} . gel Knielinger See, Kiessee
Bergente R (u) 833&’88:;18 AN © Rohrképfle, Giel3ensee, Lan-
deshafen Worth, Mechtershei-
mer Tongruben
GOG (2022/23); OGBW G: R (Ganse und Schwane)
Blassgans R (2018/19-2021/22); GNOR 400 m @
(2022)
Blasshuhn r/s,zw B * * -2 GOG (2022); GNOR (2022) b 40 m © G:1ls
GOG (2023) ); OGBW G: R (Rallen)
Blasshuhn R * * -2 (2018/19-2021/22), GNOR b 40m C
(2018/19-2021/22)
Nein, ASP-Flache Rhein-
Blaukehlchen Bp 2 * -1 ASP | s 30m schanzinsel ohne aktuelle
Nachweise im Wirkraum |
. GOG (2022/23), Stadt Karls- G:h
* *
Blaumeise h B +1 ruhe (2020/21) b 5m
Nein, Nachweise im VSG
Goldgrund und Daxlander Au
e ERES B CINOt (20D g ey aulRerhalb des Prifbereichs fur
Wasservogel-Rastgebiete
Braunkehlchen* 1 3 -3 Z Nein, kein Nachweis
] GOG (2022/23), Stadt Karls- G: zw
* * )
Buchfink zw B 2 ruhe (2020/21) 10m
. . GOG (2022) , Stadt Karlsruhe G:h
Buntspecht h B 0 (2020/21) b 20 m
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Empfindlichkeit

Artname Gilde Status NIDENL Trend Nachweis Quelle VSR SB::% Vorhabenwirkung g:;gﬁﬁﬁie
B.W. | BRD FD? VMG 9
Dohle* N * * +2 GOG (2023) b 20 m Nein, nur Nahrungsgast
Dorngrasmiicke zw B * * 0 GOG (2022) b 10m G: zw
Drosselrohrsénger* 1 * -2 z 5
u Nein, nur ein Nachweis
Dunkler Wasserlaufer R (u) GNOR (2017) b 250 m-R © Mechtersheimer Tongruben
Eichelhaher Zw B * * 0 GOG (2022) b G: zw
Nein, jeweils nur ein Nachweis
Eiderente R (u) OGBW (2017/18-2019/20) b 250 m-R am Knielinger See, Olhafen
und Rhein
. Nein, nur ein Nachweis Lan-
Eistaucher R (u) DDA (2018) deshafen Worth (2018)
Eisvogel* B Vv * +1 GOG (2022) | s 80m A
Elster W B o & +1 GOG (2022) b 50 m G: zw
Erlenzeisig zw * * 0 b
N GOG (2022), Stadt Karlsruhe G:b
Fasan b ¢ (2020) b
Feldlerche* 3 3 -3 GOG (2022) b 20m A
Feldschwirl* 2 2 -3 b
Feldsperling h B \ V -2 GOG (2022) b 10m G:h
Fichtenkreuzschnabel zw * * 0 b
] Nein, nur ein Nachweis Berg-
Fischadler R (u) GNOR (2018) | S hauser Altrhein
- GOG (2022), Stadt Karlsruhe A
Fitis* B 3 * -3 (2021) b 10 m
Nein, nur zwei Nachweise an
Abgrabung Leopoldshafen im
RG_08 sowie in Rheinland-
I OGBW (2017/18-2018/19); , - -
Flussregenpfeifer R (u) \% Y -2 GNOR (2018/19-2021/22) s 50 m-R @ Pfalz auRRerhalb t_ies fir Was-
servogel-Rastgebiete  maR-
geblichen  Wirkraums  von
1.000 m
) Storradius A (Wirkraum 11)
Flussseeschwalbe* B \% 2 +1 GOG (2022) | S Brutkolo-
nie=200 m
Flussseeschwalbe R v 2 +1 | GNOR (2017/18-2021/22) I s 100 m c Se:nF)* (Méwen und Seeschwal-
Nein, ASP-Flache Knielinger
See ohne aktuelle Nachweise
Flussuferlaufer* Bp 0 2 ASP V4 S 100 m im Wirkraum I; Art als Brutvo-
gel in Baden-Wirttemberg
ausgestorben
I OGBW (2017/18-2021/22) G: R (Limikolen)
Flussuferlaufer R 0 2 GNOR (2017/18-2021/22) 4 S 250 m C
N - " OGBW (2017/18-2021/22); G: R (Enten und Séager)
Gansesager R 3 +2 GNOR (2017/18-2021/22) Z b 300 m C
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Empfindlichkeit

Artname Gilde Status NIDENL Trend Nachweis Quelle VSR Bl\:1at Vorhabenwirkung Verr]tlefelnde
B.W. | BRD SchG FD? VMG Behandlung
R . R GOG (2022), Stadt Karlsruhe G: h/n
Gartenbaumlaufer h/n 0 (2020/21) b 10m
Gartengrasmiicke Zw B * * -2 GOG (2022) b 10m G: zw
Gartenrotschwanz h B \ * -2 GOG (2022) b 20m G:h
Gebirgsstelze* * * 0 b
Gelbspétter* B 3 * -2 GOG (2022) b 10m A
Gimpel zw * * -2 b
Girlitz Zw B * * -2 GOG (2022) b 10m G: zw
Goldammer b(zw) B Vv * -2 GOG (2022) b 15m G:b
Grauammer* 1 V -3 Z S
Graugans* r/s B * * +2 GOG (2022) b 200 m © G:r/s
GOG (2022/23); OGBW G: R (Ganse und Schwane)
Graugans* R * * +2 (2017/18-2021/22); GNOR b 400 m C
(2017/18-2021/22)
Storradius A
Graureiher* B * * 0 GOG (2022) b Kolonie ©
=200 m
Nein, keine enge Bindung an
GO (2022123) OGEW eme Zuordnung 24 konkaeton
Graureiher R * * 0 (2017/18-2021/22); GNOR b 200 m © Rastaebiet 9: lich: kei
(2017/18-2021/22) astgebieten mogiich, keine
Hinweise auf Schlafplatzan-
sammlungen im Wirkraum ||
Grauschnépper h/n B Vv \Y -2 GOG (2022) b 20m G: h/n
Grauspecht* B 2 2 -3 GOG (2022) | s 60 m A
Nein, ASP-Flache Oberbruch-
wiesen ohne aktuelle Nach-
weise; seit den 1990er Jahren
G BrRE BB & . Z 2 s Brutgebiete nordlich von Karls-
ruhe verwaist (siehe Kartierbe-
richt, Register 19)
Griinfink W B * * -2 GOG (2022) b 15m G: zw
Nein, Nachweise nur in Rhein-
land-Pfalz (Kiessee bei Neu-
burg, Mechtersheimer Tongru-
Griinschenkel R (u) GNOR (2017/18-2021/22) b 250 m-R © ben) aulerhalb des fir Was-
servogel-Rastgebiete  maR-
geblichen  Wirkraums  von
1.000 m
" " " . GOG (2022), Stadt Karlsruhe A
Griunspecht B +1 (2020/21) s 60 m
Nein, Vorkommen auBerhalb
Habicht * B * * -2 GOG (2022) S 200 m Wirkraum | (> 400 m am Phi-
lippsburger Altrhein)
Halsbandschnépper* 3 3 0 | S
Héanfling* B 3 3 -2 GOG (2022) b 15m A
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5. Vorprifung — Bestand und Abschichtung

Empfindlichkeit

Artname Gilde Status NIDENL Trend Nachweis Quelle VSR SB::% Vorhabenwirkung g/;rlgﬁiﬁﬁie
B-W. | BRD FD? VMG 9
Nein, Vorkommen auRRerhalb
Haubenlerche* B 1 1 -3 GOG (2022) s 10m C* Wirkraum | (> 600 m in Linken-
heim-Hochstetten)
Haubenmeise h B * * 0 GOG (2022) b 20 m G:h
Haubentaucher rls B * * +1 GOG (2022) b 100 m © G:rls
GOG (2022/23); OGBW G: R (Lappentaucher)
Haubentaucher R * * +1 (2017/18-2021/22); GNOR b 100 m ©
(2017/18-2021/22)
GOG (2022/23), Stadt Karls- G:g
* *
Hausrotschwanz 0 ruhe (2020) 15m
Haussperling \Y 3 -2 GOG (2022) 5m G:g
Heckenbraunelle w . . 0 GOG (2022), Stadt Karlsruhe 10m G: zw
(2020)
Nein, ASP-Flachen im Hardt-
Heidelerche* Bp 2 Y -2 ASP | s wald auflerhalb Wirkraum |
(>1.500 m)
Heringsmowe R (u) GNOR (2017) b 50m c | Nein nur ein Nachweis Kies-
see bei Neuburg
R GOG (2022), Vorhaben Ultra- G:1/s
Hockerschwan* r/s B * * +1 net (2022) b 50 m €
GOG (2022/23); OGBW G: R (Ganse und Schwane)
Hockerschwan* R * * +1 (2017/18-2021/22); GNOR b 300 m ©
(2017/18-2021/22)
Hohltaube* B Vv & 0 GOG (2023) z b 100 m A
u Nein, nur ein Nachweis
Kampflaufer R (u) GNOR (2021) S 250 m-R Mechtersheimer Tongruben
KernbeiRer W B @ E 0 GOG (2022) b 20m G: zw
Kiebitz* B 1 2 -3 GOG (2022) s 100 m A
o GOG (2022); OGBW G: R (Limikolen)
DR R (2017/18); GNOR (2019) s 250m
Klappergrasmiicke zw B vV * -2 GOG (2022) b 10 m G: zw
. GOG (2022), Stadt Karlsruhe G:h
Kleiber B * * 0 (2021) b 10 m
Kleinspecht B 3 3 -2 GOG (2022) b 30m G:h
Nein, einmalige bzw. sporadi-
sche Nachweise am Knielinger
. See, Rohrkopfle, Altrhein Leo-
Knékente R (u) 853&((2281177//11882282211//2222)) b 250 m-R © poldshafen und Ruf3heimer
Altrhein; Rastgebiet Mechters-
heimer Tongruben auRerhalb
von Wirkraum |
. . . GOG (2022/23), Stadt Karls- G:h
Kohlmeise h B 0 ruhe (2020/21) b 5m
GOG (2022/23); OGBW G: R (Enten und Séager)
Kolbenente R (2017/18-2021/22); GNOR b 250 m-R C
(2017/18-2021/22)
Juni 2024 Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz
GOG Gruppe fiir 6kologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart



5. Vorprifung — Bestand und Abschichtung

53

Empfindlichkeit

Artname Gilde Status NIDENL Trend Nachweis Quelle VSR SB::% Vorhabenwirkung g/;rlgﬁiﬁﬁie
B.W. | BRD FD* VMGI? 9
Kolkrabe* * * +1 b
Stérradius Nein, Kolonien Knielinger See
Kormoran* B * * +2 GOG (2022) b Kolonie (& BRI U] NS BELEe
_ see (> 1000 m) aulerhalb
=200 m :
Wirkraum |
) GOG (2022); OGBW A
Kornweihe* R 0 1 (2017/18-2021/22) | S 200m C*
. OGBW (2017/18-2021/22); G: R (Enten und Sager)
Krickente* R 1 3 -2 GNOR (2017/18-2021/22) Z b 250 m C
N . GOG (2022) , Stadt Karlsruhe A
Kuckuck B 2 3 3 (2020) b
Storradius A (Wirkraum II)
Lachmowe* B \Y @ -3 GOG (2022) b Kolonie C
=200m
R . ) OGBW (2017/18-2021/22); G: R (Méwen und Seeschwal-
Lachmowe R v 8 | GNOR (2017/18-2021/22) b 100'm € | ben)
. OGBW (2017/18-2021/22); G: R (Enten und Séager)
* -
Loffelente R 1 3 2 GNOR (2017/18-2021/22) 4 250 m C
Mauersegler g Vv * -2 b
Mausebussard* B * * 0 GOG (2022) S 100 m A
Nein, Kleinkolonie in Philipps-
) burg >30 m von einer vorhan-
Mehlschwalbe* B \ 3 -2 GOG (2022) b 20m denen, befestigten Zuwegung
entfernt; sonst keine Betroffen-
heiten
Misteldrossel zw * * 0 b
Storradius A (Wirkraum II)
Kolonie
Ver-
Mittelmeermoéwe B GOG (2022) b gleichsart @
Silber-
mowe=20
om
Ver- G: R (Méwen und Seeschwal-
leichsart ben)
. B} OGBW (2017/18-2021/22); giet
Mittelmeermowe R b Silber- @
GNOR (2017/18-2021/22) méwe=40
m
. Nein, nur einmalige Nach-
Mittelsager R (u) 8(358/)\/ (2020/21); GNOR b 100 m © weise am Knielinger See und
Worther Rheinhafen
Mittelspecht* B * * +1 GOG (2022) | 40 m A
. " . . GOG (2022/23), Stadt Karls- G:zw
Moénchsgrasmucke zw B +1 ruhe (2020/21) b 10m
; GOG (2022/23), Stadt Karls- G:b
* *
Nachtigall b B 0 ruhe (2020) b 10 m
Vorhaben 19 Abschnitt Sid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz Juni 2024
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5. Vorprifung —

Bestand und Abschichtung

Empfindlichkeit

Artname Gilde Status NIDENL Trend Nachweis Quelle VSR Bl\:1at Vorhabenwirkung Verr]tlefelnde
B.W. | BRD SchG FD* VMG Behandlung
Nachtreiher* R 2 - |
Neuntéter* B . . 0 2328;30 /(22%22), Stadt Karlsruhe | b 30m A
Nilgans ¢ ¢
Nein, nur einmalige bzw. spo-
radische Nachweise  am
Ohrentaucher R (u) OGBW (2017/18-2021/22) s 100 m Knielinger See sowie in den
Abgrabungen Leopoldshafen
und Hochstetten
Nein, Vorkommen am RuRRhei-
Orpheusspotter B GOG (2022) z b 10m mer Altrhein auf3erhalb Wirk-
raum | (> 300 m)
. OGBW (2017/18-2021/22); G: R (Enten und Sager
Preifente R ¢ R GNOR ((2017/18-2021/22)) b 00m c ( &
Pirol* B 3 Vv 2 gngO /(22%22), Stadt Karlsruhe b 40m A
Prachttaucher R (U) OGBW (2020/21) b - Nein, einmaliger Nachweis In-
sel Korsika
Nein, keine enge Bindung an
bestimmte Gewasser, daher
Purpurreiher R (u) GNOR (2017/18-2020/21) b 200 m c | kene Zuordnung 2u konkreten
astgebieten mdoglich; keine
Hinweise auf Schlafplatzan-
sammlungen im Wirkraum |l
Rabenkrahe W B @ E 0 GOG (2022) b 120 m G: zw
Raubwirger* 0 1 z 5
Nein, Vorkommen in Eggen-
Rauchschwalbe* B 8 \% -3 GOG (2022) b 10m stein aulRerhalb Wirkraum | (>
300 m)
RaufuRkauz* * * +1 | s
Nein, Vorkommen bei Neu-
Rebhuhn* B 1 2 -3 GOG (2022) b 100 m @ reuth auBerhalb Wirkraum |
(> 450 m)
Reiherente* B * * +1 GOG (2022) b 120 m © A (Wirkraum 1)
GOG (2023); OGBW G: R (Enten und Séger)
Reiherente* R * * +1 (2017/18-2021/22); GNOR b 250 m-R C
(2017/18-2021/22)

. Nein, zweimaliger Nachweis
Ringelgans R (u) GNOR (2017/18) b 500 m-R C Mechtersheimer Tongruben
Ringeltaube zw B * * +2 SJES((ZZOOZZOZI/ZZ:LS)) SIEE e 20 m © €7y
Rohrammer* B 3 * -2 GOG (2022) 15m A

Nein, nur Einzelbeobachtun-

Rohrweihe* N/D 2 * 0 GOG (2022) | S 300 m gen bei der Revierkartierung
2022 im NSG Burgau ohne
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5. Vorprifung — Bestand und Abschichtung
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Empfindlichkeit

Artname Gilde Status NIDENL Trend Nachweis Quelle VSR Bl\:1at Vorhabenwirkung g/errltlefdelnde
B.W. | BRD SchG FD* VMG ehandiung
Hinweise auf ein Revier. Be-
obachtungen aus dem AEP
der LUBW im NSG Burgau
(2020) ebenfalls ohne kon-
krete Hinweise auf ein Brutvor-
kommen.
Nein, nur einmalige bzw. spo-
radische Nachweise am Alt-
rhein Philippsburg, Rohrkdpfle
OGBW (2018/19-2021/22); sowie in den Abgrabungen Le-
Rothalstaucher R () GNOR (2017/18-2021/22) s 100m opoldshafen und Hochstetten
sowie in Rheinland-Pfalz au-
Rerhalb Wirkraums fir Was-
servogel-Rastgebiete
. . GOG (2022), Stadt Karlsruhe G:b
Rotkehlchen b 0 (2020) b 5m
Rotmilan* * * +2 GOG (2022) | s 300 m A
OGBW (2020/21); GNOR G: R (Géanse und Schwéne)
SEETENS (2017/18-2021/22) g 1 €
Saatkrahe* * * +2 b
Nein, nur einmalige bzw. spo-
radische  Nachweise am
. Knielinger See sowie in den
Samtente R (u) 853\(?\/ (AT A ) b Abgrabungen Leopoldshafen
(2017-2019) -
und Hochstetten sowie
Wérther  Rheinhafen  und
Mechtersheimer Tongruben
Nein, nur Einzelnachweise
Mechtersheimer  Tongruben
Sandregenpfeifer R (u) GNOR (2018, 2022) S 50 m-R © auBerhalb des fir Wasservo-
gel-Rastgebiete mafl3geblichen
Wirkraums von 1.000 m
OGBW (2017/18-2021/22); G: R (Enten und Sager
Schellente R GNOR ((2017/18—2021/22)) b 250 m-R @ ( gen)
Nein, Vorkommen bei Philipps-
Schleiereule* B * * +1 GOG (2022) s 20m burg auRerhalb Wirkraum | (>
1000 m)
Schnatterente B GOG (2022) b 120 m © A
GOG (2023); OGBW G: R (Enten und Sager)
Schnatterente R (2017/18-2021/22); GNOR b 250 m-R C
(2017/18-2021/22)
Schwanzmeise Zw B * * 0 GOG (2022) b 15m G: zw
. Nein, nur sporadische Nach-
Schwarzhalstaucher R (u) 853}’; (2017/18-2019/20); 4 S 100 m C weise am Knielinger See und
(2017-2021) h
in der Abgrabung Leopoldsha-
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5. Vorprifung — Bestand und Abschichtung

Artname

Gilde

Status

Rote Liste

B.-W.

BRD

Trend

Nachweis Quelle

VSR

BNat
SchG

Empfindlichkeit
Vorhabenwirkung

FD?! vMGI?

Vertiefende
Behandlung

fen (RG_08) sowie in Rhein-
land-Pfalz auBerhalb des fur
Wasservogel-Rastgebiete
maRgeblichen Wirkraums von
1.000 m

Schwarzkehlchen*

+1

GOG (2022)

40m

A

Schwarzkopfmoéwe

R (u)

GNOR (2020)

50m C

Nein, nur Einzelnachweis in
den Mechtersheimer Tongru-
ben

Schwarzmilan*

+1

GOG (2022); ARTIS LUBW
(2019)

300 m

Nein, Vorkommen am Kbnielin-
ger See auRerhalb Wirkraum |
(> 750 m); altere Hinweise aus
Datenabfragen am Kleinen
Bodensee und Ruf3heimer Alt-
rhein konnten nicht bestatigt
werden und sind nicht durch
Eingriffsflacheen betroffen
(> 600 m)

Schwarzspecht*

GOG (2022), Stadt Karlsruhe
(2021)

60 m

A

Schwarzstorch*

+2

Seidenreiher

R (u)

GNOR (2018, 2022)

Nein, nur Einzelnachweise im
Worther Rheinhafen

Silbermowe

GOG
(2022)

OGBW (2019/20-2020/21)

40m ©

Nein, nur einmalige bzw. spo-
radische Nachweise auf der In-
sel Korsika sowie in den Ab-
grabungen Freyer und Balkert

Silberreiher

GOG (2022/23)

200 m C

Nein, keine Schlafplatz- oder
sonstige Ansammlungen im
Wirkraum 11

Singdrossel

A\

-2

GOG (2022), Stadt Karlsruhe
(2020/21)

15m

Singschwan

R (u)

GNOR (2020)

100 m

Sommergoldh&hnchen

W

GOG (2022)

G: zw

Nein, nur einmalige Nach-
weise in Mechtersheimer Ton-
gruben und Kiessee bei Ha-
genbach

G: zw

Sperber*

Sperlingskauz*

il

SpieRRente

R (u)

OGBW (2017/18-2021/22);
GNOR (2017/18-2021/22)

300 m-R C

Nein, nur einmalige bzw. spo-
radische Nachweise im Ab-
schnitt-Sid  1; Rastgebiet
Mechtersheimer  Tongruben
aulRerhalb von Wirkraum |l

Star

GOG (2022), Stadt Karlsruhe
(2020/21)

15m ©

G:h

Juni 2024
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5. Vorprifung — Bestand und Abschichtung
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Empfindlichkeit

Artname Gilde Status NIDENL Trend Nachweis Quelle VSR Bl\:1at Vorhabenwirkung Verr]tlefelnde
B.W. | BRD SchG FD? VMG Behandlung
Steinkauz* V V +2 S
Steinschmatzer* 1 1 -3 Z b
Nein, nur einmalige Nach-
Sterntaucher R (u) OGBW (2017/18-2021/22) b weise am Knielinger See So-
wie in den  Abgrabungen
Minthe und Leopoldshafen
Stieglitz w . . 2 88;30/(22%22), Stadt Karlsruhe 15m G: zw
Stockente b \ * -2 GOG (2022) 60 m C G:b
GOG (2023); OGBW G: R (Enten und Sager)
Stockente R \% * -2 (2017/18-2021/22); GNOR b 60 m C
(2017/18-2021/22)
Nein, nur einmaliger Nachweis
N OGBW (2017/18-2021/22), in der Abgrabung Minthe und
Sturmmowe R () GNOR ((2020, 2021) : b 50m © zwei Naci?weise gam Worther
Rheinhafen
8 . . GOG (2022), Stadt Karlsruhe G:h
Sumpfmeise h 0 (2021) 10 m
Sumpfrohrsanger r/s * * -2 GOG (2022) 10m G:rls
GOG (2023); OGBW G: R (Enten und Sager)
Tafelente* R \% Y -2 (2017/18-2021/22); GNOR z b 250 m ©
(2017/18-2021/22)
Tannenhéher * * * 0 b
Tannenmeise h * * -2 b
Teichhuhn* B 3 v -2 GOG (2022) s 40m [ A
GOG (2023); OGBW G: R (Rallen)
Teichhuhn* R 8 Y -2 (2017/18-2021/22); GNOR s 40 m @
(2017/18-2021/22)
Teichrohrsanger rls B * * 0 ?2(350)(2022)’ Stadt Karlsruhe b 10m G: ris
Trauerschnapper* B > 3 3 GOG (2022), Stadt Karlsruhe b 20m A
(2021)
Trauerseeschwalbe R (u) GNOR (2017) | s 100 m - I\N/Ieln, nur elnmahger Nachweis
echtersheimer Tongruben
G: zw
Anmerkung: Art war zum Zeit-
punkt der Revierkartierung
Trkentaube 2w B 3 * 3 | GOG (2022) b 10m 3v0uzr§e " dO;hheruggeEgS;;tgft
kartiert und wird entsprechend
in der Gilde Zweigbrter abge-
handelt
Turmfalke* B \ * 0 GOG (2022) S 100 m A
Nein, 1 Revierzentrum 95 m
Turteltaube* B 2 2 -3 GOG (2022) S 25m © von Arbeitsflache 5100/081
entfernt (auBerhalb der FD);
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5. Vorprifung — Bestand und Abschichtung

Empfindlichkeit

Artname Gilde Status NIDENL Trend Nachweis Quelle VSR Bl\:1at Vorhabenwirkung Verr]tlefelnde
B.W. | BRD SchG FD* VMGI? ST
keine Eingrif-fe in potenzielle
Nistplatze
Nein, Nachweis einer Brutkolo-
Uferschwalbe* B 3 : 2 | GOG (2023) s | som B R e | (o as
km)
Nein, Vorkommen im Rheinha-
fen Karlsruhe auRerhalb Vor-
habenwirkraum | (>1.000 m)
Uhu* B * * +1 | AGW (2017-21) | s 100 m | T A e MEERNESSE ©
ohne regelméaRlige Ansamm-
lungen bzw. mit sehr geringem
vorhabentypspezifischen T6-
tungsrisiko
Wacholderdrossel zw * * -3 b G: zw
Wachtel* Vv \Y 0 Z b
Waldbaumlaufer h/n * * 0 b
Waldkauz* B G 3 0 GOG (2022) s 20m A
Waldlaubsanger* 2 * -3 b
Waldohreule* * * -2 S
Waldschnepfe Vv \Y 0 b
Waldwasserlaufer* gﬁg\g ((22811%/11:2282211/2222)) z s 250 m € (G5 R (Himu! =)
Wanderfalke * B * * +1 GOG (2022), AGW (2017-21) | s 200 m A
Wasseramsel* * * +1 b
Nein, nur einmalige Nach-
weise in den Bereichen Insel
OGBW (2017/18-2021/22); Korsika, Herrenwasser, Alt-
Wasserralle R () GNOR ((2021) : b 50m © rhein Philippsburg und Abgra-
bung Balkert sowie Mechters-
heimer Tongruben
Weidenmeise h Vv * 0 b
GOG (2022), Stadt Karlsruhe A (Wirkraum 11)
WeiRstorch* B * Y, +2 (2020/21), LUBW (2018-22), I s 100 m
Vorhaben Ultranet (2022)
. Nein, keine Schlafplatz- oder
Weil3storch* R * Y +2 gﬁg\g ((228:377//;:228223/2222)) | s 100 m \SAc/)_nStige Ansammlungen im
irkraum I
Nein, nur einmaliger Nachweis
. OGBW (2017/18); GNOR am Rhein bzw. sporadisches
WeiRwangengans R (u) (2017—2820) ) b 400m € Auftreten in den I\ﬁechtershei—
mer Tongruben
Wendehals* B 5 3 3 GOG (2022), Stadt Karlsruhe z s 50 m c* A
(2021)
Wespenbussard* * \Y 0 | 5
Wiedehopf* \ 3 +1 Z 5
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5. Vorprifung — Bestand und Abschichtung

59

Empfindlichkeit

Artname Gilde Status NIDENL Trend Nachweis Quelle VSR SB::% Vorhabenwirkung gg;gﬁ?lﬁie
B-W. | BRD FD? VMG 9
Wiesenpieper* 1 2 -3 b
Wiesenschafstelze* B Vv * 0 GOG (2022) z b 30m A
Wiesenweihe* 1 2 0 | S
Wintergoldhahnchen zw * * -2 GOG (2022) b 5m G: zw
. GOG (2022), Stadt Karlsruhe G: h/n
Zaunkonig h/n * * 0 (2020/21) b 10m
Nein, ASP-Flache Hardtwald
Ziegenmelker Bp ASP | S 40 m ohne aktuelle Nachweise und
Betroffenheiten
. N N GOG (2022/23), Stadt Karls- G:b
Zilpzalp b B 0 ruhe (2020/21) b 10m
Zwergdommel B GOG (2022) 50m __ [NER A (Wirkraum I1)
. Nein, nur einmaliger Nachweis
ZwergmoOwe R (u) OGBW (2020/21) b 40 m € am Knielinger See
u OGBW (2017/18-2021/22); G: R (Enten und Sager)
Zwergsager R GNOR (2017/18-2021/22) z s s
Nein, nur einmaliger Nachweis
Zwergscharbe R (u) GNOR (2021) b in den Mechtersheimer Ton-
gruben
Nein, nur einmaliger Nachweis
Zwergschwan R (u) GNOR (2020) | b in den Mechtersheimer Ton-
_ gruben
Zwergtaucher* B 2 * -2 ?28?1)(2022)’ Stadt Karlsruhe z b 100 m © A
OGBW (2017/18-2021/22); G: R (Lappentaucher)
* * 5
Zwergtaucher R 2 2 GNOR (2017/18-2021/22) 4 S 100 m C

Erlauterungen
Artname:

*= Art mit hervorgehobener naturschutzfachlicher Bedeutung

Status:

B = Brutvogel

Bp = Potenzieller Brutvogel

N = Nahrungsgast

D = Durchziigler, Uberflieger
R = Rastvogel

R (u) = unregelmaRiger Rastvogel

Rote Liste:

B.-W. = Baden-Wirttemberg (KRAMER et al. 2022); BRD = Deutschland (RysLAvY et al. 2020) Z
Ausgestorben oder verschollen
vom Erléschen bedroht

stark geféahrdet

<WN PR O
oo onon

Gilde: Zugehdorigkeit der Arten ohne hervorgehobene naturschutzfachliche Bedeutung und

der Arten der Vorwarnliste

b:  Bodenbruter

g: Gebaudebriter

h/n: Halbhohlen-/Nischenbriter

h:  Hohlenbriter

r/s: Rohricht-/Staudenbriter

zw: Zweigbruter

VSR: Schutz nach EU-Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG des Rates vom 30. No-
vember 2009 Uber die Erhaltung wildlebenden Vogelarten):

Art. 1

= wildlebende Vogelarten nach Artikel 1
| = Arten des Anhang |
= Zugvogelarten nach Artikel 4 Abs. 2

Trend: Bestandsentwicklung in B.-W. im Zeitraum 1992-2016 (KRAMER et al. 2022);
+2 = Bestandszunahme > 50 %

geféhrdet +1 = Bestandszunahme zwischen 25 % und 50 %

Arten der Vorwarnliste 0 = Bestandsveranderung Abnahme < 20 % bzw. Zunahme < 25 %
Vorhaben 19 Abschnitt Sid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz Juni 2024
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R = Arten mit geographischer Restriktion -2 = Abnahme zwischen 20 und 50 %
* = Nicht geféahrdet -3 = Abnahme grof3er > 50 %
¢ = Nicht bewertete Arten - =Trendangabe nicht mdglich (Bestand < 10)

BNatSchG: Schutzstatus nach den Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes
b besonders geschitzt
s streng geschutzt

vertiefende Behandlung: weiter Betrachtung im Rahmen der artenschutzrechtlichen Priifung
A: artbezogene Betrachtung
G: gildenbezogene Betrachtung

Juni 2024

Empfindlichkeit Vorhabenwirkung: tiber den reinen Lebensraumverlust hinausgehende Emp-
findlichkeiten

FD: Fluchtdistanz

1. Empfindlichkeit gemaR GASSNER et al. (2010) bzw. BERNOTAT & DIERSCHKE (2021b)

2. vMGI gemaR BERNOTAT & DIERSCHKE (2021a)
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Tabelle 11:

Ubersicht zur Abschichtung und zur Erfassung der Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinie (in Anlehnung an BMVBS 2011).

Artname deutsch

Artname wissenschaftl.

Rote Liste

B-W. | BRD

Nachweis Que'le

BNat-
SchG

FFH

Empfindlichkeit Vorhaben-
wirkung*

Vertiefende Behandlung

Saugetiere (ohne Fledermause

)

Biber

Castor fiber

GOG (2022);
weitere Nach-
weise siehe
Register 19

11, IV

Flachenentzug, Veranderung
der Habitatstruktur und hydro-
morpologischen Standortbe-
dingungen, Fallen- und Barri-
erewirkungen, akustische und
optische Reize

Artbezogene Betrachtung

Feldhamster

Cricetus cricetus

Nein. Alle Vorkommen des
Feldhamsters in Baden-
Wirttemberg sind bekannt
und dokumentiert. Die Art
kommt im Bereich des Ab-
schnitts Sid — 1 nicht vor.
Die nachsten Vorkommen
befinden sich im Bereich
Mannheim.

Haselmaus

Muscardinus avellanarius

Eingriffe in artenreiche und
dichte Gehdlzbestande und
durch Verinselung ihrer Le-
bensrdume, Empfindlich ge-
geniiber Lichteinwirkung

Nein. Keine Nachweise. Eine
Verwirklichung von Verbots-
tatbestanden i.S.d. § 44 Abs.
1 ist mit hinreichender Si-
cherheit zu verneinen

Luchs

Lynx lynx

I, v

Nein; Der Abschnitt Sid — 1
liegt aulRerhalb des bekann-
ten Verbreitungsgebietes
des Luchses. Die finf be-
kannten mannlichen Luchse
haben ihre Territorien geman
FVA im Schwarzwald, auf
der Schwabischen Alb und
am Bodensee.

Wildkatze

Felis silvestris

FVA (2021/22)

Zerschneidung; lebensraum-
zerstérende oder -isolierende
MalRnahmen

Artbezogene Betrachtung

Fledermause

Bechsteinfledermaus

Myotis bechsteinii

s. Register 19

1, vV

Larm & Licht: hoch*

Nein, keine gesicherten
Nachweise in 2022/2023 der
Art in Untersuchungsgebiet.
Quartiernachweise liegen in
Bereichen abseits der Trasse
vor, die nicht von Rodungen
betroffen sind, da der Tras-
senverlauf in den entspre-
chenden Abschnitten im Of-
fenland liegt. Eine Verwirkli-

Vorhaben 19 Abschnitt Sid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz
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Artname deutsch

Artname wissenschaftl.

Rote Liste

B.-W.

BRD

Nachweis Que'le

BNat-
SchG

FFH

Empfindlichkeit Vorhaben-
wirkung*

Vertiefende Behandlung

chung von Verbotstatbestan-
deni. S.d. 8 44 Abs. 1 ist mit
hinreichender Sicherheit zu
verneinen.

Braunes Langohr

Plecotus auritus

GOG
(2022/23); wei-
tere Nach-
weise siehe
Register 19

Larm & Licht: hocht

Artbezogene Betrachtung

Breitflugelfledermaus

Eptesicus serotinus

GOG (2022);
weitere Nach-
weise siehe
Register 19

Larm & Licht: gering*

Nein. Typische Gebaudefle-
dermaus. Aufgrund der Artbi-
ologie und Quartieranspru-
che sind durch die Vorhaben-
wirkungen  keine  bewer-
tungsrelevanten Auswirkun-
gen zu prognostizieren.
Keine Hinweise auf Quar-
tiere. Eine Verwirklichung
von Verbotstatbestanden
i. S. d. § 44 Abs. 1 ist mit hin-
reichender Sicherheit zu ver-
neinen.

Fransenfledermaus

Myotis nattereri

GOG (2022);
weitere Nach-
weise siehe
Register 19

Licht: hoch, Larm: gering*

Nein. Die Art wurde nur an ei-
nem der Untersuchungsstan-
dorte und nur mit wenigen
Rufsequenzen festgestellt.
Quartiernachweise liegen in
Bereichen abseits der Trasse
vor, die nicht von Rodungen
betroffen sind Eine Verwirkli-
chung von Verbotstatbestan-
deni. S. d. 8 44 Abs. 1 ist mit
hinreichender Sicherheit zu
verneinen.

Graues Langohr

Plecotus austriacus

GOG (2022);
weitere Nach-
weise siehe
Register 19

, Larm & Licht: hoch?

Nein. Typische ,Dorffleder-
maus*” die primar in landwirt-
schaftlich gepragten Lebens-
raumen bzw. Kulturland-
schaften anzutreffend ist.
Sommer— und Wochenstu-
benquartiere sind nahezu
ausschlieBlich in und an Ge-
bauden. Aufgrund der Artbio-
logie und Quartieranspriche
sind durch die Vorhabenwir-
kungen keine bewertungsre-
levanten Auswirkungen zu

Juni 2024
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Artname deutsch

Artname wissenschaftl.

Rote Liste

B.-W. BRD

Nachweis Que'le

BNat-
SchG

FFH

Empfindlichkeit Vorhaben-
wirkung*

Vertiefende Behandlung

prognostizieren. Eine Ver-
wirklichung von Verbotstat-
bestanden i.S.d. 8§44
Abs. 1 ist mit hinreichender
Sicherheit zu verneinen.

Grol3e Bartfledermaus

Myotis brandtii

GOG (2022);
weitere Nach-
weise siehe
Register 19

Licht: hoch, Larm: gering*

Artbezogene Betrachtung

Grof3e Hufeisennase

Rhinolophus ferrumequi-
num

1, v

Nein, Vorhaben auRerhalb
des Verbreitungsgebietes

Kleine Hufeisennase

Rhinolophus hippo-
sideros

1, v

Nein, Vorhaben auRerhalb
des Verbreitungsgebietes

Grol3er Abendsegler

Nyctalus noctula

GOG (2022);
weitere Nach-
weise siehe
Register 19

arm: gering, Licht: gering*

Nein. Geringe Nachweis-
dichte Uberwiegend von
Méannchen in den Sommer-
monaten. Keine Quartier-
nachweise im Bereich der
Trassenplanung.  Aufgrund
der geringen Empfindlichkeit
der Art gegeniber den Vor-
habenwirkungen in Zusam-
menhang mit den gro3en Ak-
tionsradien der Art, ist eine
Verwirklichung von Verbots-
tatbestdnden i.S.d. §44
Abs. 1 ist mit hinreichender
Sicherheit zu verneinen.

GroRRes Mausohr

Myotis myotis

GOG (2022);
weitere Nach-
weise siehe
Register 19

I, v

Larm & Licht: hoch?

Nein. Typische Gebéaudefle-
dermaus. Quartiere der Art
befinden sich in Dachstiihlen
und Hoéhlen. Sommertages-
quartiere von Mannchen ver-
einzelt auch in Baumhdhlen.
Nur geringe Anzahl von Ruf-
nachweisen der Art im Unter-
suchungsgebiet.

Keine Hinweise auf Quar-
tiere. Eine Verwirklichung
von Verbotstatbestanden
i. S. d. 8§ 44 Abs. 1 ist mit hin-
reichender Sicherheit zu ver-
neinen.

Kleine Bartfledermaus

Myotis mystacinus

GOG (2022);
weitere Nach-
weise siehe
Register 19

Licht: hoch, Larm: gering*

Nein, keine Quartiernach-
weise durch Recherchen
bzw. der Erfassungen im Un-
tersuchungsraum erfolgt.
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Artname deutsch Artname wissenschaftl. B._VI\?;)te L'Sé;D Nachweis Quel'® chﬁé FFH Empflndlﬁi?tsgg\iorhaben' Vertiefende Behandlung
Akustische Nachweise kon-
nen von der in der Rhein-
ebene wiederholt erfassten
Grol3en Bartfledermaus
stammen. Eine Verlust rele-
vanter Strukturen und essen-
tieller Habitate kann vorha-
benbedingt ausgeschlossen
werden

GOG (2022);

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri D weitere _Nach- s Y Larm & Licht: gering* Artbezogene Betrachtung

weise siehe

Register 19
Nein. Wurde nur an einem
der Untersuchungsstandorte
und nur mit wenigen Rufse-
quenzen festgestellt. Keine
Betroffenheit von Quartieren.
Die Empfindlichkeit gegen-

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 2 GOG (2022); S 11, IV Larm: gering, Licht: hoch® Uber Lichtquellen bezieht
sich bei der Mopsfledermaus
nur auf Quartiere. Eine Ver-
wirklichung von Verbotstat-
bestanden i.S.d. 8§44
Abs. 1 ist mit hinreichender
Sicherheit zu verneinen.

GOG (2022);
Muckenfledermaus Pipistrellus pygmaeus G * aggiigggh- S v Larm & Licht: gering* Artbezogene Betrachtung
Register 19
Nein. Keine Nachweise. Eine
Verwirklichung von Verbots-

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii * s v tatbestédnden i.S.d. § 44 Abs.
1 ist mit hinreichender Si-
cherheit zu verneinen.

GOG (2022);
Nymphenfledermaus Myotis alcathoe 1 xg:giizlﬁgh' S Y Larm: gering, Licht: hoch® Artbezogene Betrachtung
Register 19
Nein. Art kommt insbeson-
dere wahrend der Zugzeiten
GOG (2022); in Baden-Wdrttemberg vor.
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii * We!tere .Nach- S \ Larm & Licht: gering* Aufgrund fehlgnder Hinweise
weise siehe auf Quartiere im Trassenver-
Register 19 lauf, sowie geringer Einzel-
quartiernachweise der Art in
nicht direkter Trassenndhe
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Artname deutsch

Artname wissenschaftl.

Rote Liste

B.-W.

BRD

Nachweis Que'le

BNat-
SchG

FFH

Empfindlichkeit Vorhaben-
wirkung*

Vertiefende Behandlung

basierend auf den Recher-
chen, sowie der lokal be-
grenzten Eingriffe in Geholze
kann eine vorhabenbedingte
Betroffenheit essentieller Ha-
bitate daher ausgeschlossen
werden.

Aufgrund der Artbiologie und
der Quartieranspriiche sind
durch die Vorhabenwirkun-
gen keine bewertungsrele-
vanten Auswirkungen zu
prognostizieren. Eine Ver-
wirklichung von Verbotstat-
bestanden i.S.d. 8§44
Abs. 1 ist mit hinreichender
Sicherheit zu verneinen.

Wasserfledermaus

Myotis daubentonii

GOG (2022);
weitere Nach-
weise siehe
Register 19

Licht: hoch, Larm: gering*

Artbezogene Betrachtung

WeilRrandfledermaus

Pipistrellus kuhlii

Nein. Keine Nachweise. Eine
Verwirklichung von Verbots-
tatbestanden i.S.d. § 44 Abs.
1 ist mit hinreichender Si-
cherheit zu verneinen.

Wimperfledermaus

Myotis emarginatus

1, v

Nein. Keine Nachweise. Eine
Verwirklichung von Verbots-
tatbestéanden i.S.d. § 44 Abs.
1 ist mit hinreichender Si-
cherheit zu verneinen.

Zweifarbfledermaus

Vespertilio murinus

Nein, kein gesicherter Nach-
weis. Aufgrund der Okologie
und Quartieranspriiche ist
keine  vorhabenspezifische
Empfindlichkeit zu erwarten.
Eine Verwirklichung von Ver-
botstatbestédnden i.S.d
§44 Abs.1 ist mit hinrei-
chender Sicherheit zu vernei-
nen.

Zwergfledermaus

Pipistrellus pipistrellus

GOG (2022);
weitere Nach-
weise siehe
Register 19

Larm & Licht: gering®

Nein. Aufgrund der Artbiolo-
gie und der Quartieranspri-
che sind durch die Vorhaben-
wirkungen  keine  bewer-
tungsrelevanten Auswirkun-
gen zu prognostizieren.
Keine Betroffenheit  von
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Rote Liste

BNat-

Empfindlichkeit Vorhaben-

Artname deutsch Artname wissenschaftl. —g—- BRD Nachweis Quel'® SchG FFH ik Vertiefende Behandlung
Quartieren. Eine Verwirkli-
chung von Verbotstatbestan-
deni. S. d. § 44 Abs. 1 ist mit
hinreichender Sicherheit zu
verneinen.

Reptilien
Nein; Das einzige Vorkom-
mensgebiet der Art in Baden-
Wirttemberg befindet sich

Askulapnatter Zamenis longissimus 2 2 S \% Uber 30km entfernt im
Rhein-Neckarkreis und in
Heidelberg angrenzend an
Hessen.

Nein;  Ausschlie3lich  al-
Generell Lebensraumzerstd- | lochthone Vorkommen Na-
Européische Sumpfschildkréte | Emys orbicularis 1 1 s. Register 19 S v rung und Storungen im Le- | turschutzgebiet Waghéausel
bensraum ostlich der L 560 im Folgeab-
schnitt Std - 2 bekannt.
?282(;2/23); wei- Gener?ll Flachenverlust, Nut-
Mauereidechse Podarcis muralis D Y tere Nach- s v zungsgnderungen_ el el Artbezogene Betrachtung
e FE e schne_lldungllsolatlon von Le-
Register 19 bensrdumen
GOG (2022); Generell Flachenverlust, Nut-
Schlingnatter Coronella austriaca 8 3 weitere ‘Nach- S \ zungs_anderungen ue ZE Artbezogene Betrachtung
weise siehe schneidung/Isolation von Le-
Register 19 bensrdumen
Nein; Naturliche Vorkommen
in Baden-Wurttemberg nur in
' ) - N der stdlichen Ober-

Westliche Smaragdeidechse Lacerta bilineata 2 2 S v theinebene, im Bereich des
Kaiserstuhls und des Tu-
nibergs

?28;32/23)_ wei- GenereIIdFIachenverluzt, Elut—
. S ’ zungsanderungen un er-
Zauneidechse Lacerta agilis 8 \% tere Na_ch- S \ schneidung/Isolation von Le- Artbezogene Betrachtung
weise SIEIS bensraumen
Register 19

Amphibien
Nein; AuRerhalb des Verbrei-
tungsgebietes. Vorkommen

Alpensalamander Salamandra atra R * s Y in B__aden-Wurttemberg nur
im &uRersten Sudosten in
Hohenlagen von 800 bis
1000 m . NN,

Juni 2024
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Rote Liste

BNat-

Empfindlichkeit Vorhaben-

H i< Quelle i
Artname deutsch Artname wissenschaftl. BW BRD Nachweis SchG FFH wirkung* Vertiefende Behandlung
885.’2/23)'Wei- Generell Veranderung, Zer-
Européischer Laubfrosch Hyla arborea 8 3 tere Nach- s Y storung _und ATEENTE Artbezogene Betrachtung
; 2 dung/lIsolation von Lebens-
weise siehe raumen
Register 19
Nein; AuRerhalb des Verbrei-
tungsgebietes. Vorkommen
Geburtshelferkrote Alytes obstetricans 1 2 s Y n Baden-Wurttemberg im
stidlichen Schwarzwald so-
wie einigen benachbarten
Gebieten.
Generell Verlust geeigneter
Gelbbauchunke Bombina variegata 2 2 s. Register 19 s v ésacnhegig\ljvr?;ﬁsegIatigrrxldvonZfer: Artbezogene Betrachtung
bensrdumen
GOG (2023); Generell Veranderung, Zer-
Kammmolch Triturus cristatus 8 3 We!tere_Nach- s v storung _und Azssirer Artbezogene Betrachtung
weise siehe dung/lIsolation von Lebens-
Register 19 rdumen
?2852/23)_ wei- Generell Veranderung, Zer-
Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae G G tere Nach- s Y f‘/tgrrlﬂg? Vgg} kgg?ni?xg:eg_' Artbezogene Betrachtung
weise siehe wisser geelg g
Register 19
~ . Generell Veranderung, Zer-
v?/gt?e rfazl?li\?:)ﬁ— storung und  Zerschnei-
Knoblauchkréte Pelobates fuscus 1 3 weise siehe s v dung/Isolation von Lebens- | Artbezogene Betrachtung
; raumen. Verlust geeigneter
RESIET I Larvalgewasser
GOG
(2022/23); wei- Generell Nutzungsverande-
Kreuzkrote Epidalea calamita 2 2 tere Nach- s v rung und fehlende Dynamik | Artbezogene Betrachtung
weise siehe der Flachennutzungen
Register 19
Nein. Keine Nachweise. Eine
Verwirklichung von Verbots-
Moorfrosch Rana arvalis 1 3 S v tatbesténden i.S.d. § 44 Abs.
1 ist mit hinreichender Si-
cherheit zu verneinen.
(28262/23), ok Generell Veranderung, Zer-
Springfrosch Rana dalmatina * Y tere Nach- s Y $;§;tg? V:;i hg&?nifxg;eg_' Artbezogene Betrachtung
weise siehe S geelg g
Register 19
Generell Nutzungsverande-
echselkrote ufotes viridis s. Register s rung und fehlende Dynami rtbezogene Betrachtung
Wechselkrd Buf iridi 2 2 Regi 19 Y d fehlende D ik | Artb B h
der Flachennutzungen
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Artname deutsch

Artname wissenschaftl.

Rote Liste

B.W. | BRD

Nachweis Que'le

BNat-

SchG FFH

Empfindlichkeit Vorhaben-
wirkung*

Vertiefende Behandlung

Schmetterlinge

Apollofalter

Parnassius apollo

Nein; Aul3erhalb des Verbrei-
tungsgebietes. In Baden-
Wirttemberg gibt es Vor-
kommen nur im Bereich der
Schwabischen Alb.

Blauschillernder Feuerfalter

Lycaena helle

Nein; AuRerhalb des Verbrei-
tungsgebietes. In Baden-
Wirttemberg gibt es nur eine
bekannte Population in der
Riedbaar bei Donaueschin-
gen.

Dunkler Wiesenknopf-Amei-
senblauling

Maculinea nausithous

RPK (2016)

S 17\Y

Generell Nutzungsintensivie-
rung bzw. - &nderung des
Griunland. Entwasserung von
Feuchtstandorten

Nein; sehr standorttreue Art;
letzter Nachweis an Rhein-
briicke sudlich Raffinerie
2016. Keine Nachweise bei
den aktuellen Kartierungen.
Eine Verwirklichung von Ver-
botstatbestanden i.S.d.
844 Abs.1 ist mit hinrei-
chender Sicherheit zu vernei-
nen

Eschen-Scheckenfalter

Euphydryas maturna

5 v

Nein; AuRerhalb des Verbrei-
tungsgebietes. In Baden-
Wirttemberg existieren aktu-
ell nur noch zwei Vorkom-
men im Jagsttal.

Gelbringfalter

Lopinga achine

Nein; AuRerhalb des Verbrei-
tungsgebietes. In Baden-
Wirttemberg Baden-Wiirt-
temberg gibt es nur noch
Vorkommen am sudlichen
Oberrhein  (Hauptvorkom-
men), in Oberschwaben und
auf der Baaralb

Groler Feuerfalter

Lycaena dispar

RPK (2022)

5 17\Y

Generell Verlust der Lebens-
rdaume der Raupen

Artbezogene Betrachtung

Haarstrangwurzeleule

Gortyna borelii lunata

Generell Nutzungsintensivie-
rung bzw. - &nderung der Le-
bensraume

Nein; Keine keine essenziel-
len Futterpflanzen im Vorha-
bengebiet vorhanden. Die
bekannten Vorkommen der
Art liegen nordlich des Ab-
schitt Std-1 Eine Verwirkli-
chung von Verbotstatbestan-
deni. S. d. § 44 Abs. 1 ist mit
hinreichender Sicherheit zu
verneinen.

Juni 2024
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Artname deutsch

Artname wissenschaftl.

Rote Liste

B.-W.

BRD

Nachweis Que'le

BNat-
SchG

FFH

Empfindlichkeit Vorhaben-
wirkung*

Vertiefende Behandlung

Heller Wiesenknopf-Ameisen-
blauling

Maculinea teleius

v

Generell Nutzungsintensivie-
rung bzw. - &anderung des
Grinland. Entwasserung von
Feuchtstandorten

Nein; sehr standorttreue Art;
Keine alteren Nachweise o-
der aktuelle Nachweise bei
den Kartierungen. Eine Ver-
wirklichung von Verbotstat-
bestanden i.S.d. 8§44
Abs. 1 ist mit hinreichender
Sicherheit zu verneinen.

Nachtkerzenschwarmer

Proserpinus proserpina

Sommerliche Nutzung in den
Lebensraumen der Raupen

Nein; sehr mobile und vola-
tile Art mit einer hohen natir-
lichen Dynamik der Vorkom-
men und der Habitate; Die
Art wurde bei den Kartierun-
gen nicht nachgewiesen.
Eine Verwirklichung von Ver-
botstatbestanden i.S.d.
844 Abs.1 ist mit hinrei-
chender Sicherheit zu vernei-
nen.

Quendel-Ameisenblauling

Maculinea arion

Nein; AuRerhalb des Verbrei-
tungsgebietes. In Baden-
Wirttemberg vor allem im
Sidschwarzwald, auf der
Schwabischen Alb und im
Kaiserstuhl vorkommend.

Schwarzer Apollofalter

Parnassius mnemosyne

Nein; Aul3erhalb des Verbrei-
tungsgebietes. In Baden-
Wirttemberg nur Vorkom-
men im Bereich der Schwa-
bischen Alb und am Neckar
bei Rottweil.

Wald-Wiesenvdgelchen

Coenonympha hero

Nein; AuRerhalb des Verbrei-
tungsgebietes. In Baden-
Wirttemberg nur im nérdli-
chen Oberschwaben, im
Neckar Tauberland und auf
der Ostalb vorkommend.

Kéfer

Vierzahniger Mistkafer?

Bolbelasmus unicornis

v

Nein; Von der Art sind keine
aktuellen Vorkommen be-
kannt.

Alpenbock

Rosalia alpina

v

Nein; Au3erhalb des Verbrei-
tungsgebietes. In  Baden-

2 Die Art wurde seit 1967 nicht mehr nachgewiesen. Quelle: LUBW (2008a).
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Artname deutsch Artname wissenschaftl. B._VI\?;)te L'Sé;D Nachweis Quel'® chﬁé FFH Empflndlﬁi?tsgg\iorhaben' Vertiefende Behandlung
Wirttemberg gibt es Vor-
kommen nur in den Buchen-
gebieten der Schwabischen
Alb und des oberen Do-
nautals.

Nein, Die wenig mobile und
an Mulmhohlen gebundene
Art wurde bei den Kartierun-
. . . Verlust von Brutbaumen und | 95" n|ch't _nachgeW|esen.
Eremit, Juchtenkéfer Osmoderma eremita 2 2 s. Register 19 S v x Eine Verwirklichung von Ver-
Strukturdnderungen b x p
otstatbestéanden i.S.d.
8§44 Abs. 1 ist mit hinrei-
chender Sicherheit zu vernei-
nen.
GOG u
(@022123). e o e
Heldbock Cerambyx cerdo 1 1 tere Nach- s v . ) 9 " | Artbezogene Betrachtung
3 " Isolation besiedelter Lebens-
weise siehe raume
Register 19
Nein. Fur den Schmalbindi-
gen Breitfligel-Tauchkafer
ist eine Betroffenheit, die
eine vertiefte Untersuchung
erfordern wirde, gemaf der
Artenschutzrechtlichen Erst-
einschatzung (Anlage Il der
Generell Veranderung, Zer- | Bundesfachplanung nach § 8
- . storung von Gewasserle- | NABEG) nicht gegenstand-
?gng]?(lg;z?ger Breitfliigel- Graphoderus bilineatus 2 1 s. Register 19 S v bensraumen durch Verschat- | lich. Die bekannte Lebens-
tung, Nahrstoffeintrag und | statte der Art liegt deutlich
Ubermafigen Fischbesatz aulerhalb der Vorhabenfla-
chen. Keine Eingriffe in dem
von der Art bevorzugten Ha-
bitat (nahrstoffarme Stillge-
wasser mit ausgedehnten,
besonnten Flachwasserbe-
reichen und gut entwickelter
Unterwasservegetation)
GOG
(2022/23); wei- )
Scharlach-Plattkafer Cucujus cinnaberinus * N tere Nach- v \S/erlust von EITEELTTEN U7E Artbezogene Betrachtung
: : trukturanderungen
weise siehe
Register 19
Libellen
- - . ) Generell Gewisserver- Nein, Die Art wurde bei den

Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes 2 G s. Register 19 S \ schmutzung sowie Ausbau Kgrtlerungen nicht nachge-

wiesen. Vorhabenbedingt
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Artname deutsch Artname wissenschaftl. B._VI\?;)te L'Sé;D Nachweis Quel'® chﬁé FFH Empfmdlﬁ?tﬁgg\iorhaben Vertiefende Behandlung
und Unterhaltung der Gewas- | keine Eingriffe in_Fortpflan-
ser; Nahrstoffeintrage zungsgewasser der Art zu er-

warten. Eine Verwirklichung
von Verbotstatbesténden
i. S.d. 8§44 Abs. 1ist mit hin-
reichender Sicherheit zu ver-
neinen
Nein, Die Art wurde bei den
Kartierungen nicht nachge-
Entwésserung von Fortpflan- wiesen. \_/orh_abenbedmgt
u u keine Eingriffe in Fortpflan-
zungsgewassern, Gewasser- zungsgewasser der Art zu er-

GrofRRe Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 1 2 s. Register 19 s v entwertung  durch  hohen gsgew: o
Fischbesatz und Nahstoffein- warten. Eine Verwnrkhghung
trage von Verbotstatl_aesta_nd_en

i. S.d. §44 Abs. 1ist mit hin-
reichender Sicherheit zu ver-
neinen

GOG (2023); Generell Gewasserver-

. . . - weitere Nach- schmutzung sowie Ausbau
Griine Flussjungfer Ophiogomphus cecilia 3 2 e e S v und Unterhaltung der Gewas- Artbezogene Betrachtung

Register 19 ser; Verschattung
Nein; AuRRerhalb des Verbrei-
tungsgebietes. In Baden-

Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca 2 2 s Y \liVurttemberg .g'bt es \Vor-

ommen nur im Bodensee-
raum, in Oberschwaben und
im Westallgau.
Nein, Die Art wurde bei den
Kartierungen nicht nachge-
Generell Veréanderungen der | wiesen.  Vorhabenbedingt
Pflanzenbestande an ihren | keine Eingriffe in Fortpflan-
A . . . . Fortpflanzungsgewassern zungsgewasser der Art zu er-

Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis 1 1 s. Register 19 s v durch Nahrstoffeintrage und | warten. Eine Verwirklichung
Veranderungen der Fischle- | von Verbotstatbestanden
bensgemeinschaften i. S. d. § 44 Abs. 1 ist mit hin-

reichender Sicherheit zu ver-
neinen.

Weichtiere
Generell  Verschlechterung | Nein. Keine vorhabenbe-
der Wasserqualitat, Verande- | dingten Eingriffe in Gewas-
rung der Gewasserstruktur, | ser erforderlich. Vorkommen

Gemeine Flussmuschel Unio crassus 1 1 (LUBW o. J.) S v Gewasserversauerung Ande- | nur in angrenzenden TK 25-
rung der natlrlichen Fisch- | Quadranten  dokumentiert.
fauna sowie Freizeit- und Er- | Eine Verwirklichung von Ver-
holungsnutzung. botstatbestanden i. S.d.
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Artname deutsch

Artname wissenschaftl.

Rote Liste

B.-W. BRD

Nachweis Que'le

BNat-
SchG

FFH

Empfindlichkeit Vorhaben-
wirkung*

Vertiefende Behandlung

844 Abs. 1 ist mit hinrei-
chender Sicherheit zu vernei-
nen.

Zierliche Tellerschnecke

Anisus vorticulus

(LUBW 0. J.)

v

Generell Austrocken und
Verlanden von Wohngewas-
sern

Nein, Keine vorhabenbe-
dingten Eingriffe in Gewas-
ser erforderlich. Die bekann-
ten Lebensstatten der Art lie-
gen deutlich auBerhalb der
Vorhabenflachen. Auch im
Rahmen der Habitatpotenzi-
alkartierung wurden keine
glnstigen Habitate im Vorha-
benbereich festgestellt. Eine
Verwirklichung von Verbots-
tatbestdanden i.S.d. §44
Abs. 1 ist mit hinreichender
Sicherheit zu verneinen.

Pflanzen

Biegsames Nixkraut3

Najas flexilis

17\

Nein; Von der Art sind keine
aktuellen Vorkommen be-
kannt.

Bodensee-Vergissmeinnicht

Myosotis rehsteineri

17\Y

Nein; Aul3erhalb des Verbrei-
tungsgebietes. In Baden-
Wirttemberg gibt es Vor-
kommen nur im Uferbereich
des Bodensees.

Dicke Trespe

Bromus grossus

(LUBW o. J.)

v

Generell die Auswirkungen
der industriellen Landwirt-
schaft, insbesondere die An-
derung des Getreideanbaus

Nein. Keine Nachweise im
Rahmen der Biotoptypenkar-
tierung. Vorkommen nur in
angrenzenden TK 25-
Quadranten  dokumentiert.
Durch getrennte Zwischenla-
gerung von Ober- und Unter-
boden des Bodenaushubs
bleibt das Samenpotenzial
erhalten und wird nach Ende
der Baumaflnahmen wieder
eingebracht, sodass eine
Verwirklichung von Verbots-
tatbestanden i.S.d. 8§44
Abs. 1 mit hinreichender Si-
cherheit zu verneinen ist.

Frauenschuh

Cypripedium calceolus

v

Nein; Au3erhalb des Verbrei-
tungsgebietes. In Baden-

3 Die Art wurde seit 1973 nicht mehr in Baden-Wiirttemberg nachgewiesen. LUBW (2008b).
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Artname deutsch

Artname wissenschaftl.

Rote Liste

B.-W. BRD

Nachweis Que'le

BNat-
SchG

FFH

Empfindlichkeit Vorhaben-
wirkung*

Vertiefende Behandlung

Wirttemberg  beschrénken
sich die Vorkommen insbe-
sondere auf die Schwaébi-
sche Alb, die Gauplatten und
das Alpenvorland.

Kleefarn

Marsilea quadrifolia

(LUBW 0. J.)

v

Generell der Verlust von
Wuchsstandorten, Nahrstof-
feintréage

Nein. Keine Nachweise im
Rahmen der Biotoptypenkar-
tierung. Keine vorhabenbe-
dingten Eingriffe in Gewas-
ser erforderlich. Vorkommen
nur in angrenzenden TK 25-
Quadranten  dokumentiert.
Eine Verwirklichung von Ver-
botstatbestanden i. S.d.
8§44 Abs. 1 ist mit hinrei-
chender Sicherheit zu vernei-
nen.

Kriechender Scheiberich?

Apium repens

17\

Nein; Von der Art sind keine
aktuellen Vorkommen be-
kannt.

Liegendes Biichsenkraut

Lindernia procumbens

(LUBW 0. J.)

Generell Aufgabe der traditio-
nellen Landnutzungsformen
und Anderungen des Wasser-
regimes

Nein. Keine Nachweise im
Rahmen der Biotoptypenkar-
tierung. Keine vorhabenbe-
dingten Eingriffe in Gewas-
ser erforderlich. Vorkommen
nur in  nahen TK25-
Quadranten  dokumentiert.
Eine Verwirklichung von Ver-
botstatbestanden i.S.d.
8§44 Abs.1 ist mit hinrei-
chender Sicherheit zu vernei-
nen.

Prachtiger Dunnfarn

Trichomanes speciosum

v

Nein; Bendtigt silikatische
Felsen und Blockhalden als
Wuchsstandort. Vorkommen
sind aus dem Schwarzwald,
Odenwald und Schwabisch-
Frankischen Wald bekannt.

Sand-Silberscharte

Jurinea cyanoides

(LUBW 0. J.)

v

Zerstorung der Lebensraume
durch die Intensivierung der
Landwirtschatft, Bebauung
und Aufforstung

Nein. Keine Nachweise im
Rahmen der Biotoptypenkar-
tierung im Abschnitt Sud-1.
Die bekannten Wuchsstand-
orte befinden sich in der
nordlichen Oberrheinebene

4 Die Art wurde seit 1970 nicht mehr in Baden-Wirttemberg nachgewiesen, ein Nachweis neueren Datums erwies sich als Falschmeldung. Quelle: LUBW (2008b).
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Rote Liste
B.-W. BRD

Artname deutsch Artname wissenschaftl.

Nachweis Que'le

BNat-

SchG FFH

Empfindlichkeit Vorhaben-
wirkung*

Vertiefende Behandlung

bis Sandhausen. Eine Ver-
wirklichung von Verbotstat-
bestanden i.S.d. 8§44
Abs. 1 ist mit hinreichender
Sicherheit zu verneinen.

Sommer-Drehwurz Spiranthes aestivalis 1 2

Nein; AuRerhalb des Verbrei-
tungsgebietes. In Baden-
Wirttemberg gibt es aktuelle
Vorkommen nur im Boden-
seebecken sowie im Westall-
gauer Higelland.

Sumpf-Gladiole Gladiolus palustris 1 2

S 17\Y

Nein; AuRerhalb des Verbrei-
tungsgebietes. In Baden-
Wirttemberg nur ein einzi-
ges naturliches Vorkommen
im Wollmatinger Ried am Bo-
densee bekannt

Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii 2 2

* Lacerta bilineata ist erst nach der letzten Novellierung der Anhénge ein eigener Artrang (Abspaltung von Lacerta viridis) zuerkannt worden

5 17\

Bestimmungen der FFH-Richtlinie, eine formale Anpassung der Anhange der Richtlinie steht noch aus (LUBW).

Erlauterungen

Rote Liste Sdugetiere:

B-W = Baden-Wirttemberg (BRAUN & DIETERLEN 2003); BRD = Deutschland (MEINIG et al.
2020)

Rote Liste Reptilien:

B-W = Baden-Wirttemberg (LAUFER & WAITZMANN 2022); BRD = Deutschland (ROTE-LISTE-
GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN 2020b)

Rote Liste Amphibien:

B-W = Baden-Wirttemberg (LAUFER & WAITZMANN 2022); BRD = Deutschland (ROTE-LISTE-
GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN 2020a)

Rote Liste Insekten:

B-W = Baden-Wiirttemberg (BASTIAN et al. 2005, BENSE 2001, HUNGER & SCHIEL 2006); BRD
= Deutschland (BFN 1998, 2011, PRETSCHER 1998)

Rote Liste Mollusken:

B-W = Baden-Wurttemberg (LUBW 2008c); BRD = Deutschland (BFN 2011)

Rote Liste Pflanzen:

Juni 2024

ote Liste Status

stark gefahrdet;
gefahrdet
Vorwarnliste;

ausgestorben, verschollen
vom Aussterben bedroht;

Daten defizitér, Einstufung unméglich;

Nein; AuRerhalb des Verbrei-
tungsgebietes. In Baden-
Wirttemberg gibt es aktuelle
Vorkommen im Alpenvor-
land und die Donau-lller-
Lech-Platten und vereinzelt
am Hoch- und Oberrhein.
Waéchst insbesondere in
kalkreichen Flach- und Zwi-
schenmooren

. Sie fallt daher nach bisheriger Praxis unter die

Gefahrdung unbekannten AusmafRes, aber Status unbekannt;
extrem seltene Arten und Arten mit geographischer Restriktion;
nicht gefahrdet/nicht geschutzt;

ungefahrdet

R
0
1
2
3
\Y
D
G
R
i geféhrdet wandernde Tierart

Empfindlichkeit Vorhabenwirkung: tiber den reinen Lebensraumverlust hinausgehende Emp-
findlichkeiten
1. Empfindlichkeit gemaR (BRINKMANN et al. 2012)
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EFH: Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG)

B-W = Baden-Wirttemberg (BREUNIG & DEMUTH 1999); BRD = Deutschland (BFN 1996)
I, IV - Art des Anhangs Il bzw. IV der FFH-Richtlinie

BNatSchG: Schutzstatus nach den Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes

b = besonders geschiitzt
s = streng geschutzt

Vorhaben 19 Abschnitt Sid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz Juni 2024
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76 6. MaRnahmen
6 MalRnahmen
6.1 Malnahmen zur Vermeidung und Minderung
Nachfolgende Vermeidungsmaflinahmen werden erforderlich, um eine Verwirklichung
Verbotstatbestdnden gemal § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden.
Tabelle 12: Ubersicht der erforderlichen VermeidungsmRnahmen
VAR 01 Bauzeitenbeschrankungen fur Eingriffe in Gehdlze, Hochstaudensdume und Ver-
landungszonen sowie Ackerflachen (Baufeldfreinmachung)
VAR 02 Bauzeitenbeschrankung im Umfeld sensibler Artvorkommen
VAR 03 Vermeidungsmafnahme Mastbriiter
VAR 04 Schutzmalinahme Zwergtaucher
VAR 05 Vogelmarker
VAR 06 Bauzeitenbeschrankungen fir die Baufeldfreimachung in Habitatflachen von Am-
phibien, Reptilien und Scharlach-Plattkafer
VAR 07 Tageszeitliche Beschrankung der Bautatigkeiten
VAR 08 Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit (DA&mmerung und Nacht)
VAR 09 Schutzzdune um Zufahrten, Arbeitsflachen und/oder Baugruben
VAR 10 Minimalinvasive Arbeitsweise bei Auf- und Abbau von Schutzgeristen
VAR 11 Vergramung durch strukturelle Habitatentwertung
VAR 12 Umlagerung essenzieller Habitatbestandteile
VAR 13 Umsetzen und umsiedeln
VAR 14 Ausfiihrungsvorgaben temporére Baustral3en
VAR 15 Anbringung von Einwegverschlissen an Baumhdhlen
VAR 16 Umweltbaubegleitung (UBB)
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VAR 01 Bauzeitenbeschrankungen fur Eingriffe in Gehdélze, Hochstaudensaume und Ver-
landungszonen sowie Ackerflachen (Baufeldfreinmachung)

MaRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR_ NSNET BW VAR 01

Bezeichnung der Ma3nahme MaBnahmentyp

\Y Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmafnahme
Bauzeitenbeschrankungen fir Eingriffe in Gehélze,|O A AusgleichsmaRnahme
Hochstaudensdume und Verlandungszonen sowie|E ErsatzmaRnahme

Ackerflachen (Baufeldfreinmachung)

Zusatzindex/Besondere Funktion

VAR 01 AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-
rungs-/SchutzmafRnahme

O CEF funktionserhaltende MaBnahme

Lageplan der MaRnahme O FCS MafRnahme zur Sicherung eines gunstigen Er-
haltungszustandes

Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - Ma3nahmenplan| [ S MaRRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
schwéchungsmalnahme

Karte Nr.: ohne konkreten Raumbezug, giltim gesamten | J K MaRnahme zur Koharenzsicherung

Eingriffsgebiet (0 WRRL MaRnahme aus Fachbeitrag WRRL

[J BoK MafRnahme gemal Bodenschutzkonzept
J UVP MaRnahme fir Schutzgiter, die nicht Gegen-
stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)

Lage der Malinahme
Umfasst alle Gehdlzbereiche, Velandungszonen (einschlielich Réhrichte und Hochstaudensdume) sowie Ackerfla-
chen mit Vorkommen von Feldlerche und Wiesenschafstelze im Vorhabenbereich.

Ausldsende Konflikte (Begriindung der MalRnhahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte

Gelege- und Individuenverluste von Vogeln, Wildkatze, Biber, Fledermausen, Amphibien und Reptilien (Verbotstat-
bestand i.S. von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) im Rahmen der Baufeldfreimachung in Gehdlzbereichen, Velandungs-
zonen (einschlie3lich Réhrichte und Hochstaudensdume) sowie Ackerflachen (Feldlerche, Wiesenschafstelze).

Konf_Nr. LBP: T1

Umfang
Gesamter Abschnitt Std-1

MalRnahme

Zielsetzung
Vermeidung eines signifikant erhéhten Risikos der Tétung von Individuen bzw. eine Schadigung von Entwicklungs-
formen der betroffenen Arten infolge der Baufeldfreimachung.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Zielbiotop/FFH-Lebensraumtyp/Zielart
Keine Angaben Keine Angaben

Umfang der Malinahme
Gesamter Abschnitt Stid-1

MaRnahmenbeschreibung
Eingriffe in Geholzbestdnde (Rodung, Riickschnitte)
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MalRnahmenblatt

TR/ NSNET BW

Vorhaben 19 - Abschnitt Sud-1 VAR 01

Fur Gehélzentfernungen und -riickschnitte sind grundséatzlich die gesetzlichen Vorgaben gemaf § 39 BNatSchG zu
beachten. Abgeleitet von den Aktivitétszeiten der Flederméuse sind Geholzentfernungen und —riickschnitte artuber-
greifend zwischen 1. November und 28./29. Februar zulassig. Dabei sind die weitergehenden Vorgaben fur die nach-
folgenden Arten/Artengruppen zu berucksichtigen:

Biber:
Die Vegetationsriickschnitte sind ausschlieBlich tagsiber durchzufiihren, da beim Biber auch wahrend der Winter-
ruhe vereinzelte und kurzzeitige Aktivitat stattfinden kann.

Amphibien und Reptilien:
In Habitatflachen von Amphibien und Reptilien sind vor der Umsetzung der Malinahmen VAR 12 und VAR 13 eine
oberirdische Entfernung von Vegetationsaufwuchs und Gehdlzen wahrend der immobilen Phase der Amphibien und
Reptilien von 1. November bis 28./29. Februar méglich, sofern die Vorgaben der MaRhahme VAR 10 (minimalinva-
sive Arbeitsweise) eingehalten werden.

Sollten Gehdlzriickschnitte in davon abweichenden Zeiten zwingend erforderlich werden, so sind die betroffenen Ge-
holzbestande zuvor durch eine ornithologische sowie fledermauskundliche Fachkraft auf Brutgeschehen und Besatz
zu kontrollieren, die Arbeiten durch die UBB freizugeben und die zustdndige Naturschutzbehdrde tiber den Vorgang
in Kenntnis zu setzen.

Eingriffe in Verlandungszonen, Hochstaudenfluren und Grabenbéschungen

Eingriffe in Verlandungszonen mit Réhricht und Rohrkolben sowie in Hochstaudensdume/Grabenbéschungen sind

grundsétzlich nur auBerhalb der Brutzeit von Réhricht-/Staudenbriiter zuléssig. Baufreiheit besteht:

- in Verlandungszonen vom 1. Oktober bis 31. Januar

- in Hochstaudensaumen vom 1. September bis 31. Méarz

- an der Grabenbdschung im Bereich der Zuwegung zwischen den Masten 7520/033 und 035 bzw. 5100/057 und
059 vom 01. September bis 20. Méarz

Bei Ausschluss von Brutvorkommen kann die UBB hiervor auch abweichend das Baufeld innerhalb der aufgefiihrten

Zeitraume freigeben.

Eingriffe in Ackerflachen mit Vorkommen Feldlerchen und Wiesenschafstelze

Die Baufeldfreimachung im Bereich von Ackerflachen respektive fiir den Neu- und Ausbau von Zuwegungen sowie
der Installation von Schutzgeristen erfolgen ausschlieRlich au3erhalb der Brutzeit von Feldlerche und Wiesenschaf-
stelze (Baufreiheit 01. September bis 31. Méarz).

Sofern erst nach Beginn der Brutzeit der Feldlerche (ab April) mit den Baumaf3nahmen begonnen wird, sind die
Flachen bis zum Baustart durch regelméaRiges Pfligen/Eggen (Turnus ist von der UBB festzulegen) von Vegetations-
auswuchs freizuhalten. Alternativ kénnen die Eingriffsflachen mit Folie abgedeckt werden.

Betroffene Abschnitte:

- 0Ostlich von Linkenheim-Hochstetten (Masten 5100/47-054 und 7520/038-045)
- ndrdlich von Ru3heim (Masten 5100/071-075 und 7520/017-021)
- westlich von Philippsburg (Masten 7520/005-010)

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung

Eingriffe in potenzielle Lebensstétten zuldssig von

[

F M A M J J A S 0] N D

Hochstauden

Grabenbdschung

L 1
dungszonen

Juni 2024
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Malnahmenblatt
Vorhaben 19 - Abschnitt Sid-1 | TR/ANSNET BW VAR 01
Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der Mainahme
Die Kontrolle erfolgt im Rahmen der Umweltbaubegleitung (VAR 16).
Flachensicherung
O Flachen des Vorhabentragers O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
O Flachen der éffentlichen Hand O Sonstige dingliche Sicherung
O Flachen Dritter (benennen):
O sonstige Nutzungsbeschrankung
(benennen):
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VAR 02 Bauzeitenbeschrankung im Umfeld sensibler Artvorkommen

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR N NSNET BW VAR 02

Bezeichnung der Ma3nahme Malinahmentyp
\% Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmalRnahme
Bauzeitenbeschrankung im Umfeld sensibler Artvor-|O A AusgleichsmaRnahme
kommen OE ErsatzmafRnahme
VAR 02 Zusatzindex/Besondere Funktion

AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-
rungs-/SchutzmaRnahme
O CEF funktionserhaltende MafRhahme

Lageplan der MaRnahme O FCS MafRnahme zur Sicherung eines gunstigen Er-
haltungszustandes

Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - MaBnahmenplan| [ S MaRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
schwéachungsmalnahme

Karte Nr.: 1, 4, 8, 9, 14, 15 OK MaRnahme zur Koh&renzsicherung

L0 WRRL MafRnahme aus Fachbeitrag WRRL

] BoK MaRnahme gemaf Bodenschutzkonzept

O UvP MafRnahme fir Schutzgiter, die nicht Gegen-
stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)

Lage der MaBnahme

(ng Register 11B)
Arbeitsflachen der Anlagen 7520 (Maste 032 bis 035) und 5100 (Maste 057 bis 060) im Gewann Bruch sidlich
von Liedolsheim sowie Schutzgeriste und Zuwegungen in den dazwischenliegenden Spannfeldern

- Zuwegung entlang des Deichs zum Mast 7520/013 am Rheinniederungskanal
Zuwegung entlang vom Hauptsammelkanal an der MIRO bei Neureut

Schutzgerust sudostlich von Dettenheim (Spannfeld 7520/031-032 bzw. 5100/060-061)

Ausldsende Konflikte (Begriindung der MalRnhahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte
Erhebliche Stérungen durch BaumaRnahmen fur Eisvogel, Kiebitz, Rotmilan und Weif3storch (Verbotstatbestand i.S.
von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Konf _Nr. LBP: T2

Umfang
Siehe oben genannte Bereiche

MalRnahme

Zielsetzung

Vermeidung von erheblichen Stérungen infolge der Baumaflinahmen im Umfeld sensibler Brutvorkommen.
Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Ausgangszustand der MaBnahmenflachen
Keine Angaben Keine Angaben

Umfang der Malinahme
Siehe oben genannte Bereiche

MalRnahmenbeschreibung

Juni 2024 Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz

GOG Gruppe fiir 6kologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart



6. MalRnahmen 81

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR A NSNET BW VAR 02

Entsprechend den artspezifischen Vorgaben erfolgen BaumaRnahmen bzw. die Installation von Schutzgeristen bzw.
der Ausbau der Zuwegungen in den nachfolgend aufgefiihrten Bereichen nur zu den dort genannten Zeiten:

Eisvogel
Der Wegebau der neuen Zuwegung entlang des Deichs am Rheinniederungskanal zum Mast 7520/013 erfolgt zwi-
schen 01.09. und 15.02.

Kiebitz

Der Umbau und die Zubeseilung der Anlage 7520 (Maste 032 bis 035) sowie der Riuckbau der Anlage 5100 (Maste
057 bis 060) sind aufRerhalb der Brutzeit der Art (baufreie Zeit: 01.09. bis 29.02.) durchzufiihren. Das gilt ebenso fur
den in diesem Abschnitt geplanten Neu- und Ausbau von Zuwegungen und die Installation der dortigen Schutzge-
ruste.

Rotmilan

Die Installation des Schutzgerists siiddstlich von Dettenheim (Spannfeld 7520/031-032 bzw. 5100/060-061) erfolgt
aulRerhalb der artspezifischen Brutzeit (Baufreiheit 16.08. bis 29.02.) statt. Optional kann mittels einer Kontrollbege-
hung durch die UBB eine Besatzkontrolle am Brutplatz im Waldstiick Schafwiese stidéstlich von Dettenheim erfolgen
und bei einem Negativhachweis die Installation auch ganzjahrig durchgefuhrt werden.

Weil3storch
Der Ausbau der Zuwegung entlang vom Hauptsammelkanal an der MIRO zwischen Neureut und dem Waldgebiet
Unterwald, Hirtenschlag ist auRerhalb der Brutzeit (Baufreiheit 01.09. bis 10.03.) durchzuftihren.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung

Bauzeitenregelungen:

J F M A M J J A S 0] N D

Eisvogel

Kiebitz

Rotmilan

Weil3storch

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der Malinahme
Die Kontrolle erfolgt im Rahmen der Umweltbaubegleitung (VAR 16).

Flachensicherung

O Flachen des Vorhabentragers O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
O Flachen der 6ffentlichen Hand O Sonstige dingliche Sicherung
O Flachen Dritter (benennen):

O sonstige Nutzungsbeschrankung
(benennen):
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VAR 03 Vermeidungsmafnahme Mastbriter

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR N NSNET BW VAR 03

Bezeichnung der Ma3nahme Malinahmentyp

\% Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmaRnahme
VermeidungsmafRnahme Mastbruter OA AusgleichsmaRnahme

OE ErsatzmalRhahme
VAR 03

Zusatzindex/Besondere Funktion
X AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-

Lageplan der MaRnahme rungs-/SchutzmaRnahme
O CEF funktionserhaltende MalRnhahme

Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - MaBnahmenplan | FCS MaRnahme zur Sicherung eines giinstigen Er-

haltungszustandes
Karte Nr.: ohne konkreten Raumbezug s MaRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
schwéachungsmalnahme
OK MafRnahme zur Kohérenzsicherung

L0 WRRL MafRnahme aus Fachbeitrag WRRL

] BoK MaRnahme gemaf Bodenschutzkonzept

O UvP MafRnahme fir Schutzgiter, die nicht Gegen-
stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)

Lage der MaBnahme
Masten der Leitungsanlagen 5100, 7100 und 7520 im Umfeld von 200 m zu Arbeitsflachen und Schutzgeriisten

Ausldsende Konflikte (Begriindung der MalRnhahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte

Erhebliche Stérungen durch Baumaflinahmen fur mastbritende Baum-, Turm und Wanderfalke (Verbotstatbestand
i.S. von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) sowie Gelege- und Individuenverluste von Mastbritern (Verbotstatbestand i.S.
von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

Konf_Nr. LBP: T1, T2

Umfang
Siehe oben genannte Leitungsanlagen

MaRRnahme

Zielsetzung

Vermeidung eines signifikant erhéhten Tétungsrisikos von Mastbiitern durch Verluste von Gelegen und nicht fliggen
Jungvogeln sowie von erheblichen Stérungen infolge der Baumaflinahmen an den Masten der Leitungsanlagen 5100,
7100 und 7520.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Ausgangszustand der MaBnahmenflachen
Keine Angaben Keine Angaben

Umfang der Malinahme
Siehe oben genannte Spannfelder

MaRRnahmenbeschreibung
Fir die Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestéande i.S. von § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG bei den
Mastbriitern bestehen grundséatzlich zwei Optionen:

1. Bauzeitenregelung BaumalRnahmen an den Masten
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6. MalRnahmen 83

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR A NSNET BW VAR 03

Die BaumaRnahmen fiir die Zubeseilung sowie den Um- und Riickbau der Masten der Anlagen 5100 bzw. 7520
erfolgen préferiert zwischen 15. September und 20. Marz. An den Masten 7520/019 (Umbau), Mast 7520/004
(Zubeseilung), 5100/073 (Ruckbau) verkurzt sich das Zeitfenster bis zum 15. Februar wegen der dortigen Wan-
derfalkenbruten. Die Bauzeitenregelung ist insbesondere in Bezug auf die stdrungssensiblen Arten Baum- und
Wanderfalke zu praferieren. Die Brutplatze vom Wanderfalken in den kinstlichen Nisthilfen auf den Masten
5100/073 und 7520/004 sind bekannt. Die Ermittlung der jahrlich fluktuierenden Folgenutzer von Krahennestern
erfolgt im Zuge der Kontrollbegehungen (siehe Punkt 2).

2. Kontrollbegehungen mit Besatzkontrolle und Entnahme potenzieller Nistplétze

Wenn eine Bauzeitenregelung aus unvermeidlichen technischen Griinden, insbesondere des Bauablaufes,
nicht méglich ist und die Baumafnahmen wéhrend der oben genannten Brutzeiten durchgefuhrt werden mus-
sen, erfolgt vor Beginn der Brutzeiten eine Kontrollbegehung durch die Umweltbaubegleitung mit Entnahme
potenzieller Horste bzw. von Nestinitialen. Sofern eine Ansiedlung von Baum- und Wanderfalke als Folgenutzer
von Krahennestern ausgeschlossen werden soll, muss die MalZnahme auf alle Masten im Umfeld von 200 m zu
den Eingriffsflaichen ausgedehnt werden. Die Nistkasten des Wanderfalken auf den Masten 5100/073 und
7520/004 sind ebenfalls vor Brutbeginn Mitte Februar zu entfernen und auf Masten oder an geeigneten Gebéau-
den im nahen Umfeld bis 2.000 m, aber mindestens 200 m von den BaumaRnahmen entfernt, wieder zu instal-
lieren (siehe ACEF 02). Die Kontrollbegehungen und Entnahme sind an allen Masten mit Eingriffen wahrend
der Brutzeit bis zum Beginn der BaumaRnahmen bzw. Ende der Legephase der Rabenkrdhe (Ende Mai) am
jeweiligen Mast in einem regelmafigen Turnus (z.B. 2-3 Begehungen pro Woche) fortzufiihren, um insbeson-
dere spontane Ansiedlungen von Krahen zu verhindern. Dies gilt auch fiir die Zubeseilung auf Neuanlagen. Eine
Entnahme von Nestern ist nur bei negativem Besatz zulassig. Bei positiven Nachweis eines besetzten Horstes
ist die BaumaRnahme bis zum Ausfliegen der Brut auszusetzen.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung
Bauzeitenregelung fiir Baumafinahmen an den Masten (1. Option):

J F M A M J J A S 0] N D

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der MaRnahme
Die Kontrolle erfolgt im Rahmen der Umweltbaubegleitung (VAR 16).

Flachensicherung

O Flachen des Vorhabentragers O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
O Flachen der éffentlichen Hand OO0 Sonstige dingliche Sicherung
O Flachen Dritter (benennen):

O sonstige Nutzungsbeschrankung
(benennen):
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VAR 04 SchutzmalRhahme Zwergtaucher

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR N NSNET BW VAR 04

Bezeichnung der Ma3nahme Malinahmentyp

\% Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmalRnahme
SchutzmaRnahme Zwergtaucher OA AusgleichsmaRnahme

OE ErsatzmalRhahme
VAR 04 Zusatzindex/Besondere Funktion

X AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-
rungs-/SchutzmaRnahme

Lageplan der MaRnahme O CEF funktionserhaltende Mafinahme

O FCs MafRnahme zur Sicherung eines gunstigen Er-
Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - Mal3nahmenplan haltungszustandes

s MaRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
Karte Nr.: 12 schwéchungsmaRnahme

OK MafRnahme zur Kohérenzsicherung

L0 WRRL MafRnahme aus Fachbeitrag WRRL

] BoK MaRnahme gemaf Bodenschutzkonzept

O UvP MafRnahme fir Schutzgiter, die nicht Gegen-
stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)

Lage der MalRinahme

Pfinz-Entlastungskanal im Bereich Birgerpark Eggenstein-Leopoldshafen (Erdkabel, Schutzgeruste und Arbeitsflé:
chen Masten 5100/036, 5100/037, 7100/056A, 7100/057A, 7520/056)

Ausldsende Konflikte (Begriindung der MalRnhahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte
Stoérung eines Brutvorkommens des stark gefahrdeten Zwergtauchers im Pfinz-Entlastungskanal im Abschnitt Bir-
gerpark Eggenstein-Leopoldshafen

Konf _Nr. LBP: T2

Umfang
Stdrung von einem Zwergtaucher-Brutpaar

MaRRnahme

Zielsetzung
Minimierung von Beeintrachtigungen infolge der Baumaflinahmen im Biirgerpark Eggenstein-Leopoldshafen zur Ver-
meidung einer erheblichen Stérung.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Ausgangszustand der MaRnahmenflachen
Keine Angaben Keine Angaben

Umfang der Malinahme
Birgerpark Eggenstein-Leopoldshafen

MaRRnahmenbeschreibung

Die Tiefbauarbeiten der Leerrohrverlegung fir das Erdkabel am Pfinz-Entlastungskanal im Birgerpark Eggenstein-
Leopoldshafen erfolgen, bis auf punktuelle Arbeiten an Muffengruben bzw. Erdkabelzugarbeiten, au3erhalb der Brut-
zeit des Zwergtauchers (Baufreiheit 01. November bis 20. Mé&rz). Hierfur werden die geplanten Arbeitsflachen fir die

Juni 2024 Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz
GOG Gruppe fiir 6kologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart




6. MalRnahmen 85

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR A NSNET BW VAR 04

FreileitungsmalRnahme genutzt. Entsprechend werden die Geholze am Nordufer des Pfinz-Entlastungskanals als
Sichtschutz und Puffer zu den Arbeitsflachen erhalten.

Nach Abschluss der Erdkabel-Verlegung wird der sensible Abschnitt des Pfinz-Entlastungskanals im Birgerpark mit
der Fortpflanzungsstéatte des Zwergtauchers vor akustischen und optischen Reizen mittels eines Larmschutzzaunes
geschutzt. Hierzu wird entlang des Nordufers ein Gerust (4-5 m) aufgestellt und ein entsprechender Schallschutz
(z.B. Larmschutzmatten) angebracht. Der konkrete Verlauf wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung festgelegt. Ggf.
kann auf einen Zaun verzichtet werden, wenn ein Brutvorkommen des Zwergtauchers im betreffenden Abschnitt des
Pfinz-Entlastungskanals im Rahmen von zwei Kontrollbegehungen zur Brutzeit im Abstand von mindestens sieben
Tagen im betreffenden Abschnitt des Pfinz-Entlastungskanals durch die UBB ausgeschlossen wird.

Zeitpunkt der Durchfihrung und Herstellung

Der Zaun ist vor Abschwemmungen bei starken Regenereignissen bzw. Uberschwemmungen zu sichern. Die MaR-
nahme ist vor Beginn der Brutperiode zu installieren und wahrend der Bauausfuhrung fur die FreileitungsmalRnahmen
innerhalb der Brutzeit vorzuhalten.

J F M A M J J A S 0] N D

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der Manahme
Die Kontrolle erfolgt im Rahmen der Umweltbaubegleitung (VAR 16).

Flachensicherung

O Flachen des Vorhabentragers O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
O Flachen der 6ffentlichen Hand O Sonstige dingliche Sicherung
O Flachen Dritter (benennen):

O sonstige Nutzungsbeschrankung
(benennen):
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VAR 05 Vogelmarker

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1

TR/ NSNET BW VAR 05

Bezeichnung der Mainahme

Vogelmarker

VAR 05

MalRnahmentyp

\% Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmalRnahme
OA Ausgleichsmafinahme

OE ErsatzmalRhahme

Zusatzindex/Besondere Funktion
X AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-
rungs-/SchutzmaRnahme

Lageplan der MaRnahme

Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - Mal3nahmenplan haltungszustandes

s MaRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
Karte Nr.: 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18 schwéachungsmalnahme

OK MafRnahme zur Kohérenzsicherung

O CEF funktionserhaltende MalRnhahme
O FCs MafRnahme zur Sicherung eines gunstigen Er-

L0 WRRL MafRnahme aus Fachbeitrag WRRL

] BoK MaRnahme gemaf Bodenschutzkonzept

O UvP MafRnahme fir Schutzgiter, die nicht Gegen-
stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)

Lage der MalRinahme

Anlage Spannfelder (Masten) Arten/Gilden

7100 1002 bis 007A Teichhuhn, Zwergtaucher, Réhricht-/Staudenbriiter, Rastvogelgilden
Ganse und Schwane, Enten und Sager, Lappentaucher, Rallen, Limi-
kolen

7100 021A bis 023A Schnatterente, Stockente, Zwergtaucher, Réhricht-/Staudenbriter,
Rastvogelgilden Génse & Schwéne, Enten und Séger, Lappentau-
cher, Rallen

7520 032 bis 035 Kiebitz

7520 044 bis 048 Weil3storch

7520 088 bis 091 Teichhuhn, Zwergtaucher, Réhricht-/Staudenbriiter, Rastvogelgilden
Génse & Schwaéne, Enten und Sager, Lappentaucher, Rallen, Limiko-
len

Ausldsende Konflikte (Begriindung der MaBnhahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte
in den oben genannten Spannfeldern.

Konf_Nr. LBP: T4

Signifikant erhéhte Tétungsrisiken fur freileitungssensibile Brut- und Rastvégel durch anlagebedingte Leitungskollison

Umfang
Siehe oben genannte Spannfelder

MalRnahme
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR A NSNET BW VAR 05

Zielsetzung

Vermeidung eines signifikant erhdhten Totungsrisikos von freileitungssensiblen Vogelarten durch Kollision an den
Leiter- und Erdseilen der Leitungsanlage und damit des artenschutzrechtlichen Verbotstatbestands § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG. GemalR LIESENJOHANN et al. (2019) kann das Kollisionsrsiko durch die Markierung des Erdseils mit Vogel-
markern wirksam reduziert werden. Da die Signifikanzschwelle maximal um eine Stufe lberschritten wird, ist bereits
die Grundwirksamkeit der Vogelmarker fiir die Einhaltung der Signifikanzschwelle ausreichend.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Ausgangszustand der MaBnahmenflachen
Keine Angaben Keine Angaben

Umfang der Malinahme
Siehe oben genannte Spannfelder

MaRnahmenbeschreibung

An den Erdseilen der oben genannten Spannfelder sind Vogelmarker aufzuhangen. Hierfiir sind im Wesentlichen
aktive Zebra-Marker zu verwenden, die gemaR LIESENJOHANN et al. (2019) den derzeitigen ,Stand der Technik® re-
prasentieren. Sofern im Bereich der Bestandsleitung 7520 aus statischen Griinden dies nicht mdglich sein sollte,
erfolgt alternativ eine Anbringung schwarz-weif3 gestalteter Spiralen, die ebenfalls nachweislich zu einer entsprechen-
den Senkung des Kollisionsrisikos fiihren. Derzeit entsprechen gemaf LIESENJOHANN et al. (2019) Absténde von 20-
25 m der Mindestanforderung in Deutschland. In Bereichen mit direkter Gewéasseriberspannung sollte eine Verdich-
tung auf 10-15 m erfolgen (gilt fur die Spannfelder 7100/006A-007A, 7100/021A-023A, 7520/088-089). In Abschnitten
mit parallelen Leitungsverlaufen (z. B. 7100/1002-005A bzw. 7520/089-091) erfolgt eine optische Verdichtung durch
alternierende Markierung der Erdseile.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung

Die Installation der Vogelmarker erfolgt voraussichtlich im Zusammenhang mit der Neubeseilung der Anlagen. Sofern
die Installation mit dem Hubschrauber erfolgt, ist sie einzelfallbezogen in Absprache mit der UBB ggf. aul3erhalb der
Brutzeit der freileitungssensiblen Arten durchzufiihren, um eine zusétzliche Stérung durch die Installation zu verhin-
dern.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der MaBnahme
Die Kontrolle erfolgt im Rahmen der Umweltbaubegleitung (VAR 16).

Flachensicherung

O Flachen des Vorhabentragers O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
O Flachen der éffentlichen Hand OO0 Sonstige dingliche Sicherung
O Flachen Dritter (benennen):

O sonstige Nutzungsbeschrankung
(benennen):

Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz Juni 2024
Gruppe fir 6kologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart GOG




88 6. MalRnahmen

VAR 06 Bauzeitenbeschrankungen fiir die Baufeldfreimachung in Habitatflachen von Am-
phibien, Reptilien und Scharlach-Plattkafer

MaRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR_ NSNET BW VAR 06

Bezeichnung der Ma3nahme MaBnahmentyp

\Y Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmafnahme
Bauzeitenbeschrankungen fir die Baufeldfreimachung|O A AusgleichsmaRnahme
in Habitatflachen von Amphibien, Reptilien und Schar-|O E ErsatzmaRnahme

lach-Plattkafer

Zusatzindex/Besondere Funktion

VAR 06 AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-
rungs-/SchutzmafRnahme

O CEF funktionserhaltende MaBnahme

Lageplan der MaRnahme O FCS MafRnahme zur Sicherung eines gunstigen Er-
haltungszustandes
Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - Ma3nahmenplan| [ S MaRRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
schwéchungsmalnahme
OK MafRnahme zur Koharenzsicherung
Karte Nr.: ohne konkreten Raumbezu [0 WRRL MaRnahme aus Fachbeitrag WRRL

[J BoK MafRnahme gemal Bodenschutzkonzept
J UVP MaRnahme fir Schutzgiter, die nicht Gegen-
stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)

Lage der Malinahme

Reptilien: Umfasst, aufgrund der flachigen Verbreitung, Habitatflachen in allen Abschnitten.
Amphibien: Habitatflachen in den Abschnitten 2, 3, 21, 35, 37-51
Scharlach-Plattkafer: Habitatflachen in den Abschnitten 37, 38, 49-51

Ausldsende Konflikte (Begriindung der MaBnahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte
Im Rahmen der Baufeldfreimachung und Gehélzrodungen kommt es zu Eingriffen in besiedelte Habitate der zuvor
aufgefiihrten Arten und Artengruppen.

Konf_Nr. LBP: T1

Umfang
Keine Angaben

MafRRnahme

Zielsetzung

Um eine Tétung von Individuen bzw. eine Schadigung von Entwicklungsformen der betroffenen Arten zu vermeiden,
wird die Baufeldfreimachung zeitlich beschrankt.

Auch um Schéadigungen wahrend besonders sensibler Zeiten zu vermeiden, werden bei einigen Arten zeitliche Ein-
schrankungen der zulassigen Bauzeiten erforderlich (VAR 07, VAR 08, VAR 16).

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Zielbiotop/FFH-Lebensraumtyp/Zielart
Keine Angaben Keine Angaben

Umfang der Malinahme
Keine Angabe
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR A NSNET BW VAR 06

MaRnahmenbeschreibung

Amphibien und Reptilien:
Vor einer Baufeldfreimachung muss ein Abwandern bzw. ein Umsetzen der Amphibien und Reptilien aus den vor-
habenbedingt Gberplanten Habitatflachen in angrenzende Bereiche der betroffenen Lebensstétten bzw. optimierte
Habitatflachen (VAR 13, VAR 16, ACEF 04, AFCS 01) stattfinden. Dies ist nur wahrend der Aktivitatszeit der Tiere
moglich. Der Beginn der Aktivitatszeit variiert abhangig von Art und Witterung in der Regel zwischen Februar und
April und reicht bis etwa Oktober/November.
Vorgaben und Ausfihrungen die bei Gehdlzrodungen relevant werden sind in MalRnahme VAR 01
(Bauzeitenbeschréankungen fir Eingriffe in Geholze, Hochstaudensaume und Verlandungszonen sowie Ackerfla-
chen (Baufeldfreinmachung)) enthalten.
Teilweise ist vor der Baufeldfreimachung eine Abzaunung der Vorhabenflachen erforderlich, um zum einen die Ein-
wanderung von Individuen in die Arbeitsflichen zu verhindern, zum anderen um angrenzende Habitatflachen vor
baubedingten Inanspruchnahmen, die zu einer Schadigung sich dort aufhaltender Individuen fiihren kann, zu be-
wahren (VAR 09).
Wechsel-, Kreuz- und Knoblauchkrdte Uberwintern haufig eingegraben in lockeren Bdden. Die Acker- und Rohbo-
denstandorte mit den meist sandgepragten und gutgrabbaren Bdden in der Raumlichkeit bieten hierfir gute Voraus-
setzungen. Eine Baufeldberdumung von entsprechenden Standorten im Winterstarre-Zeitraum der Arten ist daher
nur durchfuhrbar, sofern die Vorhabenflachen bereits wahrend der Aktivitatszeit der Tiere (Anfang Marz bis Ende
Oktober) eingezaunt wurden und eine Individuenabsenz durch die UBB bestétigt wurde.

Die Baufeldfreimachung fir Arbeitsflachen in den Habitatflachen von Amphibien und Reptilien wird daher auf den
Zeitraum nach der Zaunstellung und/oder bestatigter Individuenfreiheit (durch die UBB; VAR 16) beschrankt.

Bei Zuwegungen und Schutzgeristflachen sind die Ausfiihrungen in den MaRnahmen VAR 11 und VAR 10 zu be-
achten.

Scharlach-Plattkafer:
Der Scharlach-Plattkéafer halt sich ganzjahrig in seinen Habitaten auf und tUberwintert dort unter Rinde in der zer-
setzten Kambiumschicht von geeigneten Tothdlzern (Stdmme, Hochstubben).
Um eine Schadigung von Individuen und deren Entwicklungsformen zu vermeiden, ist es daher erforderlich, diese
Strukturen vor einer Baufeldberdumung in angrenzende Bereiche der jeweiligen Lebensstatte schonend umzula-
gern (VAR 12).

Zeitpunkt der Durchfihrung und Herstellung

Durchfuihrung der Baufeldfreimachung und Eingriffe in besiedelte Habitate sind nach der Freigabe durch die UBB
zulassig, wenn die die Konfliktfreiheit nach Umsetzen/Umsiedlung von Individuen und ggf. Zaunstellung (Amphi-
bien/Reptilien) sowie der Umlagerung essenzieller Habitatstrukturen (Scharlach-Plattk&fer) bestétigt wurde.

Fur Geholzrodungen (Amphibien/Reptilien) vgl. auch VAR 01.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der Malinahme
Die Kontrolle erfolgt im Rahmen der Umweltbaubegleitung (VAR 16).

Flachensicherung

O Flachen des Vorhabentragers O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
O Flachen der éffentlichen Hand 0 Sonstige dingliche Sicherung
O Flachen Dritter (benennen):

O sonstige Nutzungsbeschrankung
(benennen):
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VAR 07 Tageszeitliche Beschrankung der Bautatigkeiten

MaRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Siid-1 TR_ NSNET BW VAR 07

Bezeichnung der MaRinahme MaRnahmentyp

\% Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaf3nahme
Tageszeitliche Beschrankung der Bautétigkeiten OA Ausgleichsmafnahme

OE Ersatzmafinahme
VAR 07 Zusatzindex/Besondere Funktion

X AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-
rungs-/SchutzmafRnahme

Lageplan der MaRnahme O CEF funktionserhaltende MaRnahme

O FCS Mafnahme zur Sicherung eines gunstigen Er-
Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - Mal3nahmenplan haltungszustandes

os MaRRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
Karte Nr.: 1-6, 8, 9, 11-18 schwéchungsmaRnahme

K MaRnahme zur Koh&renzsicherung

0 WRRL MaRnahme aus Fachbeitrag WRRL

[J BoK MafRnahme gemal Bodenschutzkonzept

J UVP MaRnahme fir Schutzgiter, die nicht Gegen-
stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)

Lage der Malinahme

(vgl. Register 11B)

Bei der Artengruppe Fledermause sind die Abschnitte betroffen, die Wald und Leitstrukturen beinhalten bzw. in Ge-
wassernahe oder im Nahbereich zu bekannten Quartieren liegen.

Licht- und Larmimmissionen
Abschnitt | Arten

Fledermause, Heldbock

1 Fledermause
2 Fledermause
4 Flederméuse
5 Flederméuse
10 Fledermause
11 Flederméuse
12 Flederméuse
13 Fledermause
16 Flederméuse
21 Flederméuse
27 Fledermause
32 Flederméuse
33 Fledermause
35 Fledermause
37 Flederméause; Heldbock
38 Flederméause; Heldbock
39 Fledermause
40 Fledermause
41 Flederméause
42 Fledermause
43 Flederméause
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Sid-1 | TR/ANSNET BW VAR 07
44 Flederméuse
45 Fledermause
46 Fledermause
47 Flederméuse
48 Fledermause
49 Fledermause; Heldbock
50 Flederméause; Heldbock
51 Flederméause; Heldbock
Befahrung
Abschnitt | Anlage | Maste
Amphibien Arten*
2 7520 004 LF
21 7520 /5100 035/057 LF; SF
37 7520 /5100 /7100 1070/ 1006, 023 / 023A LF; KrK, KnK; SF; KF; WK
38 5100/ 7100 021-022 / 021A-022A LF; KrK; SF; KF; WK
46 7520 /3030/5100/ | 1083/005/011/011A LF; KnK
7100
49 7520 087-088 LF; SF; KF
50 7520 /5100/ 7100 089 / 005-006 / 005A-006A LF; SF; KF
51 7520/5100/ 7100 090 /004 / 004A LF; SF; KF

*  KF- Kleiner Wasserfrosch; KnK- Knoblauchkrote; Krk- Kreuzkréte; LF- Laubfrosch;
SF- Springfrosch; WK- Wechselkrote

Ausldsende Konflikte (Begriindung der MaRnahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte

Durch baubedingte néchtliche Larmimmissionen in Bereichen mit ausgewiesener hdherer Empfindlichkeit sowie
durch eine nachtliche Ausleuchtung von Flie3- und Stillgewasserbereichen kann es fur Flederm&use zu einer Stérung
der Jagderfolge und -aktivitdten sowie zu FlAchenmeidungen kommen.

Fur den Heldbock wird in der Literatur eine anlockende Wirkung an kinstlichen Lichtquellen angegeben. Von einer
nachtlichen Ausleuchtung von Arbeitsflachen bzw. Vorhabenbereichen wéhrend der Flugzeit der Kafer kann somit
eine Anlockwirkung (Fallenwirkung) ausgehen, die zu einer verminderten Fortpflanzungsrate fuhren kann.

Die Hauptaktivitatszeit der Amphibien liegt in den Dammerungs- und Nachtstunden, insbesondere bei feuchten Wit-
terungsbedingungen. In diesen Zeitraum besteht eine erhdhte Gefahr von Schadigungen von Individuen durch vor-
habeninduziere Fahrzeugbewegungen, wenn die Fahrwege durch Lebensrdume der Amphibien fihren und diese
nicht durch Schutzzaune abgesichert sind.

Konf_Nr. LBP: T1, T2

Umfang
Keine Angaben

MalRnahme

Zielsetzung

Vermeidung einer erheblichen Stérung wéahrend der Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeiten (Flederméuse, Heldbock)
Die MafRnahme beinhaltet den Schutz vor nachtlichem Larm, der z.B. Beutegerdusche fur die z.T. passiv ortenden
Fledermausarten maskiert. Weiterhin dient diese MaRnahme dazu ein néchtliches Anstrahlen von Gewéassern wirk-
sam zu verhindern.
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR A NSNET BW VAR 07

Vermeidung einer verkehrsbedingten Schadigung oder Tétung von Individuen (Amphibien) in den Bereichen die nicht
durch einen Schutzzaun (VAR 09) abgesichert sind.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Zielbiotop/FFH-Lebensraumtyp/Zielart
Keine Angabe Keine Angabe

Umfang der Malinahme

Fledermause: Beschrankungen in 29 der 52 Trassenabschnitte erforderlich
Amphibien:  Beschrankungen in 8 der 52 Trassenabschnitte erforderlich
Heldbock: Beschrankungen in 5 der 52 Trassenabschnitte erforderlich

MaRnahmenbeschreibung

Fledermause:

In den Arbeitsbereichen in direkter Gewassernahe, im Wald und bei zu erwartenden relevanten Transferrouten sowie
im Umfeld von bekannten Fledermausquartieren sind die Tatigkeiten im Zeitraum zwischen April und Mitte Oktober
auf die Tageslichtstunden zu beschranken.

Dies begriindet sich mit den im Untersuchungsraum vorkommenden Arten, fir die an mindestens einem der Teille-
bensraume negative Effekte von kunstlichem Licht belegt sind (VoicT 2023).

Grundsatzlich ist bei Nachtbaustellen darauf zu achten, dass die Beleuchtungsdauer und Intensitat auf das notwen-
dige Mindestmal beschréankt wird und der Lichtkegel auf den Arbeitsbereich fokussiert wird, um eine unnétige Belas-
tung angrenzender Bereiche durch Streulicht zu vermeiden.

Heldbock:

Die Flugzeit des Heldbocks liegt im Zeitraum Ende April bis Ende August. Um eine Anlockwirkung zu vermeiden, darf
in diesem Zeitraum in den zuvor genannten Abschnitten keine Ausleuchtung von Vorhabenbereichen in den DA&mme-
rungs- und Nachtzeiten vorgenommen werden.

Amphibien

Die Vorgaben betreffen im Falle der Amphibien nur Bereiche, die nicht bereits durch einen artspezifischen Schutzzaun
(VAR 09) abgesichert sind. Eine Befahrung von Teilbereichen kann durch die UBB freigegeben werden, wenn durch
diese bestatigt wird, dass sich mit einer Befahrung kein Konfliktpotenzial, z. B. aufgrund der Witterungsverhaltnisse
oder Absenzkontrolle, verbindet.

Kreuzkrote:

Der Schwerpunkt der taglichen Aktivitat adulter Kreuzkroten liegt in der ersten Nachthélfte. Frisch umgewandelte
Jungtiere sind zun&chst vormittags, spat nachmittags und abends aktiv. Dieses verlagert sich spater in die Nacht-
stunden. Eine deutlich erhdhte Aktivitét, gerade auch bei Jungtieren, ist bei feuchteren Witterungsbedingungen ge-
geben. Um eine signifikante Schadigung von Kreuzkréten zu vermeiden, ist daher in den definierten Bereichen eine
Befahrung zwischen Ende Méarz und Mitte September obligat auf den Zeitraum aufRerhalb der Dadmmerungs- und
Nachtstunden zu beschranken.

Wahrend des Zeitraumes in dem die Jungkréten sich umwandeln und die Laichgewésser verlassen (Mai bis Mitte
September) sind diese tagsuber aktiv. In diesem Zeitraum sind bei geeigneten feuchten Witterungsbedingungen re-
gelmafige Kontrollen der UBB (VAR 16) auf den entsprechenden Zuwegungsabschnitten durchzufiihren, die ggf. zu
temporéaren Beschréankungen der Befahrbarkeit der Zuwegungen fiihren kénnen.

Laubfrosch:

Tagsuber sind Laubfrosche kaum aktiv und verharren meist bewegungslos in sonnenexponierten Gebiischen oder
Hochstauden. Am spéaten Nachmittag bzw. in der Abenddammerung begeben sich die Tiere auf Nahrungssuche. Um
eine signifikante Schadigung von Laubfréschen zu vermeiden ist daher in den definierten Bereichen eine Befahrung
zwischen Mitte Februar und Ende Oktober obligat auf den Zeitraum auf3erhalb der Dammerungs- und Nachtstunden
zu beschréanken.

Knoblauchkréte:

AuRerhalb der Fortpflanzungsperiode ist die Knoblauchkréte streng nachtaktiv, mit einem Aktivitatsschwerpunkt von
der Dammerung bis etwa Mitternacht. Hohe Aktivitét in warmen und windstillen Nachten mit Temperaturen >10°C.
Um eine signifikante Schadigung von Knoblauchkrdten zu vermeiden, ist daher in den definierten Bereichen eine
Befahrung zwischen Méarz und Ende Oktober obligat auf den Zeitraum aufRerhalb der Dammerungs- und Nachtstun-
den zu beschranken.

Springfrosch:

Hauptwanderungszeit ab der DAmmerung bis etwa Mitternacht in Regennéchten. Um eine signifikante Schédigung
von Springfréschen zu vermeiden, ist daher in den definierten Bereichen eine Befahrung zwischen Mitte Januar und
Ende Oktober obligat auf den Zeitraum auf3erhalb der Dd&mmerungs- und Nachtstunden zu beschranken.
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR A NSNET BW VAR 07

Kann nach Sommerregen auch eine erhdhte Aktivitat am Tage zeigen. Bei geeigneten feuchten Witterungsbedingun-
gen im Sommerzeitraum sind daher regelméRige Kontrollen der UBB (VAR 16) wahrend des Tageszeitraumes auf
den entsprechenden Stral3enabschnitten durchzufiihren, die ggf. zu temporéaren Beschrankungen der Befahrbarkeit
der Zuwegungen fiihren kdnnen.

Kleiner Wasserfrosch:

Wanderung in feuchten und warmen Nachten ab Mitte/Ende Marz. Um eine signifikante Schadigung von Kleinen
Wasserfréschen zu vermeiden, ist daher in den definierten Bereichen eine Befahrung zwischen Mitte Marz und Ende
September obligat auf den Zeitraum aufRerhalb der Dammerungs- und Nachtstunden zu beschranken.
Wechselkréte:

Adulte Wechselkroten sind vorwiegend nachtaktiv mit einem Schwerpunkt bis Mitternacht. Jungtiere Uberwiegend
tagaktiv mit zunehmender Gro6f3e verschiebt sich der Aktivitatszeitraum in die Dammerung und Nacht. Um eine signi-
fikante Schadigung von Wechselkréten zu vermeiden, ist daher in den definierten Bereichen eine Befahrung zwischen
Mitte Marz und Ende September obligat auf den Zeitraum aufRerhalb der Dammerungs- und Nachtstunden zu be-
schranken.

Wahrend des Zeitraumes in dem die Jungkréten sich umwandeln und die Laichgewésser verlassen (Mai bis Mitte
September) sind diese tagsiiber aktiv. In diesem Zeitraum sind bei geeigneten feuchten Witterungsbedingungen re-
gelmafige Kontrollen der UBB (VAR 16) auf den entsprechenden Straenabschnitten durchzufiihren, die ggf. zu
temporéren Beschréankungen der Befahrbarkeit der Zuwegungen fiihren kdnnen.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung
Zeitraum in dem Arbeiten (Licht/Larm) in den definierten Bereichen nur wahrend des Tageszeitraumes (nicht in den
Dammerungs- und Nachtzeiten) zuldssig sind:

Fledermause und Heldbock:
J F M A M J J A S (@] N D

Zeitraum in dem eine Befahrung in den definierten Bereichen nur wahrend des Tageszeitraumes (nicht in den Dam-
merungs- und Nachtzeiten) zul&ssig ist:

Amphibien:
J F

M A M J J A S (@] N

Abschnitte 21, 37-38, 49-51

Zeitraum in dem situativ bei Wanderbewegungen von Jungkrdten (Kreuz- und Wechselkroten) oder adulten Spring-
frdschen auch tagsiiber Einschrankungen der Befahrbarkeit eintreten kdnnen:

J F M A M J J A S 0] N D

[ ; ! ! : ! : | !
Abschnitte 21, 37-38, 49-51

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der Malinahme
Die Kontrolle erfolgt im Rahmen der Umweltbaubegleitung (VAR 16).
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR A NSNET BW VAR 07

Flachensicherung

O Flachen des Vorhabentragers O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
O Flachen der éffentlichen Hand OO0 Sonstige dingliche Sicherung
O Flachen Dritter (benennen):

O sonstige Nutzungsbeschrankung
(benennen):

Juni 2024
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VAR 08 Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit (D&mmerung und Nacht)

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1

TR/ NSNET BW VAR 08

Bezeichnung der Mainahme
Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit

VAR 08

X AR

Lageplan der MaRnahme
Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B -

Karte Nr.: 1, 10-12, 14-18

O CEF
MaRnahmenplan | O FCS

as

OK

[ WRRL
] BoK
O UVP

MalRnahmentyp

\% Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmalRnahme
OA Ausgleichsmafinahme

OE ErsatzmalRhahme

Zusatzindex/Besondere Funktion

Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-
rungs-/SchutzmaRnahme

funktionserhaltende MafRhahme

MafRnahme zur Sicherung eines gunstigen Er-
haltungszustandes

MaRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
schwéachungsmalnahme

MafRnahme zur Kohérenzsicherung

Maflnahme aus Fachbeitrag WRRL
MafRnahme gemaf Bodenschutzkonzept
MafRnahme fir Schutzgiter, die nicht Gegen-
stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)

Lage der MaBnahme
(vgl. Register 11B)

Abschnitt | Anlage Maste Art

1 7520 003 Wildkatze, Biber
2 7520 004 Wildkatze, Biber
25 7520 /5100 043-045 / 047-049 Wildkatze

26 7520 /5100 046-048 / 044-046 Wildkatze

27 1060 020-021 (Provisorium KIT) Wildkatze

28 7520 /5100 049 /043 Wildkatze

29 7520 /5100 (050) 050A / 042 Wildkatze

30 7520 /5100 051-052 /041 Wildkatze

37 7520 /5100 068-1070 / 1006-025 Wildkatze, Biber
38 7520 /5100 021-022 / 021A-022A Wildkatze, Biber
45 3030 003 Biber

47 7520 /5100 /7100 1084 /009 / 009A Biber

49 7520 087-088 Wildkatze

50 7520/5100/ 7100 089 / 005-006 / 005A-006A Wildkatze, Biber
51 7520 /5100 /7100 090 / 004 / 004A Wildkatze, Biber

Auslésende Konflikte (Begriindung der MalRnahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte

Konf_Nr. LBP: T1

Baubedingte Kollisionen mit Fahrzeugen in den nachtlichen Aktivitatszeiten von Wildkatze und Biber

Umfang

Auf ca. 11 km der Zuwegungen mit Anschluss an Wildkatzen- und/oder Biberlebensraume sowie Wildtierkorridore
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR A NSNET BW VAR 08

MaRnahme

Zielsetzung

Um eine Totung/Schadigung von Individuen der betroffenen Arten zu vermeiden, wird die zulassige Fahrgeschwin-
digkeit von Baustellenfahrzeugen und sonstigen vorhabeninduzierten Verkehren in bestimmten Zeitraumen be-
schrankt.

Nicht-Eintreten des Verbotstatbestandes § 44 Abs. 1 BNatSchG fur die angrenzend an den Vorhabenbereich vor-
kommenden folgenden Arten.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Zielbiotop/FFH-Lebensraumtyp/Zielart
Keine Angaben Keine Angaben

Umfang der Mallnahme
Geschwindigkeitsbeschrankung auf ca. 11 km der Zuwegungen mit Anschluss an Wildkatzen- und/oder Biberlebens-
raume

MalRnahmenbeschreibung

Sowohl fir die Wildkatze als auch den Biber stellen Verunfallungen an Stral3en eine der Hauptgefahrdungsursachen
dar.

Um die Gefahr von Kollisionen mit vorhabeninduzierten Fahrzeugbewegungen zu minimieren, darf in den betroffenen
Lebensrdaumen der beiden Arten zu deren Hauptaktivitatszeiten - in den Dammerungs- und Nachtstunden - die Fahr-
geschwindigkeit maximal 30 km/h betragen.

Die Vorgaben betreffen nur Bereiche die nicht bereits durch einen artspezifischen Schutzzaun (VAR 09) abgesichert
sind.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung

Die Wildkatze ist das ganze Jahr Uber aktiv. Auch der Biber hélt keine strenge Winterruhe, wenngleich er im Winter-
zeitraum eine deutlich eingeschrankte Aktivitat zeigt. Aus diesen Grunden ist die Geschwindigkeitsbeschrankung
obligatorisch wéahrend vorhabenbedingter Fahrten anzuwenden.

Zeitraum in dem zu den Dadmmerungs- und Nachtstunden eine Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten ist:

Abschnitte 1, 2, 25-30, 37, 38, 45, 47, 49-51

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der Malinahme
Die Anordnung und MafRnahmenumsetzung ist durch die Vorhabetragerin und deren baubevolim&chtigten Personen
bzw. Bauoberleitung sicherzustellen.

Flachensicherung

O Flachen des Vorhabentragers O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
O Flachen der 6ffentlichen Hand O Sonstige dingliche Sicherung
O Flachen Dritter (benennen):

O sonstige Nutzungsbeschrankung
(benennen):
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VAR 09 Schutzzaune um Zufahrten, Arbeitsflachen und/oder Baugruben

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Std-1 | TR/ \NSNET BW VAR 09
Bezeichnung der Mainahme Malnahmentyp
\% Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmalRnahme
Schutzzdune um Zufahrten, Arbeitsflachen und/oder|O A AusgleichsmaRnahme
Baugruben OE ErsatzmafRnahme
VAR 09 Zusatzindex/Besondere Funktion
AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-
rungs-/SchutzmaRnahme
O CEF funktionserhaltende MafRhahme
Lageplan der MaRnahme O FCS MafRnahme zur Sicherung eines gunstigen Er-
haltungszustandes
Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - MaBnahmenplan| [ S MaRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
schwéachungsmalnahme
Karte Nr.: 1-18 (alle Karten) OK MaRnahme zur Kohérenzsicherung
L0 WRRL MafRnahme aus Fachbeitrag WRRL
] BoK MaRnahme gemaf Bodenschutzkonzept
O UvP MafRnahme fir Schutzgiter, die nicht Gegen-
stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)
Lage der MaBnahme
(vgl. Register 11B)
Abschnitt | Anlage Maste Art*
2 7520 004 SN; LF; ZE; ME
3 7520 006 SF; KM; SN; ZE; ME
4 7520 009-012 SN; ZE; ME
5 7520 013, 015 SN; ZE; ME
6 5100 089 ZE
7 5100 087 ZE
8 5100 086 ZE
9 5100 2002-085 ZE; ME
10 5100 084-2001 ZE; ME
11 5100 083 ZE; ME
12 5100 077-078, 80 SN; ZE; ME
13 7520 /5100 017-018/074-075 ZE
14 7520 /5100 021/071 ZE
15 7520 /5100 022-23/070 ZE
18 7520 /5100 028, 030/ 062, 064 ZE
19 7520 /5100 031/061 ZE
21 7520 /5100 035-036 / 056-057 LF; SF; ZE
23 7520 /5100 039-040/ 052 ZE
25 7520 /5100 043 /049 ZE
28 7520 049 ZE; ME
29 7520 (050) 050A ZE; ME
30 7520 051-052 ZE; ME
31 7520/5100/1060 | 054/039/(029) 029A ZE; ME
32 7520/5100/1060 | 055A-057A /036-038B /030A (inkl. | ZE; ME
Erdkabel)
33 7520 /5100 057-058 / 035 ME
34 7520 /5100 061-062 / 031-032 ZE
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35 7520/5100 063-064 / 029-030 LF; KnK; SF; ZE; ME
36 7520 /5100 065-067 / 026-028 ZE; ME
37 7520 /5100 068-1070 / 1006-025 LF; KrK, KnK; SF; KF; WK; ZE; ME
38 5100/ 7100 021-022 / 021A-022A; Zuwegung BI; LF; KrK, KnK; SF; KF; WK; ZE;
ME
39 5100/ 7100 019-020 / 019A-020A BI; KrK; WK; SN; ZE; ME
40 5100/ 7100 017-018 / 017A-018A BIl; KrK; WK; SN; ZE; ME
41 5100/ 7100 015-016 / 015A-016A BI; KrK; WK; SN; ZE; ME
42 5100/ 7100 1004-014 / 1004A-014A BI; KrK; WK; SN; ZE; ME
43 7520/1060/3030/ | 1081/044 /001 /012-1003/012A- | BI; KrK; WK; SN; ZE; ME
5100/ 7100 013A
44 3030/ 7520 (002A)-004 / 1082 LF; KrK, KnK; SN; ZE; ME
45 3030 003 Bl; LF; KrK; KnK; SF; KF; KM; SN;
ZE; ME
46 7520/3030/5100/ | 1083/005/011/011A LF; KnK; SN; ZE; ME
7100
47 5100/ 7100 009-010 / 009A-010A Bl; SF; KM; SN; ZE; ME
48 7520 /5100/ 7100 1085/ 007-008 / 007A-008A LF; SN; ZE; ME
49 7520 1086-088 LF; SF; KF; SN; ZE; ME
50 5100/ 7100 005 / 005A LF; SF; KF; SN; ZE; ME
51 7520 /5100/ 7100 090 /004 / 004A LF; SF; KF; SN; ZE; ME
52 7520/ 7100 093 /-Y (-Portal) ME

* Bl- Biber; KF- Kleiner Wasserfrosch; KnK- Knoblauchkréte; KrK- Kreuzkréte; KM- Kammmolch; LF- Laub-
frosch; SF- Springfrosch; WK- Wechselkrote SN- Schlingnatter; ZE- Zauneidechse; ME- Mauereidechse

Ausldsende Konflikte (Begriindung der MaBnahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte

Bei Arbeitsflachen und Zuwegungen, die sich angrenzend an die Habitate und in den Aktivitatsraumen von Biber,
Reptilien und Amphibien befinden, kann es bauzeitlich zur Tétung oder Verletzung von Individuen kommen. Beispiels-
weise bei einer Einwanderung in Arbeitsflachen, bei der Suche von Verstecken oder durch Hineinfallen in eine Bau-
grube oder in Absetzbecken. Insbesondere durch Materialumlagerungen und Fahrbewegungen kénnen Schadigun-
gen verursacht werden.

Konf_Nr. LBP: T1, T3

Umfang

Biber: Z&une in 6 der 52 Trassenabschnitte erforderlich
Amphibien: Zaune in 19 der 52 Trassenabschnitte erforderlich
Reptilien: Zaune in 44 der 52 Trassenabschnitte erforderlich
MalRnahme

Zielsetzung

Verhinderung der Einwanderung von Arten in die Vorhabenbereiche.

Nicht-Eintreten von Verbotstatbestédnden i.S.d. § 44 Abs. 1 BNatSchG fur die angrenzend an den Vorhabenbereich
vorkommenden Amphibien, Reptilien und den Biber.
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR A NSNET BW VAR 09

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Zielbiotop/FFH-Lebensraumtyp/Zielart
Keine Angaben Keine Angaben

Umfang der Malinahme
Individuenschutz

Biber: ca. 6 km Zaunlange
Amphibien: ca. 15 km Zaunlange
Reptilien: ca. 23 km Zaunlange

MaRnahmenbeschreibung

Bei den Arbeitsflachen und Zuwegungen, die sich angrenzend an die Habitate und in den Aktivitatsraumen von Biber,
Reptilien oder Amphibien befinden, kann es bauzeitlich zur Tétung oder Verletzung von Individuen kommen.

Um dies zu verhindern, sind im Zuge der Baufeldfreimachung und Baustelleneinrichtung geeignete Schutzzaune zu
stellen, so dass ein Einwandern von Individuen in die Arbeitsflaichen oder auch Zufahrten effektiv unterbunden wird.
Bei Reptilien und Amphibien dienen sie zudem dem Zweck, aus den Vorhabenbereichen umgesetzte oder notgebor-
gene Individuen an einer Ruckwanderung in die Vorhabenbereiche zu hindern.

Die Lage der Zaune orientiert sich an den Wanderbewegungen und den Landlebensraumen der Amphibien sowie
angrenzender verbleibender Habitatflachen der Reptilien und des Bibers. Aufgrund der unterschiedlichen Artbiologie
sind fir die einzelnen Arten bzw. Artengruppen unterschiedliche Zaunsysteme zu verwenden.

Biber

Aufgrund der sehr harten Schneidezahne der Biber sind als wirksame Z&une zur Abwehr der Tiere nur stabile und
hohe Stahlgitterzaune mit einer knotenfesten Gitterstruktur sowie Elektrozaune effektiv.

Da u.a. fur die Wildkatze dokumentiert ist, dass Zaune aus Knotengittern (Wildschutzzaune) tédliche Fallen darstellen
kénnen, wenn sich die Tiere beim Uberklettern mit den Krallen verfangen oder mit den Laufen einfadeln, ist diese
Zaunvariante fur das gegenstandliche Vorhaben keine Option (BFN o. J.b, FVA o. J.). Mdglich ist die Verwendung
von stabilen und hohen Stahlgitterzdunen (Bauzaun) mit einer knotenfesten Gitterstruktur und einer maximalen Ma-
schenweite von 5 cm und einer H6he von 80-120 cm.

Als Alternative zu Stahlzaunen ist der Einsatz von Elektroz&unen mdglich. Als effektiv haben sich 2-, besser 3-reihige
Elektrozdune (Bedrahtung in 10 und 20 cm Hohe) mit einer Spannung von 2.000-4.000 Volt und einer Impulsenergie
bis 0,5 Joule erwiesen.

Amphibien

Fir die meisten Amphibien sind handelsiibliche bewahrte Zaunsysteme mit obenliegender Abwinklung als Uberklet-
terschutz zu empfehlen.

Fir den Laubfrosch oder den Kammmolch als sehr kletterféhige Arten stellen die normalen Amphibienschutzzdune
i.d.R. jedoch keine ausreichende Barrierewirkung dar (SURES & ScHMID 2007). Fir diese Arten sind Zaunsysteme mit
einer deutlich ausgepragten Abweiskante erforderlich. Die Z&une muissen dicht mit dem Untergrund abschliel3en, so
dass ein Unterwandern oder Untergraben nicht mdglich ist.

Reptilien

Fir Reptilien sind fir die Abzaunung dichte, glatte Materialien zu verwenden, an denen die Tiere nicht hochklettern
kénnen. Bewahrt hat sich fur diesen Zweck Rhizomsperre, die eine hohe Eigensteifigkeit und Reil3festigkeit aufweist.
Die Hohe der Barriere muss oberirdisch mindestens 50 cm betragen. Somit ist auch bei Vorkommen der Schlingnat-
ter, fuir die ANDRA et al. (2019) eine Grol3e bis zu 70 cm angibt, ein ausreichender Schutz gegeben.

Auch Amphibienschutzzaune mit einer Abweiskante kénnen verwendet werden, sofern diese aus glatter Folie beste-
hen und die bendtigte Mindesthéhe aufweisen. Die Z&une missen dicht mit dem Untergrund abschlieRen, so dass
ein Unterwandern oder Untergraben nicht méglich ist. Hierzu sind die Zaune entweder in den Untergrund einzulassen
(mind. 10 cm) oder so anzuh&aufen bzw. abzudichten, dass keine Lucken vorhanden sind und auch nicht beim néchs-
ten Regen durch Materialauswaschung oder durch Trockenrisse bei Hitzephasen entstehen.

Beidseitig ist ein ca. 0,5 - 1 m breiter Streifen wahrend der Standdauer des Zaunes dauerhaft frei von Aufwuchs zu
halten (regelméaRige Mahd, Kiesstreifen etc.), um ein Uberklettern des Zauns an aufgewachsener Vegetation zu ver-
hindern.
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Abbildung 2: Systemskizze Reptilienschutzzaun aus Rhizomsperre
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Abbildung 3: Systemskizze Amphibienschutzzaun fur den Laubfrosch

Da die Vorhabenbereiche i.d.R. bereits vor einem Umsetzen bzw. einer Umsiedlung mittels eines Schutzzau-
nes/Rickwanderbarierre umgeben werden, ist zu empfehlen in regelmafligen Abstanden geeignete Auslassschleu-
sen einzubauen und somit unterstiitzend ein selbstandiges Verlassen von Individuen der Vorhabenbereiche zu er-
moglichen. Hierbei kann es sich beispielsweise im in den Boden eingelassene Mortelwannen mit einseitigem Auslass
handeln (vgl. Abbildung 3).
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MalRnahmenblatt
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Baufeldseite an Baufeld angrenzende Seite

Reptilienzaun
Hoéhe: mind. 0,5m

Mértelwanne
Hohe: mind. 0,3m

Brett als Austiegshilfe

Entwasserungsbohrung

Abbildung 4: Systemskizze Reptilienschutzzaun aus Rhizomsperre mit Auslassschleuse

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung

Die Zaune sind vor einer vorhabenbedingten Flacheninanspruchnahme bzw. vor einer Umsiedlung oder des Umset-
zens von Individuen aus den Vorhabenflachen in die angrenzenden Bereiche zu stellen. Im Falle der Reptilien und
Amphibien sind zudem in Bereichen, in denen eine Vorbesiedlung nicht ausgeschlossen werden kann, die artspezi-
fischen jéhrlichen Aktivitats- und Reproduktionszeiten zu beachten, so dass eine Schadigung von immobilen Indivi-
duen oder Entwicklungsformen im Zuge der Installation vermieden wird. Bei Reptilien sind dieses die Zeiten aulier-
halb der Winterstarre und der Eizeitigung, bei Amphibien die Zeitrdume in denen sich die Individuen i.d.R. in/an ihren
Fortpflanzungsgewassern aufhalten.

Zeitraume in denen die artspezifischen Schutzzaune und Habitatschutzzaune idealerweise zu installieren sind:
Biber
J F M A M J J A S o N D

Abschnitte: 38-43

Zeitrdume in denen die artspezifischen Schutzzaune und Habitatschutzzdune idealerweise zu installieren sind:

Verschneidung der Zeitraume bei Vorkommen von Amphibien und Reptilien*
J F M A M J J A S (@] N D

Abschnitte: 2, 3, 21, 35, 37-51
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Reptilien*
J F M A M J J A S (@] N D

Abschnitte: 4-15, 18, 19, 23, 25, 28-34, 36, 52

* Auf3erhalb dieser Zeitrdume ist eine Zaunstellung nach bestéatigter Konfliktfreiheit und Freigabe durch die UBB zu-
lassig.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der Malinahme
Die Umsetzung ist durch die zustandige UBB regelmaRig, bedarfsorientiert und auf der gesamten Lange des Zaunes
auf Funktionsfahigkeit hin zu kontrollieren.

Flachensicherung

O Flachen des Vorhabentragers O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
O Flachen der offentlichen Hand O Sonstige dingliche Sicherung
O Flachen Dritter (benennen):

O sonstige Nutzungsbeschrankung
(benennen):
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VAR 10 Minimalinvasive Arbeitsweise bei Auf- und Abbau von Schutzgeristen

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Std-1 | TR/ \NSNET BW VAR 10
Bezeichnung der Ma3nahme Malinahmentyp
\% Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmalRnahme
Minimalinvasive Arbeitsweise bei Auf- und Abbau von|O A AusgleichsmaRnahme
Schutzgerusten OE ErsatzmafRnahme
VAR 10 Zusatzindex/Besondere Funktion
AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-
rungs-/SchutzmaRnahme
O CEF funktionserhaltende MafRhahme
Lageplan der MaRnahme O FCS MafRnahme zur Sicherung eines gunstigen Er-
haltungszustandes
Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - MaBnahmenplan| [ S MaRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
schwéachungsmalnahme
Karte Nr.: 1-6, 8-14, 16-18 OK MaRnahme zur Koh&renzsicherung
L0 WRRL MafRnahme aus Fachbeitrag WRRL
] BoK MaRnahme gemaf Bodenschutzkonzept
O UvP MafRnahme fir Schutzgiter, die nicht Gegen-
stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)
Lage der MaBnahme
(vgl. Register 11B)
Abschnitt | Anlage Maste Arten
2 7520 004 Reptilien
5 7520 014-015 Reptilien
6 5100 089 Reptilien
7 5100 087-088 Reptilien
8 5100 086 Reptilien
9 5100 2002-085 Reptilien
10 5100 2001-084 Reptilien
13 7520 076 Reptilien
14 7520 /5100 021/071 Reptilien
15 5100 069 Reptilien
19 7520 /5100 031-032 / 060-061 Reptilien
21 7520 035 Reptilien; Amphibien
22 7520 /5100 037 /055 Reptilien
23 7520 040 Reptilien
25 7520 /5100 044 /048 Reptilien
28 7520 049 Reptilien
29 5100 050, 050A /042 Reptilien
30 7520 /5100 041 Reptilien
32 7520 /5100 055A-056A / 036- 038B Reptilien
33 7520 057-058 Reptilien
34 7520 /5100 061-062 / 031-032 Reptilien
35 7520 /5100 063-064 / 029-030 Reptilien; Amphibien
37 5100 024 Reptilien
42 5100/ 7100 1004 / 1004A Reptilien; Amphibien
43 7520 /1060 / 3030 1081 /044 /001 Reptilien
44 3030/ 7520 002 (002A)-004 / 1082 Reptilien; Amphibien
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR_ NSNET BW VAR 10

45 3030 003 Reptilien; Amphibien
46 5100/ 7100 011/011A Reptilien
a7 5100/ 7100 010/010A Reptilien; Amphibien
52 7520 /5100 092-093 /1001 Reptilien

Ausldsende Konflikte (Begriindung der MalRnhahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte

Fur die Installation der Schutzgeriste werden temporér kleinflachig Eingriffe in Habitatflachen von Reptilen und Am-
phiben erforderlich. Hierbei handelt es sich insbesondere um Vegetationsriickschritte, Auflastgewichte und Schraub-
anker fur die Abankerung sowie 40x40 cm bis 60x60 cm messende Lastverteilungsplatten unter den GerustfuiRen.

In Zuge der Installation und Deinstallation der Schutzgertste kénnen Schadigungen an Individuen, deren Entwick-
lungsformen oder ihren Lebensstatten verursacht werden.

Konf_Nr. LBP: T1, T3

Umfang
Umfasst geeignete Bereiche im gesamter Abschnitt Stid-1.

MaRRnahme

Zielsetzung

Durch eine minimalinvasive Vorgehensweise bei Auf- und Abbau der Schutzgeriste sollen Schadigungen an Indivi-
duen oder deren Lebensstéatten soweit vermieden werden, dass die Signifikanzschwelle bei Individuenverlusten nicht
Uberschritten wird bzw. die 6kologische Funktion der Lebensstéatten weiterhin erfiillt wird.

Nicht-Eintreten von Verbotstatbesténden i.S.d. § 44 Abs. 1 BNatSchG fiir die in den genannten Bereichen vorkom-
menden Amphibien und Reptilien.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Ausgangszustand der MaBnahmenflachen
Keine Angaben Keine Angaben

Umfang der Malinahme
Keine Angaben

MaRnahmenbeschreibung

Im Falle von Vegetations- und Gehdlzriickschnitten sind diese auf das vorhabenbedingt notwendige Mindestmal zu
beschréanken und so durchzufiihren, dass die Vegetation nach dem Abbau der Schutzgeriste wieder nachwachsen
kann (keine Wurzelrodungen).

Fir Gehdlzentfernungen und -riickschnitte sind die gesetzlichen Vorgaben gemaf § 39 BNatSchG sowie die dartber
hinausgehenden Einschréankung in VAR 01 zu beachten.

Die erforderlichen Rickschnitte und die Schnittgutberaumung sind in Handarbeit (motormanuell) durchzufiihren. Eine
Befahrung von nicht durch die UBB freigegebenen Habitatflachen ist nicht zuldssig, um eine Schadigung von Lebens-
statten, Habitatrequisiten oder Individuen von Reptilien und Amphibien zu vermeiden.

Wenn Schnittgut vor Ort verbleibt, sind die Ablagestellen so zu wéhlen, dass dieses vorhabenbedingt nicht mehr
umgelagert werden muss, da diese Totholzhaufen fir Kleintiere attraktive Habitatrequisiten darstellen und i.d.R. in
kurzer Zeit besiedelt werden.

Die Andienung der Schutzgeriistaufstandflachen hat von den bestehenden Zufahrten bzw. Zuwegungen aus zu er-
folgen. Sollte eine Materiallagerung erforderlich sein, so ist diese ebenfalls auf den Zufahrten bzw. Zuwegungen zu
realisieren. An die Schutzgerist- und Verankerungsflachen angrenzende unbefestigte Habitatflachen dirfen vorha-
benbedingt nicht beansprucht werden. Hierunter fallt auch das Wenden von Fahrzeugen auf den Flachen.

Juni 2024 Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz

GOG Gruppe fiir 6kologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart



6. MalRnahmen 105

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR_ NSNET BW VAR 10

Ist eine Befahrung von Habitatflachen zwingend erforderlich, ist das Vorgehen standdértlich mit der UBB abzustimmen.
Bei einem Einsatz von Lastverteilungsplatten ist darauf zu achten, dass randlich keine Spalten oder Hohlrdume ent-
stehen, die von Kleintieren als Versteck genutzt werden kénnen und keine bestehenden Quartiere zerstort werden.
Das Ein- und Ausbauen der Schraubanker muss motormanuell erfolgen. Fir das Setzen der Schraubanker sind kon-
fliktfreie Stellen zu wahlen, bei denen augenscheinlich ausgeschlossen werden kann, dass potenzielle unterirdische
Quartierstrukturen (Mauseldcher, Risse, Spalten etc.) beeintrachtigt werden.

Zeitpunkt der Durchfihrung und Herstellung
Durchgéangig wahrend der Vorhabenrealisierung einschlieBlich vor- und nachgelagerter Tatigkeiten.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der Malinahme
Die Kontrolle erfolgt im Rahmen der Umweltbaubegleitung (VAR 16).

Flachensicherung

O Flachen des Vorhabentragers O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
O Flachen der offentlichen Hand O Sonstige dingliche Sicherung
O Flachen Dritter (benennen):

O sonstige Nutzungsbeschrankung
(benennen):
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VAR 11 Vergramung durch strukturelle Habitatentwertung

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR_ NSNET BW VAR 11

Bezeichnung der Ma3nahme Malinahmentyp

\% Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmalRnahme
Vergramung durch strukturelle Habitatentwertung OA AusgleichsmaRnahme

OE ErsatzmalRnahme
VAR 11

Zusatzindex/Besondere Funktion
X AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-
rungs-/SchutzmaRnahme

Lageplan der MaRnahme O CEF funktionserhaltende Mafinahme

O FCs MafRnahme zur Sicherung eines gunstigen Er-
Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - Mal3nahmenplan haltungszustandes

s MaRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
Karte Nr.: 1-18 (alle Karten) schwéachungsmalnahme

OK MafRnahme zur Kohérenzsicherung

L0 WRRL MafRnahme aus Fachbeitrag WRRL

] BoK MaRnahme gemaf Bodenschutzkonzept

O UvP MafRnahme fir Schutzgiter, die nicht Gegen-
stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)

Lage der MaBnahme
(vgl. Register 11B)

Abschnitt | Anlage Maste Arten

1 7520 003 Reptilien
2 7520 004-005 Reptilien
3 7520 006, 007 Reptilien
4 7520 009; 012 Reptilien
5 7520 013-015 Reptilien
6 5100 089-090 Reptilien
7 5100 087-088 Reptilien
8 5100 086 Reptilien
9 5100 2002-085 Reptilien
10 5100 2001 Reptilien
11 5100 081-083 Reptilien
12 5100 077-080 Reptilien
13 7520 /5100 016, 018 /074, 076 Reptilien
14 7520 /5100 019-021/071-073 Reptilien
15 7520 /5100 022-023 / 069-070 Reptilien
16 7520 /5100 024-025 / 067-068 Reptilien
17 7520 /5100 027 /065 Reptilien
18 7520 /5100 028-030 / 062-064 Reptilien
19 7520 /5100 031-032 / 060-061 Reptilien
20 7520 /5100 033-034 / 058-059 Reptilien
21 7520 /5100 035-036 / 056-057 Reptilien
22 7520 /5100 037-038 / 054-055 Reptilien
23 7520 /5100 039-040 / 052-053 Reptilien
24 7520 /5100 041-042 / 050-051 Reptilien
25 7520 /5100 043-045 / 047-049 Reptilien
26 7520 /5100 046-048 / 044-046 Reptilien
27 1060 020-021 (Provisorium KIT) Reptilien
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR_ NSNET BW VAR 11

28 7520 /5100 049 /043 Reptilien
29 7520 /5100 (050) 050A / 042 Reptilien
30 7520 /5100 051-052 / 041 Reptilien
31 7520 /5100 /1060 053-054 / 039-040 / (029) 029A Reptilien
32 7520 /5100 055A-B / 038A-B Reptilien
33 7520 /5100 057-060 / 033-035 Reptilien
34 7520 /5100 061-062 / 031-032 Reptilien
35 7520 /5100 063-064 / 030 Reptilien
36 7520 /5100 065 /028 Reptilien
37 7520 /5100 068-1070 / 1006-025 Reptilien
38 5100/ 7100 021-022 / 021A-022A Reptilien
39 5100/ 7100 019-020 / 019A-020A Reptilien
40 5100/ 7100 017-018 / 017A-018A Reptilien
41 5100/ 7100 015-016 / 015A-016A Reptilien
42 5100/ 7100 1004-014 / 1004A-014A Reptilien
43 3030/ 7520 001/ 1081 /1081 Reptilien
44 3030/ 7520 004 /1082 Reptilien
45 3030 003 Reptilien
46 7520/3030/5100/ | 1083 /005/011/011A Reptilien
7100
47 7520 /5100/ 7100 1084 / 009-010 / 009A-010A Reptilien
48 7520 /5100 /7100 1085/ 007-008 / 007A-008A Reptilien
49 7520 1086-088 Reptilien
50 7520/5100/ 7100 089 / 005-006 / 005A-006A Reptilien
51 7520 /5100 /7100 090 / 004 / 004A Reptilien
52 7520 /5100 092-093 / 1001-Y (-Portal) Reptilien

Ausldsende Konflikte (Begriindung der MalRnhahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte
Bei der Ertlichtigung von Zuwegungen auf die baubedingt erforderlichen Wegebreiten und Kurvenradien sind Eingriffe
in Reptilien-Habitate erforderlich. Hierbei sind Schadigungen von Individuen maglich.

Konf_Nr. LBP: T1

Umfang
Keine Angaben

MaRRnahme

Zielsetzung

Zwar handelt es sich bei den die Bestandszuwegungen begleitenden Bankette und Randflachen oftmals um vorbe-
laste, verdichtete und eher pessimale Habitatbestandteile, dennoch ist ein zumindest zeitweises Vorkommen von
Reptilien hier nicht mit hinreichender Sicherheit auszuschlief3en. Aus diesem Grund sind die Flachen mit einer Habi-
tateignung fur Reptilien vor einer Ertlichtigung der Fahrwege unattraktiv fur diese zu gestalten und so die Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit auf ein nichtsignifikantes Niveau zu senken.
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR_ NSNET BW VAR 11

Nicht-Eintreten von Verbotstatbestédnden i.S.d. § 44 Abs. 1 BNatSchG fur die angrenzend an den Vorhabenbereich
vorkommenden Reptilien.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Zielbiotop/FFH-Lebensraumtyp/Zielart
Keine Angaben Keine Angaben

Umfang der Malinahme

Eine Quantifizierung des MaRnahmenumfangs erfolgte anhand der Verschneidung von potenziellen Habitatflachen
(abgeleitet aus den aufgenommenen Biotoptypen) mit der Wegeplanung. Entsprechend sind diese Werte einer pla-
nungs- und digitalisierungsbedingten Unscharfe unterworfen. Die Abgrenzung der relevanten Bereiche erfolgt vor Ort
durch die UBB.

MaRnahmenbeschreibung

Reptilien meiden voéllig offene und strukturlose Flachen, da sie dort Fressfeinden schutzlos ausgeliefert und keine
glnstigen Moglichkeiten zur Thermoregulation gegeben sind. Somit ist das MaRnahmenziel einen solchen Zustand
herbeizufihren. Hierflr sind in den relevanten Ausbaubereichen mit zeitlichem Vorlauf vor den Eingriffen samtliche
schutzbietenden Strukturen (hohlliegende Steine, Bretter, Totholz, Planen etc.) zu entfernen. Ginstig ist es, dieses
Material standdrtlich in Bereiche, in denen keine Eingriffe stattfinden und eine Befahrung ausgeschlossen ist, zu
verbringen und diese Stellen somit strukturell aufzuwerten.

Zudem ist es zwingend erforderlich séamtliche Vegetation zu entfernen und den wieder aufkommenden Aufwuchs
kontinuierlich kurzzuhalten (<5 cm), um die offene Auspragung zu gewahrleisten und auch das Nahrungsangebot
(Insektenvorkommen) zu reduzieren.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung

Die strukturelle Habitatentwertung von vorhabenbedingt tiberplanter Bankette und Randflachen an Bestandszuwe-
gungen muss mit zeitlichem Vorlauf vor den Eingriffen durchgefihrt werden. Die Flachen mussen mindestens 6 Wo-
chen vor einem Eingriff wahrend der Aktivitétszeit der Reptilien entwertet sein.

Gunstig ist, wenn die Freistellung vorgezogen wahrend des Winterstarrezeitraumes der Reptilien erfolgt, so dass die
Flachen mit Beginn der Aktivitatsperiode der Tiere bereits entwertet sind.

Da in den heilRen Sommermonaten bei den Reptilien oftmals eine Pause mit deutlich verringerter Aktivitat und Nach-
weisdichten zu beobachten ist und sich die ersten Tiere ab dem (Spat-)Sommer in ihre Winterquartiere zuriickziehen,
ist eine strukturelle Habitatminderung, die hinreichend wirksam ist, bis Anfang Juni durchzufuhren.

Entsprechend ist zu beachten, dass wenn eine Flachenbeanspruchung z.B. im Dezember vorgesehen ist, die Fl&a-
chenentwertung in diesem Fall bis Anfang Juli erfolgt sein musst und der Vorlauf somit mehr als 6 Wochen betragt.

Die Habitatentwertung von Reptilienhabitaten ist im folgenden Zeitraum und mindesten 6 Wochen (wéhrend der

Aktivitatsphase) vor einem Eingriff durchzufiihren:
J F M A M J J A S (0] N D

- Zeitraum flr Habitatentwertung \HHHHHHH Winterstarrephase

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der MaRnahme
Die Kontrolle erfolgt im Rahmen der Umweltbaubegleitung (VAR 16).

Flachensicherung

O Flachen des Vorhabentragers O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
O Flachen der éffentlichen Hand OO0 Sonstige dingliche Sicherung
O Flachen Dritter (benennen):

O sonstige Nutzungsbeschrankung
(benennen):
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110 6. MalRnahmen

VAR 12 Umlagerung essenzieller Habitatbestandteile

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR_ NSNET BW VAR 12

Bezeichnung der Ma3nahme Malinahmentyp

\% Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmalRnahme
Umlagerung essenzieller Habitatbestandteile OA AusgleichsmaRnahme

OE ErsatzmalRnahme
VAR 12

Zusatzindex/Besondere Funktion
X AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-
rungs-/SchutzmaRnahme

Lageplan der MaRnahme O CEF funktionserhaltende Mafinahme

O FCs MafRnahme zur Sicherung eines gunstigen Er-
Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - Mal3nahmenplan haltungszustandes

s MaRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
Karte Nr.: 1, 13, 14, 16-18 schwachungsmalnahme

OK MafRnahme zur Kohérenzsicherung

L0 WRRL MafRnahme aus Fachbeitrag WRRL

] BoK MaRnahme gemaf Bodenschutzkonzept

O UvP MafRnahme fir Schutzgiter, die nicht Gegen-
stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)

Lage der MaBnahme
(vgl. Register 11B)

Abschnitt | Anlage Maste Arten

2 7520 004 Amphibien

35 7520 /5100 063-064 / 030 Amphibien

37 7520 /5100 1070/ 1006 Amphibien; Scharlach-Plattkafer
38 5100/ 7100 021-022 / 021A-022A Amphibien; Scharlach-Plattkafer
45 3030 003 Amphibien

46 5100/ 7100 011/011A Amphibien

47 7520/5100/ 7100 1084 / 009-010 / 009A-010A Amphibien

48 7520/5100/ 7100 1085/ 007-008 / 007A-008A Amphibien

49 7520 087, 088 Amphibien; Scharlach-Plattkafer
50 7520/5100/ 7100 089 / 005-006 / 005A-006A Amphibien; Scharlach-Plattkafer
51 7520 /5100/ 7100 090/ 004 / 004A Amphibien; Scharlach-Plattkafer

Ausldsende Konflikte (Begriindung der Manahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte

Im Zuge der Baufeldberdumung kénnen Schadigungen an Individuen von Laub-, Spring- und Kleiner Wasserfrosch,
Kammmolch und Scharlach-Plattkafer, deren Entwicklungsformen oder ihren Lebensstéatten verursacht werden, wenn
fur die Arten essenzielle Habitatstrukturen fir die Fortpflanzung (Scharlach-Plattkafer) oder die Winterruhe betroffen
sind.

Konf _Nr. LBP: T1, T3

Umfang
Keine Angaben
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR_ NSNET BW VAR 12

MaRnahme

Zielsetzung
Nicht-Eintreten von Verbotstatbestédnden i.S.d. § 44 Abs. 1 BNatSchG fur die angrenzend an den Vorhabenbereich
vorkommenden Arten Laub-, Spring- und Kleiner Wasserfrosch, Kammmolch und Scharlach-Plattkafer.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Zielbiotop/FFH-Lebensraumtyp/Zielart
Keine Angaben Keine Angaben

Umfang der Malinahme
Keine Angaben

MaRnahmenbeschreibung

Amphibien (Laub-, Spring- und Kleiner Wasserfrosch, Kammmolch)

Bei | als Winterquartier geeigneten Laubmischwald- oder gréReren Feldgehdlzbestanden, bei denen im Folgejahr
Flachenbeanspruchungen anstehen, die aber vor Beginn der Winterruhe der relevanten Amphibienarten nicht mittels
Zaun abgesichert werden kdnnen, sind vor Beginn der Winterruhe alle oberflachig vorkommenden Strukturen mit
Winterquartiereignung wie hohlliegende Steine, Totholz, Wurzeln, Laubstreu- und Moosauflagen, Blatterhaufen zu
berdaumen, um die Attraktivitat der Flachen zu minimieren und wéhrend des Winterzeitraumes eine oberflachige Ve-
getationsentfernung zu ermdglichen. Die potenziellen Winterquartierstrukturen sind au3erhalb der spéter Giberplanten
Vorhabenbereiche, aber innerhalb der jeweiligen Lebensstatte oder des jeweiligen Lebensstéattenkomplexes zu ver-
bringen. Wéhrend des Winterruhezeitraums ist dann eine bodenschonende oberflachige Entfernung des Vegetati-
onsaufwuchses (s.a. VAR 01) und nach Beendigung der Winterruhe und Beginn der Fortpflanzungszeit, wenn sich
die Arten in ihren Fortpflanzungsgewéassern befinden, eine Wurzelrodung méglich.

Scharlach-Plattkéafer:

Umlagern von Totholz (stehend/liegend) und Wurzelstubben:

In den vorhabenbedingt beanspruchten Habitatflachen des Scharlach-Plattké&fers ist es zum Individuenschutz unver-
meidbar und erforderlich alle vorhandenen und fur die Art Eignung aufweisende Totholzstrukturen und Wurzelstubben
schonend in angrenzende Kontaktflachen, in denen eine Beanspruchung auszuschlieRen ist, umzulagern. Relevante
Totholzstrukturen sind dabei:

- stehendes und/oder liegendes Starktotholz mit Durchmessern von >20, besser >50 cm

- Hochstubben >50 cm Héhe

Das Totholz sollte 1-5 Jahre alt sein mit Zersetzungsgraden Z1 und Z2, d h. die Rinde sollte sich gerade abldsen,
und darunter sollte es feucht und "fettgldénzend" sein, teilweise mit Rhizomorphen. Die Eignungseinstufung hat vor-
gezogen zu vorhabenbedingten Flachenbeanspruchungen im Rahmen der UBB (VAR 16) durch eine artfachkundige
Person zu erfolgen.

Im Zuge der Umlagerung dirfen die Flachen so wenig wie méglich Fahrzeugen befahren werden, um eine Schéadi-
gung von sich dort aufhaltenden Individuen zu vermeiden. Falls erforderlich sind feste Fahrwege/BaustraRen anzule-
gen bzw. zu berdumen von denen aus die Arbeiten durchgefuhrt werden kénnen. Das Vorgehen fiir die Herstellung
und die Lage dieser Arbeitswege sind vorab mit UBB abzustimmen. Ein Einsatz von Teleskopgreifern von angren-
zenden befestigten Wegen und Flachen oder bereits beraumten und durch die UBB freigegebenen Baustral3en ist zu
empfehlen. Das Totholz (potenzielles Brutholz) ist entsprechend der vorgefundenen Lagerung (stehend/liegend) am
neuen Standort auszurichten. Ist eine stehende Lagerung nicht umsetzbar, ist diese alternativ bodennah durchzufiih-
ren. Da der Scharlach-Plattkafer unter der Rinde abgestorbener Baume Uberwintert und die Larven sich mehrere
Jahre dort entwickeln, muss die Umlagerung vorsichtig durchgefuhrt werden und die einzelnen Strukturen wieder so
platziert werden, wie sie vorgefunden wurden; Stamme wieder auf dieselbe Seite ablegen, Ober- und Unterseite bei
stehendem Totholz beachten sowie die Exposition der Stdmme und Wurzelstubben beachten.

Bei der Verbringung ist darauf zu achten, dass keine oder nur sehr geringe Rindenverluste eintreten (das besiedelte
Substrat ist die zersetzte Kambiumschicht der Hdolzer).

Zeitpunkt der Durchfihrung und Herstellung

Die Umlagerung von essentiellen Habitatbestandteilen muss mit zeitlichem Vorlauf vor den Eingriffen durchgefiihrt
werden. Der Zeitraum der MaRnahmendurchfiihrung richtet sich dabei nach der Amphibienart (Kleiner Wasserfrosch)
mit dem langsten Winterruhezeitraum. Da sich die Habitatflachen des Scharlach-Plattkafers mit den der Amphibien
Uberlagern, ist dieser Zeitraum auch auf den Scharlach-Plattkéfer anzuwenden.

Die Umlagerung von essentiellen Habitatbestandteilen ist im folgenden Zeitraum durchzufiihren:
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR_ NSNET BW VAR 12

J F M A M J J A S 0] N D

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der Malinahme
Die Kontrolle und Freigabe von Flachen erfolgt im Rahmen der Umweltbaubegleitung (VAR 16).

Flachensicherung

O Flachen des Vorhabentragers O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
O Flachen der offentlichen Hand O Sonstige dingliche Sicherung
O Flachen Dritter (benennen):

O sonstige Nutzungsbeschrankung
(benennen):
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VAR 13 Umsetzen und umsiedeln

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1

TR/ NSNET BW

VAR 13

Bezeichnung der Mainahme

Umsetzen und umsiedeln

MalRnahmentyp

\% Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmalRnahme
OA Ausgleichsmafinahme
OE ErsatzmalRhahme

VAR 13

Lageplan der MaRnahme
Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - Mal3nahmenplan

Karte Nr.: 1-18 (alle Karten)

Zusatzindex/Besondere Funktion

AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-
rungs-/SchutzmaRnahme

O CEF funktionserhaltende MafRhahme

O FCs MafRnahme zur Sicherung eines gunstigen Er-
haltungszustandes

s MaRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
schwéachungsmalnahme

OK MafRnahme zur Kohérenzsicherung

L0 WRRL MafRnahme aus Fachbeitrag WRRL

] BoK MaRnahme gemaf Bodenschutzkonzept

O UvP MafRnahme fir Schutzgiter, die nicht Gegen-

stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)

Lage der MaBnahme
(vgl. Register 11B)

Abschnitt | Anlage Maste Arten*

2 7520 (004-005)° LF; SN; ZE; ME
3 7520 (006) SF; KM; SN; ZE; ME
4 7520 (009, 011), 010, 012 SN; ZE; ME
5 7520 013, (014), 015 SN; ZE; ME
6 5100 089; (090) ZE

7 5100 087-088 ZE

8 5100 086 ZE; ME

9 5100 2002-085 ZE; ME

10 5100 084-2001 ZE; ME

11 5100 083 ZE; ME

12 5100 077-078; (080) SN; ZE; ME
13 7520/ 5100 (016)-018/074-076 ZE

14 7520/ 5100 (019), 021 /071, (073) ZE

15 7520 /5100 022-(023) / (069)-070 ZE

16 7520/ 5100 (024-025 / 067-068) ZE; ME

17 7520/ 5100 (027 / 065) ZE

18 7520 /5100 028, 030/ 062, 064 ZE

19 7520 /5100 031-(032) / (060)-061 ZE

21 7520 /5100 (035)-036 / 056-(057) LF; SF; ZE
22 7520 037-038 ZE

23 7520 /5100 039-040 / 052 ZE

24 7520 /5100 (041-042 / 050-051) ZE

25 7520 /5100 043, (044, 045) / (047, 048), 049 ZE

26 7520 /5100 (046)-048 / 044-046 ZE; ME

27 1060 020-021 (Provisorium KIT) ZE

28 7520 /5100 049/ (043) ZE; ME

29 7520/ 5100 050, (050A) / (042) ZE; ME
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Sid-1 | TR/ANSNET BW VAR 13

30 7520 /5100 051-052 / (041) ZE; ME

31 7520 /5100 /1060 (053)-054 / 039-(040) / 029, 029A ZE; ME

32 7520 /5100 /1060 055A-057A / 036-038B / 030A (inkl. ZE; ME

Erdkabel)

33 7520 /5100 057, (058-060) / (033-034), 035 ZE; ME

34 7520 /5100 061-062 / 031-032 ZE; ME

35 7520 /5100 063-064 / 029-030 LF; KnK; SF; ZE; ME

36 7520 /5100 (065), 067 / 026, (028) ZE; ME

37 7520/ 5100 068-1070 / 1006-025 LF; KrK; KnK; SF; KF; WK; ZE;
ME

38 5100/ 7100 021-022 / 021A-022A LF; KrK; KnK; SF; KF; WK; SN;
ZE; ME

39 5100/ 7100 019-020 / 019A-020A KrK; WK; SN; ZE; ME

40 5100/ 7100 017-018 / 017A-018A KrK; WK; SN; ZE; ME

41 5100/ 7100 015-016 / 015A-016A KrK; WK; SN; ZE; ME

42 5100/ 7100 1004-014 / 1004A-014A KrK; WK; SN; ZE; ME

43 7520/1060/3030/ | 1081 /044 /001 /012-1003/ 012A- KrK; WK; SN; ZE; ME

5100/ 7100 013A

44 3030/ 7520 (002A)-004 / 1082 LF; KrK; KnK; SN; ZE; ME

45 3030 003 LF; KrK; KnK; SF; KF; KM; SN;
ZE; ME

46 7520/3030/5100/ | 1083/005/011/011A LF; KnK; SN; ZE; ME

7100

47 7520/5100/ 7100 1084 / 009-010 / 009A-010A SF; KM; SN; ZE; ME

48 7520/5100/ 7100 1085/ 007-008 / 007A-008A LF; SN; ZE; ME

49 7520 1086-088 LF; SF; KF; SN; ZE; ME

50 7520/5100/ 7100 (089) / 005-006 / 005A-006A LF; SF; KF; SN; ZE; ME

51 7520/5100/ 7100 090-(091) / (1002)-004 / 004A LF; SF; KF; SN; ZE; ME

52 7520/ 7100 092-093/1001-Y (-Portal) ME

**KF- Kleiner Wasserfrosch; KnK- Knoblauchkrote; Krk- Kreuzkréte; KM- Kammmolch; LF- Laubfrosch;
SF- Springfrosch; WK- Wechselkréte; SN- Schlingnatter; ZE- Zauneidechse; ME- Mauereidechse

° bei in Klammern gesetzten Masten sind nur Zuwegungen und/oder Schutzgeriste betroffen (Reptilien)

Ausldsende Konflikte (Begriindung der MalRnahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte
Eingriffe in Habitatflachen

Konf Nr. LBP: T1

Schéadigung von Individuen von Amphibien und Reptilien oder deren Entwicklungsformen im Zuge vorhabenbedingter

Umfang

Amphibien: in 18 der 52 Trassenabschnitte erforderlich

Reptilien: in 50 der 52 Trassenabschnitte erforderlich

MalRnahme
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR_ NSNET BW VAR 13

Zielsetzung

Um eine Totung oder Schadigung von Individuen der betroffenen Arten zu vermeiden, werden diese vor einer vorha-
benbedingten Flachenbeanspruchung in angrenzende und vorhabenbedingt nicht beanspruchte Bereiche der Le-
bensstatten umgesetzt bzw. in externe Ersatzhabitate umgesiedelt, sofern eine Konfliktbewaltigung standértlich nicht
moglich sein sollte.

Nicht-Eintreten des Verbotstatbestandes i.S.d. § 44 Abs. 1 BNatSchG fir die Artengruppen Reptilien und Amphibien.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Zielbiotop/FFH-Lebensraumtyp/Zielart
Keine Angaben Keine Angaben

Umfang der Malinahme
Keine Angaben

MaRnahmenbeschreibung

Ein Umsetzen/Umsiedeln kann nur wahrend der Aktivitdtsphase der Zielarten durchgefuihrt werden und muss im Falle
der Zaun- und Mauereidechsen bis zum Beginn der Eiablagesaison abgeschlossen sein, sonst bis nach dem Schlupf
der Jungtiere fortgefuihrt werden. Hierdurch wird eine Zerstdérung von im Vorhabenbereich verbleibenden Gelegen
vermieden. Grundsatzlich kann im Falle der Reptilien ein Umsetzen/Umsiedeln, abh&ngig von der Witterung, von April
bis September/Oktober erfolgen.

Bei Amphibien kann die Aktivitatszeit bei Frithlaichern wie dem Springfrosch schon im Februar liegen, Kreuz- und
Knoblauchkréten zeigen sich i.d.R. erst im Marz/April. Die artspezifischen Aktivitatszeitraume missen bei der Mal3-
nahmendurchfiihrung berticksichtigt werden. Da bei Amphibien keine Eingriffe in Fortpflanzungsgewasser erfolgen,
sind hier nur Individuen in ihren Landhabitaten und auf ihren Wanderungen vorhabenbedingt betroffen. Ein Umset-
zen/Umsiedeln beinhaltet das Abfangen der Tiere aus dem Vorhabenbereichen und das Umsetzen bzw. Verbringen
dieser in die jeweiligen Zielflachen.

Der zeitliche Ablauf des Fangs und Umsetzens/Umsiedelns orientiert sich in hohem MaRRe am Aktivitdtsmuster der
Tiere, maodifiziert durch die jeweilig herrschende Witterung.

Unterstltzend sind, soweit mdglich, zuvor alle oberflachigen Versteckstrukturen (Streuschicht, Steine, Holz etc.) ohne
Maschineneinsatz zu berdumen und in die Zielflachen umzulagern, so dass die Eingriffsflichen méglichst offen und
somit unattraktiver fiir Reptilien und Amphibien werden und diese animiert werden in angrenzende, mehr Deckung
bietende Bereiche auszuweichen. Erganzend ist die Vegetation zu entfernen und dauerhaft kurzzuhalten (<5 cm
Aufwuchshéhe).

Fur das Umsetzen bzw. die Umsiedlung sind dem Stand der Technik entsprechende, fachlich anerkannte Fangme-
thoden (z.B. Handfang, Fangschlaufe, Schwamm, Kescher, Einfallfallen, Leitzaune) anzuwenden. Es ist zu beachten,
dass fur die Anwendung von zielgerichteten Fangmethoden (Schlingen, Fallen, Kescher usw.) eine Ausnahme von
den Verboten des § 4 Abs. 1 Nr. 1 BArtSchV gemaf 8§ 4 Abs. 3 Nr. 2 BArtSchV erforderlich ist.

Im Falle eines Umsetzens von Individuen werden diese unmittelbar nach dem Fang in die Zielflachen in den angren-
zenden Lebensstatten umgesetzt. Im Falle einer Umsiedlung werden die gefangenen Tiere einzeln in Leinensécken
bzw. in kleinen Gruppen in Faunaboxen mit ausreichend Versteckstrukturen verwahrt und direkt im Anschluss an die
jeweilige Fangaktion, noch am selben Tag in die Zielflachen (ACEF 04, AFCS 01) uberfiuhrt.

Zeitpunkt der Durchfihrung und Herstellung

Fang, Umsetzen und Umsiedlung sind i.d.R. in den nachfolgenden Zeitrdumen mdglich und mussen vor einer Fla-
chenbeanspruchung abgeschlossen sein

J F M A M J J A S 0] N D

Knoblauchkrote

Kleiner Wasserfrosch

Springfrosch
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR_ NSNET BW VAR 13

Mauereidechse

Bei den aufgefliihrten Zeitraumen handelt es sich um die durchschnittlichen Hauptaktivitatsphasen der einzelnen Ar-
ten. Da es sich bei beiden Artengruppen um wechselwarme Tiere handelt, wird die tatséchliche Aktivitat maf3geblich
durch die klimatischen Rahmenbedingungen beeinflusst.

Generell gilt, dass das Umsetzen bzw. die Umsiedlung
- vor Beginn der Bautatigkeiten und der zugehdrigen Vorarbeiten und Baustelleneinrichtung,
- im Falle der Umsiedlung erst nach Fertigstellung und Bestatigung der Habitatreife der Ersatzhabitatflachen
sowie
- nurwahrend der Aktivitatszeit der Arten
durchgefiihrt werden kann.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der MaBnahme
Die Kontrolle erfolgt im Rahmen der Umweltbaubegleitung (VAR 16).

Flachensicherung

O Flachen des Vorhabentragers O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
O Flachen der offentlichen Hand O Sonstige dingliche Sicherung
O Flachen Dritter (benennen):

O sonstige Nutzungsbeschrankung
(benennen):
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VAR 14 Ausfuhrungsvorgaben temporére Baustralien

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1

TR/ NSNET BW

VAR 14

Bezeichnung der Mainahme

VAR 14

Ausfiihrungsvorgaben temporéare Baustraf3en

MalRnahmentyp
\Y
OA
OE

Lageplan der MaRnahme

Karte Nr.: ohne konkreten Raumbezug

Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - Mal3nahmenplan

Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmalRnahme
Ausgleichsmafinahme
ErsatzmalRhahme

Zusatzindex/Besondere Funktion

AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-
rungs-/SchutzmaRnahme

O CEF funktionserhaltende MafRhahme

O FCs MafRnahme zur Sicherung eines gunstigen Er-
haltungszustandes

s MaRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
schwéachungsmalnahme

OK MafRnahme zur Kohérenzsicherung

L0 WRRL MafRnahme aus Fachbeitrag WRRL

] BoK MaRnahme gemaf Bodenschutzkonzept

O UvP MafRnahme fir Schutzgiter, die nicht Gegen-

stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)

Lage der MaBnahme

Abschnitt | Anlage | Maste

Amphibien Arten*

3** 7520 006 KM

35 7520 /5100 064 / 029 KnK

37 7520 /5100 068-1070/ 1005, 1006-025 KrK; KnK; WK

38 5100/ 7100 021-022 / 021A-022A KrK; KnK; WK

39** 5100/ 7100 019-020 / 019A-020A KrK; WK

40** 5100/ 7100 017-018 /017A-018A KrK; WK

41+ 5100/ 7100 015-016 / 015A-016A KrK; WK

43** 7520/1060/3030/ | 1081/044/001/012-1003 / 012A- KrK; WK
5100/ 7100 013A

44 3030/ 7520 002 (002A)-004 / 1082 KrK, KnK

45 3030 003 KrK; KnK; KM

46 5100/ 7100 011/011A KnK

47 7520 /5100/ 7100 1084 / 009-010 / 009A-010A KM

* KnK- Knoblauchkréte; KrK- Kreuzkrote; KM- Kammmolch; WK- Wechselkrote
** nicht erforderlich, wenn Flachen gemall VAR 09 eingezdunt werden

Reptilien

enhabitate haben.

- Gesamter Vorhabenbereich; an allen temporér auszubauenden Zuwegungen, die Anschluss an Reptili-

- Nicht erforderlich an temporéaren Zuwegungen, die isoliert in Ackerflachen liegen oder
- die bereits durch einen Schutzzaun (VAR 09) abgesichert sind.

Auslosende Konflikte (Begrindung der Mal3nahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR_ NSNET BW VAR 14

In Spalten oder Hohlrdumen unter temporaren Baustralen oder erforderlicher Aufweitungen sonstiger Bestands-
wege, die mittels Lastverteilungsmaterialen wie z.B. Fahrbohlen, Baggermatten, Stahl- oder Aluplatten erstellt wer-
den, kann es im Zuge von Uberfahrten zu Druck- und/oder Scheerbewegungen oder im Zuge des Riickbaus zu einer
Schadigung von Amphibien und Reptilien kommen.

Konf_Nr. LBP: T1

Umfang

Der Umfang ist abhéngig von der gewdahlten Ausfihrung der temporéaren Baustral’en und den Aufweitungen von
Bestandsstrallen (Lastverteilungsplatten oder geschotterte Baustral3e). Eine weitere Quantifizierung ist an dieser
Stelle nicht mdglich.

MalRnahme

Zielsetzung

Vermeidung der Schadigung von Amphibien und Reptilien im Zusammenhang mit der Nutzung und dem Ruckbau
von temporaren Baustral3en und bei der bei der Aufweitung von Bestandswegen.

Nicht-Eintreten von Verbotstatbestanden i.S.d. § 44 Abs. 1 BNatSchG fir die angrenzend an die Zuwegungen vor-
kommenden folgenden Arten(gruppen) Knoblauchkrote, Kreuzkréte, Kammmolch, Wechselkréte und Reptilien.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Zielbiotop/FFH-Lebensraumtyp/Zielart
Keine Angaben Keine Angaben

Umfang der Mallnahme
Keine Angaben

MalRnahmenbeschreibung

Bei StralRen, bestehenden Wegen sowie temporéaren Zufahrten zu Mastbaustellen, die keine ausreichende Tragfa-

higkeit oder Breite fur den Baustellenverkehr aufweisen, werden flachige temporare Wegebaumalnahmen zur Last-

verteilung eingesetzt. Hierbei kbnnen z.B. Fahrbohlen, Baggermatten, Stahl- oder Aluplatten zum Einsatz kommen.

Gerade in ansonsten strukturarmen Bereichen kénnen diese geeignete und attraktive Verstecke fir Amphibien, Rep-

tilien und andere Kleintiere bieten, sofern sie nicht plan auf dem Untergrund aufliegen und randlich Spalten oder

Hohlraume vorhanden sind. Individuenschadigungen sind dann zu erwarten, wenn es bei Uberfahrten zu Druck-

und/oder Scheerbewegungen kommt oder im Zuge des Ruckbaus der temporéaren Baustral3en. Um eine Anlockwir-

kung und eine Schadigung sich unter den Lastverteilungsmaterialen aufhaltender Amphibien und Reptilien zu ver-

meiden, sind diese so zu installieren oder zu sichern, dass sich keine Individuen unter den angelegten Zuwegungen

aufhalten kdnnen.

Dieses ist z.B. dadurch zu erreichen, in dem

- keine lastverteilenden Platten eingesetzt werden, sondern temporare Zuwegungen und Aufweitungen mittels
Schotterung auf einem Geotextil aufgebaut werden,

- vorhandene Spalten mittels ,regen- und auswaschungsfesten“ Materialen oder Anschittungen verschlossen
werden (z.B. Schotter, Sandsécke etc.) oder

- inden erforderlichen Stellen Abweiskanten (Bretter, Rhizom- oder Teichfolie etc.) installiert werden.

Die Vorgaben betreffen nur Bereiche die nicht bereits durch einen Schutzzaun (VAR 09) abgesichert sind.

Zeitpunkt der Durchfihrung und Herstellung
Mit dem Erstellen der Baustral3e oder Aufweitung bis zu deren Ruckbau.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der Malinahme
Die Kontrolle erfolgt im Rahmen der Umweltbaubegleitung (VAR 16).

Flachensicherung
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1

TR/ NSNET BW

VAR 14

O Flachen des Vorhabentragers
O Flachen der o6ffentlichen Hand
O Flachen Dritter

O
O

Grunderwerb
Sonstige dingliche Sicherung
(benennen):

sonstige Nutzungsbeschrankung
(benennen):

Dauer der Flachensicherung:
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VAR 15 Anbringung von Einwegverschlissen an Baumhohlen

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR_ NSNET BW VAR 15

Bezeichnung der Ma3nahme Malinahmentyp

\% Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmalRnahme
VAR 15 OA Ausgleichsmaf3nahme

OE ErsatzmalRhahme

Anbringung von Einwegverschliissen an Baumhdohlen

Zusatzindex/Besondere Funktion

AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-
rungs-/SchutzmaRnahme

Lageplan der MaRnahme O CEF funktionserhaltende Mafinahme

O FCs MafRnahme zur Sicherung eines gunstigen Er-
Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - Mal3nahmenplan haltungszustandes

s MaRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
Karte Nr.: ohne konkreten Raumbezug schwéachungsmalnahme

OK MafRnahme zur Kohérenzsicherung

L0 WRRL MafRnahme aus Fachbeitrag WRRL

] BoK MaRnahme gemaf Bodenschutzkonzept

O UvP MafRnahme fir Schutzgiter, die nicht Gegen-
stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)

Lage der MaBnahme
Gesamter Vorhabenbereich

Ausldsende Konflikte (Begriindung der MalRnahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte
Schadigung von Fledermausen wahrend der Uberwinterung in Habitatbaumen.

Konf_Nr. LBP: T1

Umfang
Gesamter Vorhabenbereich

MalRnahme

Zielsetzung
Vermeidung einer Schadigung oder Tétung von Fledermausindividuen im Zuge einer Beseitigung von HabitatbAumen
mit Fledermausquartiereignung.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Zielbiotop/FFH-Lebensraumtyp/Zielart
Keine Angaben Keine Angaben

Umfang der Malinahme
Umfasst alle fur Fledermause als Quartier geeigneten Strukturen, die vorhabenbedingt beseitigt werden mussen.

MaRnahmenbeschreibung

Die Anbringung von Einwegverschliissen an fir Flederm&use als Quartier geeigneten Strukturen in den Vorhaben-
flachen im gesamten Trassenverlauf muss auf3erhalb der Wochenstuben- und Winterschlafzeit der Arten erfolgen. Im
Zeitraum zwischen September und Mitte Oktober kann davon ausgegangen werden, dass alle Tiere aufgrund der
Witterung noch grundsatzlich aktiv und die Jungtiere selbststéandig sind.

Die Anbringung der Verschliisse nach dem Reusenprinzip ist abhangig von der strukturellen Auspragung des poten-
ziellen Quartiers. Erst nach mindestens drei Folgetagen bei geeigneter Witterung (Nachte trocken, Mindesttemperatur
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR_ NSNET BW VAR 15

10°C) darf mit einer Rodung begonnen werden. Die Einschatzung der MaRhahmeneignung und Installation der Ein-
wegverschlisse obliegt einer fledermauskundlichen Fachkraft als Teil der Umweltbaubegleitung (UBB, VAR 16). Die
Vorgehensweise orientiert sich dabei an derer aus ZaHN et al. (2021) (je eine Uber und unter der Einflugéffnung
befestigte Folie bzw. eine Kunststoffréhre), auch in Bezug auf Gehdlze, die fir den Verschluss nicht geeignet sind
(nur fiir erreichbare Quartiere mit abgrenzbarem Einflugbereich; nicht geeignet bei sehr rauer Borke oder an langen
Blitzrinnen). Die Quartierstrukturen miissen nach einer Absenzbestatigung bzw. nach dem bestatigten Ausflug unmit-
telbar verschlossen werden. Ist ein Verschluss nicht méglich oder zielfihrend, ist das weitere Vorgehen entsprechend
der Handlungsempfehlungen nach ZannN et al. (2021) mit der UBB (VAR 16) abzustimmen und im Einzelfall zu ent-
scheiden.

Der zeitliche Ablauf und die Umsetzung sind mit der UBB friihzeitig abzustimmen.

Zeitpunkt der Durchfihrung und Herstellung
Zeitraum fur den Verschluss potenzieller Quartiere in den Vorhabenflachen:

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der MaBnahme
Die Kontrolle erfolgt im Rahmen der Umweltbaubegleitung (VAR 16).

Flachensicherung

O Flachen des Vorhabentragers O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
O Flachen der ¢ffentlichen Hand OO0 Sonstige dingliche Sicherung
O Flachen Dritter (benennen):

O sonstige Nutzungsbeschrankung
(benennen):
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VAR 16 Umweltbaubegleitung (UBB)

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR N NSNET BW VAR 16

Bezeichnung der Ma3nahme Malinahmentyp

\% Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmalRnahme
Umweltbaubegleitung (UBB) OA Ausgleichsmafinahme

OE ErsatzmalRnahme
VAR 16

Zusatzindex/Besondere Funktion
X AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-

Lageplan der MaRnahme rungs-/SchutzmaRnahme
O CEF funktionserhaltende MalRnhahme

Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - MaBnahmenplan | FCS MaRnahme zur Sicherung eines glinstigen Er-

haltungszustandes
Karte Nr.: ohne konkreten Raumbezug s MaRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
MaRnahmenibergreifende Zuordnung; ist bei allen vor- schwachungsmalinahme
habenbedingten Eingriffen zu beachten OK MafRnahme zur Koharenzsicherung

L0 WRRL MafRnahme aus Fachbeitrag WRRL

] BoK MaRnahme gemaf Bodenschutzkonzept

O UvP MafRnahme fir Schutzgiter, die nicht Gegen-
stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)

Lage der MaBnahme
Gesamter Vorhabenbereich

Ausldsende Konflikte (Begriindung der MaRnhahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte

Im Rahmen der Vorhabenrealisierung einschlie3lich von vor- und nachgelagerten Arbeiten zur Einrichtung, Berau-
mung oder Rekultivierung sind bewertungsrelevante artenschutzrechtliche Konflikte sowie dartiberhinausgehende
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten.

Konf_Nr. LBP: T1, T2, T3, T4

Umfang
Keine Angaben

MaRRnahme

Zielsetzung

Die Aufgabe der Umweltbaubegleitung (UBB) ist die Uberwachung einer gesetzes- und genehmigungskonformen
Baudurchfiihrung im Hinblick auf sdmtliche Schutzgiiter.

Die UBB ist nur beratend und begleitend tatig (Uberwachung Rechtskonformitat und Dokumentation). Sie leistet keine
bautechnische Uberwachung der Bauausfiihrung oder nach HOAI abrechenbare Leistungen des Landschaftsbaus
(Leistungskontrolle und —tuberwachung).

Bei folgenden Schritten im Planungs- und Bauablauf sollte die UBB eingebunden sein: Ausfiihrungsplanung, Erstel-
lung der Vergabeunterlagen, Bauausfihrung, Nachsorge. Sie ist dabei in umweltfachlichen Fragestellungen die zent-
rale Anlaufstelle fur bzw. zwischen Vorhabentragerschaft, Bauleitung sowie Fach-, Genehmigungs- und Aufsichtsbe-
hdrden.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Zielbiotop/FFH-Lebensraumtyp/Zielart
Keine Angaben Keine Angaben
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR A NSNET BW VAR 16

Umfang der Malinahme
Waéhrend der Vorhabenrealisierung sowie der vor- und nachgelagerten Arbeiten zur Einrichtung, Berdumung oder
Rekultivierung

MalRnahmenbeschreibung

Die UBB begleitet die Baumaflinahmen und stellt sicher, dass die notwendigen Schutzmafinahmen korrekt durchge-
fuhrt bzw. umgesetzt werden und keine Beeintrachtigungen oder Schadigungen der betroffenen Arten eintreten. Die
UBB ist durch ein qualifiziertes Fachbiro und bei Bedarf in Kooperation mit Artfachleuten zu erbringen.

Die UBB ist bei allen erforderlichen VermeidungsmafRnahmen (VAR 01 bis Fehler! Verweisquelle konnte nicht ge-
funden werden.) sowie den CEF-MaRRnahmen (ACEF 01 bis ACEF 04) und FCS-MaflRnahmen (AFCS 01) zu beteili-
gen.

Zu ihren Leistungen gehoren standardmafig:
- Einweisung der ausfuhrenden Firmen bzw. Personen in die jeweilige naturschutzfachliche Thematik.
- Ansprechperson fiir die Verfahrensbeteiligten beziiglich der geforderten ArtenschutzmafZnahmen.
- Im Bedarfsfall Mitwirkung bei der Aufstellung von Schadensbegrenzungs- oder Kompensationsmaf3hahmen.
- Fachliche Freigabe von Malnahmenumsetzungen.
- Dokumentation von MalRnahmenumsetzungen.
- Uberwachung und Kontrolle von SchutzmaRnahmen.
- Vorhabenspezifisch Erstellen von Quartalsberichten/Halbjahresberichten/Jahresberichten.

Im Speziellen sind beispielsweise folgende Leistungen gefordert:

- Festlegung von Fahrwegen; Bei Bedarf Kontrolle auf Artvorkommen und Nutzungsfreigabe.

- Standoértliche Festlegung bzw. Konkretisierung von Tabubereichen, Uberwachung und Kontrolle von Tabuberei-
chen.

- Absenzkontrolle und Baufreigabe von Vorhabenbereichen in Habitatflachen von Amphibien und Reptilien.

- Organisation und/oder Durchfiihrung einer Notbergung und sachgerechten Versorgung im Baufeld verbliebener
Individuen artenschutzrechtlich relevanter Arten.

- Fachliche Begleitung und Uberpriifung der Umsiedlung bzw. des Umsetzens sowie Dokumentation der Ergeb-
nisse und Zusammenfiihren aller relevanten Daten und Unterlagen.

- Fachliche Begleitung und standértliche Konkretisierung der Installation bzw. Durchfiihrung von Zaunen bzw. Ha-
bitatentwertungen, RickschnittsmaRnahmen und bei der Umlagerung von Habitatstrukturen und regelméagige,
bedarfsorientierte Funktionskontrolle der durchgefiihrten Malinahmen.

- Bei der Herstellung von Ersatzhabitaten sind flachenspezifisch erforderliche Bauzeitenbeschrankungen zu iden-
tifizieren und deren Einhaltung zu sichern.

- Uberwachung und Kontrolle der Einhaltung von Bauzeitenbeschrankungen.

- ldentifizierung von Baumen mit Habitatpotenzial fur Flederméause.

- Absenzkontrolle und Verschluss von Hohlungen in potenziellen Fledermaus-Habitatbdumen.

- Kontrolle der regelmafigen Bodenbearbeitung zur Verhinderung einer Ansiedlung von Offenlandbritern.

Im Falle von Nestern/Horsten auf Masten; vor und wahrend der BaumalRnahmen sowie einschlie3lich gezielten
Kontrollbegehungen vor der MaRnahmenrealisierung um ggf. spontan VergramungsmafRnahmen zur Vermei-
dung von Nestbau und Revierbesatz einleiten zu kénnen.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung
Wahrend der Vorhabenrealisierung sowie der vor- und nachgelagerten Arbeiten zur Einrichtung, Berdumung oder
Rekultivierung

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der Malinahme
Kontrolle erfolgt durch die Genehmigungsbehérde

Flachensicherung
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR A NSNET BW VAR 16

O Flachen des Vorhabentragers O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
O Flachen der éffentlichen Hand O Sonstige dingliche Sicherung
O Flachen Dritter (benennen):

O sonstige Nutzungsbeschrankung
(benennen):

6.2 MalRnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich

Nachfolgende MalBhahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich werden erforderlich,
um eine Verwirklichung Verbotstatbestdnden gemanR § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermei-
den.

Tabelle 13: Ubersicht der erforderlichen CEF-MaRnahmen

ACEF 01 Installation Nistkasten

ACEF 02 Ersatznistkasten Mastbriter

ACEF 03 Installation von Quartierhilfen fur Flederméause

ACEF 04 Aufwertung von Lebensstatten von Reptilien
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ACEF 01 Installation Nistkasten

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Ab- p—
schnitt Siid-1 TR/NSNET BW ACEF 01

Bezeichnung der MaRinahme Malnahmentyp

av Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmanahme
Installation Nistkasten A Ausgleichsmaf3nahme

OE ErsatzmafRnahme
ACEF 01

Zusatzindex/Besondere Funktion

OAR Artenschutzrechtliche  Vermeidungs-/ Minde-

rungs-/Schutzmafnahme

Lageplan der MaRnahme CEF  funktionserhaltende MaRnahme

O FCS MafRnahme zur Sicherung eines ginstigen Er-
Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - MaBnahmenplan haltungszustandes

os MafRnahme zur Schadensbegrenzung / Abschwa-
Karte Nr.: 1, 3-6, 8, 12-18 (Potenzialflachen) chungsmalnahme

0K MaRnahme zur Koh&renzsicherung

U WRRL MaRnahme aus Fachbeitrag WRRL

U BoK MafRnahme gemaR Bodenschutzkonzept

L UvpP MaRnahme fir Schutzguter, die nicht Gegenstand
des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)

Lage der Malinahme

Die Ersatz-Nistkasten werden im nahen Umfeld der betroffenen Hohlenbaume installiert. Dabei ist eine ausreichende
Entfernung zu potenziellen Stér- und Gefahrenquellen sicherzustellen Die Auswahl geeigneter Standorte erfolgt im
Rahmen der Umweltbaubegleitung.

Ausldsende Konflikte (Begriindung der MaBnahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte
Temporarer Verlust und Reduzierung des natirlichen Héhlenangebotes durch vorhabenbedingte Gehdlzrodungen und
dadurch Verlust der 6kologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestatten fir die Héhlenbriter.

Konf_Nr. LBP: T3

Umfang

Insgesamt entfallen im Abschnitt Stid 1 bis zu 42 Héhlenbaume, wobei insbesondere in den Rickschnittsflachen ggf.
ein Teilerhalt moglich ist.

MaRRnahme

Zielsetzung

Standortliche Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktion im raumlichen Zusammenhang fiir die betroffenen
Lebensstatten der in Baumhohlen britenden Vogelarten bis zur Erreichung der Habitateignung der nach der Wieder-
herstellung der beanspruchten Hohlenbaume. Vermeidung des Verbotstatbestands i.S.d. § 44 Abs. 1Nr. 3 BNatSchG.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Zielbiotop/FFH-Lebensraumtyp/Zielart
Keine Angaben Keine Angaben

Umfang der Malinahme
Um die Wahrscheinlichkeit der Annahme der ersatzweise ausgebrachten Nistk&sten zu erhéhen, muss der Ausgleich
in einem hoéheren Verhéltnis erfolgen, als Strukturen entfallen. Fur die Hohlenstrukturen (Spechthéhlen, eingefaulte
Astabbriiche etc.) erfolgt der Ausgleich in einem Verhéltnis von 1:2. Bei der Wahl der Nistk&sten sind unterschiedliche
LochgréRen einzusetzen.
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Ab- =
schnitt Stid-1 TR NSNET BW ACEF 01

Abschnitt Bauart Anzahl Flursticknr.

1 Kleinmeisen (28 mm) 1
Kohlmeise (32 mm) 1

3 Kleinmeisen (28 mm) 1
Kohlmeise (32 mm) 1
Kleinmeisen (28 mm) 4

5 Kohlmeise (32 mm) 7
Star (45 mm) 7

13 Kleinmeisen (28 mm) 1
Kohlmeise (32 mm) 1
Kleinmeisen (28 mm) 2

14 Kohimeise (32 mm) 4
Star (45 mm) 2

16 Kohimeise (32 mm) 2 (Ruckschnitt)

19 Kleinmeisen (28 mm) 2 (Ruckschnitt)
Kohlmeise (32 mm) 2 (Rickschnitt)
Kleinmeisen (28 mm) 2

32 KohImeise (32 mm) 3
Star (45 mm) 5
Kleinmeisen (28 mm) 4

34,35 Kohlmeise (32 mm) 10
Star (45 mm) 4

36 Kleinmeisen (28 mm) 1
Kohimeise (32 mm) 1

37 Kleinmeisen (28 mm) 1
Kohlmeise (32 mm) 1
Kleinmeisen (28 mm) 1

38 Kohlimeise (32 mm) 2
Star (45 mm) 3

47 Kleinmeisen (28 mm) 1
Kohlmeise (32 mm) 1

48 Kohimeise (32 mm) 2

51 Kleinmeisen (28 mm) 1
KohIimeise (32 mm) 3

In Summe sind folgende Anzahlen (Stuick) an Nistkasten erforderlich:
» Kleinmeisen (28 mm): 22 (z.B. Blau-, Sumpfmeise)
» Kohlmeise (32 mm): 41
»  Star (45 mm): 21

MaRRnahmenbeschreibung

Installation von Nisthilfen im engen rdumlichen Zusammenhang zu den vorhabenbedingten Gehdlzrodungen. Fur den
Suchraum geeigneter MalRnahmenflachen fir die Installation wird ein maximaler Abstand von 500 m um die Rodungs-
bereiche vorgegeben. Ein Mindestabstand von 50 m zu Eingriffsflachen ist einzuhalten. Die Auswahl geeigneter Stand-
orte und das Ausbringen der Nisthilfen erfolgt im Rahmen der Umweltbaubegleitung. Folgende Hinweise sind zu be-
achten:

- Sinnvollerweise werden die Nistkasten nach Osten, also entgegen der Wetterseite, ausgerichtet. Dabei ist jedoch
wichtig, dass eine freie Einflugméglichkeit fur die Vogel besteht und die Nisthilfe nicht langere Zeit der prallen
Sonne ausgesetzt ist. Auch darf der Kasten nicht nach hinten Giberh&ngen, da ansonsten Regen eindringen kann.

- Zwischen Nistkasten gleicher Bauart sollte, je nach Nahrungsangebot, ein Mindestabstand von 10-20 m eingehal-
ten werden (Ausnahme bei Koloniebritern wie dem Star).

- Dokumentation der Position (GPS), Baumart, Kastentyp, Expostion und Hohe als Basis fiir die Unterhaltungs-
pflege und das Monitoring.

Zeitpunkt der Durchfihrung und Herstellung
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Ab- =
schnitt Stid-1 TR NSNET BW ACEF 01

Vor Beginn der BaumalRnahmen. Die Nistkasten kdnnen ganzjahrig angebracht werden, wobei eine Installation im Win-
ter (Dezember/Januar) zu empfehlen ist.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der Mainahme
Die Kéasten werden einmal jahrlich im Spatherbst auf ihre Funktionsféhigkeit hin Uberpriift und bei Bedarf gereinigt.
Defekte oder abgangige Nistkdsten sind zu ersetzen.

Umweltbaubegleitung
Die Umweltbaubegleitung (VAR 16) wird durch Fachpersonal mit ausreichender Erfahrung in Hinblick auf Végel und
deren Habitatanspriiche erbracht.

MaRRnahmenwirksamkeit
Kurzfristig wirksam. Die Annahme von Nisthilfen kann gemaR MULNV & FOA (2021) fiir die betroffenen Arten als plau-
sibel bis gesichert gelten.

Monitoring/Risikomanagement
Nicht erforderlich. Die Habitatanspriiche der Arten sind gut bekannt. Die Annahme von Nisthilfen kann gemafs MULNV
& FOA (2021) fir die betroffenen Arten als plausibel bis gesichert gelten.

Korrektur- und Ergdnzungsmaflnahmen
Defekte oder abgangige Nistkdsten sind zu ersetzen.

Flachensicherung

O Flachen des Vor-[{O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
habentragers O Sonstige dingliche Sicherung (benennen):

O Flachen der &ffent- dauerhaft

lichen Hand O sonstige Nutzungsbeschrankung (benennen):

O Flachen Dritter
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ACEF 02 Ersatznistkasten Mastbriter

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR N NSNET BW ACEF 02

Bezeichnung der Ma3nahme Mal3nahmentyp

av Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmalRnahme
Ersatznistkasten Mastbriter A Ausgleichsmaf3nahme

OE Ersatzmanahme
ACEF 02 Zusatzindex/Besondere Funktion

O AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-
Lageplan der MaRnahme rungs-/SchutzmaRnahme

CEF funktionserhaltende MalRnhahme
Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - MaBnahmenplan |0 FCS MafRnahme zur Sicherung eines giinstigen Er-

haltungszustandes
Karte Nr.: ohne konkreten Raumbezug as MaRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
schwachungsmalnahme
OK MafRnahme zur Kohérenzsicherung

L0 WRRL MalRnahme aus Fachbeitrag WRRL

[J BokK MafRnahme gemal Bodenschutzkonzept

J UVP MaRnahme fir Schutzgiiter, die nicht Gegen-
stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)

Lage der MaBnahme

Die Ersatz-Nistkasten werden auf Leitungsmasten im Umfeld der betroffenen Mastbruten, aber auRerhalb der kriti-
schen Fluchtdistanzen zu den vorhabenbezogenen Arbeitsflachen installiert. Die Auswahl geeigneter Standorte er-
folgt im Rahmen der Umweltbaubegleitung.

Ausldsende Konflikte (Begriindung der MaBnahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte

Temporarer Verlust des Nistangebotes fir Baum- und Turmfalke als Nachnutzer von Krahenhorsten bzw. Wanderfal-
kennistkasten auf Leitungsmasten durch BaumafBhahmen an den entsprechenden Masten (Rickbau, Umbau bzw.
Zubeseilung) und damit verbundener Verlust der 6kologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestétten fiir die
Mastbriiter.

Konf _Nr. LBP: T3

Umfang

Insgesamt sind im Abschnitt Sid 1 21 Mastbruten (3x Baumfalke, 16x Turmfalke, 2x Wanderfalke) betroffen. Der
konkrete Umfang ist abhangig vom Zeitpunkt der Bauausfiihrung und durch die Umweltbaubegleitung zu ermitteln,
wobei insbesondere bei der Zubeseilung auf Traversen ohne Nistplatz ggf. ein Erhalt des Brutplatzes mdglich ist:

MalRnahme

Zielsetzung

Vermeidung des Verbotstatbestands i.S.d. § 44 Abs. 1Nr. 3 BNatSchG durch standdértliche Sicherung der kontinuier-
lichen 6kologischen Funktion im rdumlichen Zusammenhang fir die betroffenen Lebensstatten der Mastbriiterpopu-
lationen der genannten Falkenarten wéahrend der BaumafRnahmen und in der nachfolgenden Brutsaison.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Zielbiotop/FFH-Lebensraumtyp/Zielart
Keine Angaben Keine Angaben
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Sid-1 | TR/ NSNET BW ACEF 02

Umfang der Malinahme
Um die Wahrscheinlichkeit der Annahme der ersatzweise ausgebrachten Nisthilfen zu erhéhen, muss der Ausgleich
im Verhaltnis von 1:2 erfolgen.

Mastbrut BaumafR- Art Mastbrut Baumalnahme Art
nahme
5100/073 Ruickbau Wanderfalke 7520/038 Zubeseilung Baumfalke
5100/076 Rickbau Turmfalke 7520/039 Zubeseilung Turmfalke
5100/1003 Ruckbau Turmfalke 7520/042 Zubeseilung Turmfalke
7520/004 Zubeseilung Wanderfalke 7520/044 Zubeseilung Turmfalke
7520/013 Zubeseilung Baumfalke 7520/045 Zubeseilung Turmfalke
7520/018 Umbau Baumfalke 7520/049 Zubeseilung Turmfalke
7520/025 Zubeseilung Turmfalke 7520/058 Zubeseilung Turmfalke
7520/028 Umbau Turmfalke 7520/069 Ruckbau Turmfalke
7520/031 Umbau Turmfalke 7520/1073 Bestand Turmfalke
7520/032 Umbau Turmfalke 7520/1079 Bestand Turmfalke
7520/036 Zubeseilung Turmfalke

In Summe sind folgende Anzahlen (Stiick) an Nisthilfen erforderlich (abhangig vom Zeitpunkt der Bauausfiihrung):
» Baumfalke: 6
»  Turmfalke: 32
» Wanderfalke: 4 (respektive der beiden vorhandenen und umzuhangenden Nistkasten)

MaRnahmenbeschreibung

Baum- und Turmfalke: Installation von Metallnisthilfen oder Gitterroste im Umfeld bis 2.000 m auf anderen Leitungs-
masten aul3erhalb der planerisch zu beriicksichtigenden Fluchtdistanz von 200 m zu BaumaRnahmen. . Alternativ ist
eine Aufhangung von Weidenkdrben auch in Baumen am Waldrand oder in Feldgehdlzen in lickigen Bestanden und
mit mindestens einem, vom Horst aus einsehbaren Aussichts- und Ruhebaum in der Nahe mdoglich.

Turmfalke: Installation von Metallnisthilfen oder Gitterroste im Umfeld bis 2.000 m auf anderen Leitungsmasten au-
Rerhalb der planerisch zu bertcksichtigenden Fluchtdistanz von 100 m zu Baumafnahmen. Alternativ ist eine Auf-
hangung von Nistk&sten auch in Baumen und an geeigneten Geb&uden in stdrungsarmen Umfeld mdglich, sofern
eine Anbindung an Nahrungshabitaten besteht.

Wanderfalke: Entnahme der beiden vorhandenen Nistkasten aufRerhalb der Brutzeit (Bergung im Zeitraum 01. August
bis 15. Februar). Installation der beiden entnommenen und der zwei zusatzlichen Falken-Nistkésten vor Beginn der
Brutzeit (Mitte Februar) und der BaumaRnahmen im Umfeld bis 2.000 m auf Ersatzmasten abseits der Baumafl3nah-
men (> 200 m). Alternativ ist eine Aufhdngung von Nistkdsten auch an geeigneten Gebauden (Hohe 20 m bis 50 m)
in stdrungsarmen Umfeld mdglich, sofern eine Anbindung an Nahrungshabitaten besteht.

Da es sich um eine temporére, bauzeitliche Funktionseinschrankung handelt, missen die Ersatzstrukturen nur wah-
rend des Eingriffs- und des Folgejahrs funktionstlichtig vorgehalten bzw. gepflegt werden. Die Késten sollten (bei
Annahme) allerdings an den Ersatzstandorten verbleiben und weitergepflegt werden (ggf. Ubernahme durch eine
Naturschutzvereinigung).

Zeitpunkt der Durchfihrung und Herstellung
Vor Beginn der jeweiligen Brutzeit im Vorlauf zu den BaumaRnahmen. Installation méglich in folgenden Zeitraumen:

[

F M A M J J A S O] N D

} } } } } } } | } } +
Wanderfalke

Baum- und Turmfalke
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Sid-1 | TR/ NSNET BW ACEF 02

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der Malinahme

Die Wanderfalkenkésten werden einmal jahrlich im Spétherbst auf ihre Funktionsféahigkeit hin Gberprift und bei Bedarf
gereinigt. Defekte oder abgéngige Nistkasten sind zu ersetzen. Die wahrend der Bauphase installierten Metallnisthil-
fen oder Gitterroste bedirfen keiner besonderen Unterhaltungspflege.

Umweltbaubegleitung
Die Umweltbaubegleitung (VAR 16) wird durch Fachpersonal mit ausreichender Erfahrung in Hinblick auf Végel und
deren Habitatanspriiche erbracht.

MaRRnahmenwirksamkeit

Kurzfristig wirksam. Die Annahme von Nisthilfen kann gemaR MULNV & FOA (2021) fur den Turm- und den Wander-
falken als gesichert gelten und ist auch fiir den Baumfalken nachgewiesen, wenngleich bezogen auf Mastbruten keine
Angaben vorliegen. Zumindest eine Umsiedlung von Gittermasten auf Baume scheint danach nicht erfolgverspre-
chend. Bezogen auf den Wanderfalken verweisen MULNV & FOA (2021) zwar auf eine ausreichende Entfernung des
MaRnahmenstandorts zu potenziellen Stor- und Gefahrenquellen respektive Hochspannungsmasten, was allerdings
angesichts der Bestandssituation im konkreten Fall die Eignung der MalRnahme fir die Art nicht mindert. Ein ausrei-
chendes Nahrungsngebot ist fur alle drei Falkenarten in der abwechslungsreich mit Acker-, Siedlungs-, Wald- und
Wasserflachen ausgestatteten Landschaft gegeben.

Monitoring/Risikomanagement
Es ist ein maRnahmen- und populationshezogenes Monitoring erforderlich.

Korrektur- und Ergdnzungsmaflnahmen

Defekte oder abgéngige Nistkasten sind zu ersetzen. Sofern keine Annahme dokumentiert werden kann oder sonstige
Beeintrachtigungen festgestellt werden, sind diese aufzuzeigen und GegenmafRnahmen und Lésungsmdglichkeiten
vorzuschlagen. Geeignete MaRhahmen kénnen beispielsweise Ergénzung der Nisthilfen, Korrektur der Hangplatze
oder Anpassung des Nisthilfentyps sein.

Flachensicherung

O Flachen des Vorhabentragers O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
O Flachen der offentlichen Hand O Sonstige dingliche Sicherung L .
O Flachen Dritter (benennen): temporar (Eingriff- und Folgejahr)

O sonstige Nutzungsbeschrankung
(benennen):
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ACEF 03 Installation von Quartierhilfen fir Flederméuse

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Ab- —
schnitt Stid-1 TR NSNET BW ACEF 03

Bezeichnung der Mainahme MaRnahmentyp

av Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmaRnahme
Installation von Quartierhilfen fir Fledermause A Ausgleichsmafinahme

OE Ersatzmafnahme
ACEF 03

Zusatzindex/Besondere Funktion

O AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-

rungs-/SchutzmafRnahme

Lageplan der MaRnahme CEF  funktionserhaltende MaRnahme

O FCS Mafnahme zur Sicherung eines glinstigen Er-
Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - MalRnahmenplan haltungszustandes

os MalRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
Karte Nr.: 1-6, 8, 12-15, 17, 18 (Potenzialflachen) schwachungsmalnahme

K MaRnahme zur Koh&renzsicherung

0 WRRL MaRnahme aus Fachbeitrag WRRL

[J BoK MafRnahme gemal Bodenschutzkonzept

J UVP MaRnahme flr Schutzgiter, die nicht Gegen-
stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)

Lage der Malinahme

Die Ersatz-Quartierkasten werden im nahen Umfeld der von Rodungsarbeiten betroffenen Baume installiert. Dabei ist
eine ausreichende Entfernung zu potenziellen Stoér- und Gefahrenquellen sicherzustellen Die Auswahl geeigneter
Standorte erfolgt im Rahmen der Umweltbaubegleitung.

Ausldsende Konflikte (Begriindung der MaRnahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte
Temporarer Verlust und Reduzierung des Quartierangebotes fir Flederm&use durch vorhabenbedingte Gehdlzrodun-
gen. Ggf. Aufgabe bzw. Verlagern von Quartieren aufgrund baubedingter Stérwirkungen.

Konf_Nr. LBP: T3

Umfang
Insgesamt entfallen im Abschnitt Stid 1 bis zu 66 Quartierstrukturen, wobei insbesondere in den Riickschnittsflachen
gaf. ein Teilerhalt moglich ist.

MalRnahme

Zielsetzung

Durch eine Installation von Ersatzquartieren in ungestérten Bereichen der standértlichen Lebensstatten soll sicherge-
stellt werden, dass, fur den Zeitraum der bauzeitlichen Flachenbeanspruchung bis zur Wiedererrichtung der Habitat-
eignung nach der Rekultivierung (Baumbestand mit Quartierpotenzial), ausreichend Fledermaus-Quartierkapazitaten
bestehen, um die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestétten standértlich kontinuierlich zu sichern.

Nicht-Eintreten von Verbotstatbestanden i.S.d. § 44 Abs. 1 BNatSchG fiir die angrenzend an den Vorhabenbereich
vorkommenden Arten. Braunes Langohr, GroR3e Bartfledermaus, Kleiner Abendsegler und Wasserfledermaus.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Zielbiotop/FFH-Lebensraumtyp/Zielart
Keine Angaben Keine Angaben
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Ab- —
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Umfang der Malinahme

Um die Wahrscheinlichkeit der Akzeptanz der Annahme der Ersatzquartiere zu erh6hen, muss der Ausgleich in einem
héheren Verhéltnis erfolgen, als Strukturen entfallen. Fir Spaltenquartiere und Rindentaschen sowie Hohlenstrukturen
wie beispielsweise Spechthéhlen, eingefaulte Astabbriiche etc. erfolgt der Ausgleich in einem Verhaltnis von 1:2. Weist
ein Habitatbaum basierend auf der Strukturkartierung eine potenzielle Eignung als Winterquartier auf, ist ein Teil der
kunstlichen Quartiere auch in Form von winterfesten Kasten im Verhaltnis von 1:3 (vgl. BUNDESMINISTERIUM FUR
DIGITALES UND VERKEHR (2023), ZAHN et al. (2021)) auszugleichen. Bei der Wahl der Quatrtierhilfen ist darauf zu achten,
dass Quartierhilfen mit variierender Spaltenbreite und Bauweisen eingesetzt werden.

Abschnitt Quartiertyp Bauart Anzahl Flurstiicknr.

1 Hohle Rundkasten 2

3 Hohle Rundkasten 2
Spalt Flachkasten 6

5 Hohle Rundkasten 23
Hohle Winter Wintertonne 7

8, 10 Spalt Flachkasten 4
Spalt Flachkasten 6

13 Hohle Rundkasten 2
Hohle Winter Wintertonne 1

Spalt Flachkasten 6

14 Hohle Rundkasten 8
Hohle Winter Wintertonne 1

16 Hohle Rundkasten 3
19 Hohle Rundkasten 4
Hohle Winter Wintertonne 3

Spalt Flachkasten 4

32,33 Hohle Rundkasten 9
Hohle Winter Wintertonne 1

Spalt Flachkasten 2

34,35 Hohle Rundkasten 20
36 Hohle Rundkasten 2
38 Hohle Rundkasten 4
Hohle Winter Wintertonne 1

47 Hohle Rundkasten 6
Spalt Flachkasten 4

48, 51 Hohle Rundkasten 6
Hohle Winter Wintertonne 2

Sollte in den Abschnitten, in denen eine Installation von Fledermausersatzquartieren erfolgt, keine seperate Installation
von Ersatznisthilfen fur hohlenbriitende Vogelarten erfolgen, kann erhdhter Konkurrenzdruck um die Ersatzquartie ent-
stehen. In diesem Fall ist pro Kastengruppe a 10 Kasten mindestens ein Meisenkasten zur Reduzierung der Konkurrenz
aufzuhangen.

In Summe sind folgende Anzahlen (Stiick) an Ersatzquartieren erforderlich:
Flachkasten: 32

Rundkasten: 91

Wintertonne: 16

Meisenkéasten:  abhangig von VogelmalRnahme (ACEF 01)

MaRnahmenbeschreibung

Installation von Quartierhilfen im engen rAumlichen Zusammenhang zu den vorhabenbedingten Gehoélzrodungen. Fur
den Suchraum geeigneter MafRnahmenflachen fiir die Installation von Ersatzquartieren wird ein maximaler Abstand von
500 m um die Rodungsbereiche festgelegt. Innerhalb dieser Suchrdume wurden basierend auf den Ergebnissen der
Biotoptypenkartierung und Luftbildauswertung Potenzialflachen fur die MaBnahme abgegrenzt. Somit ist gesichert,
dass auch fiir kleinrAumig agierende Fledermausarten die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestatten
im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG erfullt bleibt.

Da sich in den Waldgebieten innerhalb des Untersuchungsraumes bereits mehrere Kastenreviere befinden, die durch
die lokalen Fledermauspopulationen u.a. zur Reproduktion genutzt werden, und die MaBnahmenwirksamkeit positiv
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mit der Grol3e der Kastengruppen korreliert, ist bei der Auswahl der Flachen darauf zu achten, dass je nach Mdglichkeit
der Ausgleich innerhalb des 500 m Radius zusammen mit dem erforderlichen Ausgleich fiir benachbarte Abschnitte
realisiert wird (ZAHN & HAMMER 2017, ZAHN et al. 2021). Da sich der Ausgleichsbedarf in Abschnitt 5 auf >40 K&sten
belauft, wird hier empfohlen die Installation auf zwei Kasten-Gruppen aufzuteilen.

Sollte sich innerhalb der vorgegebenen Potenzialflachen keine ausreichende Anzahl geeigneter Baume fiir die Kasten-
installation befinden, obliegt es der UBB innerhalb des vorgegebenen Suchraumes eine Erweiterung der Potenzialfla-
chen anhand der strukturellen Ausstattung durchzufiihren oder alternative Standorte mit Eignung fiir die Kasteninstal-
lation zu wéhlen

Bei der Installation der Kasten ist darauf zu achten, dass folgende Parameter erfllt sind:

- Installation an standfesten Baumen.

- Gewdhrleistung des freien An- und Abfluges (keine dichten Asten und Blatter direkt am Kasten).

- Installation auf 3-5 m Hohe.

- Expostionsrichtung innerhalb einer Gruppe variierend, bevorzugt in So-S-Sw, die Wetterseite ist zu meiden.

- Nur ein Kasten pro Baum.

- Spaltenquartiere kénnen an Jagdkanzeln, Forsthitten u.a. bei (langfristiger Verfigbarkeit) angebracht werden.

- Langfristige Sicherung (min. 20 Jahre) der Kastenb&aume.

- Dokumentation der Position (GPS), Baumart, Kastentyp und -nummer, Expostionsrichtung und Héhe als Basis fur
die Unterhaltungspflege und das Monitoring.

Zeitpunkt der Durchfihrung und Herstellung
Frihestmdglich, bei Winterkdsten mindestens ein Jahr vor Beginn der BaumaRhahmen. Die Quartierkasten kdnnen
ganzjéhrig angebracht werden, wobei eine Installation im Winter (Dezember/Januar) zu empfehlen ist.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der MaBnahme
Mindestens eine jéahrliche Reinigung und Funktionskontrolle der Quartierhilfen im September durch eine fledermaus-
kundliche Fachkraft. Defekte oder fehlende Ersatzquartiere miissen umgehend ersetzt werden.

Umweltbaubegleitung
Die Umweltbaubegleitung (VAR 16) wird durch Fachpersonal mit ausreichender Erfahrung in Hinblick auf Flederméuse
und deren Quartieranspriche erbracht.

MalRnahmenwirksamkeit
Es liegen umfangreiche Erkenntnisse zu den artspezifischen Habitatanspriichen vor, sodass eine hinreichende Prog-
nosesicherheit gegeben ist (MULNV & FOA 2021, ZaHN & HAMMER 2017, ZaHN et al. 2021). Eine Aufschliisselung der
artspezifischen Wirksamkeit und Prognosesicherheiten sind den entsprechenden Formblattern der betroffenen Fleder-
mausarten zu entnehmen.

Monitoring/Risikomanagement

X maRnahmenbezogen Kontrolle und Dokumentation der Annahme der Kasen. Dokumentation von eventuellen Be-
eintrachtigungen und Empfehlungen zu Korrektur- und Ergénzungsmafinahmen.

O populationsbezogen

Korrektur- und Ergdénzungsmalinahmen

Sofern Beeintrachtigungen festgestellt werden, sind diese aufzuzeigen und Gegenmafinahmen und Lésungsmaoglich-
keiten vorzuschlagen. Geeignete MaRnahmen kénnen beispielsweise erganzende Kasten, Korrektur der Hangplatze,
Erh6hung der jahrlichen Kontrolltermine oder Anpassung des Kastentyps sein.

Flachensicherung
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O Flachen des Vorhaben-|O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
tragers O Sonstige dingliche Sicherung (benennen):

O Flachen der offentlichen dauerhaft

Hand O sonstige Nutzungsbeschréankung (benennen):

O Flachen Dritter
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Vorhaben 19 - Abschnitt Std-1 | TR/ \NSNET BW ACEF 04
Bezeichnung der Mainahme Mafnahmentyp

av Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmalRnahme
Aufwertung von Lebensstéatten von Reptilien A Ausgleichsmafinahme

OE ErsatzmafRnahme
ACEF 04

Zusatzindex/Besondere Funktion

O AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-

rungs-/SchutzmaRnahme

Lageplan der MaRnahme CEF  funktionserhaltende Mal3nahme

O FCs MafRnahme zur Sicherung eines gunstigen Er-
Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - Mal3nahmenplan haltungszustandes

os MaRRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
Karte Nr.: 2, 4, 6, 8, 10-18 (Potenzialflachen) schwachungsmalnahme

OK MafRnahme zur Kohérenzsicherung

L0 WRRL MalRnahme aus Fachbeitrag WRRL

[J BokK MafRnahme gemal Bodenschutzkonzept

J UVP MaRnahme fir Schutzgiter, die nicht Gegen-

stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)

Lage der MaBnahme

Abschnitt | Anlage Maste Arten*
7 5100 087 ZE
12 5100 078 ZE; ME
14 7520 /5100 021/071 ZE
23 7520 /5100 040 /052 ZE
25 7520 /5100 043 /049 ZE
28 7520 049 ZE; ME
29 7520 050, (050A) ZE; ME
30 7520 051 ZE; ME
32 5100 038B ME
33 7520 057 ME
34 7520 /5100 061 /032 ZE
35 7520 /5100 063 /030 ZE
37 7520 /5100 1070/023 ZE
39 5100/ 7100 019-020 / 019A-020A ZE; ME
40 5100/ 7100 017-018 / 017A-018A ZE; ME
41 5100/ 7100 015-016 / 015A-016A ZE; ME
47 5100/ 7100 009 / 009A ME
49 7520 087-088 ZE; ME
51 5100/ 7100 004 / 004A ME

* ZE- Zauneidechse; ME- Mauereidechse

Auslésende Konflikte (Begriindung der MalRnahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte

Die temporére Beanspruchung von Habitatflachen von Mauer- und Zauneidechsen wéhrend der Vorhabenrealisie-
rung kann dazu fihren, dass standortlich die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestatten, aufgrund
von Vorbesiedlung oder raumlicher Begrenzungen, nicht mit hinreichender Sicherheit kontinuierlich gewahrleistet ist.
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Konf_Nr. LBP: T3

Umfang
Zaun- und Mauereidechse: MafRnahmenbedarf in 19 der 52 Trassenabschnitte erforderlich

MalRnahme

Zielsetzung

Durch eine Aufwertung funktional unmittelbar angebundener Bereiche der standértlich betroffenen Lebensstatten soll
sichergestellt werden, dass, fur den Zeitraum des bauzeitlichen Flachenentzugs bis zur Wiedererrichtung der Habi-
tateignung nach der Rekultivierung, ausreichend Aufnahmekapazitaten bestehen, um die 6kologische Funktion der
Fortpflanzungs- und Ruhestéatten standértlich kontinuierlich zu sichern.

Nicht-Eintreten von Verbotstatbestanden i.S.d. § 44 Abs. 1 BNatSchG fir die angrenzend an den Vorhabenbereich
vorkommenden Zaun- und Mauereidechsen.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Zielbiotop/FFH-Lebensraumtyp/Zielart
Keine Angaben Keine Angaben

Umfang der Malinahme

Aufwertung von bestehenden Habitatflachen durch Einbringen von Strukturelementen mit Winterquartiereignung und
Versteck- und Thermoregulationsméglichkeiten sowie durch punktuelle Flachenfreistellungen und Vegetationsriick-
schnitte.

MalRnahmenbeschreibung

In den unter Lage der MaBnahme aufgefiihrten Abschnitten und Masten wird es erforderlich, Kontaktflachen im un-
mittelbaren raumlichen Zusammenhang zu den vorhabenbedingt temporar tiberplanten Bauflachen durch geeignete
strukturelle Malinahmen so aufzuwerten, dass diese den bauzeitlichen Verlust an Habitatflachen kompensieren kon-
nen. Dies ist einerseits Uber das Einbringen von Habitatstrukturelementen, die sowohl Versteck- als auch Winterquar-
tierfunktion bieten, zu erreichen, andererseits durch (punktuelle) Gehélzriickschnitte oder Rodungsinseln, um zuséatz-
liche offene Bereiche zu schaffen.

Die Ermittlung des Flachenbedarfs fur die Ersatzhabitate erfolgt auf Basis des Habitatflachenansatz nach
SCHNEEWEISS et al. (2014). Dieser besagt, dass:“ [...] die Qualitat der neu geschaffenen Lebensstatte derjenigen der
beeintrachtigten entsprechen oder besser sein muss. Daher muss die Kompensationsflaiche im Regelfall mindestens
gleich grof3 oder grof3er sein als die vom Eingriff oder Vorhaben betroffene Fortpflanzungs- oder Ruhestatte“. Neben
der Flachengrofe ist dabei die Habitatqualitét, also die Ausstattung der Flache mit den fur die Reptilien essentiellen
Habitatstrukturen (Winterquartiere, Nahrungsgriinde, Eiablageflachen, Versteck- und Thermoregulationsstrukturen)
das entscheidende Eignungskriterium.

Beim Habitatflachenansatz ist gewéhrleistet, dass bei mindestens vergleichbarer Habitatausstattung allen vom Vor-
haben betroffenen Tieren, wie im ursprunglichen Lebensraum auch, ausreichend Flache zur Verfiigung steht. Fir die
Ermittlung der standdrtlich temporar entfallenden Habitatflachengré3e wurde die zuvor abgegrenzte potenzielle Rep-
tilien-Habitatflache mit den Arbeitsflachen und Zuwegungen verschnitten. Reine Schutzgerustflachen werden dabei
nicht als temporérer Verlust eingestuft, da diese auch wahrend der Standzeit der Schutzgeriste weiterhin Habitat-
funktion aufweisen und dort bis auf Ab- und Aufbau der Geruste keine direkten Stérungen oder Beanspruchungen
gegenstandlich sind (s.a. VAR 10 Minimalinvasive Arbeitsweise bei Auf- und Abbau von Schutzgeriisten). In Einzel-
fallen, z.B. wenn diese unmittelbar an Vorhabenflachen angrenzen, wurden auch die Schutzgerustflachen mit zur
temporar entfallenden Habitatflache gerechnet, da durch den direkten Flachenverbund Stérwirkungen, die zu Meide-
und Ausweichreaktionen fithren kénnen, méglich sind. Dieses ist in der Ubersichtstabelle entsprechend gekennzeich-
net.

Da alle vorhabenbedingt temporar beanspruchten Habitatflichen im oder angrenzend an den anlagenbedingt offenen
Schutzstreifen der Bestandsleitungen liegen, werden die temporéren Ersatzflichen bzw. die Aufwertungsmaf3nah-
men dort angelegt bzw. realisiert. So ist eine eigenstdndige Wiederbesiedlung der vorhabenbedingt beanspruchten
Flachen mdglich, sobald diese nach den Leitungsarbeiten und Rekultivierung wieder eine adaquate Habitateignung
aufweisen. Die geplanten Habitataufwertungsmafnahmen fihren zu einer gesteigerten Flachenkapazitat, so dass
auch bei einer bestehenden Vorbesiedlung dieser Bereiche eine temporéare Nachverdichtung mdglich sein wird.
Entsprechend der Genehmigung zum Vorhaben Ultranet Abschnitt B1; Hochstspannungsleitung Osterath — Philipps-
burg; Gleichstrom Vorhaben geméal3 Nr.2 der Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPIG (,Ultranet”) Hochspannungs-Gleichstrom-
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Ubertragungstechnik (HGU) miissen gleichwohl nur solche Flachen gesichert werden, auf denen konkrete MaRnah-
men, im Sinne von Anderungen, z. B. durch strukturelle Aufwertung, stattfinden. Fir die temporaren Aufwertungs-
mafnahmen werden ausschlie3lich ausreichend grof3e Flachen mit bestehender Habitateignung ausgewahlt, so dass
gesichert ist, dass im Umfeld der zu sichernden punktuellen Aufwertungen ausreichend Lebensraum zur Verfigung
steht. Da es sich bei den Flachen, auf denen die Aufwertungen umgesetzt werden, um héherwertige Biotope handelt
(Grinland, Streuobst, Gehdlze, Saume usw.) kann zudem davon ausgehen werden, dass sich eine lber viele Jahre
gleichbleibende Nutzung der Flachen nicht andern wird, bzw.  eine Nutzungsanderung nicht ohne Kenntnis der
zustandigen Behorden erfolgt.

. vorhabenbedingt temporéar be- -
Abschnitt | Anlage-Mast anspruchte Habitatflache Arten
7 5100-087 ca. 2.950 m2* ZE
12 5100-078 ca. 1.000 mz ZE, ME

7520-021
2
14 5100-071 ca.2.700 m ZE
7520-040
2
23 5100-052 ca. 5700 m ZE
7520-043
2
25 5100-049 ca. 4.450 m ZE
28 7520-049 ca. 1.050 mz2 ZE, ME
29 7520-050, (050A) ca. 2.600 mz ZE, ME
30 7520-051 ca. 1.850 mz2 ZE, ME
32+ 5100-038B ca. 750 m?2 ME
33 7520-057 ca. 3.400 mz ME
7520-061
2
34 5100-032 ca.2.100 m ZE
7520-063
2%
35 5100-030 ca. 3.500 m ZE
7520-1070
2
37 5100-023 ca. 5.000 m ZE
5100-019, 020
! 2
39 7100-019A, 020A ca. 7.950 m SN, ZE, ME
5100-017, 018
! 2
40 7100-017A, 018A ca. 9.000 m SN, ZE, ME
5100-015, 016
! 2
41 7100-015A, 016A ca. 9.450 m SN, ZE, ME
5100-009
2
47 7100-009A ca. 1.150 m SN, ME
4Qrrxx 7520-087-088 ca. 3.650 mz2 ZE, ME
5100-004
2
51 7100-004A ca. 500 m ME

* FlachengroRe inklusive Schutzgerustflache

** SN- Schlingnatter; ZE- Zauneidechse; ME- Mauereidechse

grau hinterlegt = direkte Nachweise auf oder unmittelbar an den Vorhabenflachen; alle anderen Habitatflachen

mit hoher Vorkommenswahrscheinlichkeit aufgrund struktureller Ausstattung und Anbindung an Nachweisberei-

che

*** gufzuwertender Bereich entlang der Gabionenwand fur den Fall, dass dieser Bereich als Tabuflache ausge-
wiesen werden kann

***x nur erforderlich, sofern eine Vermeidung (Tabuflachen und Schutzzaun) nicht mdglich ist

Zur Erfullung der 6kologischen Funktion gehdren nach LAUFER (2014) das Vorhandensein geeigneter Strukturen, eine
ausreichend entwickelte Vegetation, ein ausreichendes Nahrungsangebot, eine warmebegiinstigte Exposition und
ein vielseitig strukturierter Lebensraum. Entsprechend ihrer natirlichen Habitate muss der Ersatzlebensraum fur die
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thermophilen Tiere einen Halboffenlandcharakter aufweisen. Damit das Habitat langfristig von den Tieren bewohnt

werden kann, mussen samtliche von den Tieren benétigten Habitatelemente vorhanden sein. Hierzu sind insbeson-

dere trockene und frostsichere Winterquartiere sowie geeignete Eiablageplatze wichtig. Fur die tagliche Aktivitat wer-

den Mdglichkeiten zur Thermoregulation und Schutz bietende Deckung benétigt. Mit der Schaffung an den artspezi-

fischen Habitatanspriichen orientierten Strukturen wird den Arten die Méglichkeit zur 6kologischen bzw. raumlichen

Einnischung gegeben. Da den temporar entfallenden Habitatflachen vergleichbare, im unmittelbaren raumlichen Zu-

sammenhang befindliche Bereiche als temporare Ersatzhabitatflachen gewahlt werden, ist gesichert, dass die grund-

legenden Lebensraumanspriiche der Arten erfiillt werden. Zur weiteren Optimierung und Steigerung der Aufnahme-

kapazitat der Ersatzhabitate werden dort zuséatzliche Totholz-/Steinstrukturen angelegt und bei Bedarf Bereiche auf-

gelichtet (Beachtung von VAR 01).

Generell bieten Totholzstrukturen fur Reptilien gute Habitatrequisiten, die von den Tieren als Versteckmdglichkeit

oder fir die Thermoregulation genutzt werden. Wichtig dabei ist, dass die Totholzstrukturen ausreichend besonnt

werden — diese miissen aus der Vegetation herausragen. Daher muss die Grof3e der Totholzstrukturen an die umge-

bende Vegetationsauspragung angepasst werden. In Bereichen mit starkwiichsiger Wiesen- und/oder Gestrippve-

getation mussen die Totholzstrukturen entsprechend groRvolumiger ausgebildet werden, um im Jahresverlauf nicht

vollstandig Gberwuchert oder eingewachsen zu werden.

Folgende Grundsétze sind fir die Anlage der Totholzstrukturen zu beachten:

- Form ist flexibel wéahlbar

- Mindestvolumen 3 m3 (oberirdisch)

- Mindesthdhe 1 m (oberirdisch, inkl. Steinunterbau)

- Generell groRe Aste und Starkholz eher im Inneren des Haufens und bodennah, nach auRen hin mit kleineren
Asten oder Reisig abschlieRen

- Auf ausreichende Hohlraume im Inneren achten. Ggf. gréRere Aste einarbeiten

Als zusatzliche Winterquartieroptionen werden unter den Totholzhaufen ca. 0,5 m hohe Natursteinpackungen einge-
bracht (z.B. Wasserbausteine). Um ein fiir alle Arten und Altersstadien geeignetes Hohlraumsystem zu schaffen,
missen die Steine heterogene Kantenldngen zwischen 10 und 30 cm in etwa selben Anteilen aufweisen. Um die
Eingriffe in die wahrscheinlich vorbesiedelten Habitate so gering wie méglich zu halten, werden die Natursteinschich-
ten nicht in den Boden eingelassen. Da die Totholzhaufen an sich locker aufgebaut sind, ist somit nicht gesichert,
dass dauerhaft eine ausreichende Isolation gegen Zugluft und kalte Temperaturen gegeben ist. Aus diesem Grund
missen die Natursteinschichten durch die Auflage einer gesonderten isolierenden Schicht abgedichtet werden (z.B.
Erde, Stroh, Laub). Hierbei muss darauf geachtet werden, dass Zugange in das Innere der Steinschicht verbleiben,
so dass die Reptilien sich dorthin zuriickziehen kdnnen. Als Trennschicht zwischen der Steinpackung und der Isola-
tionsschicht sind, fur den Fall, dass die Elemente dauerhaft im Geléande verbleiben, natirliche Materialen zu verwen-
den, die sich mit der Zeit zersetzen.

Grundséatzlich sind je Standort 2 Totholzhaufen (Strukturelemente) zur Habitataufwertung zu erstellen. In Bereichen
mit sehr guter Habitateignung sowie erhéhten Nachweiszahlen ist diese Mindestanzahl gemaR der nachfolgenden
Tabelle zu erhéhen. Generell werden die standértlich syntop vorkommenden Arten (z.B. Abschnitt 39) auch zusam-
men in die aufgewerteten Bereiche der gemeinsamen Lebensstatte umgesetzt und die standortliche Artengemein-
schaft somit gewahrt. Dabei wird darauf geachtet, dass die jeweiligen Arten an separate Habitatelemente umgesetzt
werden.

Anzahl Elemente Abschnitt

2 Mindestanzabhl fiir alle relevanten Abschnitte
3 7,23,32, 33, 35, 47

4 29

5 39, 40, 41

Generell dirfen sich mit der Habitataufwertung keine weiteren artenschutzrechtlichen Konflikte verbinden. Die Zeit-
raume, in denen Vegetationsrodungen durchgefiihrt werden durfen, sind zu beachten (VAR 01). Sollte fur die Mate-
rialanlieferung eine Befahrung von Habitatflachen zwingend erforderlich werden, ist dieses zuvor mit der UBB
(VAR 16)

abzustimmen. Ggf. kdnnen zur Andienung Baustralen oder Lastverteilungsplatten erforderlich werden.
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Systemskizze; Totholzhaufen mit Winterquartierfunktion
Querschnitt

Hoéhenangaben

Abdeckschicht: ~ 0,4-0,5m
Isolierschicht: 02m
Steinpackung: 0,4-0,5m
Gesamtvolumen: 3 m?

Abdeckschicht
Totholzhaufen

Isolierschicht
(z.B. Laub, Stroh, Erde)

Trennschicht
(z.B. Kokos- oder Jutematte)

Durchlassstelle in
die Steinpackung

Abbildung 5:  Systemskizze Totholzhaufen mit Winterquartierfunktion; Querschnitt

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung

Die Optimierung von Bereichen der angrenzenden Lebensstatten muss mit ausreichend zeitlichem Vorlauf vor dem
Umsetzen der Tiere beginnen und die Flachen eine glinstige Habitatreife zum Zeitpunkt des Umsetzens aufweisen.
Da es sich bei den hier gegensténdlichen Aufwertungsbereichen um etablierte Habitate mit grundsatzlicher Habitat-
eignung handelt, die nur mittels Einbringung von Strukturelementen aufgewertet werden, ist eine Funktionserfillung
kurzfristig erreichbar.

Da die Habitataufwertung nicht mit Eingriffen in den Untergrund verbunden sind, kdnnen diese auch in den Winter-
monaten wahrend der Winterstarre der Reptilien durchgefihrt werden.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der Malinahme

Die Aufwertungsstrukturen sind mindestens solange zu sichern und die bendétigten angrenzenden Kontaktflachen
solange zu pflegen, bis die urspriinglichen Habitate wieder eine adaquate Habitateignung fir die Zaun- und Mauer-
eidechsen sowie die Schlingnatter aufweisen.

Erforderlich ist die dauerhafte Kontrolle zum Schutz vor wilden Ablagerungen und Unrat, die Vermeidung einer iber-
mafigen Geholzsukzession sowie eine schonende Mahd.

Die Mahd muss reptilienvertréglich durchgefiihrt werden. D.h. die Schnitthéhe muss mindestens 10 cm betragen,
besser mehr und mittels Balkenmé&her oder Freischneider durchgefiihrt werden. Auf den Einsatz von Mulchgeréten,
Schlegelméahkdpfen, Kreiselméhern oder Mahaufbereitern ist zu verzichten.

Schnittgut ist von den Flachen zu entfernen (keine Absaugtechnik). Gegebenenfalls kann in Abstimmung mit der UBB
Schnittgut fir Haufen oder Altgrasmatten verwendet werden.

Gemal der etwas unterschiedlichen Anforderungen von Zaun- und Mauereidechsen beziglich des Vegetationsbe-
deckungsgrades ist die Pflegefrequenz, in Abhangigkeit der Witterungsverhaltnisse und der standértlichen Wiichsig-
keit des Vegetationsaufwuchses, mit der UBB abzustimmen.

Umweltbaubegleitung
Die Umweltbaubegleitung (VAR 16) wird durch Fachpersonal mit ausreichender Erfahrung in Hinblick auf Reptilien
und deren Habitatflachen erbracht.

MalRnahmenwirksamkeit
Es liegen umfangreiche Erkenntnisse zu den artspezifischen Habitatanspriichen vor, sodass eine hinreichende Prog-
nosesicherheit gegeben ist. Die vorgesehenen Strukturen sind kurzfristig wirksam (MULNV & FOA 2021).

Monitoring/Risikomanagement
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mafRnahmenbezogen Erfassung und Dokumentation der Entwicklung der Ersatzhabitate. Dokumenta-
tion von eventuellen Beeintrachtigungen und Empfehlungen zu Korrektur- und Er-
ganzungsmallnahmen.

O populationsbezogen

Korrektur- und Ergdnzungsmaf3nahmen

Sofern im Rahmen des Monitorings Beeintréachtigungen festgestellt werden, sind diese aufzuzeigen und Malinahmen
und Losungsmaoglichkeiten vorzuschlagen. Geeignete MaRnahmen sind beispielsweise Anpassungen bei der Pflege,
Erganzung der bestehenden Habitatstrukturen oder Anlegen neuer Habitatstrukturen.

Flachensicherung

O Flachen des Vorhabentragers O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
O Flachen der offentlichen Hand O Sonstige dingliche Sicherung - ) )
O Flachen Dritter (benennen): temporéar (mindestens zwei Jahre

nach Wiederherstellung der bean-

O sonstige Nutzungsbeschrankung spruchten Habitatflachen)

(benennen):

Samtliche CEF-Malinahmen mussen vor Baubeginn erfolgreich, d.h. mit einem aus-rei-
chenden zeitlichen Vorlauf, umgesetzt worden sein. Die rechtliche Sicherung der Malf3-
nahmen kann dem Rechtserwerbsverzeichnis (Register 8.2) und den Rechtserwerbspla-
nen (Register 8.3 und 8.4) entnommen werden und wird Giber den Planfeststellungsbe-
schluss sichergestellt.

6.3 Malnahmen zur Vermeidung einer Verschlechterung des Erhaltungs-
zustands (FCS-MalRnahmen)
Sofern nicht gesichert ist, dass sich der Erhaltungszustand der betroffenen Art nicht ver-
schlechtert, kdnnen Ausgleichsmaflinahmen erforderlich werden. Diese so genannten
FCS-Malinahmen (favourable conservation status) dienen dazu, die betroffene Popula-
tion zu stitzen, den dauerhaften Fortbestand zu sichern und die Verschlechterung des
Erhaltungszustandes zu vermeiden.

Tabelle 14: Ubersicht der erforderlichen FCS-MaRRnahmen
AFCS 01 Anlage Ersatzhabitat fur die Zauneidechse
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AFCS 01 Anlage Ersatzhabitate fur die Zauneidechse

MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Stid-1 TR N NSNET BW AFCS 01

Bezeichnung der MaRnahme MaRnahmentyp

av Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmalRnahme
Anlage Ersatzhabitat fir die Zauneidechse A Ausgleichsmaflinahme

OE ErsatzmafRnahme
AFCS 01

Zusatzindex/Besondere Funktion

O AR Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/ Minde-
rungs-/SchutzmaRnahme

Lageplan der MaBnahme O CEF  funktionserhaltende MaRnahme

FCS Mafnahme zur Sicherung eines gunstigen Er-
Unterlage Nr.: Register 11 Anhang B - MaRnahmenplan haltungszustandes

os MaRRnahme zur Schadensbegrenzung / Ab-
Karte Nr.: 14 (Potenzialflachen) schwachungsmafinahme

OK MafRnahme zur Kohérenzsicherung

L0 WRRL MalRnahme aus Fachbeitrag WRRL

[J BokK MafRnahme gemal Bodenschutzkonzept

J UVP MaRnahme fir Schutzgiter, die nicht Gegen-
stand des LBP sind (Mensch, kulturelles Erbe)

Lage der MaBnahme

Abschnitt | Anlage Maste

Reptilien Arten*
32 7520 /5100 055B / 038A ZE

38 5100/ 7100 021/021A ZE

* ZE- Zauneidechse

Ausldsende Konflikte (Begriindung der Manahme)

Kurzbeschreibung der Konflikte

Die temporare Beanspruchung von Habitatflichen der Zauneidechse wahrend der Vorhabenrealisierung fuhrt in den
zuvor genannten Bereichen dazu, dass standértlich die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestétten
nicht kontinuierlich gewébhrleistet werden kann.

Konf_Nr. LBP: T5

Umfang
Zauneidechse: Maflnahmenbedarf in 2 der 52 Trassenabschnitte erforderlich

MafRRnahme

Zielsetzung
Sicherung der 6kologischen Funktion im rAumlich-funktionalen Zusammenhang fir die beanspruchten Lebensstatten
der Zauneidechse.

Nicht-Eintreten von Verbotstatbestanden i.S.d. 8 44 Abs. 1 BNatSchG flr die Zauneidechse.

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen Zielbiotop/FFH-Lebensraumtyp/Zielart
Keine Angaben Keine Angaben
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MalRnahmenblatt

Vorhaben 19 - Abschnitt Sid-1 | TR/ NSNET BW AFCS 01

Umfang der Malinahme

Aufwertung von geeigneten Flachen durch Einbringen von Strukturelementen mit Winterquartiereignung und Ver-
steck- und Thermoregulationsmdglichkeiten sowie bei Bedarf durch punktuelle Flachenfreistellungen und Vegetati-
onsrickschnitte. Sicherstellung eines ausreichenden Nahrungsangebotes sowie des Vorhandenseins von Eiablage-
moglichkeiten.

MaRnahmenbeschreibung

In den unter Lage der MaBhahme aufgefuihrten Abschnitten und Masten gibt es aufgrund der umgebenden Wald- und
Feuchtgebietsflachen sowie der Schutzgebietskulisse keine hinreichende Méglichkeit, Bereiche im unmittelbaren
raumlichen Zusammenhang zu den vorhabenbedingt temporar Gberplanten Bauflachen aufzuwerten, so dass keine
standdrtliche Kompensierung des bauzeitlichen Verlusts an Habitatflachen fir die betroffenen Zauneidechsen még-
lich ist. Somit verbleibt hier nur die Mdglichkeit, die in den Vorhabenbereichen betroffenen Individuen der Zau-
neidechse auf externe Ersatzlebensraume umzusiedeln.

Die Ermittlung des Flachenbedarfs fir die Ersatzhabitate erfolgt auf Basis des Habitatflachenansatz nach
SCHNEEWEISS et al. (2014). Dieser besagt, dass:“ [...] die Qualitat der neu geschaffenen Lebensstatte derjenigen der
beeintrachtigten entsprechen oder besser sein muss. Daher muss die Kompensationsfliche im Regelfall mindestens
gleich grof3 oder groRer sein als die vom Eingriff oder Vorhaben betroffene Fortpflanzungs- oder Ruhestatte”. Neben
der Flachengrofe ist dabei die Habitatqualitat, also die Ausstattung der Flache mit den fur die Reptilien essentiellen
Habitatstrukturen (Winterquartiere, Nahrungsgriinde, Eiablageflachen, Versteck- und Thermoregulationsstrukturen)
das entscheidende Kriterium.

Beim Habitatflachenansatz ist gewahrleistet, dass bei mindestens vergleichbarer Habitatausstattung allen Tieren, wie
im urspriinglichen Lebensraum auch, ausreichend Flache zur Verfiigung steht.

Fur die Ermittlung der standortlich temporar entfallenden HabitatflachengréRe wurde die zuvor abgegrenzte potenzi-
elle Reptilien-Habitatflache mit den Arbeitsflachen und Zuwegungen verschnitten. Reine Schutzgerustflachen werden
dabei nicht als temporérer Verlust eingestuft, da diese auch wahrend der Standzeit der Schutzgeriste weiterhin Ha-
bitatfunktion aufweisen und dort bis auf Ab- und Aufbau der Geriiste keine direkten Stérungen oder Beanspruchungen
gegenstandlich sind.

Auszugleichender temporéarer Habitatflachenverlust fiir die Zauneidechse im Bereich des
- Abschnitt32  3.500 mz
- Abschnitt38  2.000 mz

Die Ersatzhabitatflachen, in welche die Zauneidechsen dauerhaft umgesiedelt werden, miissen eine gute Habitatreife
aufweisen, bevor die Tiere eingesetzt werden kénnen. Zur Erfullung der 6kologischen Funktion gehéren nach LAUFER
(2014) das Vorhandensein geeigneter Strukturen, eine ausreichend entwickelte Vegetation, ein ausreichendes Nah-
rungsangebot, eine warmebegunstigte Exposition und ein vielseitig strukturierter Lebensraum. Entsprechend ihrer
nattrlichen Habitate muss der Ersatzlebensraum fiir die thermophilen Tiere einen Halboffenlandcharakter aufweisen.
Damit das Habitat langfristig von den Tieren bewohnt werden kann, missen séamtliche von den Tieren bendétigten
Habitatelemente vorhanden sein. Hierzu sind insbesondere trockene und frostsichere Winterquartiere sowie geeig-
nete Eiablageplatze wichtig. Fur die tagliche Aktivitdt werden Mdglichkeiten zur Thermoregulation und Schutz bie-
tende Deckung bendtigt. Nach LAuFer (2014) liegt der optimale Anteil der verschiedenen Biotoptypen und Struktu-
relemente fiir Zauneidechsen bei 20 — 25 % Straucher, 10 — 15 % Brachflachen (z. B. Altgras, Stauden), 20 — 30 %
dichtere Ruderalvegetation, 20 — 30 % liickige Ruderalvegetation auf (iberwiegend grabbarem Substrat sowie 5 —
10 % Sonnplatze, Eiablageplatze und Winterquartiere (Steinriegel; Stein, Holz sowie Sandlinsen).

Es ist vorgesehen, auf den Ersatzhabitatflaichen eine strukturierte extensive Griinlandflache als dauerhaften Lebens-
raum sowie als bliten- und artenreiches Nahrungshabitat fir die Zauneidechse zu entwickeln. Die Flache ist bei
Bedarf durch Einbringung von Saatgut (wenn mdglich Mulchsaat/Heudrusch) und ein angepasstes Pflegeregime zu
entwickeln.

Bereits vorhandene und geeignete Strukturen wie Gelandespriinge, Béschungen, Saumstrukturen sind zu erhalten
und auszuweiten bzw. zu optimieren. Der erforderliche Umfang an Habitat-, Versteck- und Winterquartierstrukturen
ist in Abhangigkeit der standértlichen Gelandebeschaffenheit zu ermitteln und die Detailplanung der Habitataufwer-
tung im Rahmen der Ausfuhrungsplanung vorzunehmen.

Nachfolgend werden einige fur Zauneidechsen gut geeignetene Strukturen exemplarisch aufgezeigt.
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Abbildung 6:

Beispiele einer sehr gut als Zauneidechsenhabitat geeigneten linearen mit Steinen durchsetzen Béschungsstruk-

tur/Lesesteinhaufen (Bild aus ALBERT KOECHLIN STIFTUNG 2018).
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Abbildung 8: Beispiel einer fir Reptilien ginstigen Habitatstruktur aus bewachsenem Erdwall, Vegetationssdumen, Totholz-
und Steinstrukturen.
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MalRnahmenblatt
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Zudem stellen insbesondere fur Zauneidechsen Altgrasbereiche wichtige und sehr gut geeignete Habitatstrukturen
dar. Trockene Altgrasmatten werden gerne von Eidechsen und anderen Reptilien als Versteck- und Sonnenplatze
genutzt. Ein Verjingungsschnitt der Altgrasbereiche ist in der Regel erst alle 3-5 Jahre notwendig, v.a. wenn sich
Gehdlzsukzession bildet. Es ist darauf zu achten, dass Altgrasbereiche nur rotierend gepflegt werden (z.B. pro Jahr
maximal 1/3 des Bestandes), d.h. es miissen zu jederzeit ausreichend und verteilt Gber die MaBnahmenflachen Alt-
grasbestéande verbleiben.

Um die Altgrasbereiche eindeutig zu kennzeichnen, sind diese auszupflocken. Die Pflocke kénnen zudem von den
Eidechsen als zusétzliche Sonnenplatze genutzt werden und stellen daher gleichzeitig eine MaBnahme zur Aufwer-
tung der Habitate dar.

Als Begrenzungspflocke sind entweder rauborkige, mindestens armdicke Aste/Rundhélzer oder raues Spaltholz zu
verwenden.
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Abbildung 9: Skizze der Holzeinfassung mit Wurzelstubben in der Altgrasflache und randlicher Asttriste.

Zeitpunkt der Durchfiihrung und Herstellung
Die Optimierung von externen Ersatzlebensraumflachen muss mit ausreichend zeitlichem Vorlauf vor dem Umsetzen
der Tiere beginnen und die Flachen eine giinstige Habitatreife zum Zeitpunkt des Umsetzens aufweisen.

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der Malinahme

Die Ersatzflache ist dauerhaft so zu pflegen, dass diese fiir die Zauneidechse glinstige Habitatbedingungen aufweist.
Erforderlich ist die dauerhafte Kontrolle zum Schutz vor wilden Ablagerungen und Unrat, die Vermeidung einer iber-
mafigen Geholzsukzession sowie eine schonende Mahd.

Die Mahd muss reptilienvertraglich durchgefiihrt werden. D.h. die Schnitthhe muss mindestens 10 cm betragen,
besser mehr und mittels Balkenmé&her oder Freischneider durchgefiihrt werden. Auf den Einsatz von Mulchgeréten,
Schlegelméahkdpfen, Kreiselméhern oder Méahaufbereitern ist zu verzichten.

Schnittgut ist von den Flachen zu entfernen (keine Absaugtechnik). Gegebenenfalls kann in Abstimmung mit der UBB
Schnittgut fur Haufen oder Altgrasmatten verwendet werden.

Gemal der etwas unterschiedlichen Anforderungen von Zaun- und Mauereidechsen beziglich des Vegetationsbe-
deckungsgrades ist die Pflegefrequenz, in Abhangigkeit der Witterungsverhaltnisse und der standértlichen Wiichsig-
keit des Vegetationsaufwuchses, mit der UBB abzustimmen.

Umweltbaubegleitung
Die Umweltbaubegleitung (VAR 16) wird durch Fachpersonal mit ausreichender Erfahrung in Hinblick auf Reptilien
und deren Habitatflachen erbracht.

MaRRnahmenwirksamkeit
Es liegen umfangreiche Erkenntnisse zu den artspezifischen Habitatanspruchen vor, sodass eine hinreichende Prog-
nosesicherheit gegeben ist. Die vorgesehenen Strukturen sind kurzfristig wirksam (MULNV & FOA 2021).

Monitoring/Risikomanagement

mafRnahmenbezogen Erfassung und Dokumentation der Entwicklung der Ersatzhabitate. Dokumenta-
tion von eventuellen Beeintrachtigungen und Empfehlungen zu Korrektur- und Er-
ganzungsmalnahmen.

O populationsbezogen
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Korrektur- und Ergdnzungsmafinahmen

Sofern im Rahmen des Monitorings Beeintréachtigungen festgestellt werden, sind diese aufzuzeigen und MalRnahmen
und Losungsmoglichkeiten vorzuschlagen. Geeignete Maflinahmen sind beispielsweise Anpassungen bei der Pflege,
Erganzung der bestehenden Habitatstrukturen oder Anlegen neuer Habitatstrukturen.

Flachensicherung

O Flachen des Vorhabentragers O Grunderwerb Dauer der Flachensicherung:
O Flachen der 6ffentlichen Hand O Sonstige dingliche Sicherung
O Flachen Dritter (benennen): dauerhaft

O sonstige Nutzungsbeschrankung
(benennen):
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7 Zusammenfassung der Prifung der Verbotstatbestande

Die Prufung der Verbotstatbestande geméaid § 44 Abs. 1 Nr. 1 — 3 BNatSchG in den
Formblattern (Register 12 A und 12 B) ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 15: Artspezifische Zusammenfassung der Ergebnisse der Verbotspriifung. Ist eine
Verbotsverwirklichung durch entsprechende Mal3nahmen vermeidbar, ist die er-
forderliche MaRnahmenart eingetragen.

Art 8 44 Abs. 1 BNatSchG § 45 Abs. 7
. . BNatSchG
deutsch wissenschaftlich Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
Brutvogel
X X X
Baumfalke Falco subbuteo
Vermeidung Vermeidung CEF
X
Bluth&nfling Linaria cannabina
Vermeidung
X X
Eisvogel Alcedo atthis
Vermeidung Vermeidung
X
Feldlerche Alauda arvensis
Vermeidung
X
Fitis Phylloscopus trochilus
Vermeidung
Flussseeschwalbe Sterna hirundo
X
Gelbspotter Hippolais icterina
Vermeidung
Graureiher Ardea cinerea
X
Grauspecht Picus canus
Vermeidung
X
Grinspecht Picus viridis
Vermeidung
Hohltaube Columba oenas
X X X
Kiebitz Vanellus vanellus
Vermeidung Vermeidung Vermeidung
X
Kuckuck Cuculus canorus
Vermeidung
Lachméwe Chroicocephalus ridibun-
dus
X
Mausebussard Buteo buteo
Vermeidung
Mittelmeerméwe Larus michahellis
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Art § 44 Abs. 1 BNatSchG § 45 Abs. 7
. . BNatSchG
deutsch wissenschaftlich Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
X
Mittelspecht Dendrocoptes medius
Vermeidung
X
Neuntoter Lanius collurio -
Vermeidung
X
Pirol Oriolus oriolus
Vermeidung
Reiherente Aythya fuligula
X
Rohrammer Emberiza schoeniclus -
Vermeidung
X
Rotmilan Milvus milvus
Vermeidung
X
Schnatterente Mareca strepera
Vermeidung
X
Schwarzkehlchen Saxicola rubicola -
Vermeidung
) X
Schwarzspecht Dryocopus martius
Vermeidung
X
Teichhuhn Gallinula chloropus
Vermeidung
] X
Trauerschnapper Ficedula hypoleuca -
Vermeidung
X X
Turmfalke Falco tinnunculus Vermeidung Vermeidung Vermeidung
CEF
Waldkauz Strix aluco
X X X
Wanderfalke Falco peregrinus Vermeidung Vermeidung Vermeidung
CEF
X X
WeilRstorch Ciconia ciconia - -
Vermeidung Vermeidung
) X X
Wendehals Jynx torquilla
Vermeidung CEF
X
Wiesenschafstelze Motacilla flava
Vermeidung
Zwergdommel Ixobrychus minutus
X X X
Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis
Vermeidung Vermeidung Vermeidung
X X
Gilde: Bodenbriiter
Vermeidung Vermeidung
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Art § 44 Abs. 1 BNatSchG § 45 Abs. 7
. . BNatSchG
deutsch wissenschaftlich Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
Gilde: Gebaudebruter
X X
Gilde: Hohlenbriter Vermeidung Vermeidung
CEF
X X
Gilde: Halbhdhlen-/Nischenbriter
Vermeidung Vermeidung
X
Gilde: Rohricht-/Staudenbruter
Vermeidung
X X
Gilde: Zweigbruter
Vermeidung Vermeidung
Rastvogel
Kornweihe Circus cyaneus
X
Ganse und Schwéane Anserinae
Vermeidung
X
Enten und Sager Anatinae
Vermeidung
X
Lappentaucher Podicipedidae
Vermeidung
X
Rallen Rallidae
Vermeidung
X
Limikolen Charadriidae, Scolopacidae
Vermeidung
Moéwen und See- LarhEe
schwalben
Saugetiere
X
Wildkatze Felis silvestris
Vermeidung
X X
Biber Castor fiber
Vermeidung Vermeidung
Fledermause
X X X
Braunes Langohr Plecotus auritus
Vermeidung Vermeidung CEF
. X X X
(I (251 Myotis brandtii
maus Vermeidung Vermeidung CEF
X X
Kleiner Abendsegler  Nyctalus leisleri
Vermeidung CEF
X X X
Wasserfledermaus Myotis daubentonii
Vermeidung Vermeidung CEF
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Art § 44 Abs. 1 BNatSchG § 45 Abs. 7
. . BNatSchG
deutsch wissenschaftlich Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
X X
Muckenfledermaus Pipistrellus pygmaeus
Vermeidung Vermeidung
X X
Nymphenfledermaus Myotis alcathoe
Vermeidung Vermeidung
Amphibien
X X
Kreuzkrote Epidalea calamita
Vermeidung Vermeidung
X X
Laubfrosch Hyla arborea
Vermeidung Vermeidung
X X
Knoblauchkrote Pelobates fuscus
Vermeidung Vermeidung
X X
Springfrosch Rana dalmatina
Vermeidung Vermeidung
X X
Kleiner Wasserfrosch  Pelophylax lessonae
Vermeidung Vermeidung
X X
Kammmolch Triturus cristatus
Vermeidung Vermeidung
X X
Wechselkrote Bufotes viridis
Vermeidung Vermeidung
Gelbbauchunke Bombina variegata
Reptilien
X X
Schlingnatter Coronella austriaca Vermeidung Vermeidung
CEF
X X X
Zauneidechse Lacerta agilis Vermeidung Vermeidung FCS
CEF
X X X
Mauereidechse Podarcis muralis Vermeidung Vermeidung
CEF
Libellen
Grine Flussjungfer Ophiogomphus cecilia
Schmetterlinge
GroRRer Feuerfalter Lycaena dispar
Xylobionte Kéfer
X X
Scharlach-Plattkafer ~ Cucujus cinnaberinus
Vermeidung Vermeidung
X X X
Heldbock Cerambyx cerdo
Vermeidung Vermeidung Vermeidung
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8 Antrag auf Erteilung von artenschutzrechtlichen Ausnahmen
nach 8 45 Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG

8.1 Antragsgegenstand

Die nachfolgenden Ausfihrungen umfassen den Antrag auf artenschutzrechtliche Aus-
nahmen nach § 45 Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG von folgenden Verboten des § 44 Abs. 1
BNatSchG sowie die Darstellung der Ausnahmevoraussetzungen fur folgende Arten:

— Mauereidechse: § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG
— Zauneidechse: § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG

Im Zusammenhang mit der Umsiedlung der vom Vorhaben betroffenen Mauer- und Zau-
neidechsen aus den Eingriffsbereichen des Planfeststellungsabschnitts Sud-1 in ex-
terne Ersatzhabitate werden Ausnahmen von (8 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG - beantragt.
Zudem werden im Hinblick auf die Zerstérung von Lebensstatten flr Zaun- und Mauer-
eidechse in den Bereichen Kleiner Bodensee und Eggenstein-Leopoldshafen Ausnah-
men von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG beantragt.

Dabei wird die Ausnahme vom Toétungsverbot fiir Fangverweigerer der genannten Arten
— Individuen, die sich nachhaltig dem Fang und damit einer Umsiedlung entziehen —
beantragt, womit bertcksichtigt wird, dass bei UmsiedlungsmafRnahmen stets ein Teil
der Tiere nicht gefangen und damit einem signifikant erhéhten Tétungsrisiko ausgesetzt
wird. Ebenso kann durch die Umsiedlung selbst sowie bei der Optimierung der Ersatz-
habitate der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausgeldst werden, da
eine Schadigung von Individuen wahrend der Umsiedlung und Habitatoptimierung nicht
ausgeschlossen werden kann.

8.2 Ausgangssituation

Die Lebensrdume von Zaun- und Mauereidechse im Vorhabenbereich werden durch das
Netzausbauvorhaben in Anspruch genommen und in Teilen dauerhaft zerstort. Eine Ver-
wirklichung der Verbotstatbestdnde gemaf 8 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG kann trotz
umfangreicher MaBhahmen vor Ort nicht gesamthaft vermieden werden, weshalb fir
eine Umsiedlung von Zaun- und Mauereidechsen in externe Ersatzhabitate artenschutz-
rechtliche Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt werden mussen.

Fir beide Arten kénnen nicht Gberall im unmittelbaren raumlichen Zusammenhang zu
den betroffenen Vorhabenflachen Ersatzhabitatflaichen realisiert werden. Dies liegt im
Bereich des Kleinen Bodensees, in dem beide Arten ein syntopes Vorkommen ausbil-
den, darin begriindet, dass dort priméar (Feucht-)Waldflachen sowie Still- und Flie3ge-
wasser vorhanden sind. Zudem ist durch die standdrtliche Schutzgebietskulisse (Natur-
schutzgebiet Altrhein Kleiner Bodensee; Natura-2000-Gebiet Rheinniederung von Karls-
ruhe bis Philippsburg; diverse geschitzte Biotope; Vogelschutzgebiet Rheinniederung
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Karlsruhe — Rheinsheim) eine weitere Flachenbeanspruchung fir die Anlage von Ei-
dechsenersatzlebensraumen nicht hinreichend fachlich vertretbar. Im Bereich Eggen-
stein-Leopoldshafen sind zum einen Mauereidechsenhabitate in mitten des Blrgerparks
zwischen Wohnbebauung und Pfinzentlastungskanals betroffen, so dass hier keine
standortlichen Ausweichmoglichkeiten bestehen, zum andern Zauneidechsenhabitate
innerhalb des Waldbestandes im Landschaftsschutzgebiet Hardtwald nérdlich von Karls-
ruhe, welche zudem in grof3en Teilen durch das geschitzte Biotop Laubmischwald bei
Leopoldshafen umgeben werden.

Die Ausnahmevoraussetzungen,
— Nachweis der zwingenden Griinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses,
— Nachweis fehlender zumutbarer Alternativen zum Vorhaben und

— Nachweis der Wahrung des Erhaltungszustands der Populationen der betroffe-
nen Arten,

werden nachfolgend dargestellt und begriindet.
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9.1

Darstellung der Ausnahmevoraussetzungen

Nachweise der zwingenden Grinde des Uberwiegenden 6ffentlichen
Interesses

Eine Ausnahme ist gemaR 8§ 45 Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG nur mdglich, wenn der Vorha-
bentrager sich mit seinem Vorhaben auf zwingende Grunde des tberwiegend o6ffentli-
chen Interesses berufen kann.

In der Fachliteratur und Rechtsprechung werden flr diese Tatbestandsvoraussetzung
die drei Merkmale 6ffentliches Interesse, zwingende Griinde und lUberwiegend differen-
zZiert betrachtet.

Offentliches Interesse wird haufig mit Allgemeinwohlbelangen gleichgesetzt und damit
von rein privaten Interessen abgegrenzt. Die Auswertungen von WULFERT (2016) zeigen,
dass fiur die Darlegung inshesondere gesetzliche, politische, verwaltungsinterne bzw.
planerische Zielsetzungen anerkannt werden. Es ist zudem die Eintrittswahrscheinlich-
keit darzustellen, mit welcher der mit dem Vorhaben verfolgte Zweck eintritt sowie die
Langfristigkeit, d.h. inwieweit der verfolgte Zweck langfristig Bestand hat.

Bereits der Wortlaut zwingende Griinde lasst erkennen, dass es sich hierbei um gewich-
tige bzw. unbedingt erforderliche Griinde handeln muss. Es wird damit eine Begriindung
des Vorhabens und eine Qualifizierung des 6ffentlichen Interesses gefordert. Hierbei ist
insbesondere der tatsachliche Bedarf qualitativ und quantitativ zu belegen.

Um das Uberwiegen der zwingenden Griinde des offentlichen Interesses darzulegen,
bedarf es einer Gegeniiberstellung dieser mit dem Integritatsinteresse der betroffenen
Art. Fur die Entscheidung, ob ein Uberwiegen vorliegt, ist dabei eine Gewichtung auf
beiden Seiten vorzunehmen. Hierbei ist eine transparente und nachvollziehbare Argu-
mentation geboten (Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil vom 11.08.2016, Az.: 7
A 1.15).

Nachfolgend werden die vom Vorhabentrager fur das gegensténdliche Vorhaben vorge-
brachten zwingenden Grinde des 6ffentlichen Interesses nachrichtlich dargestellit.

Zwingende Grunde des offentlichen Interesses (nachrichtlich TransnetBW):

Ableitung aus gesetzlichen, planerischen bzw. verwaltungsinternen Zielsetzungen
Fur das antragsgegenstandliche Vorhaben liegen sowohl gesetzgeberische als auch
planerische Ziele auf der Ebene des Bundes vor:

Fur das Vorhaben wurde die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche
Bedarf zur Gewahrleistung eines sicheren und zuverlassigen Netzbetriebs festgestellt.
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Die Realisierung dieses Vorhabens ist somit aus Griinden eines Uberragenden offentli-
chen Interesses und im Interesse der offentlichen Gesundheit und Sicherheit erforderlich
(vgl. 8 1 Abs. 1i.V.m. Nr. 19 der Anlage zum BBPIG).

Hintergrund des Vorhabens ist, dass das Rhein-Main-Gebiet historisch u. a. durch eine
Vielzahl von Industriekunden gepragt ist. Die daraus resultierende Netzinfrastruktur kann
zukUnftig durch Verstarkungen und Umstrukturierungen fir eine Erweiterung sowohl der
Nord-Sud- als auch der Ost-West-Transportkapazitat genutzt werden. Die neue Verbin-
dung von Urberach (AMP-P47) lUber Weinheim (TNG-P47) bis Daxlanden reduziert
Uberlastungen in diesem Bereich signifikant und bedeutet eine deutliche Verstarkung
der Nord-Siud-Achse stdlich von Frankfurt (50HERTZ TRANSMISSION GMBH et al. 2023,
Netzentwicklungsplan Strom 2037/2045, S. 432f.). Durch die groRraumige Umstellung
vom 220-kV-Betrieb auf den 380-kV-Betrieb wird die Ubertragungskapazitat in der Re-
gion Mannheim/Karlsruhe erhoht. Die wirksamen, bedarfsgerechten und erforderlichen
Einzelmalnahmen bilden zusammen eine sinnvolle technische Einheit und stellen damit
ein einheitliches Vorhaben zur Verbesserung der durch hohe Lasten gepragten Netzsi-
tuation im stidwestdeutschen Raum dar (vgl. Begriindung zum Regierungsentwurf, BT-
Drs. 17/12638 Deutscher Bundestag (Gesetzentwurf der Bundesregierung), S. 20).

Grundlage des Bundesbedarfsplans stellt der Netzentwicklungsplan dar (vgl. § 12e Abs.
1 BBPIG). Im Netzentwicklungsplan (NEP) Strom legen die Ubertragungsnetzbetreiber
alle zwei Jahre fest, wie der Stromtransport unter der Annahme verschiedener Entwick-
lungsszenarien gesichert werden soll. Im NEP wird dabei zwischen dem sogenannten
Startnetz und dem Zubaunetz unterschieden, welche zusammen ein Zielnetz bilden. Das
Startnetz ist das Netzmodell, von welchem aus alle weiteren Prifungen durchgefihrt
werden. Es stellt den Ausgangspunkt der Netzentwicklungsplanung dar
(BUNDESNETZAGENTUR 2024, S. 29f.).

Das Projekt P47 wurde erstmals im NEP 2012 fir das Zieljahr 2022 tberpriift. Dabei und
in allen weiteren Netzentwicklungsplanen wurde die energiewirtschaftliche Notwendig-
keit aller MaRBnhahmen durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) bestétigt. Mittlerweile ist
es Teil des Startnetzes der Netzentwicklungsplanung (50HERTZ TRANSMISSION GMBH et
al. 2023, Netzentwicklungsplan Strom 2037/2045, S. 433).

Der sudliche Teil des Projektes, der im Verantwortungsbereich der TransnetBW liegt,
wird im Startnetz als TNG-P47 bezeichnet. Das Projekt umfasst den Neubau in beste-
hender Trasse im Bereich von Weinheim bis Daxlanden sowie die Verstarkung der be-
troffenen Anlagen. Es umfasst folgende Strecken-MalRnahmen:

- M31l: Weinheim- Daxlanden

- M32: Weinheim - Mannheim (G380)
- M33: Mannheim (G380) - Altlu3heim
- M34: AltluBheim — Daxlanden
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(50HERTZ TRANSMISSION GMBH et al. 2023, Netzentwicklungsplan Strom 2037/2045, S.
432).

Darlegung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Langfristigkeit
Die Wahrscheinlichkeit, dass der mit dem Vorhaben verfolgte Zweck eintritt, ist hoch, die
Langfristigkeit der offentlichen Interessen gegeben.

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 1984 festgestellt, dass die Sicherstellung der
Energieversorgung eine offentliche Aufgabe von gro3ter Bedeutung ist, weil die Ener-
gieversorgung zum Bereich der Daseinsvorsorge gehort und eine Leistung ist, derer der
Burger zur Sicherung einer menschenwtrdigen Existenz unumgéanglich bedarf (BVerfGE
66, 248 (258); siehe auch BVerfGE 25, 1 (16); 30, 292 (323); 53, 30 (58); 91, 186 (206);
134, 242 Rn. 286). Die standige Verfligbarkeit ausreichender Energiemengen ist zudem
eine entscheidende Voraussetzung fur die Funktionsfahigkeit der gesamten Wirtschaft
(vgl. BVerfGE 30, 292 (324)). Daneben hat auch der Europaische Gerichtshof mehrfach
die Uberragende Bedeutung einer gesicherten Energieversorgung betont. In seiner
jungsten Entscheidung vom 29.07.2019 in der Rechtssache C-411/17 (Rz. 155-157) hat
der Europdische Gerichtshof ausdricklich festgestellt: "Hinsichtlich der Frage, ob das
Ziel, die Stromversorgungssicherheit eines Mitgliedstaats zu gewahrleisten, einen zwin-
genden Grund des Uberwiegenden offentlichen Interesses im Sinne von Art. 6 Abs. 4
UnterAbs. 1 der Habitatrichtlinie darstellt, ist darauf hinzuweisen, dass das Interesse,
das die Verwirklichung eines Plans oder Projekts rechtfertigen kann, zugleich ,6ffentlich®
und ,Uberwiegend” sein muss, d. h., es muss so wichtig sein, dass es gegen das mit
dieser Richtlinie verfolgte Ziel der Erhaltung der nattrlichen Lebensraume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen abgewogen werden kann (Urteil vom 11.09.2012, No-
marchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias u. a., C-43/10, EU:C:2012:560, Rn. 121). Inso-
weit ist zu beachten, dass Art. 194 Abs. 1 Buchst. b AEUV die Energieversorgungssi-
cherheit in der Européischen Union als eines der grundlegenden Ziele der Unionspolitik
im  Energiebereich bezeichnet (Urteili vom 07.09.2016, ANODE, C-121/15,
EU:C:2016:637, Rn. 48). Zudem erflllt das Ziel, die Stromversorgungssicherheit in ei-
nem Mitgliedstaat jederzeit zu gewahrleisten, jedenfalls die in Rn. 155 des vorliegenden
Urteils genannten Voraussetzungen. Bereits zuvor hatte sich der Europaische Gerichts-
hof in gleicher Weise positioniert (Urteil von 07.09.2016 in der Rechtssache C-121/15;
Urteil vom 04.05.2016 in der Rechtssache C-346/14). Damit steht fest, dass es sich bei
der Sicherung der Energieversorgung um ein Gemeinwohlinteresse von herausragen-
dem Rang handelt.

Aufgrund der Uberragenden Bedeutung der Sicherung der 6ffentlichen Energieversor-
gung ist auch die Wahrscheinlichkeit als hoch anzusehen, sodass der mit dem Vorhaben
verfolgte Zweck eintritt und langfristig erhalten bleibt. Eine gesicherte Stromversorgung
ist unerl&sslich fiir den Erhalt der dichten Besiedlung im Stdwesten der Bundesrepublik.
Daneben sichert das Vorhaben auch den sich verstéarkt in dieser Region angesiedelten
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produzierenden Wirtschaftsunternehmen ihre Standorte und ermdoglicht eine weitere
wirtschaftliche Entwicklung. Damit sind zugleich die Schaffung neuer und der Erhalt be-
stehender Arbeitsplatze gesichert.

Darlegung des tatséchlichen Bedarfs der 6ffentlichen Interessen

Die erforderliche Planrechtfertigung im Sinne fachplanerischer Zielkonformitéat ist gege-
ben (siehe Kap. 2 des Erlauterungsberichts; Register 1). Dort ist der tatsachliche Bedarf
im Einzelnen dargelegt. Die Netzverstarkung ist demnach erforderlich, um die Versor-
gungssicherheit der Burger und Unternehmen in Sud- und Westdeutschland auch in Zu-
kunft zu erhalten. Demnach werden mit der vorgesehenen Netzverstarkung und der Er-
neuerung der Versorgungsinfrastruktur der 380-kV-Netzverstarkung Weinheim - Karls-
ruhe Uberlastungen, die aus den zu erwartenden Leistungsfliissen im Zuge der Energie-
wende in Suddeutschland resultieren, vermieden und die Nord-Sud-Achse deutlich ge-
starkt. Somit tragt dieses Vorhaben einen wesentlichen Beitrag zur Integration der er-

neuerbaren Energien und zur Stabilitatssicherung des Ubertragungsnetzes sowie der
Versorgungssicherheit in der Region Frankfurt - Karlsruhe bei.

Auch die im Rahmen des Netzentwicklungsplans durchgefiihrten Untersuchungen zei-
gen die Notwendigkeit eines Leitungsneubaus deutlich auf: Die Einspeiseleistung der
insbesondere in Nord- und Ostdeutschland vorhandenen und geplanten Windparks
ubersteigt die Ubertragungskapagzitat der vorhandenen 220-kV-Freileitung. Netzoptimie-
rungs- oder Netzverstarkungsmafinahmen, wie Leiterseilmonitoring oder Umbeseilung
auf Hochtemperaturleiterseile (sofern technisch und genehmigungsrechtlich zulassig),
ergeben bei einer 220-kV-Freileitung kein ausreichendes und nachhaltiges Erh6hungs-
potenzial, um die stark anwachsenden Ubertragungsaufgaben, insbesondere durch die
Einspeiseleistung der Windenergieanlagen erfillen zu kénnen. Dies ist nur durch eine
wesentlich leistungsstarkere 380-kV-Freileitung mdglich, da die Erhéhung der Span-
nungsebene in Verbindung mit einem hoheren Ubertragungsquerschnitt eine deutlich
hohere Ubertragungsleistung und geringere Ubertragungsverluste ermdglicht.

Interessenabwégung mit dem Integritatsinteresse

Beiden in die Abwagung einzustellenden Interessen kommt ein erhebliches, hohes Ge-
wicht zu. Ausschlaggebend fir den Vorrang des 6ffentlichen Interesses an der Umset-
zung des gegenstandlichen Vorhabens vor dem Integritatsinteresse der betroffenen Ar-
ten des Anhang IV der FFH-Richtlinie Zaun- und Mauereidechse sind folgende Aspekte:

Fur die Umsetzung des hier gegenstandlichen Vorhabens sind zwingende Griinde ge-
geben. Das Vorhaben ist von erheblicher Bedeutung fir den Ausbau und die Systemsta-
bilitat des Hochspannungsiubertragungsnetzes der Vorhabentragerin im Raum Sidwest-
deutschland, insbesondere aufgrund der ausgepragten Nord-Siud-Leistungsfliisse und
der bestehenden Netziiberlastungen. Die Schaffung der Transportkapazitat fur im Nor-
den onshore und offshore eingespeiste EEG-Leistung ist essentiell fir den Vollzug der
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9.2

Energiewende und die Netzstabilitat. Die Abldsung der 220 kV-Netzstruktur und die Auf-
nahme des 380 kV-Betriebs ist auch wesentliche Voraussetzung fur die Européische
Netzintegration. Ohne die Zulassung und Umsetzung des Vorhabens kann das fir
Deutschland festgelegte Ziel der Erhéhung des Anteils der Erneuerbaren Energie am
Priméarenergieverbrauch nicht erreicht werden und ware die Energiewende nicht mog-
lich. Ohne die Zulassung und Umsetzung des Vorhabens kann auch die Europaische
Netzintegration nicht gelingen. Das 6ffentliche Interesse an der Umsetzung des hier ge-
genstandlichen Vorhabens liegt in der Sicherstellung der Energieversorgung als eine
offentliche Aufgabe von grofter Bedeutung — ersichtlich sowohl national wie auch und
gerade im gemeinschaftsrechtlichen Kontext und in Ubereinstimmung mit der Energie-
politik der Bundesrepublik Deutschland und der Européaischen Union.

Das offentliche Interesse an der Umsetzung des hier gegensténdlichen Vorhabens tber-
wiegt das Integritatsinteresse gegeniber den Arten Zaun- und Mauereidechse. Dabei
wird nicht Ubersehen, dass nicht jede Art von offentlichem Interesse sozialer oder wirt-
schaftlicher Art hinreichend ist, insbesondere im Lichte des besonderen Gewichts der
durch die FFH-Richtlinie geschitzten Interessen (,Naturerbe der Gemeinschaft). Vor-
liegend geht es aber um das offentliche Interesse an der Sicherstellung der Energiever-
sorgung als eine 6ffentliche Aufgabe von gré3ter Bedeutung — sowohl national wie auch
auf europdischer Ebene. Damit ist zugleich festgestellt, dass es sich vorliegend um ein
auRerst bedeutendes und langfristiges Interesse mit langfristigem Nutzen fur die Gesell-
schaft handelt.

Nachweise fehlender zumutbarer Alternativen

An einer zumutbaren Alternative im Sinne von § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG fehlt es,
wenn sich die artenschutzrechtlichen Schutzvorschriften am Alternativstandort als
ebenso wirksame Zulassungssperre erweisen wie an dem von ihm gewahlten Standort.
AulRerdem darf eine Alternatividsung auch verworfen werden, wenn sie sich aus natur-
schutzexternen Grinden als unverhaltnisméafiges Mittel erweist (St. Rspr., s. BVerwG,
Urteil vom 2.7.2020 — 9 A 19.19, BVerwGE 169, 94 Rn. 90).

Folgende zusammenfassenden fachliche Ausfuihrungen begriinden die Alternativiosig-
keit zum geplanten Vorhaben (ibernommen aus Register 1).

Die Alternative 1 umfasst die Uberspannung des Kleinen Bodensees im Landkreis Karls-
ruhe, Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen. Sie beinhaltet den Ersatzneubau der An-
lage 7100 mit den Masten 023A, 1006A, 022A, 1005A und 021A, wobei die Trassen-
achse mit derjenigen der Vorzugstrasse identisch ist. Im Vergleich zur Vorzugstrasse
missen zuséatzlich die beiden Masten 1005A und 1006A ersatzneugebaut werden.

Durch die zwei zusatzlichen Masten wird in der Alternative mehr Flache fir Maststand-
orte dauerhaft in Anspruch genommen. Neben den bautechnischen Herausforderungen
in haufig Uberschwemmten Bereichen sowie der hoheren Kosten durch die zusatzlichen
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Maststandorte, werden dadurch auch naturschutzfachlich hochwertige Bereiche in gro-
Berem Mal3e beansprucht.

Im Gegensatz zur Vorzugstrasse beinhaltet die Alternative jedoch einen schmaleren
Schutzstreifen. Gleichzeitig wird durch die Synchronisation der Leiterseilebenen des
Vorhabens mit der parallel verlaufenden 380-kV-Freileitung 7520 das Kollisionsrisiko fir
Vogel minimiert.

Energiewirtschaftlicher- technischer Alternativenvergleich

Hinsichtlich der Nutzung von Bestandsleitungen und der Ausschépfung von Blindelungs-
potentialen unterscheiden sich die Vorzugstrasse und die Alternative 1 nicht. Grund hier-
fur ist, dass bei beiden Varianten die bestehende Trassenachse der Bestandsanlage
5100 beibehalten wird, wodurch in beiden Féllen die Bestandstrasse der Anlage 5100
genutzt und eine Bindelung mit der Bestandsanlage 7520 erreicht wird.

Auch hinsichtlich der Trassenldnge ergeben sich keine Unterschiede zwischen den Va-
rianten, da die Abspannmasten 7100/021A und 7100/023A in beiden Fallen den identi-
schen Standort haben. In der Vorzugstrasse werden jedoch zwei Masten weniger er-
satzneugebaut. Insgesamt verringert sich die Anzahl der Masten in diesem Bereich also
um zwei Standorte, weshalb die dauerhafte Flacheninanspruchnahme durch die Maste
selbst verringert wird. In diesem Zusammenhang ist die Vorzugstrasse somit der Vari-
ante 1 vorzuziehen, auch wenn die eingesparte dauerhafte Flache bei der Vorzugstrasse
in Relation zum gesamten Abschnitt Std-1 von geringem Gewicht sein drfte.

Hinsichtlich der Bau- und Betriebskosten ist die Vorzugstrasse grundséatzlich gtinstiger
als Variante 1. Grund hierfir ist, dass Variante 1 aufgrund der beiden zusatzlichen Mast-
standorte ca. 1,5 Mio. € hdhere Investitionskosten mit sich bringt. Bezogen auf die ge-
samten Baukosten fir Abschnitt Stid-1 von ca. 63 Mio. € (Kostenschatzung Stand: Q4
2022) entspricht dies Mehrkosten in H6he von etwa 2,4 %. Angesichts dieser Relation
durften die Baukostenunterschiede allein als nicht signifikant einzuordnen sein. Ahnli-
ches gilt fur kinftige Wartungs- und Instandhaltungsmalnahmen. Zwar sind hier zwei
Maststandorte mehr zu begutachten, jedoch dirfte der damit verbundene betriebliche
Mehraufwand marginal sein, weshalb auch hier kein signifikanter Unterschied erkennbar
ist.

Beim Kriterium der Meidung technischer Einschrankungen, welche zu nachteiligen bau-
bedingten und betrieblichen Abhangigkeiten flhren, sind ebenfalls keine signifikanten
Unterschiede zu erwarten. Die Arbeitsflachen und Zuwegungen beider Trassenvarianten
uberschneiden sich und befinden sich in regelmafig iberschwemmten Gebieten, welche
die Bauarbeiten sowie spatere betriebliche Belange erschweren. Sowohl bei der Vor-
zugstrasse als auch bei Variante 1 sind aufgrund des beengten Platzangebots sowie der
Uberschwemmungssituation besondere BaumafRnahmen erforderlich, welche Verzdge-
rungen gegeniber herkdmmlichen bzw. besser zugénglichen Maststandorten mit sich
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bringen. Die erforderliche Zuwegungsstrecke zu Mast 7100/022A, welche vom Anlagen-
betrieb genutzt wird, ist ebenfalls identisch. Zwar entfallen bei Realisierung der Vor-
zugstrasse die regelmafige Prifung der Maststandorte 1006 und 1005, jedoch durfte
dies angesichts des gesamten Prifaufwandes der Leitungsanlage 7100 kaum ins Ge-
wicht fallen.

Hinsichtlich des Kriteriums der Anzahl von Kreuzungen und deren Auswirkungen auf
betriebliche Belange besteht kein Unterschied zwischen der Vorzugstrasse und Vari-
ante 1, da die Leitungstrasse in beiden Féllen identisch ist und sich zwischen Mast
7100/021A und 7100/023A keine Kreuzungen befinden. Gleiches gilt fur das Kriterium
Aufwand fur die Umsetzung technischer MalRnahmen bei Beeinflussung von Nachbarin-
frastruktur. Hier besteht ebenfalls kein Unterschied zwischen der Vorzugstrasse und Va-
riante 1.

Aus energiewirtschaftlich-technischer Sicht ist die Vorzugstrasse der Variante 1 vorzu-
ziehen. Der obige Vergleich hat zwar gezeigt, dass die vorgefundenen Unterschiede
nicht von groRem Gewicht sind, jedoch ist die Vorzugstrasse u.a. mit geringeren Inves-
titionskosten und einer geringeren dauerhaften Flacheninanspruchnahme verbunden
und damit energiewirtschaftlich-technisch ginstiger als Variante 1.

Alternativenvergleich anhand der Raumordnung und sonstiger 6ffentlicher und
privater Belange

Zwischen der Vorzugstrasse und der Alternative 1 bestehen aus raumordneri-
scher Sicht sowie aus Sicht von sonstigen 6ffentlichen und privaten Belangen
keine signifikanten Unterschiede. Umweltfachlicher Alternativenvergleich

Im Rahmen der § 6-Phase (BoscH & PARTNER GMBH 2017) sowie teilweise im Rahmen
der Erstellung der § 8 Unterlagen wurden fiir die im Trassenkorridorvorschlag (TKV) im
Abschnitt Sud-1 liegenden Vogelschutzgebiete DE 7015-441 Rheinniederung Elches-
heim-Karlsruhe (Querung Knielinger See) und DE 6816-401 Rheinniederung Karlsruhe
— Rheinsheim (Querung Kleiner Bodensee) mehrere alternative Trassenverlaufe hin-
sichtlich der zu erwartenden umweltfachlichen Auswirkungen und Eingriffsschweren un-
tersucht. Unter Bertlicksichtigung der Methodik von LIESENJOHANN et al. (2019) sowie
BERNOTAT & DIERSCHKE (2021a) ergab sich bei der Prifung fir den TVK fur das Vogel-
schutzgebiet DE 7015-441 Rheinniederung Elchesheim-Karlsruhe eine potenzielle er-
hebliche Betroffenheit der Art Weil3storch als Brut- und Rastvogel im Gebiet. Diese re-
sultiert aus der Kollisionsgefahrdung der Art. Fur das Vogelschutzgebiet DE 6816-401
Rheinniederung Karlsruhe — Rheinsheim ergab sich eine potenzielle erhebliche Betrof-
fenheit der Art Rohrdommel als Brut- und Rastvogel im Gebiet. Diese resultiert aus der
Kollisionsgefahrdung der Art..

Fur das Gebiet DE 7015-441 Rheinniederung Elchesheim-Karlsruhe wurden die nach-
folgenden Trassenalternativen gegeniiber dem TKV betrachtet:

Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz Juni 2024

Gruppe fir 6kologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart GOG



160

9. Darstellung der Ausnahmevoraussetzungen

Juni 2024

(1) von Westen uber die linksrheinische Seite inklusive zweier Rheinquerungen,
(2) von Osten uUberwiegend in Bindelung mit anderen Freileitungen oder der Auto-

bahn A5,

(3) von Norden Uber die Trasse der bestehenden 220-kV-Freileitung.

Nachfolgende umweltfachlichen Griinde fiihrten dazu, dass die Trassenalternativen als
nicht vorzugswirdig gegeniber dem TKV eingestuft wurden

(1)

Alle Netzverknupfungspunkte liegen rechtsrheinisch - linksrheinische Verbindung
ware langer.

Linksrheinisch bestehen keine Blindelungsoptionen.

Arten- und gebietsschutzrechtliche Grunde stehen den beiden notwendigen
Rheinquerungen entgegen.

Zweimal missen Vogelschutzgebiete quer zum Rhein erstmalig tGberspannt wer-
den (Beeintrachtigung Vogelzug).

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Lebensstatten von Arten oder Lebens-
raumtypen in den FFH-Gebieten und

Eine mogliche Inanspruchnahme von Fortpflanzungsstatten von Baum-, Horst-
und Hohlenbritern.

Deutlich héhere Kosten (Mehrlange, technische Besonderheiten der Rheinque-
rung).

(2) Bundelungsfreie Querung (LK6) zwischen dem &stlichen und westlichen Korridor
(zwischen Philippsburg und Karlsruhe) wurde ausgeschlossen aufgrund:

der Flacheninanspruchnahme innerhalb des FFH-Gebiets, voraussichtlich erheb-
liche Beeintrachtigungen durch Kollisionsgefdhrdung und Beeintrachtigung von
Horst- und Hohlenbritern des Vogelschutzgebietes ,Hardtwald nérdlich von
Karlsruhe®.

Siedlungsgebiet der Stadt Karlsruhe - Uberspannungsverbot von Wohngebé&u-
den.

Korridore (LK5) in Bundelung 6stlich entlang A5 suidlich das Siedlungsgebiet der Stadt
Karlsruhe umgehend ausgeschlossen, da:

Querung der erschlossenen Industrie- und Gewerbeflachen aufgrund der beeng-
ten Flachenverfigbarkeit und dem Eingriff in die Industrie- und Gewerbestruktur
(Maststandorte, Mindestabstande zu Gebauden) als schwer umsetzbar einge-
stuft wird.

Einzelfallprufung ergab, dass hier westlich und dstlich der A5 zu wenig Platz fur
eine weitere Stromtrasse zur Verfligung steht.

Im weiteren Verlauf in Richtung Norden sich zunehmend die Méglichkeiten fur
Maststandorte aufgrund von Schrebergarten und Wohnbebauung verringern.
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(3) Alternative von Norden kommend Uber die Trasse der bestehenden 220-kV-Freilei-
tung am Rand der Schutzgebiete

Querung von sensiblen Einrichtungen (Flache besonderer funktionaler Pragung),
Wohn-/Mischbauflachen sowie Industrie- und Gewerbeflachen. Erhebliche Be-
eintrachtigungen kénnen nicht vermieden werden. Der Belang ist nicht ohne zu
erwartende Konflikte bzw. Beeintrachtigungen tberwindbar.

Annaherung an Windkraftanlagen mit Abstandsbereichen (150 m) und Deponie
- Erhebliche Beeintrachtigungen kdnnen nicht vermieden werden. Der Belang ist
daher nicht ohne zu erwartende Konflikte bzw. Beeintrachtigungen tberwindbar.
Bei einer Schonung von Flachen in Natura 2000-Gebieten (dstlich der Bestands-
leitung) mindestens zweimalige Kreuzung der Bestandsleitung 7520 aufgrund
beengter Platzverhaltnisse notwendig — technische Umsetzung und Schaltung
wahrend der Bauzeit schwierig bzw. nicht realisierbar.

Unter Anwendung der aktuellen fachlichen Bewertungsmethoden ergibt sich fur
die Alternative folgendes Bewertungsergebnis:

Auch unter Beriicksichtigung der Anbringung von Vogelmarkern bedingt diese
Alternative erhebliche Beeintrachtigungen der Vogelarten Krickente, Wasser-
ralle, Weil3storch, Zwergdommel und Zwergtaucher.

Sowohl fiir das Vogelschutzgebiet als auch fir das nahezu flachengleiche FFH-
Gebiet sind erhebliche Beeintrachtigungen durch baubedingte Inanspruchnahme
von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten von Horst- und Héhlenbritern sowie Fle-
dermausen und holzbewohnenden Kéafern nicht mit hinreichender Sicherheit aus-
zuschlieRBen.

Die durch die Alternative zu erwartenden erheblichen Auswirkungen sind als
schwerwiegender zu bewerten, als jene vom TKV (nur Weil3storch als kollisions-
relevante Art betroffen) verursachten. Bei dieser Alternative werden mehr Arten
und in grolRerem Umfang betroffen.

Fir das Gebiet DE 6816-401 Rheinniederung Karlsruhe — Rheinsheim wurden zwischen
Eggenstein-Leopoldshafen und Karlsruhe-Neureut die nachfolgenden vier Trassenalter-
nativen betrachtet:

(1) Eggenstein -Leopoldshafen Nord (TKA_W_16, TKA_W_17)
(2) Alternative Nord-West (TKA_W_16, TKA_W_18, TKA_W_19)
(3) Alternative am Klarwerk-Sammelkanal (TKA_W_16, TKA_W_18, TKA_W_20,

TKA W_21)
(4) Eggenstein -Leopoldshafen Siad (TKA _W_16, TKA_W_18, TKA_W_20,
TKA W_22)
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Nachfolgende umweltfachlichen Griinde fiihrten dazu, dass die Trassenalternativen als
nicht vorzugswirdig gegeniber dem TKV eingestuft wurden

(1)

)

Gemal der Ausfuhrungen des 8 6-Antrag entféllt der Trassenkorridor auf Grund
von zu erwartenden Beeintrachtigungen im Zusammenhang mit dem Querriegel
S Q W _27.Essind:

- erhebliche Beeintrachtigungen durch Kollisionsgefahrdung und

- erhebliche Beeintrachtigungen durch Inanspruchnahme von Fortpflan-

zungs- oder Ruhestéatten von Horst- und Hohlenbritern

Zu erwarten.
Trassenverlauf verlauft quer zum Rhein und damit quer zur vorwiegenden Vogel-
zug-Richtung. Es wird angenommen, dass die Rast- und Zugvégel sich aufgrund
der Strukturen (Orientierung, Rastplatze) und des Futterangebotes entlang des
Rheins bewegen.
Mit der Trassenvariante verbinden sich gemaR Umweltbericht der § 8-Unterlage
(ERM 2021) mindestens sieben Konfliktschwerpunkte, bei denen es zu voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen mit erhéhter Bedeutung kommen
kann. Es sind unmittelbare und mittelbare Umweltauswirkungen auf die Erfas-
sungskriterien der Schutzgiter Mensch, Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-
falt sowie Boden und Landschaft méglich.
Unter Anwendung der aktuellen fachlichen Bewertungsmethoden ergibt sich far
die Alternative folgendes Bewertungsergebnis:

Sie fuhrt im Bereich der LK 6 (EN_01-07) und LK4 (EN_07) auch unter Berick-
sichtigung der Anbringung von Vogelmarkern zu erheblichen Beeintrachtigungen
der Vogelarten Kiebitz, Rohrdommel, Purpurreiher, Sturmmowe und Weil3storch.

Die durch die Alternative zu erwartenden erheblichen Auswirkungen sind als
schwerwiegender zu bewerten, als jene vom Trassenkorridorvorschlag (nur
Rohrdommel als kollisionsrelevante Art betroffen) verursachten. Es sind mehr
Arten und in groRerem Umfang betroffen.

S_Q_W_28 Querung des Vogelschutzgebietes DE 6816-401 Rheinniederung
Karlsruhe-Rheinsheim mit LK6 (Querungsléange ca. 780 m). Erhebliche Beein-
trachtigungen durch Kollisionsgefahrdung und erhebliche Beeintrdchtigungen
durch Inanspruchnahme von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten (Horst- und Hoh-
lenbriitern) zu erwarten.

Querung des Vogelschutzgebietes in Ost-West Richtung sehr kritisch, da davon
ausgegangen wurde, dass die vorwiegende Vogelzug-Richtung parallel zum
Rhein verlauft (Orientierung, Futterangebot und Rastplatze).
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®3)

(4)

Die Querung des sensiblen Bereichs unmittelbar am Kleinen Bodensee wird nicht
vermieden und zudem Neuinanspruchnahme bzw. Zerschneidung im Vogel-
schutzgebiet. Kein Vorteil gegeniiber TKV.

S _Q_W_31 Querung des Vogelschutzgebietes DE 6816-401 Rheinniederung
Karlsruhe-Rheinsheim mit LK6 (Querungslénge ca. 1.300 m)

Erhebliche Beeintrachtigungen durch Kollisionsgefahrdung und erhebliche Be-
eintrachtigungen durch Inanspruchnahme von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten
(Horst- und Hohlenbratern).

FFH Gebiet Rheinniederung von Karlsruhe bis Philippsburg (Querungslange ca.
1.250 m) mit LK 6 voraussichtliche Flacheninanspruchnahme von Lebensraum-
typen und/oder Lebensstatten der Arten (Flederméause und holzbewohnende Kéa-
fer) - insbesondere die zu erwartende Flacheninanspruchnahme auf der Nord-
seite des Hauptsammelkanals der Klaranlage in den alteren Baumbestanden mit
stehendem Totholz.

Eine Trassierung auf der sidlichen Seite des Hauptsammelkanals wurde auf-
grund des Betriebsgelandes eines Storfallbetriebes als fur eine Trassierung un-
geeignet ausgeschlossen.

Nach Vorliegen der Erkenntnisse aus der Beteiligung (Weil3storchhorste bei
Karlsruhe-Neureut) ist auch fir diese Alternative im Hinblick auf Arten- und Ge-
bietsschutz von einer erheblichen Betroffenheit des Weil3storchs durch die Alter-
native auszugehen.

De Alternative Eggenstein-Leopoldshafen Sid wurde im Rahmen des § 6-An-
trags aufgrund von:
- deutlich schlechteren Biindelungspotenzialen,
- einem hohen wirtschaftlich-technischen Aufwand fir die kleinrGumigen
Umgehungen der sensiblen Belange,
- den zahlreichen Querriegeln und Engstellen sowie
- den mdglichen Beeintrachtigungen der Ortslage von Eggenstein-Leo-
poldshafen fiir den Fall, dass dieser von Freileitungen umschlossen wird,
als deutlich nachteilig im Vergleich zum Trassenkorridorvorschlag eingestuft.

im Rahmen der vertiefenden Betrachtung der § 8-Unterlagen wurde festgestellt,
dass:

- Zehn Konfliktschwerpunkte vorhanden sind (TK-Segmenten ES 01 —
ES_10), in denen es zu voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen mit erhéhter Bedeutung kommen kann. Diese werden durch unmittel-
bare und mittelbare Umweltauswirkungen auf die Erfassungskriterien der
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Schutzguter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt; Boden und Land-
schaft sowie Kultur und sonstige Sachguter hervorgerufen. Im korrespon-
dierenden TKV-Abschnitt sind nur 6 Konfliktschwerpunkte gegenstand-
lich.

- Raumvertraglichkeit: Bei Heranziehung der potenziellen Trassenachse
verbleibt ein Konfliktschwerpunkt, d.h. Zielkonflikt, der im Trassenkorridor
nicht umgangen werden kann und somit ein Zielabweichungsverfahren
erforderlich ware (TK-Segment ES_08).

- Explosionsschutzbereich der Klaranlage wird durch den alternativen Trassenver-
lauf gequert.

Erhaltungszustand der lokalen Populationen

Eine weitere Ausnahmevoraussetzung ist gemaf3 8§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG, dass
sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert. Da die Vor-
schrift zudem auf Art. 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) verweist, ist
es erforderlich, dass die Populationen der betroffenen Art in ihrem natirlichen Verbrei-
tungsgebiet trotz der Ausnahme ohne Beeintrachtigung in einem ginstigen Erhaltungs-
zustand verweilen. Der guinstige Erhaltungszustand ist dabei keine zwingende Voraus-
setzung einer Ausnahmeerteilung. Eine solche kommt auch bei einem ungiinstigen Er-
haltungszustand in Betracht, wenn nachgewiesen ist, dass sich weder der ungunstige
Erhaltungszustand dieser Populationen weiter verschlechtert noch die Wiederherstel-
lung eines gunstigen Erhaltungszustands der Art behindert. Um eine Verschlechterung
des Erhaltungszustands einer Art zu verhindern, kdnnen auch spezielle kompensatori-
sche MalRBnahmen eingesetzt werden (FCS-MalRnahmen — favourable conservation sta-
tus).

Anders als beim Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist im Rahmen der
Ausnahme nach § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG nicht der Erhaltungszustand des von dem
Vorhaben unmittelbar betroffenen lokalen Vorkommens maRgeblich. Vielmehr ist eine
gebietshezogene Gesamtbetrachtung anzustellen, die auch die anderen (Teil-)Populati-
onen der Art in ihrem natirlichen Verbreitungsgebiet in den Blick nimmt. Entscheidend
ist, ob die Gesamtheit der Populationen in ihrem natlrlichen Verbreitungsgebiet, das
tber den Vorhabenbereich hinausreichen kann, als lebensfahiges Element erhalten
bleibt.

Es ist daher eine Mehrebenenbetrachtung vorzunehmen. Hierbei kann auch auf die je-
weilige biogeografische Region (LANA 2009), gegebenenfalls auch auf das jeweilige
Bundesland (MLR 2009) abgestellt werden.

Der Erhaltungszustand der Mauereidechse in Baden-Wrttemberg ist als gunstig, der
der Zauneidechse als ungunstig-unzureichend eingestuft (LUBW 2019).
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9.3.1

Da sich haufig 6kologisch aussagekraftige Angaben nur Gber die Betrachtung der ein-
zelnen lokalen Populationen oder Meta-Populationen der betroffenen Art gewinnen las-
sen, ist es auch sachgerecht, zunachst den Erhaltungszustand der unmittelbar betroffe-
nen lokalen Population oder Meta-Population in den Blick zu nehmen. Bleibt dieser bei
Durchfiihrung des Vorhabens glinstig, so steht damit zugleich fest, dass keine negativen
Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Art in ihrem tberértlichen Verbreitungsge-
biet zu besorgen sind. Lasst sich dem Vorhaben die Unbedenklichkeit fur die lokale Po-
pulation nicht attestieren, ist ergdnzend eine weitraumigere Betrachtung geboten, bei
der es darauf ankommt, ob sich die Beeintrachtigung des lokalen Vorkommens negativ
auf die Stabilitat der Art im Uberdértlichen Rahmen auswirkt. Dies hangt maf3geblich vom
Erhaltungszustand der Art in ihrem regionalen oder noch gréReren Verbreitungsgebiet
ab.

Von einer Verschlechterung des Erhaltungszustands ist gemald den Hinweisen der
LANA (2009) auszugehen, wenn sich die Grél3e bzw. das Verbreitungsgebiet der be-
troffenen Populationen verringert oder die Grol3e bzw. Qualitat ihrer Habitate deutlich
abnimmt oder sich ihre Zukunftsaussichten deutlich verschlechtern. Dies kann bei selte-
nen Arten bereits bei Beeintrachtigungen lokaler Populationen oder gar einzelner Indivi-
duen der Fall sein. Bei haufigen und weit verbreiteten Arten ist hingegen davon auszu-
gehen, dass kleinraumige Beeintrachtigungen einzelner Individuen bzw. lokaler Popula-
tionen im Sinne eines gut abgrenzbaren Vorkommens im Regelfall nicht zu einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustands auf biogeographischer Ebene® filhren. Unabhan-
gig davon sind voribergehende Verschlechterungen hinnehmbar, sofern sich die be-
troffene Population kurzfristig wieder vollstéandig erholt (LANA 2009).

Eine Prognose zur Beeintrachtigung des Erhaltungszustands der Mauereidechse und
der Zauneidechse wird im nachfolgenden Kapitel dargelegt.

Prognose der Beeintrachtigung des Erhaltungszustands der Mauereidech-
sen- und der Zauneidechsen-Populationen ohne Mal3hahmen

Mauereidechse (Podarcis muralis)

Baden-Wirttemberg stellt neben Rheinland-Pfalz den Verbreitungsschwerpunkt der
Mauereidechse in Deutschland dar, wobei v.a. der Rheingraben sowie das Untere
Neckartal besiedelt werden. Urspriingliche Lebensrdume sind besonnte Felsen, Geroll-
halden, steinige Trockenrasen und Kiesbanke entlang der grof3en Flusstaler. Nach dem
starken Ruckgang dieser Biotoptypen beschréanken sich die Vorkommen weitgehend auf
anthropogene Lebensraume. So werden heute von der Art Giberwiegend Strukturen wie
Trockenmauern in Weinbergen, an Burgen und Ruinen, Bahnhéfe und Bahndamme,
Uferpflaster sowie Steinbriiche und Kiesgruben als Lebensrdume besiedelt.

5 Entspricht der kontinentalen biogeografischen Region innerhalb Baden-W irttembergs.
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Essenzielle Habitatbausteine der Mauereidechse sind sonnenexponierte (unverfugte)
Mauern, spaltenreiche Felsen und Grobschotterflachen, die ausreichend Sonnplatze
bieten. Des Weiteren sind Unterschlupfmaglichkeiten, Uberwinterungshabitate und Ei-
ablageplatze essenzielle Bestandteile des Lebensraums der Mauereidechse. Weiterhin
sind vegetationsreichere Biotope als arthropodenreiche Nahrungshabitate notwendig,
wobei hier haufig bereits kleinrAumige Strukturen ausreichen.

Der Erhaltungszustand der Mauereidechse wird in Baden-Wurttemberg und auf Bundes-
ebene als glnstig eingestuft (BFN 2019, LUBW 2019). In der Roten Liste von Baden-
Wirttemberg wird die Art in der Kategorie D (Daten nicht ausreichend, aber wahrschein-
lich nicht gefahrdet) gefiihrt (LAUFER & WAITZMANN 2022) Auf Bundesebene steht sie auf
der Vorwarnliste (ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN 2020D).

Gemal den Ausfiihrungen in LAUFER et al. (2007) sowie LAUFER & SCHULTE (2015) war
die Mauereidechse in Stidwestdeutschland bereits um die Jahrhundertwende in Ausbrei-
tung begriffen und haufig. Sie kam insbesondere im Schwarzwald, am Hochrhein, der
Oberrheinebene und im Neckartal bis kurz vor Stuttgart verbreitet vor. Zudem wird eine
luckenlose Verbreitung entlang des Rheins bis nach Hessen und Rheinland-Pfalz ange-
nommen. In neuerer Zeit, etwa ab dem Jahr 1975, werden vorwiegend das Oberrhein-
gebiet, das Untere und Mittlere Neckartal, Strom- und Heuchelberg, das Hochrheinge-
biet und daran angrenzende Bereiche des Schwarzwaldes besiedelt. Im Stadtgebiet von
Karlsruhe ist die Mauereidechse weit, in der noérdlichen Rheinebene weniger verbreitet.
Grol3e Bestande sind wieder in Mannheim und Heidelberg, mit ihren grof3en Bahngelan-
den, zu beobachten.

Fur Karlsruhe wird, auf Grundlage verschiedener Projektauswertungen, eine Be-
standsgréf3e von ca. 10.000 Individuen geschétzt, fir Mannheim >2.000 Individuen und
fur Heidelberg deutlich tGiber 1.000 Individuen (LAUFER & SCHULTE 2015). Wobei hier aus
eignen Erfahrungen davon auszugehen ist, dass die Bestandszahlen eher héher liegen.
So wurden im Jahr 2009 in Heidelberg bei einem Vorhaben bereits etwa 2.000 Mauerei-
dechsen in Ersatzlebensrdume umgesiedelt. Vor allem in urbanen R&dumen zeigt die
Mauereidechse ein expansives Verhalten. So wird sie entlang der Bahnlinien in der
Oberrheinebene regelméRig an neuen Streckenabschnitten nachgewiesen. Insbeson-
dere in den Bereichen der Giterbahnhdofe sind seit ca. 30 Jahren deutliche Bestandszu-
nahmen zu verzeichnen.

Vorhabenbedingt sind Mauereidechsen nur in zwei kleinen Teilbereichen am Kleinen
Bodensee (Masten 5100-021 und 7100-021A) an der Gemarkungsgrenze zwischen
Karlsruhe und Eggenstein-Leopoldshafen und in Leopoldshafen im Birgerpark (Masten
7520-056 und 5100-037) mit jeweils nur wenigen nachgewiesenen Individuen durch ei-
nen bauzeitlichen Habitatverlust betroffen. Beide Bereiche sind Bestandteile jeweils
deutlich groRerer lokaler Populationen (vgl. Formblatt Mauereidechse, Register 12A)
und stehen in unmittelbaren Verbund zu weiteren Vorkommen.
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Ohne Realisierung der BaumalRhahmen kann fir die lokalen Mauereidechsenpopulatio-
nen ein Fortbestand in einem glnstigen Erhaltungszustand angenommen werden.

Aufgrund der flachenm&Rig geringen und zudem nur temporér wéhrend der Baumal3-
nahme erforderlichen Beanspruchung von Habitatflachen der Mauereidechse sind diese
gleichwohl nicht geeignet, um zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der
lokalen Mauereidechsen-Populationen zu flhren. Gleichsam ist zu bertcksichtigen,
dass die Mauereidechse, die vom Klimawandel profitiert, eine ausbreitungsstarke Art ist
und mit einer fortschreitenden Vergrof3erung der Populationen zu rechnen ist.

Zauneidechse (Lacerta agilis)

Die Zauneidechse ist die in Baden-Wiurttemberg am hé&ufigsten anzutreffende Ei-
dechsenart. Sie ist mit Ausnahme der Hochlagen von Schwabischer Alb und Schwarz-
wald flachendeckend verbreitet. Dichte Waldgebiete werden von ihr gemieden. Einen
Vorkommensschwerpunkt bilden die klimatisch beglnstigten Flusstaler von Rhein und
Neckar.

Urspringliche Lebensraume der Zauneidechse im Naturraum sind stidexponierte tro-
ckene Standorte mit halboffenem bis offenem Charakter, fiir die eine mafiiig dichte Ve-
getation mit h6heren Geholzen sowie dichte Grasbestande typisch sind (BLANKE 2010).
Nach LAUFER et al. (2007) sind die in Baden-Wrttemberg haufigsten Habitate extensiv
genutztes, trockenes Grinland, Ruderalflachen und Brachen. Als Winterquartiere wer-
den vor allem selbst gegrabene oder bereits vorhandene Gange, Erd- und Gesteinsspal-
ten sowie verrottendes Pflanzenmaterial genutzt.

Trotz rucklaufiger Bestandszahlen gilt die Zauneidechse in Deutschland bisher als nicht
gefahrdet, in Baden-Wurttemberg wurde sie bei der letzten Aktualisierung als gefahrdet
eingestuft (LAUFER & WAITZMANN 2022, ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN
2020b). Der Erhaltungszustand der Art wird in Baden-Wirttemberg sowie auf Bundes-
ebene als ungiinstig-unzureichend eingestuft (BFN 2019, LUBW 2019).

Die Zauneidechse ist im Abschnitt Stid-1 nahezu flachig entlang der Leitungstrasse zwi-
schen Philippsburg und Rheinhafen Karlsruhe nachgewiesen worden. Kleinere Nach-
weisliicken bestehen insbesondere in den intensiv agrarisch genutzten Flachenkomple-
xen, wobei auch hier regelmagig eingestreute Nachweise an geeigneten Grinstrukturen
gelangen, so dass davon auszugehen ist, dass geeignete Habitate i.d.R. besiedelt wer-
den, wenngleich in stark unterschiedlicher Individuendichte. Aus diesem Grund ist eine
kleinrAumige Abgrenzung von getrennten lokalen Populationen, die zudem auch tber
den vorhabenbedingten Untersuchungsraum hinausreichen, nicht belastbar und erfolgt
anhand von den Untersuchungsraum trennender Grof3strukturen wie vielbefahrene Stra-
Ben oder FlieRgewasser.
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Vorhabenbedingt sind Zauneidechsen nur in zwei kleinen Teilbereichen am Kleinen Bo-
densee (Masten 5100-021 und 7100-021A) an der Gemarkungsgrenze zwischen Karls-
ruhe/Eggenstein-Leopoldshafen und an den Masten 7520-055B und 5100-038A im Wald
ostlich von Eggenstein-Leopoldshafen und mit jeweils nur wenigen nachgewiesenen In-
dividuen durch einen bauzeitlichen Habitatverlust betroffen. Beide Bereiche sind Be-
standteile jeweils deutlich groRerer lokaler Populationen (vgl. Formblatt Zauneidechse,
Register 12A) und stehen in unmittelbaren Verbund zu weiteren Vorkommen.

Ohne Realisierung der BaumaRnahmen kann fiir die lokalen Zauneidechsenpopulatio-
nen ein Fortbestand im jetzigen Erhaltungszustand angenommen werden.

Aufgrund der flachenmafiig geringen und zudem nur temporéar wahrend der Baumaf3-
nahme erforderlichen Beanspruchung von Habitatflachen der Zauneidechse sind diese
gleichwohl nicht geeignet, um zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der
lokalen Zauneidechsen-Populationen zu fihren bzw. die Wiederherstellung eines giins-
tigen Erhaltungszustands zu behindern.

MalRnahmen

Um die lokalen Populationen von Zaun- und Mauereidechse so wenig wie moglich zu
schwachen, werden umfangreiche Vermeidungsmaflnahmen durchgefihrt, die in der
Umsiedlung moglichst aller vom Vorhaben betroffener Individuen fokussieren. Darlber
hinaus werden zur Kompensation der Lebensstattenverluste vorgezogen Ersatzhabitate
angelegt, in die die Reptilien aktiv umgesiedelt werden. Diese MalRnahmen werden bis
auf die im vorherigen Kapitel genannten Bereiche aufgrund ihrer Funktion und der Rah-
menbedingungen ihrer Umsetzung als CEF-MalRnahmen (continuous ecological functi-
onality) umgesetzt.

Bei den im vorherigen Kapitel genannten Bereichen, ist aufgrund der raumlichen Stand-
ortfaktoren und der betroffenen Schutzgebietskulisse keine Konfliktbewaltigung in Form
der Bereitstellung von Ersatzhabitatflachen vor Ort moglich. Damit ist fir diese Bereiche
fur die Zauneidechse die Deklaration einer FCS-Malinahme (favorable conservation
status), erforderlich damit sie dieser Ausnahmenvoraussetzung nach 8 45 Abs. 7 Nr.
Satz 2 BNatSchG gerecht werden.

Die FCS-MalRnahme (s. Kapitel 6.3, Seite 140 dient dazu, die Populationen der Zau-
neidechsen in ihnrem natirlichen Verbreitungsgebiet zu stitzen, den dauerhaften Fortbe-
stand der Art zu sichern, die Verschlechterung des Erhaltungszustandes zu vermeiden
und die Wiederherstellung eines giinstigen Erhaltungszustands nicht zu behindern.

Folgende flankierende Vermeidungsmal3nahmen (s. Kapitel 6.2, Seite 124) sind hierfur
vorgesehen:

— Fang der Tiere aus den Vorhabenbereichen und Umsiedlung in die Ersatzhabitate
(Vermeidungsmafinahme)
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— Absicherung der freigefangenen Flachen vor Neubesiedlung (Vermeidungsmal-
nahme)

—  Umweltbaubegleitung (UBB)

— Bei dauerhaften Ersatzhabitaten ggf. ein Monitoring zur Uberwachung der Be-
standsentwicklung auf den Ersatzhabitatflachen (Risikomanagement)

9.3.3 Prognose der Beeintrachtigung des Erhaltungszustands der Mauerei-dech-
sen-Population und der Zauneidechsen-Populationen, unter Bericksichti-
gung von Vermeidungs- und Ausgleichsmallinahmen

Mauereidechse (Podarcis muralis)

Bei den vorhabenbedingt betroffenen Mauereidechsen handelt es sich um kleine Teile
groBer zusammenhangender Populationen im warmebeginstigten Raum Karlsruhe und
der nordlichen Rheinebene. Bezogen auf den Untersuchungsraum des Abschnitt Stid-1
bildet die Mauereidechse insbesondere in den Bereichen Karlsruhe und Philippsburg
individuenstarke Populationen aus. Auch in Eggenstein-Leopoldshafen wurde die Art na-
hezu flachig in den geeigneten Bereichen des Untersuchungsraums festgestellt, wenn-
gleich in geringerer Individuendichte.

Eine Umsiedlung von Eidechsen bildet aufgrund eines unabwendbaren Habitatverlustes
eine mogliche und etablierte ArtenschutzmalRnahme (BLANKE 2010, RUNGE et al. 2010,
SCHNEEWEISS et al. 2014).. Die Umsiedlung der Mauereidechsen aus dem Baufeld er-
folgt in strukturell geeignete Flachen innerhalb der lokalen Population.

Fur die lokalen Mauereidechsenpopulationen verbindet sich mit den Umsiedlungsmal3-
nahmen die Situation, dass ein sehr kleiner Anteil der jeweiligen lokalen Population in-
nerhalb der lokalen Population in neue Habitatflachen verlagert wird.

Im Zuge des Fangs und der Umsiedlung der vom Vorhaben betroffenen Mauereidechsen
ist mit Verlusten im Zuge des Fangs und mit Fangverweigerern zu rechnen.

Vor dem Hintergrund, dass CEF-MalRnahmenflachen im unmittelbaren rdumlichen Zu-
sammenhang zu den Vorhabenflachen zur Verfligung stehen, welche entsprechend der
Habitatanspriche der Mauereidechse aufgewertet werden und der Grof3teil der vorha-
benbedingt betroffenen Individuen dorthin umgesiedelt wird, wird prognostiziert, dass
sich der Erhaltungszustand der lokalen Populationen nicht verschlechtern wird und um-
siedlungsbedingte Ausfalle und Einflisse auf das Populationsgefiige bei der vermeh-
rungsstarken Art rasch wieder ausgeglichen werden.

Mit den &uReren Rahmenbedingungen der UmsiedlungsmalRnahmen, Anbindung an be-
stehende Vorkommen, Flacheneinsatz aus dem naheren Umfeld des Vorhabenbereichs
und Verbleib im rdumlichen Zusammenhang der lokalen Verbreitung werden beste Vo-
raussetzungen geschaffen, dass die lokalen Populationen in ihrem Erhaltungszustand
nicht dauerhaft verschlechtert werden. Ebenso kann prognostiziert werden, dass das
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Vorhaben der Wiederherstellung eines ginstigen Erhaltungszustands nicht entgegen-
steht.

Der Erhaltungszustand der Mauereidechse wird auf Landesebene als glnstig- einge-
stuft, gemessen an flachigen Verbreitung der Art im Untersuchungsraum und den insge-
samt hohen Nachweiszahlen kénnen den lokalen Populationen ein glinstiger Erhaltungs-
zustand sowie eine vergleichsweise geringe Empfindlichkeit bezogen auf die geplanten
Mafnahmen, inshesondere aufgrund der geringen Anzahl betroffener Individuen, zuge-
wiesen werden.

Mit den &ufReren Rahmenbedingungen der Umsiedlung bzw. Umsetzung sind die Vo-
raussetzungen gegeben, dass die Erhaltungszustéande der lokalen Populationen nicht
dauerhatft verschlechtert werden und durch die vorgesehenen MalRnahmen der jeweilige
Erhaltungszustand gewahrt bleibt. Das Vorhaben steht zudem der Wiederherstellung ei-
nes gunstigen Erhaltungszustandes der Population der Art auf biogeographischer Ebene
nicht entgegen und fihrt nicht zu einer Verschlechterung deren Erhaltungszustands.

Zauneidechse (Lacerta agilis)

Bei den betroffenen Zauneidechsen handelt es sich um kleine Teile groRer zusammen-
hangender Populationen im warmebegunstigten Raum Karlsruhe und der nérdlichen
Rheinebene, die weit Uber den Trassenkorridor hinaus auch in der heterogen strukturie-
ren Raumlichkeit verbreitet sind. Bezogen auf den Untersuchungsraum des Abschnitt
Sid-1 ist die Zauneidechse nahezu flachig nachgewiesen worden. Kleinere Nachweis-
licken bestehen insbesondere in den intensiv agrarisch genutzten Flachenkomplexen,
wobei auch hier regelmaBig eingestreute Nachweise an geeigneten Griinstrukturen ge-
langen, so dass davon auszugehen ist, dass geeignete Habitate i.d.R. besiedelt werden,
wenngleich in stark unterschiedlicher Individuendichte. Aus diesem Grund ist eine klein-
rdumige Abgrenzung von getrennten lokalen Populationen nicht belastbar und erfolgt
anhand von den Untersuchungsraum trennender Grof3strukturen wie vielbefahrene Stra-
3en oder FlieRgewasser. Hierbei ist zu beachten, dass diese Einteilung an die standort-
lichen Gegebenheiten des Untersuchungsraums angepasst wurden. Im groB3raumlichen
Mal3stab, ist davon auszugehen, dass auch zwischen einigen der hier abgegrenzten lo-
kalen Populationen Austauschbeziehungen bestehen.

Eine Umsiedlung von Eidechsen bildet aufgrund eines unabwendbaren Habitatverlustes
eine mogliche und etablierte Artenschutzmafinahme (BLANKE 2010, RUNGE et al. 2010,
SCHNEEWEISS et al. 2014). Die bauzeitliche Habitatflachenbeanspruchung und der daftr
erforderliche Bedarf an FCS-Ersatzhabitaten fir die Zauneidechse betragt ca. 5.500 m2.
Die Umsiedlung der Zauneidechsen aus dem Baufeld erfolgt in strukturell aufzuwertende
Flachen in einem entsprechenden gleichwertigen Flachenumfang.
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Fur die lokalen Zauneidechsenpopulationen verbindet sich mit den Umsiedlungsmalz-
nahmen die Situation, dass ein sehr kleiner Anteil der jeweiligen lokalen Population in-
nerhalb des Verbreitungsgebiets in neue Habitatflachen verlagert wird. Diese neuen Ha-
bitatflachen werden in ihrer Lage so positioniert und ausgestaltet, dass eine funktionale
Anbindung zu bestehenden Zauneidechsenvorkommen bzw. geeigneten Habitatstruktu-
ren gegeben ist.

Im Zuge des Fangs und der Umsiedlung der vom Vorhaben betroffenen Zauneidechsen
ist mit Verlusten im Zuge des Fangs und mit Fangverweigerern zu rechnen.

Vor dem Hintergrund, dass neben den FCS-Malnahmen mehrheitlich CEF-
Mafnahmenflachen im unmittelbaren raumlichen Zusammenhang zu den Vorhabenfla-
chen zur Verfugung stehen, welche entsprechend der Habitatanspriiche der Zau-
neidechse aufgewertet werden und der Grof3teil der vorhabenbedingt betroffenen Indivi-
duen dorthin umgesiedelt wird, wird prognostiziert, dass sich der Erhaltungszustand der
lokalen Populationen nicht verschlechtern wird und umsiedlungsbedingte Ausfélle und
Einflisse auf das Populationsgeflige rasch wieder ausgeglichen werden.

Mit den &uReren Rahmenbedingungen der UmsiedlungsmafRnahmen, Anbindung an be-
stehende Vorkommen, Flacheneinsatz aus dem naheren Umfeld des Vorhabenbereichs
und Verbleib im raumlichen Zusammenhang der lokalen Verbreitung werden beste Vo-
raussetzungen geschaffen, dass die lokalen Populationen in ihrem Erhaltungszustand
nicht dauerhaft verschlechtert werden. Ebenso kann prognostiziert werden, dass das
Vorhaben der Wiederherstellung eines gunstigen Erhaltungszustands nicht entgegen-
steht.

Der Erhaltungszustand der Zauneidechse wird zwar auf Landesebene als unglnstig-
unzureichend eingestuft, gemessen an flachigen Verbreitung der Art im Untersuchungs-
raum und den insgesamt hohen Nachweiszahlen kdnnen den lokalen Populationen ein
gunstigerer Erhaltungszustand sowie eine vergleichsweise geringe Empfindlichkeit be-
zogen auf die geplanten Maflinahmen, insbesondere aufgrund der geringen Anzahl be-
troffener Individuen, zugewiesen werden.

Mit den &uReren Rahmenbedingungen der Umsiedlung bzw. Umsetzung sind die Vo-
raussetzungen gegeben, dass die Erhaltungszustéande der lokalen Populationen nicht
dauerhaft verschlechtert werden und durch die vorgesehenen MalRnahmen der jeweilige
Erhaltungszustand gewahrt bleibt. Das Vorhaben steht zudem der Wiederherstellung ei-
nes gunstigen Erhaltungszustandes der Population der Art auf biogeographischer Ebene
nicht entgegen und fuhrt nicht zu einer Verschlechterung deren Erhaltungszustands.
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AbschlieRende Bewertung

Mit dem geplanten Netzausbau von 220-kV auf 380-kV (Wechselstrom) zwischen Phi-
lippsburg und Daxlanden (Vorhaben 19 Abschnitt Std — 1) verbinden sich trotz der Um-
setzung der benannten Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmal3nahmen eine
Auslésung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
fur die Mauer- und Zauneidechse, sodass ein Ausnahmeerfordernis nach § 45 Abs. 7
BNatSchG besteht.

Im Rahmen der vorliegenden Unterlage wird dargestellt, dass die Ausnahmevorausset-
zungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG fur das Vorhaben erflillt werden kénnen.

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Voraussetzungen wie folgt gegeben sind:

Fur das antragsgegenstandliche Vorhaben liegen sowohl gesetzgeberische als
auch planerische Ziele auf der Ebene des Bundes vor (siehe Kapitel 9.1).Fir das
Vorhaben wurde durch 8§ 1 Abs. 1 BBPIG i.V.m. Nr. 19 der Anlage hierzu die ener-
giewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Gewahrleistung
eines sicheren und zuverlassigen Netzbetriebs als Bundesbedarfsplan gemal §
12e EnWG festgestellt. Die Realisierung dieses Vorhaben ist ferner aus Grinden
eines Uberragenden 6ffentlichen Interesses und im Interesse der offentlichen Si-
cherheit erforderlich. Ausweislich der Begriindung zum Vorhaben soll im Rahmen
der Netzentwicklungsplanung die grof3rdumige Umstellung vom 220-kV-Betrieb
auf den 380-kV-Betrieb erfolgen, um die Ubertragungskapazitat in der Region
Mannheim/Karlsruhe zu erhéhen. Die wirksamen, bedarfsgerechten und erforder-
lichen Einzelmaflinahmen bilden zusammen eine sinnvolle technische Einheit und
stellen damit ein einheitliches Vorhaben zur Verbesserung der durch hohe Lasten
gepragten Netzsituation im stidwestdeutschen Raum dar (s. Begriindung zum Re-
gierungsentwurf, BT-Drs. 17/12638 Deutscher Bundestag, S. 20).

Fur das antragsgegenstandliche Vorhaben liegen keine zumutbaren Alternativen
vor, die die Projektziele erreichen und technisch umsetzbar sind.

Der Nachweis der Alternativiosigkeit findet sich in seinen Grundziigen in Kapitel
9.2. Die Alternativlosigkeit des antragsgegenstandlichen Trassenverlaufs wurde
im Rahmen des durch die BNetzA gemal’ § 12 NABEG festgelegten Trassenkor-
ridors fur das Vorhaben Nr. 19 Abschnitt Sid — 1 im Zuge des Antragsverfahren
auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19 NABEG bereits ausfiihrlich dargelegt
und durch die BNetzA geprift. Neben der Vorzugstrasse ist demnach nur eine Al-
ternative, Alternative 1: Querung Kleiner Bodensee (Ersatzneubau von Mast
1005A und Mast 1006A der Anlage 7100) néher zu untersuchen und abzuwagen.

Die Alternative 1 umfasst die Uberspannung des Kleinen Bodensees im Landkreis
Karlsruhe, Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen. Sie beinhaltet den Ersatzneu-
bau der Anlage 7100 wobei die Trassenachse mit derjenigen der Vorzugstrasse
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identisch ist. Im Vergleich zur Vorzugstrasse mussen zusatzlich zwei Masten er-
satzneugebaut werden.

Durch die zwei zusétzlichen Maste wird in der Alternative mehr Flache fur Mast-
standorte dauerhaft in Anspruch genommen. Neben den bautechnischen Heraus-
forderungen in haufig Gberschwemmten Bereichen sowie der hoheren Kosten
durch die zusatzlichen Maststandorte, werden dadurch auch naturschutzfachlich
hochwertige Bereiche in gréRerem Mal3e beansprucht.

Im Gegensatz zur Vorzugstrasse beinhaltet die Alternative jedoch einen schmale-
ren Schutzstreifen. Gleichzeitig wird durch die Synchronisation der Leiterseilebe-
nen des Vorhabens mit der parallel verlaufenden 380-kV-Freileitung 7520 das Kol-
lisionsrisiko fur Vogel minimiert.

In der Gesamtbewertung und Abwéagung der Variantenuntersuchung zur Trassen-
fihrung wird das Fehlen zumutbarer Alternativen mit dem Erfordernis der Errei-
chung der Kernziele, der konkreten Projektziele, dem bautechnischen Risiko, die
Genehmigungsfahigkeit im Hinblick auf die Betroffenheiten Dritter sowie die Ver-
traglichkeit mit den anderen Umweltbelangen, die Baukosten und die Bauzeiten
begrindet.

- Mit Umsetzung des antragsgegenstéandlichen Vorhabens sowie seiner geplanten
MalRnahmen werden die Erhaltungszustande der Populationen der vom Vorhaben
betroffenen Arten (Mauer- und Zauneidechse gewahrt (siehe Kapitel 9.3).
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Antrag auf Ausnahme nach BArtSchV (Schlingen- und Fallen-
fang)

Zur Vermeidung von Verbotstatbestdnden nach 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG im Rahmen des
Vorhabens ist es erforderlich, Zaun- und Mauereidechsen in Teilflachen des Vorhaben-
bereichs zu fangen und in zuvor aufgewertete Mal3nahmenflachen umzusiedeln.

Der Schlingenfang mithilfe einer sogenannten Eidechsenangel wird als schonendste Me-
thode zum Fang von Eidechsen angesehen (LAUFER 2014). Der Fallenfang wird tber-
wiegend zum Fang von jungen Eidechsen eingesetzt, wobei handelsibliche Balkonblu-
menké&sten zum Einsatz kommen.

Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) ist es verboten,
wild lebende Tiere der besonders geschiitzten Arten und der nicht besonders geschiitz-
ten Wirbeltierarten, die nicht dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegen, mit Schlingen,
Netzen, Fallen, Haken, Leim und sonstigen Klebstoffen zu fangen. GemaR § 4 Abs. 3
Nr. 2 BArtSchV kann die nach Landesrecht zustandige Behdrde im Einzelfall Ausnah-
men von den Verboten des 8§ 4 Abs. 1 BArtSchV zulassen, soweit dies zum Schutz der
heimischen Tier- und Pflanzenwelt erforderlich ist, der Bestand und die Verbreitung der
betreffenden Population oder Art dadurch nicht nachteilig beeinflusst wird und sonstige
Belange des Artenschutzes, insbesondere Art. 9 Abs. 1 Vogelschutzrichtlinie und Art. 16
der FFH-Richtlinie nicht entgegenstehen.

Im vorliegenden Fall dient der Fang der Reptilien der Vermeidung der T6tung von Indi-
viduen und tragt daher zum Schutz der Arten bei. Aus diesem Grund wird hiermit eine
Ausnahme von den Verboten des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BArtSchV gemafi § 4 Abs. 3
Nr. 2 BArtSchV beantragt.

Die MaRnahmen werden schonend durch qualifiziertes und erfahrenes Fachpersonal
durchgefihrt. Die Tiere werden bei sonnigem bis leicht bedecktem Wetter aus den Ein-
griffsflichen abgefangen und in die vorgesehenen Ersatzhabitate verbracht. Der zeitli-
che Ablauf der Fang- und Aussetzungsaktion orientiert sich in hohem Maf3e am Aktivi-
tatsmuster der Tiere, angepasst an die jeweilig herrschende Witterung. Um die Verlet-
zungsgefahr durch innerartliches Aggressionsverhalten auszuschliel3en, werden die ge-
fangenen Tiere einzeln in Leinensacken bzw. in kleinen Gruppen in Faunaboxen ver-
wabhrt und direkt im Anschluss an die jeweilige Fangaktion in die fir die Art vorbereiteten
Ersatzhabitate Uberflhrt. Beim Aussetzen wird darauf geachtet, dass die Tiere, soweit
madglich, paarweise an geeigneten und schutzbietenden Strukturen auf der Flache ent-
lassen werden.

Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz

GOG

Gruppe fiir 6kologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart



11. Literatur und Quellen 175

11 Literatur und Quellen

11.1 Fachliteratur

ALBRECHT, K., HOR, T., HENNING, F.W., TOPFER-HOFMANN, G. & C. GRUNFELDER (2014): For-
schungsprogramm Straf3enwesen - FE 02.0332/2011/LRB "Leistungsbeschreibung fur faunis-
tische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeitragen und
Artenschutzbeitrag”. Schlussbericht 2014. 46 Seiten.

ANDRA, E., ABMANN, O., DURST, T., HANSBAUER, G. & A. ZAHN (2019): Amphibien und Reptilien in
Bayern. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 783 Seiten.

BASTIAN, J., EBERT, G., FRIEDRICH, E., FRITSCH, D., HAFNER, S., HERMANN, G., HOFMANN, A.,
HOHNER, W., MEINEKE, J.-U., STARNECKER, G., STEINER, A., TRUSCH, R., WAGNER, W. & M.
WAITZMANN (2005): Ergdnzungsband. In: EBERT, G. (Hrsg.): Die Schmetterlinge Baden-W(irt-
tembergs, Band 10. Eugen Ulmer KG, Stuttgart. 426 Seiten.

BENSE, U. (2001): Verzeichnis und Rote Liste der Totholzkafer Baden-Wirttembergs - Bearbei-
tungsstand September 2001. Nafa Web: 77.

BERNOTAT, D. & V. DIERSCHKE (2016): Ubergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalitét wild-
lebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. 3. Fassung - Stand 20.09.2016. 460
Seiten.

BERNOTAT, D. & V. DIERSCHKE (2021a): Ubergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalitat
wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen - Teil | - Ill. 4. Fassung, Stand
31.08.2021.

BERNOTAT, D. & V. DIERSCHKE (2021b): Ubergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalitét
wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen - Teil I.6: Arbeitshilfe zur Bewer-
tung storungsbedingter Brutausfalle bei Vdgeln am Beispiel baubedingter Stérungwirkungen.
4. Fassung, Stand 31.08.2021.

BERNOTAT, D., ROGAHN, S., RICKERT, C., FOLLNER, K. & C. SCHONHOFER (2018): Arbeitshilfe Ar-
ten- und gebietsschutzrechtliche Prifung bei Freileitungsvorhaben. Bundesamt flr Natur-
schutz (Hrsg.). BfN-Skripten 512, Bonn - Bad Godesberg. 200 Seiten.

BERNSHAUSEN, F., ISSELBACHER, T., LAUX, D. & K. STEINCHEN (2018): Nutzung von 110-kV-Hoch-
spannungsfreileitungen mit Hochtemperaturleiter-Technologie durch Végel - Hinweise zur ar-
tenschutzrechtlichen Relevanz. Naturschutz und Landschaftsplanung, 50 (6): 200—208.

BFN - BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ (0. J.a): FFH-VP-Info - Fachinformationssystem zur FFH-
Vertraglichkeitsprifung. Verfugbar unter: http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp.

BFN - BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ (0. J.b): Internethandbuch zu den Arten des Anhangs IV der
FFH-Richtlinie. Verfugbar unter: https://ffh-anhang4.bfn.de/.

Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz Juni 2024

Gruppe fir 6kologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart GOG



176 11. Literatur und Quellen

BFN - BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ (1996): Rote Liste gefahrdeter Pflanzen Deutschlands.
Schriftenreihe fiir Vegetationskunde, 28, Bonn - Bad Godesberg.

BFN - BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ (1998): Rote Liste gefahrdeter Tiere Deutschlands. Schrif-
tenreihe fur Landschaftspflege und Naturschutz, 55, Bonn - Bad Godesberg.

BFN - BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ (2011): Rote Liste gefahrdeter Tiere, Pflanzen und Pilze
Deutschlands. Naturschutz und Biologische Vielfalt, Heft 70 Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1),
Bonn - Bad Godesberg.

BFN - BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ (2019): Nationaler FFH-Bericht 2019. Berichtsperiode
2013-2018. Verfugbar unter: https://www.bfn.de/themen/natura-2000/berichte-monitoring/na-
tionaler-ffh-bericht.html.

BLANKE, I. (2010): Die Zauneidechse - Zwischen Licht und Schatten. 2. Auflage. Laurenti Verlag,
Bochum. 176 Seiten.

BMVBS - BUNDESMINISTERIUM FUR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG (2011): Richtlinien far
die landschaftspflegerische Begleitplanung im StraRenbau (RLBP) - Ausgabe 2011. Erarbeitet
durch einen Bund-/Lander-Arbeitskreis auf der Grundlage der Ergebnisse des Forschungs-
und Entwicklungsvorhabens FE 02.233/2003/LR "Entwicklung von Methodiken zur Umsetzung
der Eingriffsregelung und Entwicklung von Musterpléanen zur landespflegerischen Begleitpla-
nung (Musterkarten LBP)". 51 Seiten.

BoscH & PARTNER GMBH (2017): 380-kV-Netzverstarkung Urberach — Weinheim — Karlsruhe,
BBPIG-Vorhaben Nr. 19 Urberach — Pfungstadt — Weinheim — G380 — AltluBheim — Daxlanden
(Drehstrom). Antrag auf Bundesfachplanung nach § 6 NABEG fir den Abschnitt Sud: Altluf3-
heim - Daxlanden, 08.12.2017.

BRAUN, M. & F. DIETERLEN (2003): Die Saugetiere Baden-Wiirttembergs, Band 1 - Allgemeiner
Teil, Flederméuse (Chiroptera). Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

BREUNIG, T. & S. DEMUTH (1999): Rote Liste der Farn-und Samenpflanzen Baden-Wurttembergs.
Landesanstalt fur Umweltschutz Baden-Wirttemberg, Karlsruhe. 246 Seiten.

BRINKMANN, R., BIEDERMANN, M., BONTADINA, F., DIETZ, M., HINTEMANN, G., KARST, |., SCHMIDT,
C. & W. SCHORCHT (2012): Planung und Gestaltung von Querungshilfen fiir Flederm&use -
Eine Arbeitshilfe fir StraRenbauvorhaben im Freistaat Sachsen. 116 Seiten.

BUNDESMINISTERIUM FUR DIGITALES UND VERKEHR (2023): Arbeitshilfe Flederm&use und Straf3en-
verkehr - Bestandserfassung - Wirkungsprognose - Vermeidung / Kompensation.

FVA - FORSTLICHE VERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT BADEN-WURTTEMBERG (0. J.): Wildkatze
in Baden-Wirttemberg. Verfugbar unter: https://www.wildkatze-bw.de/startseite.

GASSNER, E., WINKELBRANDT, A. & D. BERNOTAT (2010): UVP und strategische Umweltprifung -
rechtliche und fachliche Anleitung fur die Umweltvertraglichkeitspriifung. 5. C.F. Miller Verlag,
Heidelberg. 480 Seiten.

Juni 2024 Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz

GOG Gruppe fiir 6kologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart



11. Literatur und Quellen 177

HUNGER, H. & F.-J. SCHIEL (2006): Rote Liste der Libellen Baden-Wurttembergs und der Natur-
raume. Libellula Supplement, 7: 3-14.

KRAMER, M., BAUER, H.-G., BINDRICH, F., EINSTEIN, J. & U. MAHLER (2022): Rote Liste der Brutvo-
gel Baden-Wirttembergs - 7. Fassung, Stand 31.12.2019. Naturschutz-Praxis Artenschutz,
11.

LAMBRECHT, H. & J. TRAUTNER (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Be-
stimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP - Endbericht zum Teil Fachkonventionen.
Schlussstand Juni 2007 - FUE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des Bun-
desministeriums fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes
fur Naturschutz-FKZ, Hannover, Filderstadt. 239 Seiten.

LANA - LANDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ (2009): Hinweise zu zentralen unbestimm-
ten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes. StA "Arten- und Biotopschutz". 26 Sei-
ten.

LAUFER, H. (2014): Praxisorientierte Umsetzung des strengen Artenschutzes am Beispiel von
Zaun-und Mauereidechsen. Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Wirttemberg, 77: 93—
142.

LAUFER, H., FRITZ, K., SOWIG, P. & S. BAUER (2007): Die Amphibien und Reptilien Baden-W(irt-
tembergs. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

LAUFER, H. & U. SCHULTE (2015): Verbreitung, Biologie und Schutz der Mauereidechse Podarcis
muralis (Laurenti, 1768). Mertensiella, 22. Deutsche Gesellschaft fir Herpetologie und Terra-
rienkunde, Mannheim.

LAUFER, H. & M. WAITZMANN (2022): Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Amphibien
und Reptilien Baden-Wirttembergs - 4. Fassung. Stand 31.12.2020. Naturschutz-Praxis Ar-
tenschutz 16, Karlsruhe. 94 Seiten.

LIESENJOHANN, M., BLEW, J., FRONCZEK, S., REICHENBACH, M. & D. BERNOTAT (2019): Artspezifi-
sche Wirksamkeiten von Vogelschutzmarkern an Freileitungen - Methodische Grundlagen zur
Einstufung der Minderungswirkung durch Vogelschutzmarker - ein Fachkonventionsvorschlag.
Ergebnisse des gleichnamigen F+E-Vorhabens (FKZ 3516 83 0700). BfN-Skripten 537. 289
Seiten.

LUBW - LANDESANSTALT FUR UMWELT BADEN-WURTTEMBERG (0. J.): Daten- und Kartendienst der
LUBW - Biotopverbund Offenland inkl. Generalwildwegeplan. Stand 2020. Verfiigbar unter:
https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/in-
dex.xhtml?mapld=3fe37c39-c968-4ee4-926d-631d22e365c8&overviewMapCollap-
sed=false&mapSrs=EPSG%3A25832&mapExtent=222044.7475728155%2C5247086.95631
0679%2C776361.2524271845%2C5532559.956310679.

Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz Juni 2024

Gruppe fir 6kologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart GOG



178 11. Literatur und Quellen

LUBW - LANDESANSTALT FUR UMWELT BADEN-WURTTEMBERG (2019): FFH-Arten in Baden-W(rt-
temberg - Erhaltungszustand 2019 der Arten in Baden-Wirttemberg. Stand Juni 2019. Verflg-
bar unter: https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/440910/down-
load_ffh_erhaltungszustand_arten_2019.pdf/ (Stand: 20.04.2021).

LUBW - LANDESANSTALT FUR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ BADEN-WURTTEMBERG
(2008a): Arten der FFH-Richtlinie - Kafer. Verfugbar unter: http://www4.lubw.baden-wuerttem-
berg.de/servlet/is/40829/.

LUBW - LANDESANSTALT FUR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ BADEN-WURTTEMBERG
(2008b): Arten der FFH-Richtlinie - Farn- und Blutenpflanzen. Verfugbar unter:
http:/mwww4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/40879/.

LUBW - LANDESANSTALT FUR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ BADEN-WURTTEMBERG
(2008c): Rote Liste und Artenverzeichnis der Schnecken und Muscheln Baden-W(rttembergs.
2. neu bearbeitete Fassung. 190 Seiten.

LUBW - LANDESANSTALT FUR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ BADEN-WURTTEMBERG
(2016): Kartieranleitung Offenland-Biotopkartierung Baden-Wirttemberg. Stand Mérz 2016.
155 Seiten.

MEINIG, H., BOYE, P., DAHNE, M., HUTTERER, R. & J. LANG (2020): Rote Liste und Gesamtartenliste
der Saugetiere (Mammalia) Deutschlands - Stand November 2019. In: Naturschutz und Biolo-
gische Vielfalt, 170 (2). 73 Seiten.

MKULNV NRW - MINISTERIUM FUR KLIMASCHUTZ, UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR- UND
VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN (2017): Leitfaden ,Methodenhand-
buch zur Artenschutzpriifung in Nordrhein-Westfalen - Bestandserfassung und Monitoring. Be-
arb. FOA Landschaftsplanung GmbH Trier (M. KluRmann, J. Luttmann, J. Bettendorf, R. Heu-
ser) & STERNA Kranenburg (S. Sudmann) u. BOF Kassel (W. Herzog). Schlussbericht zum
Forschungsprojekt des MKULNV Nordrhein-Westfalen Az.: IlI-4 - 615.17.03.13 (online). 68
Seiten.

MLR - MINISTERIUM FUR LANDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ BADEN-WURTTEMBERG
(2009): Hinweis-Papier der LANA zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesna-
turschutzgesetzes.

MULNV - MINISTERIUM FUR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR- UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES
LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN & FOA - FOA LANDSCHAFTSPLANUNG GMBH (2021): Metho-
denhandbuch zur Artenschutzprifung in NRW - Bestandserfassung, Wirksamkeit von Arten-
schutzmaRnahmen und Monitoring - Aktualisierung 2021. Bearb. FOA Landschaftsplanung
GmbH (Trier): Jahns-Lattmann, U; KluBmann, M; Luttmann, J; Bettendorf, J; Neu, C; Scho-
mers, N; Uhl, R. & S. Sundermann Biiro STERNA. 105 Seiten.

PRETSCHER, P. (1998): Rote Liste der GroRschmetterlinge (Macrolepidoptera) - Bearbeitungs-
stand 1995/1996. In: BINOT, M., BLESS, R., BOYE, P., GRUTTKE, H. & P. PRETSCHER (Hrsg.):

Juni 2024 Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz

GOG Gruppe fiir 6kologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart



11. Literatur und Quellen 179

Rote Liste gefahrdeter Tiere Deutschlands. Schriftenreihe fir Landschaftspflege und Natur-
schutz 55. Bundesamt fir Naturschutz, Bonn - Bad Godesberg. Seiten 87-111.

ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN (2020a): Rote Liste und Gesamtartenliste der
Amphibien (Amphibia) Deutschlands. Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (4), Bonn - Bad
Godesberg. 86 Seiten.

ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN (2020b): Rote Liste und Gesamtartenliste der
Reptilien (Reptilia) Deutschlands. Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (3), Bonn - Bad
Godesberg. 64 Seiten.

RUNGE, H., SIMON, M. & T. WIDDIG (2010): Rahmenbedingungen fur die Wirksamkeit von Mal3-
nahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben - Endbericht. FUE-Vorhaben im Rahmen
des Umweltforschungsplanes des Bundesministeriums fir Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit im Auftrag des Bundesamtes fur Naturschutz-FKZ 3507 82 080, Hannover/Marburg.
97 Seiten.

RUR, S. & F. SAILER (2017): Der besondere Artenschutz beim Netzausbau. Natur und Recht, 39
(7): 440-446.

RYSLAVY, T., BAUER, H.-G., GERLACH, B., HUPPOP, O., STAHMER, J., SUDBECK, P. & C. SUDFELDT
(2020): Rote Liste der Brutvogel Deutschlands - 6. Fassung. Stand 30. September 2020. Be-
richte zum Vogelschutz (57): 7-11.

SCHNEEWEISS, N., BLANKE, I., KLUGE, E., HASTEDT, U. & R. BAIER (2014): Zauneidechsen im Vor-
habensgebiet — was ist bei Eingriffen und Vorhaben zu tun? - Rechtslage, Erfahrungen und
Schlussfolgerungen aus der aktuellen Vollzugspraxis in Brandenburg. Naturschutz und Land-
schaftspflege in Brandenburg, 23 (1): 4-22.

SUDBECK, P., ANDRETZKE, H., FISCHER, S., GEDEON, K., SCHIKORE, T., SCHRODER, K. & C.
SUDFELDT (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvdgel Deutschlands, Radolfzell.

SURES, B. & M. ScHMID (2007): Amphibienschutzmaflinahmen an Straf3en fur den Laubfrosch -
Universitat Duisburg-Essen Angewandte Zoologie/Hydrobiologie. Forderkennzeichen: L75
25002, Laufzeit: 01.04.2005 - 30.09.2006. 17 Seiten.

VoIGT, C.C. (2023): Evidenzbasiertes Wildtiermanagement. Springer-Verlag GmbH. Springer
Spektrum, Berlin, Heidelberg.

WULFERT, K. (2016): FFH-Abweichungsverfahren und artenschutzrechtliches Ausnahmeverfah-
ren - Untersuchung rechtlicher, naturschutzfachlicher und planungspraktischer Anforderun-
gen. Dissertation Universitat Kassel. 1 online resource Seiten.

ZAHN, A. & M. HAMMER (2017): Zur Wirksamkeit von Fledermauskasten als vorgezogene Aus-
gleichsmafinahme. ANLiegen Natur, 39 (1): 27-35.

ZAHN, A., HAMMER, M. & B. PFEIFFER (2021): Vermeidungs-, CEF- und FCS-MalRnahmen fir vor-
habenbedingt zerstorte Fledermausbaumquartiere - Stand Mai 2021.

Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz Juni 2024

Gruppe fir 6kologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart GOG



180 11. Literatur und Quellen

11.2 Rechtsgrundlagen und Urteile

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natiirlichen Lebensrdume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. EG Nr. L 206 vom 22.07.1992, S. 7), zuletzt
geéndert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 (ABI. EU Nr. L 158, S.
193).

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natiirlichen Lebensrdume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.07.1992), zuletzt geandert
durch die Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20.11.2006 (ABI. EG Nr. L 363, Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie).

Richtlinie des Rates 2009/147/EG vom 30. November 2009 Uber die Erhaltung wildlebender Vo-
gelarten Amtsblatt der Européischen Union, Reihe L20: 7-25.

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV): vom 16. Februar 2005 (BGBI. | S. 258 (896)), zuletzt
geandert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBI. | S. 95).

Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG): Gesetz lber den Bundesbedarfsplan vom 23. Juli 2013
(BGBI. | S. 2543; 2014 | S. 148, 271), zuletzt geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 8.
Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 151).

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): Gesetz tiber Naturschutz und Landschaftspflege vom 29.
Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Mai 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 153).

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG): Urteil vom 11.08.2016. Az.: 7 A 1.15. 'Ausbau der Bun-
deswasserstralle Weser'.

Deutscher Bundestag (Gesetzentwurf der Bundesregierung): Entwurf eines zweiten Gesetzes
Uber MalRnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus Elektrizitatsnetze vom 06.03.2013
Drucksache 17/12638,

Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen: Urteil vom 21.06.2013. Az.: 11 D 8/10.AK.
Natur und Recht (2013):, Seiten 587-595.

11.3 Planungsgrundlage

50HERTZ TRANSMISSION GMBH, AMPRION GMBH, TENNET TSO GMBH & TRANSNETBW GMBH
(2023): Netzentwicklungsplan Strom 2037 mit Ausblick 2045 - Version 2023. Zweiter Entwurf
der Ubertragungsnetzbetreiber. Teil 1. 267 Seiten.

BUNDESNETZAGENTUR (2022): Bundesfachplanungsentscheidung gemaf 8§ 12 NABEG fir Vorha-
ben Nr. 19 des Bundesbedarfsplangesetzes - Abschnitt Stid. Az: 6.07.00.02/19-2-2/25.0.

BUNDESNETZAGENTUR (2023): Festlegung des Untersuchungsrahmens und Bestimmung des er-
forderlichen Inhalts der Unterlagen nach § 21 NABEG im Planfeststellungsverfahren fiir das

Juni 2024 Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz

GOG Gruppe fiir 6kologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart



11. Literatur und Quellen 181

Vorhaben Nr. 19 BBPIG (Urberach - Daxlanden) - Abschnitt Sud 1 (Philippsburg - Daxlanden).
Gz: 801 - 6.07.01.02/19-2-2. 54 Seiten.

BUNDESNETZAGENTUR (2024): Bestatigung des Netzentwicklungsplans Strom fir die Zieljahre
2037/2045 - Bedarfsermittiung 2023-2037/2045. 523 Seiten.

ERM - ERM GmBH (2021): Vorhaben 19 BBPLG (Urberach-Daxlanden), Abschnitt Sud (Wein-
heim-G380-AltluBheim-Daxlanden) 380-kV-Netzverstarkung Weinheim-Karlsruhe - Anhang B.
Umweltbericht der Vorhabentragerin. Im Auftrag der TransnetBW GmbH. 208 Seiten.

Vorhaben 19 Abschnitt Stid — 1 Philippsburg — Daxlanden, Fachbeitrag zum Artenschutz Juni 2024

Gruppe fir 6kologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart GOG



	Zusammenfassung
	1 Einführung
	1.1 Rahmenbedingungen
	1.2 Ziele und Aufgaben
	1.3 Rechtliche Grundlagen

	2 Vorgehensweise
	2.1 Verwendete Grundlagen und Leitfäden
	2.2 Methoden zur Bewertung des Kollisionsrisikos
	2.2.1 Methodik Bernotat & Dierschke (2021a)
	2.2.2 Methodik Liesenjohann et al. (2019)


	3 Vorhaben
	3.1 Vorhabenbeschreibung
	3.2 Vorhabenwirkungen
	3.2.1 Wirkphasen im Projektzyklus:
	Bauphase
	Anlagenphase
	Betriebsphase

	3.2.2 Wirkfaktoren
	3.2.2.1 Berücksichtiguung freileitungsspezifischer Wirkfaktoren
	Leitungsanflug von Vögeln und Fledermäusen
	Stromschlag
	Verbrennungen an Hochtemperatur-Leiterseilen
	Wasserhaltung (Wirkfaktoren 3-3 und 3-4)
	Wartungsmaßnahmen

	3.2.2.2 Ableitung der Wirkfaktoren

	3.2.3 Ermittlung der Parameter des konstellationsspezifischen Risikos hinsichtlich Leitungskollision von Vögeln
	Konfliktintensität (KI)
	Betroffenheit von Arten, Gebieten, Ansammlungen und Flugwegen
	Entfernung des Vorhabens



	4 Untersuchungsgebiet
	4.1 Lage im Raum
	4.2 Abgrenzung des Untersuchungsgebiets

	5 Vorprüfung – Bestand und Abschichtung
	5.1 Artbestand
	Avifauna
	Säugetiere
	Wildkatze
	Biber
	Haselmaus
	Fledermäuse

	Reptilien
	Amphibien
	Insekten
	Schmetterlinge
	Libellen
	Xylobionte Käfer

	Weitere Artvorkommen

	5.2 Abschichtung
	Bewertung des Erhaltungszustandes


	6 Maßnahmen
	6.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung
	VAR 01 Bauzeitenbeschränkungen für Eingriffe in Gehölze, Hochstaudensäume und Verlandungszonen sowie Ackerflächen (Baufeldfreinmachung)
	VAR 02 Bauzeitenbeschränkung im Umfeld sensibler Artvorkommen
	VAR 03 Vermeidungsmaßnahme Mastbrüter
	VAR 04 Schutzmaßnahme Zwergtaucher
	VAR 05 Vogelmarker
	VAR 06 Bauzeitenbeschränkungen für die Baufeldfreimachung in Habitatflächen von Amphibien, Reptilien und Scharlach-Plattkäfer
	VAR 07 Tageszeitliche Beschränkung der Bautätigkeiten
	VAR 08 Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit (Dämmerung und Nacht)
	VAR 09 Schutzzäune um Zufahrten, Arbeitsflächen und/oder Baugruben
	VAR 10 Minimalinvasive Arbeitsweise bei Auf- und Abbau von Schutzgerüsten
	VAR 11 Vergrämung durch strukturelle Habitatentwertung
	VAR 12 Umlagerung essenzieller Habitatbestandteile
	VAR 13 Umsetzen und umsiedeln
	VAR 14 Ausführungsvorgaben temporäre Baustraßen
	VAR 15 Anbringung von Einwegverschlüssen an Baumhöhlen
	VAR 16 Umweltbaubegleitung (UBB)

	6.2 Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich
	ACEF 01 Installation Nistkästen
	ACEF 02 Ersatznistkästen Mastbrüter
	ACEF 03 Installation von Quartierhilfen für Fledermäuse
	ACEF 04 Aufwertung von Lebensstätten von Reptilien

	6.3 Maßnahmen zur Vermeidung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)
	AFCS 01 Anlage Ersatzhabitate für die Zauneidechse


	7 Zusammenfassung der Prüfung der Verbotstatbestände
	8 Antrag auf Erteilung von artenschutzrechtlichen Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG
	8.1 Antragsgegenstand
	8.2 Ausgangssituation

	9 Darstellung der Ausnahmevoraussetzungen
	9.1 Nachweise der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses
	Zwingende Gründe des öffentlichen Interesses (nachrichtlich TransnetBW):
	Ableitung aus gesetzlichen, planerischen bzw. verwaltungsinternen Zielsetzungen
	Darlegung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Langfristigkeit
	Darlegung des tatsächlichen Bedarfs der öffentlichen Interessen
	Interessenabwägung mit dem Integritätsinteresse


	9.2 Nachweise fehlender zumutbarer Alternativen
	Energiewirtschaftlicher- technischer Alternativenvergleich
	Zwischen der Vorzugstrasse und der Alternative 1 bestehen aus raumordnerischer Sicht sowie aus Sicht von sonstigen öffentlichen und privaten Belangen keine signifikanten Unterschiede. Umweltfachlicher Alternativenvergleich

	9.3 Erhaltungszustand der lokalen Populationen
	9.3.1 Prognose der Beeinträchtigung des Erhaltungszustands der Mauereidechsen- und der Zauneidechsen-Populationen ohne Maßnahmen
	Mauereidechse (Podarcis muralis)
	Zauneidechse (Lacerta agilis)

	9.3.2 Maßnahmen
	9.3.3 Prognose der Beeinträchtigung des Erhaltungszustands der Mauerei-dechsen-Population und der Zauneidechsen-Populationen, unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen
	Mauereidechse (Podarcis muralis)
	Zauneidechse (Lacerta agilis)


	9.4 Abschließende Bewertung

	10 Antrag auf Ausnahme nach BArtSchV (Schlingen- und Fallen-fang)
	11 Literatur und Quellen
	11.1 Fachliteratur
	11.2 Rechtsgrundlagen und Urteile
	11.3 Planungsgrundlage


